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1808/2019
Gesetz  

zum Staatsvertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und  
dem Land Schleswig-Holstein zur Änderung des Staatsvertrages zwischen der Freien  
und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein über die Errichtung der 

„HSH Finanzfonds AöR“ als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts sowie
zum Staatsvertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und  

dem Land Schleswig-Holstein zur Änderung des Staatsvertrages zwischen der Freien  
und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein über die Errichtung der  

„hsh portfoliomanagement AöR“ als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nach § 8b  
des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes

Vom 15. November 2019
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 762-9

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 

Dem am 5. September 2019 in Hamburg und am 13. Sep- 
tember 2019 in Kiel unterzeichneten Staatsvertrag zwi-
schen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem 
Land Schleswig-Holstein zur Änderung des Staatsver-
trages zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg 
und dem Land Schleswig-Holstein über die Errichtung 
der „HSH Finanzfonds AöR“ als rechtsfähige Anstalt 
des öffentlichen Rechts wird zugestimmt.1)

§ 2 

Dem am 5. September 2019 in Hamburg und am 13. Sep- 
tember 2019 in Kiel unterzeichneten Staatsvertrag 
zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und 
dem Land Schleswig-Holstein zur Änderung des 
Staatsvertrages zwischen der Freien und Hansestadt 
Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein über die 
Errichtung der „hsh portfoliomanagement AöR“ als 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nach 

2) Zustimmung zur Änderung Staatsvertrag vom 9. De-
zember 2015, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 660-3

1) Zustimmung zur Änderung Staatsvertrag vom 9. De-
zember 2015, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 762-8
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§ 8b des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes 

wird zugestimmt.2)

§ 3

Die in § 1 und § 2 genannten Staatsverträge werden 

nachstehend mit Gesetzeskraft veröffentlicht.

§ 4

Die Tage, an denen der in § 1 genannte Staatsver-
trag nach seinem Artikel 2 und der in § 2 genannte 
Staatsvertrag nach seinem Artikel 2 in Kraft treten, 
sind im Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-
Holstein bekannt zu geben.

§ 5

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 15. November 2019

 D a n i e l  G ü n t h e r M o n i k a  H e i n o l d
 Ministerpräsident Finanzministerin

Anlage 1
Staatsvertrag 

zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein  
zur Änderung des Staatsvertrages zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein 

über die Errichtung der „HSH Finanzfonds AöR“ als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts

Die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch den 
Senat, und das Land Schleswig-Holstein, vertreten durch 
den Ministerpräsidenten, schließen vorbehaltlich der Zu-
stimmung ihrer verfassungsmäßig berufenen Organe nach-
stehenden Änderungsstaatsvertrag:

Artikel 1

Der Staatsvertrag zwischen der Freien und Hansestadt 
Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein über die Errich-
tung der „HSH Finanzfonds AöR“ als rechtsfähige Anstalt 
des öffentlichen Rechts vom 3. und 5. April 2009, geän-
dert am 8. und 9. Dezember 2015, wird wie folgt geändert:

1. § 7 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Geschäftsführung besteht aus einem Mitglied. 
Das Mitglied wird von der Anstaltsträgerversammlung 
bestellt.“

2. § 9 Satz 2 wird gestrichen.

3. In § 11 Absatz 3 wird das Wort „vierteljährlich“ durch 
die Worte „mindestens jährlich“ ersetzt.

Artikel 2

Dieser Staatsvertrag tritt am Tage nach dem Austausch 
der Ratifikationsurkunden, frühestens am 1. Januar 2020, 
in Kraft.

Für das Land Schleswig-Holstein

Kiel, 13. September 2019

gez. D a n i e l  G ü n t h e r

Für die Freie und Hansestadt Hamburg

Hamburg, 5. September 2019

gez. D r.  P e t e r  T s c h e n t s c h e r

Anlage 2

Staatsvertrag 
zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein 

zur Änderung des Staatsvertrages zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein 
über die Errichtung der „hsh portfoliomanagement AöR“ als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nach § 8b 

des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes

Die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch den 
Senat, und das Land Schleswig-Holstein, vertreten durch 
den Ministerpräsidenten, schließen vorbehaltlich der Zu-
stimmung ihrer verfassungsmäßig berufenen Organe nach-
stehenden Staatsvertrag:

Artikel 1

In § 2 Absatz 4 Satz 1 des Staatsvertrages zwischen der 
Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-
Holstein über die Errichtung der „hsh portfoliomanagement 
AöR“ als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nach 
§ 8b des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes vom 
1. und 9. Dezember 2015, geändert am 10. und 13. Ja-

nuar 2017, wird die Textstelle „4,9 Milliarden Euro“ durch 
die Textstelle „3,43 Milliarden Euro“ ersetzt.

Artikel 2

Dieser Staatsvertrag tritt am Tage nach dem Austausch 
der Ratifikationsurkunden in Kraft.

Für das Land Schleswig-Holstein

Kiel, 13. September 2019

gez. D a n i e l  G ü n t h e r

Für die Freie und Hansestadt Hamburg

Hamburg, 5. September 2019

gez. D r.  P e t e r  T s c h e n t s c h e r
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1806/2019
Gesetz 

zum Dritten Glücksspieländerungsstaatsvertrag
Vom 10. Dezember 2019
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2186-23

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:
§ 1 

Zustimmung
(1) Dem Dritten Glücksspieländerungsstaatsvertrag 
zwischen dem Land Baden-Württemberg, dem Frei-
staat Bayern, dem Land Berlin, dem Land Branden-
burg, der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und 
Hansestadt Hamburg, dem Land Hessen, dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern, dem Land Niedersachsen, 
dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Rheinland-
Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem 
Land Sachsen-Anhalt, dem Freistaat Thüringen und 
dem Land Schleswig-Holstein wird zugestimmt.
(2) Der Dritte Glücksspieländerungsstaatsvertrag 
wird nachstehend veröffentlicht.

§ 2 
Geltung des Staatsvertrages

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2020 in 
Kraft. Sollte der Staatsvertrag nach seinem Artikel 2 

Absatz 1 Satz 2 gegenstandslos werden, wird dies 
unverzüglich im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Schleswig-Holstein bekannt gemacht.

(2) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume 
und Integration macht bis zum 1. August 2021 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-
Holstein bekannt, ob der Glücksspielstaatsvertrag 
nach seinem § 35 Absatz 2 über den 30. Juni 
2021 hinaus fort gilt oder außer Kraft getreten ist. 
Ist der Glücksspielstaatsvertrag danach mit Ablauf 
des 30. Juni 2021 außer Kraft getreten, finden 
seine Bestimmungen bis zu einer landesrechtlichen 
Regelung weiter Anwendung. 

§ 3 
In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 10. Dezember 2019

 D a n i e l  G ü n t h e r H a n s – J o a c h i m  G r o t e
 Ministerpräsident Minister
  für Inneres, ländliche Räume und Integration

Anlage

Dritter Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland  
(Dritter Glücksspieländerungsstaatsvertrag – 3. GlüÄndStV)

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein und 

der Freistaat Thüringen 

(im Folgenden: die Länder genannt) 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

Artikel 1 
Änderung des Glücksspielstaatsvertrages

Der Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutsch-
land in der Fassung des Ersten Staatsvertrages zur 
Änderung des Staatsvertrages zum Glücksspielwe-
sen in Deutschland vom 15. Dezember 2011 (Glücks-
spielstaatsvertrag - GlüStV) wird wie folgt geändert:

1. § 4a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „, ins-
besondere im Rahmen einer zeitlich befristeten 
Experimentierklausel für Sportwetten,“ durch 
die Wörter „im Rahmen der Experimentierklau-
sel für Sportwetten nach § 10a“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Bekannt-
machung (§ 4b Absatz 1)“ durch das Wort 
„Konzession“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„Die Zahl der Konzessionen wird für die Dauer 
der Experimentierphase nicht beschränkt.“
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2. § 4b wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden das Komma und das 
Wort „Auswahlkriterien“ gestrichen.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Auswahlverfah-
rens“ durch das Wort „Verfahrens“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „mit einer 
angemessenen Frist für die Einreichung 
von Bewerbungen“ gestrichen.

c) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „und 
die Auswahl nach Absatz 5 ermöglichen“ ge-
strichen.

d) Absatz 5 wird aufgehoben.

3. In § 5 Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Richtlinien“ 
durch das Wort „Auslegungsrichtlinien“ ersetzt.

4. § 9a Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Hierbei dient das Glücksspielkollegium den 
Ländern zur Umsetzung einer gemeinschaftlich 
auszuübenden Aufsicht der jeweiligen obersten 
Glücksspielaufsichtsbehörden.“

5. § 10a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In dem bisherigen Satz werden die Wörter 
„für einen Zeitraum von sieben Jahren ab 
Inkrafttreten des Ersten Glücksspielände-
rungsstaatsvertrages“ durch die Wörter 
„bis zum 30. Juni 2021“ ersetzt.

bb) Es wird folgender Satz angefügt:

„Im Falle einer Fortgeltung des Staatsver-
trages nach § 35 Absatz 2 verlängert sich 
die Frist bis zum 30. Juni 2024.“

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

c) Die Absätze 4 und 5 werden die Absätze 3 
und 4.

6. § 29 Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben. 

Artikel 2 
Inkrafttreten

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2020 in 
Kraft. Sind bis zum 31. Dezember 2019 nicht alle 
Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei der oder 
des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz 
hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos.

(2) Die Staatskanzlei der oder des Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz teilt den Ländern die 
Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit.

Für das Land Baden-Württemberg

Stuttgart, 3. April 2019

gez. W i n f r i e d  K r e t s c h m a n n

Für das Land Bayern

München, 18. April 2019

gez. M a r k u s  S ö d e r

Für das Land Berlin

Berlin, 26. März 2019

gez. M i c h a e l  M ü l l e r

Für das Land Brandenburg

Potsdam, 29. März 2019

gez. D i e t m a r  W o i d k e

Für die Freie Hansestadt Bremen

Bremen, 26. März 2019

gez. C a r s t e n  S i e l i n g

Für die Freie und Hansestadt Hamburg

Hamburg, 4. April 2019

gez. P e t e r  T s c h e n t s c h e r

Für das Land Hessen

Wiesbaden, 26. März 2019

gez. V o l k e r  B o u f f i e r

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin, 26. März 2019

gez. M a n u e l a  S c h w e s i g

Für das Land Niedersachsen

Hannover, 28. März 2019

gez. S t e p ha n  W e i l

Für das Land Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf, 4. April 2019

gez. A r m i n  L a s c h e t

Für das Land Rheinland-Pfalz

Mainz, 6. April 2019

gez. M a l u  D r e y e r

Für das Saarland

Saarbrücken, 5. April 2019

gez. T o b i a s  H a n s

Für den Freistaat Sachsen

Dresden, 30. März 2019

gez. M i c h a e l  K r e t s c h m e r

Für das Land Sachsen-Anhalt

Magdeburg, 28. März 2019

gez. R e i n e r  H a s e l o f f

Für das Land Schleswig-Holstein

Kiel, 9. April 2019

gez. D a n i e l  G ü n t h e r

Für das Land Thüringen

Erfurt, 28. März 2019

gez. B o d o  R a m e l o w
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1809/2019
Gesetz 

über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020 
(Haushaltsgesetz 2020)
Vom 13. Dezember 2019

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht

 § 1 Feststellung des Haushaltsplanes 

 § 2  Kreditermächtigungen, derivative Finanzge-
schäfte 

 § 3 Kredit- und Zinsmanagement 

 § 4 Haushaltswirtschaftliche Sperren 

 § 5  Betragsgrenzen bei über- und außerplanmäßi-
gen Ausgaben und Verpflichtungen 

 § 6 Zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen

 § 7 Bewirtschaftung des Einzelplans 12 

 § 8  Allgemeine und Einzelplan übergreifende Be-
wirtschaftungsregeln 

 § 9 Struktur- und Funktionalreform 

 § 10 Deckungsfähigkeit und Rücklagen 

 § 11 Stellenpläne und Stellenübersichten 

 § 12 Leerstellen 

 § 13  Ausbringung und Übertragung von Planstellen 
und Stellen 

 § 14  Ermächtigungen für sonstige Personal bewirt-
schaftende Maßnahmen 

 § 15 Übernahme von geprüften Nachwuchskräften

 § 16 Grundstücksangelegenheiten 

 § 17 Sonstige Vermögensgegenstände 

 § 18 Bürgschaften und andere Sekundärverpflichtungen

 § 19  Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und 
Integration 

 § 20  Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 
Finanzministeriums

 § 21 - frei -

 § 22 Hochschulen und Forschungsinstitute 

 § 23  Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus 

 § 24  Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur 

 § 25  Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Justiz, Europa, Verbraucher-
schutz und Gleichstellung 

 § 26  Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
Familie und Senioren 

 § 27  Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

 § 28  Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des 
Ministerpräsidenten - Staatskanzlei 

 § 29 Ermächtigungen für den Einzelplan 14 

 § 30 Investitionsbank 

 § 31  Ermächtigung zur Änderung der Ansätze für 
die Gemeinschaftsaufgaben 

 § 32 Solländerungen 

 § 33 Weitergeltung von Bestimmungen 

 § 34 Schulgirokonten 

 § 35  Ergänzende Bestimmung zum Gesetz über die 
Stiftungsuniversität zu Lübeck 

 § 36 Inkrafttreten 

§ 1 
Feststellung des Haushaltsplanes

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushalts-
plan des Landes Schleswig-Holstein für das Haus-
haltsjahr 2020 wird in Einnahme und Ausgabe auf 

17.056.782.400 Euro

sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen 
auf

1.264.717.000 Euro

festgestellt.

§ 2 
Kreditermächtigungen, 

derivative Finanzgeschäfte

(1) Das Finanzministerium darf zur Deckung der Aus-
gaben Kredite bis zum Höchstbetrag von

3.974.62.000 Euro

für das Haushaltsjahr 2020 aufnehmen. Bei Dis-
kontpapieren ist nur der Nettobetrag auf die Kredi-
termächtigung des jeweiligen Haushaltsjahres an-
zurechnen.

(2) Das Finanzministerium darf ab Oktober des je-
weiligen Haushaltsjahres im Vorgriff auf die Krediter-
mächtigung des nächsten Haushaltsjahres Kredite bis 
zur Höhe von 5 % des in § 1 für die Einnahmen und 
Ausgaben des betreffenden Haushaltsjahres festge-
stellten Betrages aufnehmen. Die hiernach aufge-
nommenen Kredite sind auf die Kreditermächtigung 
des folgenden Haushaltsjahres anzurechnen.

(3) Kredite und derivative Finanzgeschäfte nach § 18 
Absatz 6 der Landeshaushaltsordnung (LHO) sind in 
inländischer Währung abzuschließen. Eine Aufnahme 

Anl. 
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von Fremdwährungskrediten ist zulässig, wenn das 
damit verbundene Wechselkursrisiko bezüglich Ka-
pital und Zinsen in voller Höhe durch Wechselkurs-
sicherungsgeschäfte ausgeschlossen wird. Auf die 
jeweilige Kreditermächtigung des Absatzes 1 ist der 
sich nach der Wechselkurssicherung ergebende Ka-
pitalbetrag in inländischer Währung anzurechnen.

(4) Als Grundlage für die Steuerung der Zinsausga-
ben in den Jahren bis 2025 werden im Haushaltsjahr 
2020 folgende Plangrößen für die gesamten Zins-
ausgaben zugrunde gelegt: 

– für 2021: 493.000.000 Euro,

– für 2022: 513.000.000 Euro,

– für 2023: 542.000.000 Euro,

– für 2024: 599.000.000 Euro und

– für 2025: 612.000.000 Euro.

Im Haushaltsansatz und in den unter Satz 1 ausge-
wiesenen Plangrößen sind für die Zinsänderungsri-
siken (§ 3 Absatz 3 Satz 3) enthalten: 

– für 2020: 11.000.000 Euro,

– für 2021: 43.000.000 Euro,

– für 2022: 66.000.000 Euro,

– für 2023: 95.000.000 Euro,

– für 2024: 136.000.000 Euro und

– für 2025: 144.000.000 Euro.

(5) Das Finanzministerium darf im Eigenbestand 
befindliche Wertpapiere des Landes vorübergehend 
Kreditinstituten gegen Entgelt überlassen.

(6) Das Finanzministerium darf Kassenverstärkungs-
kredite bis zu 10 % des in § 1 für Einnahmen und 
Ausgaben des jeweiligen Haushaltsjahres festgestell-
ten Betrages aufnehmen. Darüber hinaus darf das 
Finanzministerium zur Deckung eines nicht vorher-
gesehenen Liquiditätsbedarfs Vereinbarungen mit 
Kreditinstituten abschließen, die eine kurzfristige Li-
quiditätsbeschaffung durch Beleihung von im Eigen-
bestand des Landes befindlichen Wertpapieren bis zu 
einem Betrag von 500.000.000 Euro ermöglichen.

(7) Das Finanzministerium darf Darlehen, die der 
Bund den Ländern zweckgebunden gewährt, mit dem 
auf Schleswig-Holstein entfallenden Anteil aufneh-
men. Ferner darf das Finanzministerium Darlehen 
aus dem sonstigen öffentlichen Bereich aufnehmen, 
die zweckgebunden für eine im Haushaltsplan veran-
schlagte Maßnahme gewährt werden und die zins-
günstiger als Kapitalmarktdarlehen sind.

(8) Zur wechselseitigen Besicherung von Kreditrisi-
ken aus derivativen Geschäften wird das Finanzmi-
nisterium ermächtigt, im Rahmen und für die Lauf-
zeit dieser Geschäfte Sicherheiten in Form verzinster 
Barmittel entgegenzunehmen und zu stellen. Das 
Finanzministerium wird ermächtigt, für den damit 
verbundenen Finanzierungsbedarf über die Ermäch-

tigung des Absatz 6 Satz 1 hinaus Kassenverstär-
kungskredite bis zu einer Höhe von 10 % des in § 1 
für Einnahmen und Ausgaben festgestellten Bedarfs 
aufzunehmen.

(9) Die Bestände der Sondervermögen können bis zu 
ihrer Inanspruchnahme im Rahmen der Liquiditäts-
steuerung des Gesamthaushalts eingesetzt werden. 
Soweit dadurch die bestehende Kreditermächtigung 
für die Anschlussfinanzierung auslaufender Altschul-
den noch nicht beansprucht werden muss, kann sie 
in die folgenden Haushaltsjahre übertragen werden.

§ 3 
Kredit- und Zinsmanagement

(1) Beim Finanzministerium ist ein Kredit- und Zins-
management einzurichten.

(2) Das Kredit- und Zinsmanagement beschafft 
die im Haushalt veranschlagten Kreditmarktmittel, 
schließt derivative Finanzgeschäfte gemäß § 18 
Absatz 6 LHO ab und verwaltet den Schulden- und 
Derivatbestand des Landes. Es plant und steuert die 
Struktur der Kreditmarktschulden sowie die derivati-
ven Finanzgeschäfte in Abhängigkeit von der erwar-
teten Entwicklung der Kreditmarktzinsen mit dem 
Ziel, die Zinsausgaben des Haushalts über einen län-
gerfristigen Planungszeitraum unter Beachtung von 
Zinsänderungsrisiken zu optimieren. Bei der Planung 
und Steuerung der Zinsausgaben aus den Kredit-
marktschulden sind insbesondere der Zeitpunkt der 
Kreditaufnahme, die Fälligkeits- und Zinsbindungs-
struktur der Kreditmarktschulden festzulegen und 
zinsgünstige Möglichkeiten der Kreditbeschaffung zu 
nutzen. Durch den ergänzenden Einsatz derivativer 
Finanzgeschäfte kann die Zinsbindungsstruktur der 
Kreditmarktschulden zusätzlich gestaltet werden.

(3) Das Kredit- und Zinsmanagement setzt zur Un-
terstützung der Steuerung der Zinsausgaben unter 
Kosten-Risiko-Aspekten ein Referenz-Portfolio und 
alternative Zinsszenarien ein. Die Zinsbindungsstruk-
tur des Referenz-Portfolios wird unter Berücksichti-
gung der langfristigen Risikoabsorptionsfähigkeit des 
Haushalts festgelegt. Zinsänderungsrisiken stellen 
potenzielle Zinsmehrausgaben in den zukünftigen 
Jahren dar. Die Quantifizierung der gesamten Zin-
sausgaben sowie der Zinsänderungsrisiken erfolgt 
unter Einsatz eines standardisierten Verfahrens zur 
Simulation von Zinsszenarien. Das Verfahren ist re-
gelmäßig unter Berücksichtigung des Standes der 
Wissenschaft zu überprüfen und fortzuentwickeln.

(4) Die mit dem Abschluss derivativer Finanzge-
schäfte verbundenen Kreditrisiken sind durch ge-
eignete Verfahren, die die Sicherheitenstellung für 
Neugeschäfte umfassen, zu begrenzen. Betriebs- und 
Abwicklungsrisiken sind durch organisatorische und 
personalwirtschaftliche Maßnahmen sowie durch 
eine funktionale Trennung des Abschluss- und Ab-
wicklungsbereichs zu begrenzen.
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(5) Einnahmen aus dem Verkauf von Zinsoptionen 
sind zur Risikovorsorge einer Zinsausgleichsrücklage 
zuzuführen und zweckgebunden zum Ausgleich von 
Zinsmehrausgaben zu verwenden. Soweit Rückla-
genmittel nicht mehr zur Abdeckung optionaler 
Zinsänderungsrisiken benötigt werden, sind sie zum 
Ausgleich von Zinsmehrausgaben während des Haus-
haltsvollzugs und zur Verstetigung der Zinsausgaben-
entwicklung im Finanzplanungszeitraum einzusetzen.

§ 4 
Haushaltswirtschaftliche Sperren

(1) Über die Bestimmung des § 41 LHO hinaus darf 
das Finanzministerium Ausgaben sperren, wenn und 
soweit hierfür unvorhergesehen von anderer Seite 
nicht veranschlagte Mittel zweckgebunden bereit-
gestellt werden. Gleiches gilt, wenn Änderungen im 
Bundesrecht oder auf EU-Ebene zu Minderausgaben 
im Landeshaushalt führen.

(2) Nach § 41 LHO und nach Absatz 1 gesperrte 
Beträge sind in der Landeshaushaltsrechnung als 
Minderausgabe nachzuweisen.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Rea-
lisierung von globalen Minderausgaben und bei nicht 
genehmigten Haushaltsüberschreitungen des Vorjah-
res im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben zu sperren.

§ 5 
Betragsgrenzen bei über- und außerplanmäßigen 

Ausgaben und Verpflichtungen

(1) Der gemäß § 37 Absatz 2 Buchstabe a LHO zu 
bestimmende Betrag wird auf 500.000 Euro fest-
gesetzt.

(2) Der gemäß § 37 Absatz 3 LHO zu bestimmende 
Rahmen wird auf mehr als 500.000 Euro bis zu 
2.500.000 Euro festgesetzt.

§ 6 
Zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen

(1) Das Finanzministerium darf, auch wenn kein Fall 
des § 37 Absatz 1 oder des § 38 Absatz 1 LHO 
vorliegt, in Ausgaben oder in Verpflichtungen einwil-
ligen, wenn und soweit hierfür nicht veranschlagte 
Mittel zweckgebunden von anderer Seite gezahlt 
oder rechtsverbindlich zugesagt sind.

(2) Unvorhergesehene dringliche Ausgaben, in denen 
kein Fall des § 37 Absatz 1 LHO vorliegt, dürfen bis 
zu einem Betrag von 100.000 Euro im Einzelfall pro 
Haushaltsjahr geleistet werden, wenn der Finanzaus-
schuss einwilligt und die Deckung gesichert ist. Der 
Gesamtbetrag der Ausgaben darf 1.500.000 Euro 
pro Haushaltsjahr nicht übersteigen. 

§ 7 
Bewirtschaftung des Einzelplans 12

(1) Im Einzelplan 12 dürfen bei den Hauptgruppen 7 
und 8 mit Ausnahme der Gruppe 711 Ausgaben nur 
mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet 
werden.

(2) Im Einzelplan 12 sind die Ausgaben für die Bau-
unterhaltung (Gruppe 519) übertragbar.

(3) Im Einzelplan 12 sind

1. innerhalb der einzelnen Kapitel die Ausgaben der 
Gruppe 519 und der Gruppe 711 gegenseitig de-
ckungsfähig,

2. innerhalb des Einzelplans mit Zustimmung des 
Finanzministeriums gegenseitig deckungsfähig 
die Ausgaben der Gruppen 712 bis 749, 812, 
821 und 894.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, innerhalb 
des Einzelplans 12 im Einvernehmen mit den be-
troffenen Ressorts und mit Einwilligung des Finanz-
ausschusses Baumittel der großen Baumaßnahmen 
kapitelübergreifend umzusetzen.

§ 8 
Allgemeine und Einzelplan übergreifende 

Bewirtschaftungsregeln

(1) Aus den Ausgaben der Titel 422 03 dürfen auch 
die Vergütungen der Auszubildenden im Sinne des 
§ 4 Absatz 2 oder 3 des Landesbeamtengesetzes 
gezahlt werden.

(2) Innerhalb der einzelnen Kapitel fließen die Ein-
nahmen aus

1. der Anfertigung von Fotokopien und aus Verviel-
fältigungen für Dritte,

2. Schadensersatzleistungen Dritter, die nicht im Zu-
sammenhang mit Kfz-Unfällen stehen, insoweit, 
als sie zur Instandsetzung bestimmt sind, sowie 
aus der Abgabe von Betriebsstoffen und Ersatz-
teilen an Dritte und

3. Erstattungen Dritter im Zusammenhang mit Aus-
gaben der Gruppe 517

den Ausgaben der Obergruppe 51 zu.

(3) Erstattungen von Personalausgaben (Haupt-
gruppe 4) und Eingliederungszuschüsse der Bun-
desagentur für Arbeit können durch Absetzen von 
der Ausgabe vereinnahmt werden.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für die 
Durchführung des „Sabbatjahres“ in den jeweiligen 
Kapiteln Titel für Zuführungen an die zweckgebun-
dene Rücklage zu Lasten der Personalkostentitel, für 
Entnahmen aus der Rücklage sowie andere damit 
im Zusammenhang stehende Titel einschließlich der 
entsprechenden Haushaltsvermerke einzurichten.

(5) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern im Rahmen von Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen können zu Lasten von Titeln der 
Gruppe 427 für die Dauer der von der Bundesagen-
tur für Arbeit zugesagten Förderung Arbeitsverträge 
auch über das Haushaltsjahr hinaus abgeschlossen 
werden.

(6) Das Finanzministerium unterrichtet den Finanz-
ausschuss, wenn im Verlauf des Haushaltsjahres er-
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kennbar wird, dass bestimmte Ausgabetitel voraus-
sichtlich in erheblichem Umfang nicht ausgeschöpft 
werden.

(7) Werden veranschlagte Investitionen im Haushalts-
vollzug bei nachgewiesener Wirtschaftlichkeit durch 
alternative Beschaffungsformen (wie zum Beispiel 
Leasing- oder ähnliche Verträge) ersetzt, sind die 
hierfür erforderlichen Mittel auf einen gegebenen-
falls neu einzurichtenden Titel der Hauptgruppe 5 
umzusetzen (Solländerung). Die Einsparungen sind 
bei den jeweiligen Investitionen als Minderausgaben 
nachzuweisen.

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des zuständigen Ressorts und nach Maßgabe 
der Entscheidung der Landesregierung Haushaltsmit-
tel gegen Deckung bereit zu stellen, die zur Abwehr 
einer drohenden Schadenslage im Schleswig-Holstei-
nischen Küstenmeer erforderlich sind, und die ent-
sprechenden Titel einzurichten. Der Finanzausschuss 
ist unverzüglich zu unterrichten.

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, in Ab-
stimmung mit dem Ministerium für Inneres, länd-
liche Räume und Integration Abschlagszahlungen 
auf das erwartete Abrechnungsergebnis im Rahmen 
des Kommunalen Finanzausgleichs an die Kommu-
nen festzusetzen, wenn die aufgrund der Steuer-
schätzung zu erwartenden Steuereinnahmen das 
veranschlagte Haushaltssoll wesentlich übersteigen. 
Die Mehrausgaben sind durch entsprechende Steu-
ermehreinnahmen zu decken. Darüber hinaus wird 
das Finanzministerium ermächtigt, in Abstimmung 
mit dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume 
und Integration die Finanzausgleichsmasse auf der 
Grundlage der Steuereinnahmen entsprechend dem 
langfristigen Durchschnitt neu zu berechnen und 
festzusetzen. Die Feststellung der Steuereinnahmen 
entsprechend dem langfristigen Durchschnitt erfolgt 
durch das Finanzministerium. Die Mehrausgaben sind 
durch entsprechende Minderausgaben oder Mehrein-
nahmen zu decken.

(10) Zur Durchführung von ÖPP-Projekten, deren 
Wirtschaftlichkeit nachgewiesen ist, wird das Finanz-
ministerium im Einvernehmen mit dem jeweiligen 
Ressort ermächtigt, Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen zu einem von ihm einzurichtenden 
Titel der Hauptgruppen 5 oder 8 im selben Kapitel 
umzusetzen, wenn und soweit Ausgaben oder Ver-
pflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vor-
gesehen waren. Minderausgaben bei den jeweiligen 
Investitionstiteln sind einzusparen.

(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag eines Ressorts Titel der Hauptgruppen 6 bis 8 
einzurichten und Mittel der Obergruppe 42 auf diese 
oder vorhandene Titel der Hauptgruppen 6 bis 8 
umzusetzen, wenn dargelegt wird, dass durch zu-
sätzliche, über die Vorgaben des Haushalts hinaus-

gehende Einsparmaßnahmen Planstellen oder Stellen 
dauerhaft nicht wiederbesetzt werden.

(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, 
Versorgung, Gesundheitsversorgung, Verteilung- und 
Aufenthaltsbeendigung von Personen, die nach der 
Ausländer- und Aufnahmeverordnung vom 19. Ja-
nuar 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 101), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 19. November 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 761), Ressortbezeichnungen ersetzt 
durch Verordnung vom 19. Januar 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 30), zum Wohnen in Erstaufnahmeein-
richtungen oder Landesunterkünften verpflichtet 
sind, erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungs-
ermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen 
und zu ändern, in zusätzliche Ausgaben oder Ver-
pflichtungen einzuwilligen sowie, insbesondere für 
die im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrneh-
mung des Landesamtes für Ausländerangelegenhei-
ten erforderlichen Personalbedarfe, Planstellen und 
Stellen auszubringen, wenn und soweit die Finan-
zierung der Maßnahmen gedeckt ist. 

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit 
Einwilligung des Finanzausschusses den Sonderver-
mögen „InfrastrukturModernisierungsProgramm für 
unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ bei 
Titel 1611 - 634 03, „Versorgungsfonds des Landes 
Schleswig-Holstein“ bei Titel 1105 - 634 01, „Son-
dervermögen zur Förderung von Mobilität und Inno-
vation des Schienenpersonennahverkehrs im Land 
Schleswig-Holstein (Sondervermögen MOIN.SH)“ 
bei Titel 1111 - 634 01, „Sondervermögen zur Um-
setzung der Breitbandstrategie des Landes Schles-
wig-Holstein“ bei Titel 0613 - 634 01 MG 08 sowie 
„Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von 
Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein“ bei 
Titel 0306 - 634 02 Mittel bis zur Höhe des struk-
turellen Überschusses gemäß § 1 Absatz 1 des Ge-
setzes zur Ausführung von Artikel 61 der Verfassung 
des Landes Schleswig-Holstein vom 13. Dezember 
2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 612) zuzuführen, wenn 
die Vorgaben des § 7 Absatz 4 des Gesetzes zur 
Ausführung von Artikel 61 der Verfassung des Lan-
des Schleswig-Holstein erfüllt sind und soweit die in 
diesem Haushaltsgesetz festgelegte Kreditermäch-
tigung nicht in Anspruch genommen wird. Der De-
ckungsnachweis erfolgt mit der Haushaltsrechnung. 
Der Finanzausschuss trifft seine Entscheidung zum 
Vorschlag des Finanzministeriums über die Zuführun-
gen aus dem strukturellen Überschuss entsprechend 
der Zwecke aus Satz 1 unverzüglich nach Feststel-
lung durch einen vorläufigen Haushaltsabschluss.

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des zuständigen Ressorts für Zwecke des 
Sondervermögens IMPULS 2030 erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und 
Haushaltsvermerke einzurichten und zu ändern so-
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wie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 
einzuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung aus 
Entnahmen aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 
oder durch Minderausgaben im Einzelplan 16 gedeckt 
ist. Für das Kapitel 1611 ist das Finanzministerium 
zugleich zuständiges Ressort.

(15) Die obersten Landesbehörden werden ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
Vereinbarungen zum notwendigen Defizitausgleich 
aus möglichen Steuernachzahlungen mit Landesun-
ternehmen zu schließen. Hierfür darf das Finanz-
ministerium erforderliche Titel einschließlich Ver-
pflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden 
Ansätzen und erforderlichen Haushaltsvermerken 
einrichten und umsetzen, soweit die Finanzierung 
der Maßnahme gedeckt ist. Der Finanzausschuss 
muss in die Maßnahme einwilligen, wenn der Wert 
der Maßnahme 500.000 Euro übersteigt.

(16) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit den betroffenen Ressorts zur Um-
setzung einer Vereinbarung mit den kommunalen 
Landesverbänden im Zusammenhang mit der Wei-
terentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs 
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und Haushaltsvermerken einzurichten, umzusetzen 
und zu ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einzuwilligen, wenn und soweit die 
Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

§ 9 
Struktur- und Funktionalreform

(1) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume 
und Integration und mit Einwilligung des Finanz-
ausschusses für die Übertragung von bisher vom 
Land wahrgenommenen Aufgaben auf die Kommu-
nen im Rahmen der Struktur- und Funktionalreform 
Haushaltsmittel gegen Deckung bereitstellen und 
die erforderlichen Titel einrichten. Zur Finanzierung 
des Kostenausgleichs wird das Finanzministerium 
ermächtigt, Ausgabeansätze zu sperren sowie Plan-
stellen und Stellen mit kw-Vermerken zu versehen.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Inneres, länd-
liche Räume und Integration und dem die Aufgabe 
abgebenden Ressort und mit Einwilligung des Fi-
nanzausschusses die zur Übertragung von Aufgaben 
des Landes auf den kommunalen Bereich oder zur 
Übertragung von Aufgaben auf Dritte im Rahmen der 
Struktur- und Funktionalreform erforderlichen Ände-
rungen im Landeshaushalt vorzunehmen. In diesem 
Zusammenhang dürfen Titel mit Haushaltsvermerken 
eingerichtet und in zusätzliche Ausgaben und Ver-
pflichtungsermächtigungen eingewilligt werden. In 
Höhe dieser zusätzlichen Ausgaben und Verpflich-
tungen sind in den betreffenden Einzelplänen Einspa-

rungen, insbesondere bei den Personalausgaben und 
den sächlichen Verwaltungsausgaben, zu erbringen.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit Einwil-
ligung des Finanzausschusses eine Verpflichtungser-
klärung gegenüber kommunalen Trägern und Dritten, 
die Landesbedienstete im Rahmen der Übertragung 
von Landesaufgaben im Rahmen der Struktur- und 
Funktionalreform übernehmen, für die Übernahme der 
zeitanteiligen Versorgungsbezüge dieser Beamtinnen 
und Beamten für die Zeit nach ihrer Versetzung an die 
kommunalen Träger oder Dritte abzugeben.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit den betroffenen Ressorts die zur Struk-
tur- und Funktionalreform erforderlichen Änderungen 
im Landeshaushalt vorzunehmen. In diesem Zusam-
menhang dürfen Titel neu eingerichtet, Mittel und Ver-
pflichtungsermächtigungen umgeschichtet, und die 
aus stellenplansystematischen Gründen notwendigen 
Planstellen und Stellen für das vorhandene Personal 
mit den erforderlichen Vermerken im Stellenplan an-
gepasst und ausgebracht werden. Die Maßnahmen 
dürfen nicht zu einer Erhöhung der Ausgaben führen.

§ 10 
Deckungsfähigkeit und Rücklagen

(1) Abweichend von § 20 Absatz 1 und 2 LHO gilt 
zur Deckungsfähigkeit Folgendes:

1. Innerhalb desselben Einzelplans sind gegenseitig 
deckungsfähig die Ausgaben der Hauptgruppe 4 
und der Obergruppen 51 bis 54,

2. innerhalb desselben Einzelplans sind gegenseitig 
deckungsfähig die Ausgaben der Hauptgruppen 6 
bis 8.

Beide Regelungen gelten nur, soweit es sich nicht 
um Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen 
handelt.

(2) Dem Landespolizeiamt, dem Landeskriminalamt 
und den Polizeidirektionen sollen die für die jeweiligen 
Dienstbereiche vorgesehenen Haushaltsmittel aufge-
schlüsselt so zugewiesen werden, dass das Minis-
terium für Inneres, ländliche Räume und Integration 
über die Regelung in Absatz 1 hinaus eine einseitige 
Deckungsfähigkeit der Hauptgruppe 5 zugunsten der 
Hauptgruppe 8 zulassen kann.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für nicht 
verbrauchte Ausgaben der Obergruppe 42 innerhalb 
eines Einzelplans Titel für die Zuführungen an zweck-
gebundene Rücklagen, Entnahmen aus der Rücklage 
sowie andere damit im Zusammenhang stehende 
Titel einschließlich der entsprechenden Haushalts-
vermerke einzurichten und zu ändern. Die Mittel aus 
der Rücklage sind für Personalausgaben und für Maß-
nahmen zu verausgaben, die dem Personal zugute-
kommen. Die Mittel dienen somit der Verstärkung 
der entsprechenden Ausgabetitel.
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(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für nicht 
verbrauchte Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 
innerhalb eines Einzelplans Titel für die Zuführungen 
an Rücklagen, Entnahmen aus der Rücklage sowie 
andere damit im Zusammenhang stehende Titel ein-
schließlich der entsprechenden Haushaltsvermerke 
einzurichten und zu ändern.

§ 11 
Stellenpläne und Stellenübersichten

(1) Die Einwilligung des Finanzministeriums nach  
§ 49 Absatz 5 Satz 2 LHO ist nicht erforderlich bei Ab-
weichungen von den Stellenübersichten für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, soweit sie für die nach 
dem Überleitungstarifvertrag übergeleiteten Beschäf-
tigten durch nach den Tarifverträgen vorzunehmende 
Höhergruppierungen, im Bewährungsaufstieg oder 
infolge Ablaufs einer bestimmten Frist bedingt sind.
(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im 
Bewährungsaufstieg oder infolge Ablaufs einer be-
stimmten Frist höhergruppiert worden sind, sind auf 
den Stellen zu führen, aus denen die Höhergruppie-
rungen erfolgt sind.
(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die 
Stellenpläne und Stellenübersichten der Rechtslage 
anzupassen, wenn und soweit Rechtsvorschriften 
oder Tarifverträge mit besoldungs- oder tarifrechtli-
chen Auswirkungen dieses im Haushaltsjahr 2020 
zwangsläufig erfordern.
(4) Zur Erprobung einer Bewirtschaftung von Planstel-
len und Stellen auf der Grundlage von Planstellen- und 
Stellengruppen dürfen die Fachministerien mit Einwilli-
gung des Finanzministeriums sowie im Einvernehmen 
mit dem Landesrechnungshof in geeigneten Bereichen 
von den Anforderungen des § 49 LHO abweichen.

§ 12 
Leerstellen

(1) Die obersten Landesbehörden, die Landtags-
verwaltung und der Landesrechnungshof dürfen 
Leerstellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ 
ausbringen, wenn Beamtinnen oder Beamte, Rich-
terinnen oder Richter oder Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer länger als sechs Monate aufgrund Ge-
setzes, Tarifvertrages oder Vereinbarung von ihrer 
Dienstleistungspflicht befreit sind und nach Wegfall 
des Befreiungsgrundes Anspruch auf Beschäftigung 
haben oder in den Ruhestand beziehungsweise in 
Rente gehen. Dasselbe gilt für Beamtinnen und 
Beamte, Richterinnen und Richter sowie Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, die für einen be-
grenzten Zeitraum zur Landtagsverwaltung oder zum 
Landesrechnungshof Schleswig-Holstein oder von 
der Landtagsverwaltung abgeordnet oder versetzt 
werden oder abgeordnet oder versetzt worden sind.
(2) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur kann für Lehrkräfte und schulische Assistenz-
kräfte Leerstellen mit dem Vermerk „künftig wegfal-

lend“ auch dann ausbringen, wenn die Lehrkraft oder 
die schulische Assistenzkraft aus den in Absatz 1 
genannten Gründen für weniger als sechs Monate 
von der Dienstpflicht befreit ist.
(3) Für die Hochschulen gilt Absatz 1 mit Zustim-
mung des für die Hochschulen zuständigen Minis-
teriums entsprechend.

§ 13 
Ausbringung und Übertragung 

von Planstellen und Stellen

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag der obersten Landesbehörden 

1. für freigestellte Personalratsmitglieder insgesamt 
bis zu 12 Planstellen und Stellen auszubringen; 
die Planstellen und Stellen sind mit dem Vermerk 
„künftig wegfallend“ zu versehen; in den Vor-
jahren ausgebrachte Planstellen und Stellen sind 
anzurechnen,

2. im Rahmen der Hochschulprogramme des Landes, 
des Bundes und/oder der Europäischen Union und 
für andere von Dritten durch Vereinbarung finan-
zierte Professuren und wissenschaftliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter befristet zusätzliche Plan-
stellen und Stellen einzurichten, wenn und soweit 
die damit verbundenen Ausgaben gedeckt sind; 
über die Veränderungen ist der Finanzausschuss zu 
unterrichten; erfolgt die Finanzierung der zusätz-
lichen Planstellen und Stellen ausschließlich aus 
Landesmitteln, die im Rahmen von Hochschulpro-
grammen bereitgestellt werden, ist die Einwilligung 
des Finanzausschusses erforderlich,

3. zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung 
in den allgemeinbildenden und berufsbildenden 
Schulen für

a) auf Dauer für den Unterricht eingeschränkt 
dienstfähige oder volldienstunfähige Lehrkräfte 
und

b) vorzeitig in den Ruhestand versetzte Lehr-
kräfte, die nach ihrer Reaktivierung auf Dauer 
für den Unterricht eingeschränkt dienstfähig 
oder voll dienstunfähig sind,

bis zu 15 zusätzliche Planstellen und Stellen ein-
zurichten; die Planstellen und Stellen erhalten den 
Vermerk „künftig wegfallend mit Ausscheiden der 
Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers“ und 
können in andere Einzelpläne übertragen werden; 
in Anspruch genommene Ermächtigungen aus den 
Vorjahren sind anzurechnen; wirksam gewordene 
Vermerke „künftig wegfallend mit Ausscheiden 
der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers“ 
fallen dem Ermächtigungsrahmen wieder zu (Stel-
lenpool); die in 2020 entstehenden Mehrbedarfe 
werden gedeckt durch Einsparungen in Höhe von 
75 % zu Lasten des Kapitels 1105 - Versorgung, 
Unfallfürsorge und Ausgleichsbeträge - und zu 
25 % vom jeweils aufnehmenden Ressort; das 
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Finanzministerium wird ermächtigt, die zur De-
ckung erforderlichen Haushaltsmittel umzusetzen,

4. bei Vorliegen gesetzlicher Ansprüche (zum Bei-
spiel Rückkehr aus Beurlaubungen, Arbeitszeit-
erhöhungen) zusätzliche Planstellen und Stellen 
einzurichten, sofern die Finanzierung gesichert 
ist; die Planstellen und Stellen sind mit dem Ver-
merk „künftig wegfallend“ zu versehen.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur 
Schaffung von bis zu 78 zusätzlichen Ausbildungs-
plätzen, davon mindestens 16 für Kaufleute für 
Bürokommunikation, Mittel gegen Deckung an an-
derer Stelle des Haushalts bereitzustellen, gegebe-
nenfalls die erforderlichen Titel einzurichten, Mittel 
umzusetzen und Stellen auszubringen. In Anspruch 
genommene Ermächtigungen aus Vorjahren sind an-
zurechnen.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei Bedarf 
für das Kapitel 1319 neue Planstellen auszubringen, 
sofern dies nicht zu einer Erhöhung des Zuschusses 
zum laufenden Betrieb des Landeslabors führt.

(4) Das Finanzministerium darf auf Antrag einer 
obersten Landesbehörde im Einvernehmen mit dem 
Zentralen Personalmanagement in der Staatskanzlei 
insgesamt bis zu fünf zusätzliche mit dem Vermerk 
„künftig wegfallend“ (spätestens nach drei Jahren) 
zu versehende Planstellen oder Stellen bis zur Be-
soldungsgruppe A 14 beziehungsweise R 1 oder 
der entsprechenden Entgeltgruppe in den jeweiligen 
Einzelplänen ausbringen, soweit dies zur Erfüllung 
unvorhergesehener und dringender Aufgaben erfor-
derlich ist und die Ausgaben hierfür im jeweiligen 
Einzelplan gedeckt werden.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf der 
Grundlage von Dienstleistungsverträgen die Umset-
zung von Finanzierungsaufgaben im Rahmen der 
Unterstützungsmaßnahmen für die HSH Nordbank 
AG für die hsh finanzfonds AöR und die hsh portfolio-
management AöR wahrzunehmen. Zur Deckung des 
entstehenden zusätzlichen Personalbedarfs darf das 
Finanzministerium im Kapitel 0501 neue Planstellen 
und Stellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend 
am 31.12.2020“ ausbringen sowie in zusätzliche 
Ausgaben oder Verpflichtungen einwilligen, wenn 
und soweit die Finanzierung durch Entgelte für diese 
Tätigkeit erfolgt oder rechtsverbindlich zugesagt ist. 
Das Finanzministerium darf dafür erforderliche Titel 
mit den entsprechenden Ansätzen und Haushalts-
vermerken einrichten und ändern.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Justiz, Europa, Verbrau-
cherschutz und Gleichstellung jährlich bis zu 15 
zusätzliche mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ 
(spätestens nach 30 Monaten) zu versehende Stellen 
für Referendarinnen und Referendare (Anw. LG 2.2) 
im Einzelplan 09 auszubringen, soweit dies zur Ver-

meidung von Wartezeiten bei der Einstellung in den 
juristischen Vorbereitungsdienst erforderlich ist.

(7) Das Finanzministerium darf auf Antrag des Mi-
nisteriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Planstellen und Stellen für abzuordnende Lehrkräfte 
der Kapitel 0711 bis 0716 für die Kapitel 0701 und 
0717 ausbringen.

§ 14 
Ermächtigungen für sonstige 

Personal bewirtschaftende Maßnahmen

(1) In der Landesverwaltung sollen 20 % der neu zu 
besetzenden Stellen für Auszubildende, Anwärterin-
nen und Anwärter mit Schwerbehinderten besetzt 
werden. Das Nähere regelt die Staatskanzlei im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium.

(2) Innerhalb der Einzelpläne dürfen in den Kapiteln 
ausgebrachte Planstellen und Stellen auch in anderen 
Kapiteln in Anspruch genommen werden. Dabei darf 
es zu keiner Verstärkung des Kapitels 01 „Ministe-
rium“ kommen. Über den weiteren Verbleib ist im 
nächsten Haushaltsplan zu bestimmen.

(3) Das Finanzministerium darf bei Bedarf auf Antrag 
der Fachministerien Stellen für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in Planstellen umwandeln. Die Um-
wandlungen dürfen nicht zu Mehrausgaben führen.

(4) Ausgaben für die Vergabe von Leistungsstufen 
nach § 28 Absatz 6 Besoldungsgesetz Schleswig-
Holstein in Verbindung mit der Leistungsstufenver-
ordnung vom 11. November 2008 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 597), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
4. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 815), dür-
fen im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen aus 
den verbindlichen Personalkostenansätzen der Ober-
gruppe 42 geleistet werden.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für par-
tiell dienstunfähige Beamtinnen und Beamte, die bei 
anderen Einrichtungen weiterbeschäftigt werden 
können, bis zu 75 % der Personalausgaben zu Las-
ten des Kapitels 1105 und zugunsten eines Zuschus-
ses an diese Einrichtung umzusetzen und zu diesem 
Zweck eventuell erforderliche Titel einzurichten.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zum 
Abbau von Personalüberhängen in der Landesver-
waltung Planstellen und Stellen einschließlich der 
Personalmittel umzusetzen. 

(7) Bei den allgemeinbildenden Schulen (Kapitel 0711 
bis 0715) und den berufsbildenden Schulen (Kapi- 
tel 0716) dürfen mit Einwilligung des Finanzministe-
riums freie und besetzbare Planstellen oder Stellen 
für Lehrkräfte mit bis zu zwei Lehrkräften in Ausbil-
dung besetzt werden. Die Ermächtigung gilt für bis 
zu 700 Lehrkräfte in der Ausbildung. Jeweils drei 
freie und besetzbare Planstellen für Beamtinnen und 
Beamte im Vorbereitungsdienst in den allgemeinbil-
denden Schulen (Kapitel 0711 bis 0715) und den 
berufsbildenden Schulen (Kapitel 0716) dürfen mit 
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Einwilligung des Finanzministeriums mit einer Lehr-
kraft besetzt werden. Die Ermächtigung gilt für bis 
zu 100 Lehrkräfte.

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die im 
Zusammenhang mit den bundeseinheitlich durchzu-
führenden Personalbedarfsberechnungen der Steuer-
verwaltung erforderlichen Änderungen in den Stellen-
plänen des Kapitels 0505 vorzunehmen. In diesem 
Zusammenhang dürfen die aus stellenplansystemati-
schen Gründen notwendigen Planstellen und Stellen 
für das vorhandene Personal mit den erforderlichen 
Vermerken in den Stellenplänen angepasst und ma-
ximal bis zu 20 Planstellen und Stellen ausgebracht 
werden. Die Maßnahmen dürfen nicht zur Erhöhung 
der Ausgaben führen.

(9) Der durch Teilzeitbeschäftigung im Rahmen der 
Altersteilzeit nach § 63 Absatz 1 des Landesbeam-
tengesetzes freiwerdende Anteil einer Planstelle darf 
nicht wiederbesetzt werden. Im nächsten Haushalt 
ist die betreffende Planstelle oder ein Äquivalent in 
Abgang zu stellen oder mit einem Vermerk „künf-
tig wegfallend spätestens zum ...“ zu versehen. Als 
Zeitpunkt des spätesten Wegfalls ist das Ende der 
Altersteilzeit zu wählen. Abweichende Regelungen 
aus Vorjahren mit Bezug auf arbeits- und beamten-
rechtliche Regelungen gelten für Fälle aus diesen 
Jahren fort. Für den Fall der Wiedereinführung der 
Altersteilzeit im Tarifbereich für die schleswig-hol-
steinische Landesverwaltung gilt für Tarifbeschäftigte 
Entsprechendes.

(10) Planstellen, die im laufenden Haushaltsjahr 
durch die Inanspruchnahme der Vorruhestandsre-
gelung nach § 36 Absatz 4 Landesbeamtengesetz 
frei werden, dürfen nicht wiederbesetzt werden. Im 
nächsten Haushalt ist die betreffende Planstelle oder 
ein Äquivalent in Abgang zu stellen.

(11) Abfindungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer dürfen in den jeweiligen Kapiteln zu Lasten 
der Titel der Gruppe 428 geleistet werden. Die be-
treffende Stelle darf im laufenden Haushaltsjahr nicht 
wiederbesetzt werden. Im nächsten Haushaltsjahr ist 
die Stelle oder ein Äquivalent in Abgang zu stellen. 
Das Nähere regelt das Finanzministerium.

(12) Die obersten Landesbehörden dürfen in den Ka-
piteln 0301 und 0720 und den Haushaltsplänen der 
Hochschulen Planstellen und Stellen heben, herab-
gruppieren und umwandeln. Das Finanzministerium 
und der Finanzausschuss sind jeweils zum 31. März 
für das abgelaufene Jahr von den Änderungen der 
Stellenpläne und Stellenübersichten zu informieren. 
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur kann diese Befugnis für seinen Zuständigkeits-
bereich auf die Hochschulen (Kapitel 0720 MG 06), 
mit Ausnahme der Hochschulmedizin (Tätigkeit am 
UKSH), übertragen.

(13) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur wird ermächtigt, im Rahmen von Hochschul-

programmen oder von Drittmittel finanzierten Pro-
jekten für die Hochschulen auch mehrjährige Zeit-
verträge zuzulassen oder abzuschließen. Über die 
Veränderungen ist der Finanzausschuss jährlich zu 
unterrichten.

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei 
einer sich abzeichnenden Budgetüberschreitung im 
Folgejahr eine Beförderungssperre für das jeweilige 
Ressort zu erlassen.

(15) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im 
Rahmen der ressortübergreifenden Vermittlung von 
Beschäftigten auf anderweitig zu besetzende Plan-
stellen oder Stellen mit dem Ziel des Abbaus von 
Personalüberhängen im Einvernehmen mit den be-
teiligten Ressorts Fortbildungsmittel umzusetzen.

(16) Die Staatskanzlei wird ermächtigt, der Fach-
hochschule für Verwaltung und Dienstleistung in 
Altenholz für den Fachbereich Allgemeine Verwal-
tung bis zu eine Beamtin oder einen Beamten des 
Verwaltungsdienstes unter Verzicht auf die Erstat-
tung von Personalausgaben zur Verfügung zu stellen. 
Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und 
Integration wird ermächtigt, der Fachhochschule 
für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz für 
den Fachbereich Polizei bis zu fünf Beamtinnen oder 
Beamte der Laufbahngruppen 2.1 oder 2.2 unter 
Verzicht auf die Erstattung von Personalausgaben 
zur Verfügung zu stellen.

(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
im Rahmen von Personalmaßnahmen Haushaltsmittel 
und Planstellen zwischen der Hauptgruppe 4 des 
Einzelplans 13 und den Personalkostenzuschussti-
teln 1315 - 682 06, 1315 - 682 07, 1317 - 671 23 
MG 21, 1319 - 682 06 MG 03, 1319 - 682 07 
MG 03 sowie 1319 - 682 08 MG 03 umzusetzen.

(18) Soweit zur Deckung eines vorübergehenden un-
vorhergesehenen und unabweisbaren vordringlichen 
Personalbedarfs Planstellen und Stellen nach § 50 
Absatz 2 und 4 LHO umgesetzt werden, wird das 
Finanzministerium ermächtigt, diese für den Zeitraum 
der Umsetzung zu heben und umzuwandeln. Der 
Finanzausschuss ist zum 31. März durch das auf-
nehmende Ressort für das abgelaufene Jahr von den 
Änderungen der Stellenpläne und Stellenübersichten 
zu informieren.

(19) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Justiz, Europa, Verbrau-
cherschutz und Gleichstellung im Zusammenhang 
mit der Einführung des elektronischen Rechtsver-
kehrs bis zu insgesamt 15 im Kapitel 0902 ausge-
brachte Stellen für Rechtspflegeanwärterinnen oder 
Rechtspflegeanwärter und Justizobersekretäranwär-
terinnen oder Justizobersekretäranwärter in Planstel-
len der LG 2.1 und LG 1.2 umzuwandeln sowie im 
Kapitel 0902 ausgebrachte Stellen für Auszubildende 
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in die erforderlichen Stellen bei Titel 0902 - 428 01 
umzuwandeln, wenn und soweit dies zur Übernahme 
der dafür ausgebildeten Nachwuchskräfte erforder-
lich ist.

(20) Die obersten Landesbehörden, die Landtagsver-
waltung und der Landesrechnungshof dürfen zum 
Zwecke des Wissenstransfers Planstellen und Stel-
len unmittelbar vor dem Ausscheiden des jeweiligen 
Stelleninhabers bis zu einer Dauer von maximal sechs 
Monaten doppelt besetzen. Die daraus entstehenden 
Ausgaben sind grundsätzlich aus dem Personalbud-
get des jeweiligen Ressorts zu decken. In begründe-
ten Einzelfällen kann das Finanzministerium auf An-
trag die zur Deckung benötigten Haushaltsmittel aus 
dem Einzelplan 11 umsetzen. Die Ressorts können 
die Regelung auf ihren Geschäftsbereich ausweiten; 
die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend. Die Fälle ge-
mäß Satz 4 sind aus dem eigenen Budget zu decken.

(21) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Justiz, Europa, Verbrau-
cherschutz und Gleichstellung im Zusammenhang 
mit der Neuordnung der Ausbildung der Nachwuchs-
kräfte der Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt erforderliche 
Planstellen und Stellen innerhalb des Einzelplanes 09 
umzusetzen, zu heben oder umzuwandeln sowie Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken 
einzurichten, umzusetzen und zu ändern sowie in 
zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwil-
ligen, wenn und soweit die Finanzierung gedeckt ist.

(22) Die Staatskanzlei wird ermächtigt, an Stelle von 
fünf Anwärterinnen oder Anwärtern für den mittleren 
Dienst (LG 1.2) im Einstellungsjahr 2020 fünf Re-
gierungsinspektoranwärterinnen oder Regierungsins-
pektoranwärter (LG 2.1) einzustellen und die Stellen 
entsprechend umzuwandeln.

(23) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume 
und Integration, des Ministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus oder 
des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt, Natur und Digitalisierung zur Steigerung 
der Attraktivität technischer Berufe Planstellen 
und Stellen zu heben sowie mit Zulagen zu verse-
hen, soweit die damit verbundenen Ausgaben aus 
Titel 1111 - 971 07 gedeckt sind.

§ 15 
Übernahme von geprüften  

Nachwuchskräften

Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag 
der obersten Landesbehörden

1. bis zu 148 zusätzliche mit dem Vermerk „künftig 
wegfallend mit Ausscheiden der Stelleninhaberin 
oder des Stelleninhabers, spätestens nach fünf 
Jahren“ zu versehende Planstellen oder Stellen in 
den jeweiligen Einzelplänen auszubringen, soweit 

sie zur Übernahme aller Nachwuchskräfte (Beam-
tinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungs-
dienst und Auszubildende) erforderlich sind, die 
ihre Ausbildung in der Staatskanzlei, in der Justiz 
und dem Justizvollzug, in der Steuerverwaltung 
des Landes Schleswig-Holstein, beim Ministerium 
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur 
und Digitalisierung, im Landesamt für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume sowie im 
Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
abgeleistet und die entsprechende Abschlussprü-
fung bestanden haben,

2. im Kapitel 0410 bis zu 100 zusätzliche, mit dem 
Vermerk „künftig wegfallend mit Ausscheiden der 
Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers, spätes-
tens nach drei Jahren“ zu versehende Planstellen 
auszubringen, soweit solche Planstellen zur Über-
nahme aller Nachwuchskräfte der Landespolizei 
nach bestandener Prüfung erforderlich sind.

§ 16 
Grundstücksangelegenheiten

(1) Das Finanzministerium darf Ausnahmen von den 
Bestimmungen des § 63 Absatz 3 und 4 LHO in 
folgenden Fällen zulassen:

1. Zur grundbuchrechtlichen Bereinigung der Eigen-
tumsverhältnisse an landeseigenen Straßen und 
Grundstücken;

2. zur ganz oder teilweise unentgeltlichen Übertra-
gung des Eigentums oder der Nutzungsbefug-
nisse an Dritte zur Nutzung im öffentlichen Inte-
resse, soweit das Land gemäß § 1 Absatz 3 des 
Bundeswasserstraßengesetzes Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigter an gewonnenen Land- und 
Hafenflächen und errichteten Bauwerken gewor-
den ist; § 64 Absatz 2 und 3 LHO finden insoweit 
keine Anwendung; ab einer Grundstücksfläche 
von mehr als 5.000 m2 ist bei Übertragung des 
Eigentums der Finanzausschuss vor Einwilligung 
zu unterrichten;

3. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 
oder der Nutzungsrechte an Landesgrundstücken 
auf die Universität zu Lübeck im Rahmen der Um-
wandlung der Universität zu Lübeck in eine Stif-
tungsuniversität;

4. zur mietzinsfreien Überlassung von landeseige-
nen Liegenschaften an Gemeinden und Gemein-
deverbände, soweit und solange diese der Un-
terbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen 
(Erst- und Anschlussunterbringung) dienen; die 
Überlassung erfolgt in dem jeweiligen aktuellen 
Bauzustand ohne Übernahme von Herrichtungs- 
oder Unterhaltungskosten.

(2) In Einzelfällen wird zugelassen, dass landeseigene 
Grundstücke in Gebieten, die die Voraussetzung für die 
Durchführung von Sanierungsmaßnahmen und Ent-
wicklungsmaßnahmen im Sinne der §§ 136 bis 171 
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des Baugesetzbuchs erfüllen, auch ohne eine ent-
sprechende förmliche Festlegung des Gebiets oder 
Förderung der Maßnahme zum sanierungs- oder ent-
wicklungsunbeeinflussten Grundstückswert an die 
Gemeinde veräußert werden, wenn sich diese zur 
Durchführung der beabsichtigten städtebaulichen 
Maßnahmen auf dem Grundstück innerhalb von fünf 
Jahren verpflichtet.

(3) Die Fachministerien dürfen im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium landeseigene Grundstücke, 
die der Sicherung von Flächenansprüchen des Natur-
schutzes dienen sollen, unentgeltlich auf die Stiftung 
Naturschutz oder andere geeignete Träger übertra-
gen. Die Übertragung von Grundstücken mit einem 
geschätzten Gesamtwert von mehr als 250.000 Euro 
bedarf der Zustimmung des Finanzausschusses.

(4) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, den Pächterinnen und Pächtern von lan-
deseigenen Fischereigehöften vertraglich den Ersatz 
von Kosten für Renovierungsarbeiten sowie für Um- 
und Einbauten zuzusichern. Bei Inanspruchnahme 
sind die Ausgaben zu decken.

(5) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium und, soweit Personal be-
troffen ist, im Einvernehmen mit dem Ministerium 
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur 
und Digitalisierung und nach Einwilligung des Fi-
nanzausschusses im Rahmen der Kommunalisierung 
und Privatisierung der landeseigenen Häfen Verein-
barungen über die Übertragung des Eigentums von 
Hafengrundstücken, Wasserflächen und sonstigen 
Vermögensgegenständen und des Hafenbetriebes 
einschließlich damit im Zusammenhang stehender 
Rechtsgeschäfte schließen. Für diese Fälle kann das 
Finanzministerium Ausnahmen von den Bestimmun-
gen der §§ 63 und 64 LHO zulassen.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur ein landeseigenes Grundstück 
in Lübeck (noch zu vermessende Teilfläche der Flur 4 
in der Gemarkung Strecknitz) für die Erweiterung 
einer Fraunhofer-Einrichtung an die Fraunhofer-Ge-
sellschaft zu veräußern.

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur oder des Ministeriums für Soziales, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Senioren zum Zweck der 
Errichtung preisgünstigen studentischen Wohnraums 
sowie zur Errichtung von Kindertagesstätten Erbbau-
rechte an Grundstücken unter teilweisem oder voll-
ständigem Verzicht auf den Erbbauzins zu bestellen.

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur die landeseigene Liegenschaft 
Klaus-Groth-Platz 2 in Kiel für die Nutzung als Tages-

klinik für Psychosomatik und Psychotherapie und die 
landeseigene Liegenschaft Niemannsweg 4 in Kiel für 
die Nutzung als Psychotherapeutische Ambulanz an 
die Zentrum für Integrative Psychiatrie ZIP gGmbH 
zu veräußern.

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume 
und Integration zum Zweck der Schaffung bezahlba-
ren Wohnraums landeseigene Grundstücke auf Sylt 
an die Gemeinde Sylt zu veräußern oder mit einem 
Erbbaurecht zu belasten. Ein Preisnachlass kann bis 
zu einem symbolischen Kaufpreis von 1 Euro ge-
währt werden oder es kann auf einen Erbbauzins 
teilweise oder vollständig verzichtet werden, wenn 
nachgewiesen wird, dass ein vollständiger Wertaus-
gleich durch Belegungsrechte für Landesbedienstete 
sichergestellt ist.

(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, das 
landeseigene Grundstück in Lübeck, Kronsforder 
Landstraße, bestehend aus den Flurstücken 34/35, 
46/34, 51/34 und 167, jeweils Flur 3 in der Gemar-
kung Genin, mit einer Gesamtgröße von 49.723 m² 
an die Hansestadt Lübeck oder eine mehrheitlich von 
ihr getragene Gesellschaft zu dem Preis zu verkau-
fen, den das Land beim Erwerb gezahlt hat, wenn 
vertraglich sichergestellt ist, dass das Grundstück 
unverzüglich nach Abschluss des Kaufvertrages zu 
Wohnzwecken bebaut wird. Von den entstehenden 
Wohneinheiten sollen 30 % sozialgebunden sein. 
Dieser Anteil darf nur unterschritten werden, wenn 
eine Prüfung der Investitionsbank Schleswig-Holstein 
ergibt, dass seine Einhaltung die Wirtschaftlichkeit 
der Maßnahme gefährdet.

(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur ein Grundstück an der Maria-Goeppert-Straße 
in Lübeck (noch zu vermessende Teilfläche der Flur 12 
in der Gemarkung St. Jürgen) für die weitere Aus-
bauplanung der Fachhochschule Lübeck zu erwerben 
oder gegen ein landeseigenes Grundstück zu tau-
schen. Darüber hinaus soll im Rahmen der Auflö-
sung der provisorischen Bustrasse ein landeseigenes 
Grundstück an die Stadt Lübeck übergehen (Tausch 
oder Veräußerung). Wegen der vorgesehenen Über-
nahme der Straßenbaulast durch die Stadt Lübeck 
ist eine Veräußerung auch zu einem unterhalb des 
ermittelten Verkehrswerts liegenden Kauferlöses vor-
zusehen.

(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt, an der lan-
deseigenen Liegenschaft in Kiel Flur 17, Flurstück 734, 
Flur 18, Flurstücke 472 und 474 der Gemarkung Kiel-
N sowie Flur 18, Flurstücke 541, 546, 544 und 549 
der Gemarkung Kiel-N, in Größe von insgesamt  
7.684 m2, Postanschrift Lorentzendamm 6-8, ein 
Erbbaurecht zu Gunsten der Urbane Impulse GmbH, 
Kiel, oder einer seitens der Nutzer der „Alten Mu“ 
noch zu gründenden Genossenschaft für Wohnen 
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und/oder Arbeiten bestellen, wenn vertraglich si-
chergestellt ist, dass ein wirtschaftlich tragfähiges, 
genehmigungsfähiges Konzept vorliegt, das der 
dort angesiedelten kreativen Szene eine dauerhafte 
Perspektive erhält und dass zu diesem Zweck eine 
konzeptentsprechende Nutzung langfristig festge-
schrieben sowie die Spekulation mit Grund und Bo-
den sowie aufstehenden Gebäuden der genannten 
Liegenschaft ebenso langfristig ausgeschlossen und 
eine anteilige Nutzung für den sozial verträglichen 
Wohnungsbau festgeschrieben ist. Der Erbbauzins 
wird auf Grundlage einer Wertermittlung und in Ab-
hängigkeit der geplanten Nutzungsarten und Nut-
zungsanteile ermittelt. Die Bewertung erfolgt durch 
die GMSH.

(13) Das Finanzministerium darf abweichend von  
§ 63 Absatz 3 und 4 LHO zur verbilligten Beschaf-
fung von Bauland gestatten, dass landeseigene 
Grundstücke an Kommunen oder Dritte unter dem 
vollen Wert veräußert werden, wenn sichergestellt 
ist, dass diese Grundstücke binnen angemessener 
Frist, die in der Regel fünf Jahre nach Abschluss des 
Kaufvertrages nicht übersteigen soll, mindestens zu 
zwei Dritteln zu Zwecken des sozialen Wohnungs-
baus bebaut werden. Eine Quotierung ist möglich, 
wenn sichergestellt ist, dass mindestens zwei Drittel 
der neu entstandenen Wohneinheiten dem oben ge-
nannten Zweck entsprechen. Der Einwilligung des 
Landtags nach § 64 Absatz 2 LHO bedarf es in die-
sen Fällen nicht. Das Nähere bestimmen Richtlinien 
des Finanzministeriums. Unterbleibt die Bebauung, 
ist das Eigentum an dem Grundstück auf das Land 
rückzuübertragen. Die hierbei anfallenden Kosten hat 
die Wiederverkäuferin oder der Wiederverkäufer zu 
tragen.

§ 17 
Sonstige Vermögensgegenstände

(1) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelas-
sen, dass von Landesdienststellen entwickelte oder 
erworbene Programme der automatisierten Datenver-
arbeitung unentgeltlich an Stellen der öffentlichen 
Verwaltung abgegeben werden, soweit Gegensei-
tigkeit besteht.

(2) Das Finanzministerium darf Ausnahmen von den 
Bestimmungen des § 63 Absatz 3 und 4 LHO zu-
lassen

1. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 
von für Zwecke des Landes entbehrlichen Gerä-
ten, Einrichtungsgegenständen und Fahrzeugen 
an osteuropäische Staaten, insbesondere Ostsee-
anrainerstaaten, sofern eine Ersatzbeschaffung 
nicht erforderlich ist oder die Aufwendungen für 
eine Ersatzbeschaffung im Haushalt veranschlagt 
oder bereits finanziert sind,

2. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 
oder zur unentgeltlichen Überlassung der Nutzung 
von Vermögensgegenständen in landeseigenen 

Häfen oder der Übertragung oder Überlassung 
unter vollem Wert,

3. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 
an bislang von der Universität zu Lübeck genutz-
ten beweglichen Vermögensgegenständen und 
zur unentgeltlichen Abtretung von der Universität 
zu Lübeck verwalteter Nutzungsrechte im Rah-
men der Umwandlung zur Stiftungsuniversität,

4. zur Übertragung des Eigentums an einem dem 
Behördenzentrum Itzehoe zuzuordnenden Bronze-
relief (Kunst am Bau) an die Kulturstiftung Itzehoe 
für einen symbolischen Preis von 1 Euro,

5. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 
an Containern, die ursprünglich für die Unterbrin-
gung von Asylsuchenden und Flüchtlingen vorge-
sehen waren, an 

a) schleswig-holsteinische Kommunen für Aufga-
ben der Daseinsvorsorge, 

b) in Schleswig-Holstein befindliche Schulen in 
öffentlicher oder freier Trägerschaft, 

c) als gemeinnützig im Sinne der Abgabenord-
nung anerkannte Körperschaften mit Sitz in 
Schleswig-Holstein zur Verfolgung ihrer als 
gemeinnützig anerkannten Zwecke; 

die Überlassung der Container erfolgt nach vor-
heriger Bestätigung der Entbehrlichkeit durch das 
Ministerium für Inneres, ländliche Räume und In-
tegration ohne jegliche Gewährleistungsverpflich-
tung des Landes und ohne Übernahme weiterer 
Kosten, zum Beispiel für Transport, Schaffung der 
Infrastruktur, Rückbau und Unterhaltung,

6. zur Veräußerung von Containern unter ihrem vol-
len Wert nach vorheriger Bestätigung der Ent-
behrlichkeit durch das Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume und Integration; sofern dabei im 
Einzelfall vom vollen Wert um mehr als 50.000 
Euro abgewichen wird, bedarf die Veräußerung 
der Zustimmung des Finanzausschusses,

7. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 
an Einrichtungsgegenständen für Erstaufnah-
meeinrichtungen sowie Hygieneartikeln, die 
ursprünglich für Asylsuchende und Flüchtlinge 
vorgesehen waren, an

a) schleswig-holsteinische Kommunen für Aufga-
ben der Daseinsvorsorge, 

b) in Schleswig-Holstein befindliche Schulen in 
öffentlicher oder freier Trägerschaft,

c) als gemeinnützig im Sinne der Abgabenord-
nung anerkannte Körperschaften mit Sitz in 
Schleswig-Holstein zur Verfolgung ihrer als 
gemeinnützig anerkannten Zwecke,

d) die schleswig-holsteinischen Landesverbände 
der Hilfeleistungsorganisationen im Katastro-
phenschutz;
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die Überlassung der Einrichtungsgegenstände und 
Hygieneartikel erfolgt ohne jegliche Gewährleis-
tungsverpflichtung des Landes und ohne Über-
nahme weiterer Kosten, zum Beispiel für Trans-
port, Aufbau und Unterhaltung,

8. zur unentgeltlichen Übertragung des Landeseigen-
tums an der Sammlung des Eisenkunstgussmuse-
ums in Büdelsdorf gemäß Inventarverzeichnis von 
1980 zuzüglich dem Museums-Archiv, Katalogen, 
Fotos, Akten, Büchern sowie mit der Kunstguss-
sammlung zusammenhängenden Schriften an die 
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen 
Schloss Gottorf,

9. zur unentgeltlichen Übertragung des Eigentums 
an den vom Archäologischen Landesamt gemäß 
§ 15 Denkmalschutzgesetz als Landeseigen-
tum in Besitz genommenen und an die Stiftung 
Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss 
Gottorf zur dauerhaften Aufbewahrung, Pflege 
und Erforschung übergebenen Objekte.

§ 18 
Bürgschaften und andere Sekundärverpflichtungen

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, gemein-
sam mit dem jeweils zuständigen Fachministerium zur 
Förderung der schleswig-holsteinischen Wirtschaft 
Bürgschaften und Gewährleistungen zu übernehmen 
sowie Kreditaufträge zu erteilen. Die Gesamthöhe 
der Verpflichtungen aus den Sicherheitsleistungen 
darf 500.000.000 Euro nicht übersteigen. In An-
spruch genommene Ermächtigungen aus Vorjahren 
sind anzurechnen.

(2) Über die Ermächtigung des Absatzes 1 hinaus 
darf das Finanzministerium gemeinsam mit dem 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech-
nologie und Tourismus zur Sicherung der Finanzie-
rung des Schiffbaus auf schleswig-holsteinischen 
Werften Bürgschaften, Garantien und sonstige Ge-
währleistungen bis zum Höchstbetrag von insgesamt 
500.000.000 Euro übernehmen. In Anspruch ge-
nommene Ermächtigungen aus Vorjahren sind an-
zurechnen.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, gemein-
sam mit dem jeweils zuständigen Fachministerium 
Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewähr-
leistungen im Zusammenhang mit der Abdeckung 
von Haftpflichtrisiken oder künftigen finanziellen 
Verpflichtungen, die sich insbesondere aus Tätig-
keiten ergeben, die in den Anwendungsbereich des 
Atomgesetzes oder der aufgrund dieses Gesetzes 
ergangenen Rechtsverordnungen fallen, bis zur Höhe 
von insgesamt 75.000.000 Euro zu übernehmen. In 
Anspruch genommene Ermächtigungen aus Vorjah-
ren sind anzurechnen.

(4) Das Finanzministerium darf gemeinsam mit dem 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
zur Absicherung der dem Land Schleswig-Holstein, 

der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen 
Schloss Gottorf, der Stiftung Schloss Eutin, der 
Kunsthalle zu Kiel der Christian-Albrechts-Universi-
tät überlassenen Leihgaben Landesgarantien und in 
Ausnahmefällen verschuldensunabhängige Haftun-
gen bis zur Höhe von insgesamt 300.000.000 Euro 
übernehmen. In Anspruch genommene Ermächtigun-
gen aus Vorjahren sind anzurechnen. Das Nähere 
regelt das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur in Abstimmung mit dem Finanzministerium in 
einer Richtlinie.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, der IT-
Verbund Schleswig-Holstein AöR (IT-VSH) im Rah-
men einer Vereinbarung eine teilweise Haftungsfrei-
stellung durch das Land Schleswig-Holstein von der 
Trägerhaftung für Dataport nach § 2 Absatz 5 des 
Dataport-Staatsvertrages vom 27. August 2003, An-
lage zum Gesetz vom 15. November 2003 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 557), zuletzt geändert durch Staatsver-
trag vom 27. September 2013, Anlage zum Gesetz 
vom 1. Dezember 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 511), 
bis zu einer Gesamthöhe von 10.000.000 Euro zu-
zusichern. Durch geeignete Regelungen ist sicher-
zustellen, dass das Land Schleswig-Holstein von der 
IT-VSH erst in Anspruch genommen werden kann, 
wenn der Anteil der IT-VSH an dem Stammkapital 
von Dataport aufgebraucht ist.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zuguns-
ten des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein 
für Forderungen der Projektgesellschaft Immobili-
enpartner UKSH GMBH gemäß § 16.4.1 des am 
30. September 2014 geschlossenen ÖPP-Vertrages 
eine Bürgschaft zu übernehmen. Die Gesamthöhe 
dieser Bürgschaft darf 50.000.000 Euro nicht über-
schreiten. Inanspruchnahmen aus Vorjahren sind an-
zurechnen.

§ 19 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume  
und Integration

(1) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume 
und Integration wird ermächtigt, eine Freihalteerklä-
rung gegenüber dem Statistischen Amt für Hamburg 
und Schleswig-Holstein - Anstalt des öffentlichen 
Rechts für anteilige Pensionsbeihilfeansprüche an 
Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte, so-
weit sie auf Beschäftigungszeiten beim Land Schles-
wig-Holstein beruhen, in Höhe von 685.000 Euro 
abzugeben.

(2) Der Überschuss der Einnahmen aus der Feuer-
schutzsteuer (Titel 1101 - 059 01) über die Ausgaben 
gemäß § 23 Absatz 1 des Finanzausgleichsgesetzes 
ist bei Titel 0405 - 883 61 TG 61 - Zuweisungen an 
Kreise und Gemeinden für Investitionen - zu über-
tragen.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume 
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und Integration im Einvernehmen mit dem Minis-
terium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und 
Gleichstellung im Zusammenhang mit der Neugestal-
tung der Abschiebungshaft erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken 
einzurichten, umzusetzen und zu ändern, in zusätz-
liche Ausgaben oder Verpflichtungen einzuwilligen, 
sowie Planstellen und Stellen auszubringen, wenn 
und soweit die Finanzierung der Maßnahmen ge-
deckt ist.

(4) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume 
und Integration wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium die Investitionsbank mit 
der Umsetzung eines Wohnungsbauprogrammes für 
Menschen mit geringem Einkommen zur Schaffung 
von 5.000 Wohnungen zu beauftragen und der Inves-
titionsbank die Erstattung der aus der Refinanzierung 
entstehenden Zinsen zuzusagen.

(5) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume 
und Integration darf sich im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium gegenüber der Investitionsbank 
verpflichten, Darlehen, die die Investitionsbank ab 
dem 1. Januar 2016 im Zusammenhang mit dem 
Wohnungsbauprogramm für Menschen mit geringem 
Einkommen zur Schaffung von 5.000 Wohnungen 
gewährt, auf Anforderung der Investitionsbank zum 
Nennwert zu übernehmen.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume 
und Integration im Zusammenhang mit der Aufnahme 
von Personengruppen aus dem Ausland im Rahmen 
humanitärer Aufnahmeprogramme erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken 
einzurichten, umzusetzen und zu ändern sowie in 
zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwil-
ligen, wenn und soweit die Finanzierung der Maß-
nahme gedeckt ist.

(7) Das Ministeriums für Inneres, ländliche Räume 
und Integration wird ermächtigt, bei gemeinsam 
mit der Europäischen Union (EU) finanzierten Maß-
nahmen Zusagen in Höhe der jeweils vorgesehenen 
EU-Fördermittel zu machen oder entsprechende 
Zahlungen zu leisten, soweit diese im Rahmen der 
bestehenden Ausgabeermächtigungen eingelöst wer-
den können. Diese Ermächtigung gilt für folgendes 
gemeinsam mit der EU finanzierte Programm:

Programm des Landes Schleswig-Holstein zur Ent-
wicklung des ländlichen Raumes nach der Verord-
nung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über 
die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 
S. 487, zuletzt ber. 2016 ABl. L 130 S. 1), zuletzt 

geändert durch Verordnung (EU) Nr. 2019/288 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. 
Februar 2019 (ABl. L 53 S. 14), sowie des Folge-
programms auf der Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013.

(8) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume 
und Integration wird ermächtigt, mit den Städten 
Kiel, Lübeck, Brunsbüttel und Flensburg Verwal-
tungsvereinbarungen zu schließen, wonach diese 
die Landesaufgabe Brandbekämpfung, technische 
Hilfeleistung und Verletztenversorgung in den Küs-
tengewässern und auf Anforderung entsprechende 
Aufgaben auch in anderen Gewässern wahrnehmen. 
Es darf zu diesem Zweck Verpflichtungen auch ge-
genüber anderen Stellen zur Übernahme der Kosten 
für Aus- und Fortbildung, Übungen, Ausstattung 
samt Unterhaltung, Organisation und Koordination, 
Haftungsrisiken sowie Absicherung der Unfallrisiken 
gegen Deckung eingehen. Es darf den Städten und 
anderen Stellen Kostenübernahme für den Einsatzfall 
gegen Deckung zusagen.

(9) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und 
Integration wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium mit der Stadt Fehmarn einen 
öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Kostenüber-
nahme des Landes Schleswig-Holstein für die Sicher-
stellung des abwehrenden Brandschutzes im Bereich 
einer Festen Fehmarnbelt-Querung abzuschließen. 
Die Kostenübernahme darf bis zu der Höhe des durch 
das von der Stadt Fehmarn beauftragte Gutachten 
zur Leistungsfähigkeit des Feuerwehrwesens vom 
9. September 2019 festgestellten Bedarfs zuge-
sagt werden. Der Vertrag darf darüber hinaus eine 
Anpassung an zum Zeitpunkt der Geltendmachung 
nachgewiesene Kostensteigerungen, auch aufgrund 
erhöhter Anforderungen an den vorbeugenden Brand-
schutz, vorsehen. Zur Umsetzung des Vertrages kann 
das Finanzministerium erforderliche Titel einschließ-
lich Verpflichtungsermächtigungen und der notwen-
digen Haushaltsvermerke einrichten oder ändern, in 
zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen einwil-
ligen sowie erforderliche Umsetzungen von Mitteln 
vornehmen, wenn und soweit die Finanzierung dieser 
Maßnahmen gedeckt ist.

(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume 
und Integration bei Einrichtung des Landesamtes für 
Ausländerangelegenheiten als zentrale Ausländerbe-
hörde gemäß § 71 Absatz 1 Satz 5 Aufenthaltsgesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 
2008 (BGBl. I S. 162), zuletzt geändert durch Arti- 
kel 54 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. August 2019 
(BGBl. I S. 1307), erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und Haushaltsvermerken einzurichten, 
umzusetzen und zu ändern, in zusätzliche Ausgaben 
oder Verpflichtungen einzuwilligen sowie Planstellen 
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und Stellen auszubringen, wenn und soweit die Fi-
nanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

§ 20 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich  

des Finanzministeriums

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für den 
Fachbereich Steuerverwaltung der Fachhochschule 
für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz das 
notwendige Personal, insgesamt bis zu neun Per-
sonen, gegen Kostenübernahme zur Verfügung zu 
stellen.

(2) Das Finanzministerium darf im Zusammenhang 
mit den Auswirkungen von Tierseuchen gegen De-
ckung zusätzliche Haushaltsmittel bereitstellen, er-
forderliche neue Titel einrichten und Haushaltsmittel 
umsetzen.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei der 
Umstellung des Kapitals (Grund-, Stiftungs-, Stamm-
kapital) der Beteiligungen des Landes auf den Euro 
Kapitalerhöhungen vorzunehmen, die erforderlich 
sind, den gesetzlichen Vorgaben unter Beibehaltung 
der bestehenden Anteilsrelationen zu entsprechen.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die zur 
Aufgabenerledigung der Fachaufsicht Geschäftsbe-
reich Bundesbau durch das Amt für Bundesbau er-
forderlichen Anpassungen aufgrund sich ändernder 
Aufgaben und Bauvolumina vorzunehmen. In die-
sem Zusammenhang dürfen erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und den entsprechenden 
Haushaltsvermerken sowie im Einvernehmen mit dem 
Bund Planstellen und Stellen ausgebracht oder ge-
ändert werden, wenn und soweit die Finanzierung 
der Maßnahmen gedeckt ist.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit den 
öffentlichen-rechtlichen Religionsgemeinschaften 
eine Vereinbarung über die Verteilung von Versor-
gungslasten bei Wechsel von Beamtinnen und Be-
amten oder Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten 
zwischen dem Land und den öffentlich-rechtlichen 
Religionsgemeinschaften abzuschließen, die den 
Regelungen des Versorgungslastenteilungsgesetzes 
vom 3. Juni 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 493) ent-
spricht.

(6) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen mit 
den zuständigen Ressorts im Zusammenhang mit der 
Verwaltung von Sondervermögen des Landes sowie 
der Umsetzung der aus diesen Sondervermögen fi-
nanzierten Programme Titel und Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Haushaltsver-
merken einrichten oder ändern sowie in zusätzliche 
Ausgaben und Verpflichtungen einwilligen, wenn und 
soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(7) Kassengeschäfte für die von der Investitionsbank 
Schleswig-Holstein verwalteten Sondervermögen des 
Landes dürfen vom Finanzministerium - Landeskasse - 

wahrgenommen werden. Das Nähere, insbesondere 
die Sicherstellung des Zahlungsausgleichs zum Jah-
resende, ist zwischen dem Finanzministerium und der 
Investitionsbank Schleswig-Holstein zu vereinbaren.

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die im 
Zusammenhang mit einer Neuausrichtung des stra-
tegischen Personalmanagements erforderlichen Än-
derungen in den Stellenplänen des Einzelplans 05 
vorzunehmen. Planstellen und Stellen einschließlich 
notwendiger Vermerke dürfen umgesetzt oder geän-
dert werden. Die daraus resultierenden Mehrausga-
ben sind aus dem zur Verfügung stehenden Personal-
ausgabenbudget des Einzelplans 05 zu finanzieren.

(9) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen mit 
dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume und 
Integration zur Umsetzung des kommunalen Infra-
strukturprogramms erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen und der entsprechen-
den Haushaltsvermerke einrichten oder ändern und in 
zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtungen einwilli-
gen, wenn und soweit die Finanzierung gedeckt ist.

(10) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit 
der hsh finanzfonds AöR Vereinbarungen über die 
Zahlungszeitpunkte der Forderungen aus dem zwi-
schen der hsh finanzfonds AöR sowie der Freien 
und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-
Holstein aufgrund § 3 Absatz 3 des Staatsvertrages 
zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und 
dem Land Schleswig-Holstein über die Errichtung 
der „HSH Finanzfonds AöR“ als rechtsfähige Anstalt 
des öffentlichen Rechts vom 5. April 2009, Anlage 
zum Gesetz vom 14. April 2009 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 172), geändert durch Staatsvertrag vom 9. De-
zember 2015, Anlage zum Gesetz vom 18. Dezem-
ber 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 421), geschlossenen 
Rückgarantievertrag vom 2. Juni 2009 zu schließen.

(11) Veräußerungserlöse aus dem Verkauf der Aktien 
der HSH Nordbank AG Kiel/Hamburg sind nach Ab-
zug der Kosten vollständig zur Tilgung von Krediten 
zu verwenden, die der Höhe nach der ursprüngli-
chen Finanzierung der Beteiligung am Grundkapi-
tal der HSH Nordbank AG Kiel/Hamburg durch die 
Gesellschaft zur Verwaltung und Finanzierung von 
Beteiligungen des Landes Schleswig-Holstein mbH 
entsprechen.

(12) Das Finanzministerium darf zur Umsetzung der 
Maßnahmen des Absatzes 11 erforderliche Titel ein-
schließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und den entsprechenden 
Haushaltsvermerken einrichten und ändern sowie in 
zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einwilli-
gen, wenn und soweit die Finanzierung der Maßnah-
men gedeckt ist.

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zum 
Zwecke der Deckung eines kurzfristigen Liquidi-
tätsbedarfs der hsh portfoliomanagement AöR oder 
der hsh finanzfonds AöR Darlehen an diese bis zur 
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Höhe von insgesamt 1.000.000.000 Euro zu gewäh-
ren. Die gewährten Darlehen sind schnellstmöglich, 
spätestens nach sechs Monaten ab Gewährung zu-
rückzuzahlen. Sie sind marktüblich zu verzinsen. Der 
damit verbundene Finanzierungsbedarf des Landes 
darf durch Kassenverstärkungskredite gedeckt wer-
den. Eine Anrechnung auf die Ermächtigung gemäß 
§ 2 Absatz 6 Satz 1 findet nicht statt. Das Finanz-
ministerium wird ermächtigt, die in diesem Zusam-
menhang erforderlichen Titel einschließlich Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechenden An-
sätzen und den entsprechenden Haushaltsvermerken 
auszubringen oder zu ändern.

§ 21 
- frei -

§ 22 
Hochschulen und Forschungsinstitute

(1) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium die staatlichen Hochschulen des Landes er-
mächtigen, zur Beteiligung an zu gründenden oder 
bereits bestehenden Gesellschaften Geschäftsanteile 
jeweils bis zur Höhe von 25.000 Euro gegen Deckung 
zu leisten sowie die erforderlichen Ausgabetitel ein-
richten.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, das Uni-
versitätsklinikum Schleswig-Holstein in das Betriebs-
mittelverfahren für öffentliche Kassen einzubeziehen. 
Das Nähere ist zwischen dem Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur sowie dem Univer-
sitätsklinikum zu vereinbaren.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur Erbbaurechte an Grundstücken zugunsten 
der Stiftung Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung 
(GEOMAR) unter vollständigem Verzicht auf den Erb-
bauzins zu bestellen.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur für den Umwandlungsprozess 
der Universität Lübeck in eine Stiftungsuniversität 
und für den Betrieb der Stiftungsuniversität erfor-
derliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächti-
gungen und der entsprechenden Haushaltsvermerke 
einzurichten oder zu ändern sowie Planstellen und 
Stellen auszubringen, in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einzuwilligen sowie erforderliche 
Umsetzungen von Mitteln vorzunehmen, wenn und 
soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(5) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zu-
sagen, für Verpflichtungen aus Risiken der Vertrags-
erfüllung im Rahmen des Solar-Orbiter-Projektes im 
Innenverhältnis bis zu 2.400.000 Euro zu erstatten.

(6) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium mit der Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein vertragliche Vereinbarungen über 
die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung von 
Gebäuden der Landwirtschaftskammer Schleswig-
Holstein in Osterrönfeld, die von der Fachhochschule 
Kiel genutzt werden, zu schließen. Es kann entwe-
der die Durchführung von Maßnahmen durch die 
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein oder die 
Durchführung als Landesbaumaßnahmen vorgese-
hen werden. Zur Umsetzung des Vertrages kann das 
Finanzministerium erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen und der entsprechen-
den Haushaltsvermerke einrichten oder ändern, in 
zusätzliche Ausgaben einwilligen sowie erforderliche 
Umsetzungen von Mitteln vornehmen, wenn und so-
weit die Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist.

(7) Auf Antrag der staatlichen Hochschulen des Lan-
des darf das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium neue Planstellen und Stellen einrichten sowie 
kw-Vermerke streichen, die in den Stellenplänen und 
-übersichten der Hochschulen aufzunehmen sind, 
wenn und soweit die Hochschulen eine zwischen 
dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur und dem Finanzministerium abgestimmte 
langfristige Personalplanung vorlegen. Zur Deckung 
dringender Bedarfe können im Vorwege bis zu 30 
Planstellen und Stellen ausgebracht werden.

(8) Auf Antrag der staatlichen Hochschulen des Lan-
des darf das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium neue befristete Planstellen und Stellen einrich-
ten, die in den Stellenplänen und -übersichten der 
Hochschulen aufzunehmen sind, sofern die zusätz-
lichen Ausgaben durch Titel 0720 - 685 42 MG 04 
gedeckt sind.

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, gemein-
sam mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur zur Sicherstellung eines geeigneten In-
solvenzschutzes für die Arbeitszeitregelungen über 
Langzeitkonten bei der Max-Planck-Gesellschaft 
Bürgschaften und Gewährleistungen bis zu einer 
Gesamthöhe von 50.000 Euro zu übernehmen.

(10) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium zum Aufbau eines Schiffspools Wasserfahrzeuge 
kostenlos einer Betreibergemeinschaft für deutsche 
Forschungsschiffe übereignen. Das Finanzministe-
rium darf auf Antrag des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur die entsprechenden Titel 
einrichten und aus dem Kapitel 0723 TG 62 und 64 
Mittel umsetzen.

(11) Für die Beteiligung des Landes an der Deutschen 
Allianz für Meeresforschung darf das Finanzministe-
rium auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wis-
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senschaft und Kultur erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und erforderlichen Haushaltsvermerken 
einrichten, umsetzen und ändern, wenn und soweit 
die Maßnahmen gedeckt sind.

(12) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur zur anteiligen Beteiligung des Landes Schles-
wig-Holstein an einer außeruniversitären Forschungs-
einrichtung des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) für die Entwicklung von integrierten 
Systemen zur energieeffizienten und emissionsarmen 
Bereitstellung von Strom sowie Wärme und Kälte für 
Fracht- und Passagierschiffe erforderliche Titel so-
wie Verpflichtungsermächtigungen mit den entspre-
chenden Haushaltsvermerken einzurichten oder zu 
ändern, in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 
einzuwilligen sowie eine Planstelle oder Stelle ein-
zurichten, soweit die Finanzierung der Maßnahmen 
gedeckt ist.

(13) Das für die betriebswirtschaftlichen Angelegen-
heiten des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein 
zuständige Ministerium wird ermächtigt, gegenüber 
dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein für 
Kreditverbindlichkeiten des Universitätsklinikums 
Schleswig-Holstein aus Investitionsmaßnahmen 
nach § 9 Absatz 1 oder § 92 Absatz 3 Nummer 3 
des Gesetzes über die Hochschulen und das Univer-
sitätsklinikum Schleswig-Holstein, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 10. Februar 2018, GVOBl. Schl.-H. 
S. 68, bis zu einer Höhe von 340.728.000 Euro 
die Kostentragung rechtsverbindlich zuzusagen. Die 
Zusage darf die Verpflichtung zur Übernahme der 
Kreditverbindlichkeiten gegenüber Dritten beinhalten.

§ 23 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus

(1) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium und nach Einwilligung 
des Finanzausschusses mit Verkehrsunternehmen, 
Fahrzeugvorhaltegesellschaften und Finanziers Ver-
einbarungen zur Stabilisierung und Verbesserung der 
Verkehrsbedienung im öffentlichen Schienenperso-
nennahverkehr (SPNV) einschließlich etwaiger SPNV-
Ersatzleistungen mit dem Ziel, die Attraktivität zu 
erhöhen, schließen und dabei zusagen, diese bei 
einer etwaigen Umsatzsteuerpflicht der Zuschüsse 
des Landes von entsprechenden Belastungen freizu-
stellen. Hierzu gehören auch Garantien des Landes, 
mit denen es umfassend die Risiken aus der Finan-
zierung von SPNV-Fahrzeugen, auch einrede- und 
einwendungsfrei, übernimmt. Darüber hinaus können 
Vereinbarungen über die Beteiligung des Landes an 
Fahrzeugvorhaltegesellschaften zwecks Abwendung 

drohender Insolvenz oder einer sonstigen Krisensitu-
ation getroffen werden.

(2) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus oder anderen betroffenen 
Ressorts im Zusammenhang mit der Regionalisierung 
des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) erfor-
derliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächti-
gungen und der entsprechenden Haushaltsvermerke 
einrichten oder ändern sowie in zusätzliche Ausga-
ben einwilligen, die infolge Nichtbesetzung oder 
Wegfalls von Planstellen und Stellen erspart werden.

(3) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium und nach Einwilligung des 
Finanzausschusses mit der Freien und Hansestadt 
Hamburg, schleswig-holsteinischen Kreisen und 
kreisfreien Städten Vereinbarungen über ein ÖPNV-
Angebot zur ausreichenden und sicheren Versorgung 
der Bevölkerung mit Nahverkehrsleistungen, über die 
Einführung eines landesweit geltenden Tarifsystems 
zur transparenteren ÖPNV-Nutzung sowie zur Grün-
dung und zum Betrieb einer diesen Zielen dienenden 
Nahverkehrsinstitution schließen, in denen auch die 
Finanzierung geregelt wird.

(4) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen mit 
dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech-
nologie und Tourismus bei Übernahme oder Umstel-
lung der Verwaltung von Kreisstraßen durch das Land 
gemäß § 53 des Straßen- und Wegegesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 773), Ressortbezeichnungen ersetzt durch Verord-
nung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), 
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen und der entsprechenden Haushalts-
vermerke einrichten oder ändern sowie Planstellen 
und Stellen ausbringen und in zusätzliche Ausgaben 
oder Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit 
hierfür nicht veranschlagte Mittel von anderer Seite 
zweckgebunden gezahlt oder rechtsverbindlich zu-
gesagt sind oder die Finanzierung der Maßnahmen 
anderweitig gedeckt ist.

(5) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium und nach Einwilligung des 
Finanzausschusses mit Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen Verträge schließen mit der Zusage, sich im 
Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen an den Pla-
nungskosten für Schieneninfrastrukturmaßnahmen 
zu beteiligen sowie im Falle der Nichtrealisierung der 
betreffenden Maßnahmen den Eisenbahninfrastruktu-
runternehmen diese zu erstatten, wenn das jeweilige 
Projekt aus Gründen, die das Land zu vertreten hat, 
nicht realisiert wird. Zudem dürfen Vereinbarungen 
mit dem Bund, der Freien und Hansestadt Hamburg 
und den Eisenbahninfrastrukturunternehmen zur Fi-



600 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2019; Ausgabe 19. Dezember 2019 Nr. 17

nanzierung der Realisierung von Eisenbahninfrastruk-
turprojekten getroffen werden. Ferner dürfen Ver-
träge, die auch Finanzierungsregelungen enthalten, 
mit Eisenbahninfrastrukturunternehmen geschlossen 
werden, um gefährdete Trassen zu sichern oder um 
die Eisenbahninfrastruktur zu erhalten oder zu ver-
bessern. Das Finanzministerium darf erforderliche 
Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen 
und der entsprechenden Haushaltsvermerke einrich-
ten oder ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit die 
Finanzierung der Maßnahme gedeckt ist.

(6) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus wird ermächtigt, eine 
Freihalteerklärung gegenüber der Eichdirektion Nord 
- Anstalt des öffentlichen Rechts für anteilige Beihil-
feansprüche an Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte, soweit sie auf Beschäftigungszeiten 
beim Land Schleswig-Holstein beruhen, in Höhe bis 
zu 300.000 Euro abzugeben.

(7) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium der Investitionsbank Schles-
wig-Holstein die Übernahme entstehender Ausfälle 
von im Rahmen der IB.SH Darlehensprogramme für 
KMU zugesagten Darlehen garantieren. Die von der 
Investitionsbank Schleswig-Holstein zugesagten Dar-
lehen dürfen eine Laufzeit von maximal zwölf Jahren 
sowie die einmalige Möglichkeit der Verlängerung um 
zwei Jahre haben. Das Obligo dieser Darlehen darf 
pro Haushaltsjahr in der Summe 5.000.000 Euro 
nicht übersteigen. Die Ausfallgarantie des Landes 
darf bis zu 35 % betragen.

(8) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus wird ermächtigt, 
im Rahmen der Kommunalisierung, Privatisierung 
und Einziehung der landeseigenen Häfen Vereinba-
rungen über die Übertragung des Eigentums von 
Hafengrundstücken, Wasserflächen und sonstigen 
Vermögensgegenständen und des Hafenbetriebes 
einschließlich damit im Zusammenhang stehender 
Rechtsgeschäfte zu schließen. Für diese Fälle kann 
das Finanzministerium auf Antrag des Ministeriums 
für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und 
Tourismus Ausnahmen von den §§ 63 und 64 LHO 
zulassen; es darf erforderliche Titel sowie Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechenden Haus-
haltsvermerken einrichten oder ändern sowie in zu-
sätzliche Ausgaben und Verpflichtungen einwilligen, 
wenn und soweit die Finanzierung der Maßnahmen 
gedeckt ist.

(9) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium und nach Einwilligung durch 
den Finanzausschuss zur Absicherung bestimmter 
Kredite der AKN Eisenbahn AG oder ihrer Tochter-
gesellschaften Bürgschaften, Garantien oder sons-

tige Gewährleistungen bis zur Höhe von insgesamt 
70.000.000 Euro übernehmen.

(10) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus wird ermächtigt, 
für die Durchführung des Global Economic Sympo-
sium (GES) Vereinbarungen zum Defizitausgleich zu 
schließen, soweit die Finanzierung der Maßnahme 
im Einzelplan 06 gedeckt ist.

(11) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus wird ermächtigt, eine 
Freihalteerklärung gegenüber der Wirtschaftsförde-
rung und Technologie Transfer Schleswig-Holstein 
GmbH (WTSH) für Pensionsansprüche ehemaliger 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zur Höhe von 
40.000 Euro abzugeben.

(12) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus wird ermächtigt, 
bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 65 LHO 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Anteile 
am Stammkapital der Tourismusagentur Schleswig-
Holstein GmbH (TASH) zu erwerben und in diesem 
Zusammenhang erforderliche Erklärungen abzuge-
ben. Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Ar-
beit, Technologie und Tourismus darf gegebenenfalls 
erforderliche Titel und Haushaltsvermerke einrichten 
und/oder vorhandene Titel gegen Deckung aus dem 
Haushalt des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus aufstocken.

(13) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus wird ermächtigt, für den 
Aufbau und die Unterhaltung des Verbindungsbü-
ros in San Francisco Vereinbarungen zum Defizit-
ausgleich zu schließen, soweit die Finanzierung der 
Maßnahme gedeckt ist.

(14) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium die Übernahme entstehender 
Ausfälle von im Rahmen des Förderprogramms „Un-
ternehmensübernahme Plus“ bis 2023 gewährten 
Beteiligungen garantieren. Das Beteiligungsvolumen 
darf während des Investitionszeitraums den Betrag 
von 10.000.000 Euro nicht überschreiten. Die Ga-
rantie des Landes darf bei dem zu Grunde gelegten 
Beteiligungsvolumen bis zu 40 % betragen. Die aus 
diesem Volumen gewährten Beteiligungen dürfen ma-
ximal eine Laufzeit von 10 Jahren haben. Sie dürfen 
einmalig um bis zu fünf Jahre verlängert werden.

(15) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus darf im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium die Übernahme entste-
hender Ausfälle von im Rahmen des Mittelstands-
fonds Schleswig-Holstein (MSH) bis 2023 gewährten 
Beteiligungen garantieren. Das Fondsvolumen darf 
während des Investitionszeitraums den Betrag von 
50.000.000 Euro nicht überschreiten. Die Garan-
tie des Landes darf bei dem zu Grunde gelegten 
Fondsvolumen bis zu 50 % betragen. Die aus diesem 
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Fonds gewährten Beteiligungen dürfen maximal eine 
Laufzeit von 15 Jahren haben. Bestehende Verträge 
können angepasst werden.

(16) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus zur anteiligen Mitfinan-
zierung zweckgebundener Mittel des Bundes für eine 
Einrichtung zur Batteriezellforschung am Standort 
Itzehoe erforderliche Titel sowie Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Haushaltsver-
merken einzurichten oder zu ändern sowie in zusätz-
liche Ausgaben und Verpflichtungen einzuwilligen, 
soweit die Finanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

§ 24 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft  
und Kultur

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur der Zahlung von Anwärtersonderzuschlägen 
entsprechend § 69 Besoldungsgesetz Schleswig-Hol-
stein in der Lehrerlaufbahn der Studienrätinnen und 
Studienräte an Berufsbildenden Schulen bis zur Höhe 
von jeweils 600.000 Euro in den Jahren 2020, 2021 
und 2022 zuzustimmen. Zur Deckung der Mehraus-
gaben sind bis zu 15 Planstellen je Haushaltsjahr im 
Kapitel 0716 nicht zu besetzen.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Zu-
sammenhang mit der Förderung von Betreuungs- und 
Ganztagsangeboten auf Antrag des Ministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur Mittel aus den in 
den Kapiteln 0711 bis 0716 veranschlagten Perso-
nalkostenansätzen umzusetzen, erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und 
der entsprechenden Haushaltsvermerke einzurichten 
oder zu ändern sowie Planstellen und Stellen auszu-
bringen, in zusätzliche Ausgaben oder Verpflichtun-
gen einzuwilligen sowie erforderliche Umsetzungen 
von Mitteln vorzunehmen, wenn und soweit die Fi-
nanzierung der Maßnahmen gedeckt ist.

(3) Das Finanzministerium darf im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur die im Zusammenhang mit der Neuordnung 
der vertraglichen Beziehungen mit der Freien und 
Hansestadt Hamburg erforderlich werdenden Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken 
einrichten und ändern sowie in zusätzliche Ausga-
ben oder Verpflichtungsermächtigungen einwilligen, 
wenn und soweit die Finanzierung gedeckt ist.

(4) Das Finanzministerium darf auf Antrag des Mi-
nisteriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur oder 
anderer Ressorts und gegebenenfalls im Einverneh-
men mit weiteren Ressorts im Zusammenhang mit 
Veränderungen bei Landesförderzentren im Sinne 
von § 54 Absatz 2 Schulgesetz erforderliche Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den 

entsprechenden Ansätzen und entsprechenden Haus-
haltsvermerken einrichten, umsetzen und ändern 
sowie Planstellen und Stellen ausbringen, übertra-
gen und ändern sowie in zusätzliche Ausgaben oder 
Verpflichtungen einwilligen, wenn und soweit die 
Maßnahmen gedeckt sind. Das Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur oder andere Ressorts 
dürfen im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
in diesem Zusammenhang Verträge zur Regelung der 
Angelegenheiten dieser Förderzentren schließen, so-
weit die Finanzierung gedeckt ist.

(5) Zur Durchführung des Freiwilligen Sozialen Jah-
res (Schule) darf das Finanzministerium auf Antrag 
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungs-
ermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und erforderlichen Haushaltsvermerken einrichten, 
umsetzen und ändern sowie Planstellen und Stellen 
ausbringen, wenn und soweit die Maßnahmen ge-
deckt sind.

(6) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur darf der Kulturstiftung des Landes und der Bür-
gerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten 
zusagen, dass auf die Erstattung von Personal- und 
Sachausgaben verzichtet wird, die durch den Einsatz 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landes im 
Rahmen der Geschäftsführung der Kulturstiftung und 
der Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenk-
stätten entstehen.

(7) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur darf die Kulturstiftung des Landes Schleswig-
Holstein ermächtigen, die in 1995 übertragenen 
511.290 Euro sowie die seit 2013 übertragenen wei-
teren Beträge aus dem Aufkommen aus der Abgabe 
auf Glücksspiele Ertrag bringend anzulegen und die 
Erträge, getrennt vom sonstigen Stiftungsvermögen, 
im Sinne des Stiftungszwecks gemäß § 2 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 des Gesetzes zur Umwandlung der 
Kulturstiftung des Landes Schleswig-Holstein in eine 
Stiftung des öffentlichen Rechts vom 30. Mai 1995 
(GVOBl. Schl.-H. S. 221), Zuständigkeiten und Res-
sortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Verordnung 
vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), für 
die Kulturarbeit der Friesen im Lande einzusetzen.

(8) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur darf im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium zur Sicherung der Finanzierung der Stiftung 
Schleswig-Holstein Musik Festival Bürgschaften, 
Garantien, Sicherheitsleistungen einschließlich  
Patronatserklärungen oder sonstige Gewährleistun-
gen bis zu einem Betrag von 1.200.000 Euro über-
nehmen. In Anspruch genommene Ermächtigungen 
aus Vorjahren sind anzurechnen.

(9) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur wird ermächtigt, der Landeshauptstadt Kiel die 
Zusage zu erteilen, sich an den Kosten der Sanie-
rungs- und Modernisierungsmaßnahmen des Konzert-
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saalgebäudes „Kieler Schloss“ mit bis zu 8.000.000 
Euro zu beteiligen, sofern die Gesamtfinanzierung 
gesichert ist. Im Falle einer Kostensteigerung über 
die bisher zugrunde gelegten Gesamtkosten von 
24 000 000 Euro hinaus kann das Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur sich zur Hälfte an 
den weiteren Kosten beteiligen unter der Voraus-
setzung, dass die andere Hälfte von der Stadt Kiel 
getragen wird. Hierfür wird das Finanzministerium 
ermächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur im Einzelplan 16 Titel mit 
entsprechendem Ansatz und Verpflichtungsermäch-
tigung sowie Haushaltsvermerken einzurichten. Die 
Deckung der Ausgaben und Verpflichtungsermäch-
tigung erfolgt durch Entnahme aus dem Sonderver-
mögen IMPULS 2030.

(10) Auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur darf das Finanzministerium für 
das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein 
Stellen einrichten, kw-Vermerke ausbringen und 
streichen, wenn und soweit die Finanzierung gesi-
chert ist.

(11) Im Falle einer bestehenden Verpflichtung des 
Landes zur Zahlung von Zuschüssen zu Unterbrin-
gungs- und Fahrtkosten von berufsschulpflichtigen 
Schülerinnen und Schülern bei Berufsschulunterricht 
an zentralen Orten darf das Finanzministerium auf 
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur erforderliche Titel einschließlich Verpflich-
tungsermächtigungen mit den entsprechenden An-
sätzen und erforderlichen Haushaltsvermerken ein-
richten, umsetzen und ändern sowie Planstellen und 
Stellen ausbringen, wenn und soweit die Maßnah-
men gedeckt sind.

(12) Zur Umsetzung des DigitalPakt Schule 2019-
2024 darf das Finanzministerium auf Antrag des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und erforderlichen Haushaltsvermerken einrichten, 
umsetzen und ändern sowie Planstellen und Stellen 
ausbringen, wenn und soweit die Maßnahmen ge-
deckt sind.

(13) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur wird ermächtigt, der Stadt Schleswig für die 
Theaterspielstätte Schleswig neben den im Kapitel 
1607 bereits veranschlagten IMPULS-Mitteln in Höhe 
von 2.500.000 Euro die Zusage zu erteilen, sich an 
den über die bisher zugrunde gelegten Gesamtkos-
ten von 9.500.000 Euro hinausgehenden Kosten zur 
Hälfte, maximal 1.000.000 Euro zu beteiligen, sofern 
die Gesamtfinanzierung gesichert ist. Die Deckung 
der Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung er-
folgt durch Entnahme aus dem Sondervermögen 
IMPULS 2030.

(14) Zur Umsetzung des Perspektiv-Schul-Pro-
gramms (0710 - MG 27) darf das Finanzministerium 

auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und erforderlichen Haushaltsvermerken 
einrichten, umsetzen und ändern sowie Planstellen 
und Stellen ausbringen, wenn und soweit die Maß-
nahmen gedeckt sind.

(15) Im Zusammenhang mit dem Vorhaben der Er-
richtung einer Friesenstiftung darf das Finanzminis-
terium auf Antrag des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur erforderliche Titel einschließlich 
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Ansätzen und erforderlichen Haushaltsvermerken 
einrichten, umsetzen und ändern, wenn und soweit 
die Maßnahmen gedeckt sind.

(16) Zur Umsetzung des Landeskonzeptes für die 
Berufliche Eingangsorientierung in Schulen in Schles-
wig-Holstein darf das Finanzministerium auf Antrag 
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur erforderliche Titel einschließlich Verpflichtungs-
ermächtigungen mit den entsprechenden Ansätzen 
und erforderlichen Haushaltsvermerken einrichten, 
umsetzen und ändern, wenn und soweit die Maß-
nahmen gedeckt sind.

(17) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur zur anteiligen Beteiligung des Landes 
Schleswig-Holstein am „Globalen Konservierungs-
plan des ehemaligen Konzentrations- und Vernich-
tungslagers Auschwitz Birkenau 2019-2043“ der 
Stiftung Auschwitz-Birkenau erforderliche Titel sowie 
Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechen-
den Haushaltsvermerken einzurichten oder zu ändern 
sowie in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen 
einzuwilligen, soweit die Finanzierung der Maßnah-
men gedeckt ist.

§ 25 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Justiz, Europa, 
Verbraucherschutz und Gleichstellung

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag des Ministeriums für Justiz, Europa, Verbrau-
cherschutz und Gleichstellung im Zusammenhang 
mit der Neuausrichtung der Unterbringung und Be-
treuung der Sicherungsverwahrten sowie der Straf-
gefangenen mit angeordneter oder vorbehaltener 
Sicherungsverwahrung im Einzelplan 09 und Einzel-
plan 12 erforderliche Titel mit den entsprechenden 
Ansätzen, Verpflichtungsermächtigungen und Haus-
haltsvermerken einzurichten, wenn und soweit die 
Finanzierung gedeckt ist.

(2) Das Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucher-
schutz und Gleichstellung wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium Aufgabenüber-
tragungsverträge mit der Investitionsbank gemäß § 8 
des Investitionsbankgesetzes vom 7. Mai 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 206), geändert durch Artikel 16 
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des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 789), Ressortbezeichnung zuletzt ersetzt 
durch Verordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 30), zur Übertragung der verwaltungs-
mäßigen Durchführung der EU-Förderprogramme 
der „Europäischen Territorialen Zusammenarbeit“ 
(INTERREG) abzuschließen. Das Ministerium für Jus-
tiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung 
wird des Weiteren ermächtigt, gegenüber der EU 
Gewährleistungen für die Beteiligung von Partnern 
aus Schleswig- Holstein an den Förderprogrammen 
der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit“ bis 
zu einem Betrag von 15.000.000 Euro zu überneh-
men. In Anspruch genommene Ermächtigungen aus 
Vorjahren sind anzurechnen.

(3) Das Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucher-
schutz und Gleichstellung wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium zusätzliche 
Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung des 
elektronischen Rechtsverkehrs zu tätigen, wenn und 
soweit die Finanzierung der Maßnahme im Einzelplan 
09 gesichert ist. Hierzu wird das Finanzministerium 
ermächtigt, auf Antrag des Ministeriums für Justiz, 
Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung erfor-
derliche Titel einschließlich Verpflichtungsermäch-
tigungen mit den entsprechenden Ansätzen und 
entsprechenden Haushaltsvermerken einzurichten, 
umzusetzen und zu ändern sowie in zusätzliche Aus-
gaben oder Verpflichtungen einzuwilligen.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Zu-
sammenhang mit der Neuordnung der Erstattung 
von Kosten in Staatsschutzsachen bei dem Hanse-
atischen Oberlandesgericht und der Hamburger Ge-
neralstaatsanwaltschaft an die Freie und Hansestadt 
Hamburg auf Antrag des Ministeriums für Justiz, 
Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung erfor-
derliche Titel mit den entsprechenden Ansätzen, Ver-
pflichtungsermächtigungen und Haushaltsvermerken 
einzurichten, umzusetzen und zu ändern, wenn und 
soweit die Finanzierung gedeckt ist.

§ 26 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Soziales, Gesundheit,  

Jugend, Familie und Senioren  
- frei -

§ 27 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministeriums für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur 

und Digitalisierung 

(1) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird 
ermächtigt, mit Waldeigentümerinnen und Waldei-
gentümern zur Erhaltung der NATURA 2000-Gebiete 
und der Flächen entsprechend Artikel 10 der Richt-
linie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) 
im Rahmen des Vertragsnaturschutzes langfristige 
Verträge zu schließen. Die erforderlichen Haushalts-
mittel werden innerhalb des Einzelplans 13 gedeckt.

(2) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird 
ermächtigt, bei gemeinsam mit der Europäischen 
Union (EU) finanzierten Maßnahmen Zusagen in 
Höhe der jeweils vorgesehenen EU-Fördermittel zu 
machen oder entsprechende Zahlungen zu leisten, 
soweit diese im Rahmen der bestehenden Ausga-
beermächtigungen eingelöst werden können. Diese 
Ermächtigung gilt für folgende gemeinsam mit der 
EU finanzierten Programme:

1. Programm des Landes Schleswig-Holstein zur Ent-
wicklung des ländlichen Raumes nach der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über die Förderung der ländlichen Entwick-
lung durch den Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 S. 487, zuletzt ber. 
2016 ABl. L 130 S. 1), zuletzt geändert durch 
Verordnung (EU) Nr. 2019/288 des Europäischen 
Parlamentes und des Rates vom 13. Februar 
2019 (ABl. L 53 S. 14), sowie des Folgepro-
gramms auf der Grundlage der Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013,

2. Operationelles Programm für Deutschland für 
den Europäischen Meeres- und Fischereifonds 
(EMFF) Förderperiode 2014 bis 2020 (CCl-Nr. 
2014 DE14MFP001) gemäß Verordnung (EU) 
Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 15. Mai 2014 über den Europäi-
schen Meeres- und Fischereifonds und zur Auf-
hebung der Verordnungen (EG) Nr. 2328/2003, 
(EG) Nr. 861/2006, (EG) Nr. 1198/2006 und (EG) 
Nr. 791/2007 des Rates und der Verordnung (EU) 
Nr. 1255/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (ABl. L 149 S. 1, ber. 2017 ABl. L 88 
S. 22), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 
2019/1022 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Juni 2019 (ABl. L 172 S. 1).

(3) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, der Akademie für ländliche Räume e.V. im 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume am Standort Flintbek Büroinfrastruktur in ei-
nem Gegenwert von bis zu 10.000 Euro zur unent-
geltlichen Nutzung zur Verfügung zu stellen.

(4) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, eine Freihalteerklärung gegenüber den 
Schleswig-Holsteinischen Landesforsten - Anstalt 
des öffentlichen Rechts für anteilige Pensionsansprü-
che an Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbe-
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amte, soweit sie auf Beschäftigungszeiten beim Land 
Schleswig-Holstein beruhen, in Höhe von 255.000 
Euro und für anteilige Pensionsbeihilfeansprüche 
an Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte, 
soweit sie auf Beschäftigungszeiten beim Land 
Schleswig-Holstein beruhen, in Höhe von 30.000 
Euro abzugeben.

(5) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung darf für 
die Vergabe von Gutachten im Bereich der atom-
rechtlichen Verfahren Verpflichtungen in Höhe der 
von den Betreibern zu erstattenden Mittel eingehen.

(6) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium Verpflichtungen zur Erstattung der Kosten für 
die auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher 
Aufgaben und Aufgaben der Kohlenwasserstoffgeo-
logie des Landes Schleswig-Holstein durch nieder-
sächsische Behörden einzugehen oder zu verlängern.

(7) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, gegenüber der Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein auf die Abführung von Einnahmen 
aus Gebühren, Bußgeldern und sonstigen Erlösen, die 
über den in die Berechnung des Zuschusses bei Titel 
1317 - 671 23 MG 21 eingestellten Einnahmebetrag 
hinausgehen, zu verzichten, wenn diese zusätzlichen 
Einnahmen zur Deckung von notwendigen Kosten 
der Landwirtschaftskammer aus der Wahrnehmung 
der Weisungsaufgabe verwendet werden.

(8) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium bei 100 % fremdfinanzierten Projekten bis 
zu sechs befristet zusätzliche wissenschaftliche 
Planstellen und Stellen im Landesamt für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume einzurichten, 
wenn und soweit die damit verbundenen Ausgaben 
gedeckt sind.

(9) Das Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium die unentgeltliche Übertragung von Teilen der 
unteren Treene (sogenannte Sielzüge) nebst angren-
zenden Uferbereichen an die Stadt Friedrichstadt ver-
traglich zu regeln. In diesem Zusammenhang kann 
das Finanzministerium Ausnahmen von den Bestim-
mungen des § 64 LHO zulassen.

§ 28 
Ermächtigungen für den Geschäftsbereich 

des Ministerpräsidenten - Staatskanzlei

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf 
Antrag der Staatskanzlei für unvorhersehbare Be-
darfe, die aufgrund von Abrechnungen des Tages 
der Deutschen Einheit in 2020 entstehen und nicht 

durch den Einzelplan 03 abgedeckt werden können, 
in zusätzliche Ausgaben einzuwilligen und diese be-
reitzustellen, wenn und soweit die Finanzierung der 
Maßnahmen gedeckt ist.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf An-
trag der Staatskanzlei für unvorhersehbare Bedarfe, 
die aufgrund der Feierlichkeiten zu 100 Jahre Volks-
abstimmung in 2020 entstehen und nicht durch 
den Einzelplan 03 abgedeckt werden können, in 
zusätzliche Ausgaben einzuwilligen und diese be-
reitzustellen, wenn und soweit die Finanzierung der 
Maßnahmen gedeckt ist.

§ 29 
Ermächtigungen für den Einzelplan 14

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO) 
bei der Übertragung von Aufgaben an Dataport oder 
an andere Dienstleister im Bereich der IT durch die 
Ressorts (Outsourcing), den Titel 1402 - 533 56 
(Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen 
Vertragsformen) in Höhe der anfallenden Mehraus-
gaben für korrespondierende Dienstleistungsverträge 
zu erhöhen, wenn sie durch Minderausgaben in den 
Einzelplänen der betreffenden Ressorts gedeckt sind.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO) 
im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Fort-
entwicklung des Sprach- und Datennetzes Schles-
wig-Holstein (Landesnetz) sowie anderer IT- und 
E-Government-Maßnahmen die erforderlichen Titel 
einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den 
entsprechenden Ansätzen und Haushaltsvermerken 
einzurichten und zu ändern, Haushaltsmittel sowie 
im Einvernehmen mit den betroffenen Ressorts auch 
Planstellen und Stellen innerhalb eines Einzelplans 
oder zwischen den Einzelplänen umzusetzen sowie 
in zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungen ein-
zuwilligen, wenn und soweit die Finanzierung der 
Maßnahmen gedeckt ist.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO) 
und den beteiligten Ressorts erforderliche Titel mit 
den entsprechenden Ansätzen und Haushaltsver-
merken einzurichten, umzusetzen oder zu ändern, 
wenn und soweit aufgrund von IT-Verfahren erzielte 
Einnahmen zur Refinanzierung von IT-Maßnahmen im 
Kapitel 1402 verwendet werden und die Finanzierung 
der Maßnahmen gedeckt ist.

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO) 
und den beteiligten Ressorts zur Bündelung der mobi-
len Kommunikationsdienste (wie zum Beispiel Mobil-
telefonie) und zum Aufbau einer zentralen Steuerung 
der hiermit im Zusammenhang stehenden Ausgaben 
der unmittelbaren Landesverwaltung im Kapitel 1402 
erforderliche Titel mit den entsprechenden Ansätzen 
und Haushaltsvermerken sowie Planstellen und Stel-
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len einschließlich notwendiger Vermerke einzurichten 
und umzusetzen, wenn und soweit die Finanzierung 
der Maßnahmen gedeckt ist.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO) 
und den beteiligten Ressorts zur Bündelung der 
Beschaffung von Multifunktionsgeräten (wie zum 
Beispiel Netzdrucker, Kopierer und Mehrfachfunk-
tionsgeräte mit Fax- und Mailfunktionen usw.) und 
zum Aufbau einer zentralen Steuerung der hiermit im 
Zusammenhang stehenden Ausgaben der unmittelba-
ren Landesverwaltung im Kapitel 1402 erforderliche 
Titel mit den entsprechenden Ansätzen und Haus-
haltsvermerken sowie Planstellen und Stellen ein-
schließlich notwendiger Vermerke einzurichten und 
umzusetzen, wenn und soweit die Finanzierung der 
Maßnahmen gedeckt ist.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO) 
bei der Übertragung von Aufgaben des Digitalfunks in 
Schleswig-Holstein an Dataport oder andere Dienst-
leister im Rahmen der Reorganisation der Informa-
tionstechnik in der Landespolizei Mittel in Höhe der 
anfallenden Mehrausgaben für korrespondierende 
Dienstleistungsverträge in das Kapitel 1406 (Digi-
talfunk Schleswig-Holstein) umzusetzen.

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Chief Information Officer (CIO) 
und mit Beschlussfassung der Landesregierung (in 
Gestalt des Digitalisierungskabinetts) zur zentralen 
Finanzierung und Steuerung der Maßnahmen aus 
dem Digitalisierungsprogramm die hierfür in den Res-
sorteinzelplänen zur Verfügung gestellten Ausgabeer-
mächtigungen in den Einzelplan 14 zu übertragen 
und erforderliche Titel mit entsprechenden Ansätzen, 
Verpflichtungsermächtigungen und Haushaltsvermer-
ken einzurichten.

§ 30 
Investitionsbank

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Titel ein-
zurichten und in zusätzliche Ausgaben einzuwilligen, 
wenn die Erfüllung von Förderaufgaben gegen Entgelt 
auf die Investitionsbank übertragen wird, sofern die 
Haushaltsdeckung dargelegt wird.

(2) Die zuständigen Fachministerien dürfen im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium der Investitions-
bank die Erstattung ihrer gesamten Pensionsleistun-
gen für die Landesbeamtinnen und Landesbeamten 
zusagen, die mit der Übertragung von Förderaufga-
ben zu deren Bearbeitung in den Dienst der Investi-
tionsbank treten.

§ 31 
Ermächtigung zur Änderung der 

Ansätze für die Gemeinschaftsaufgaben

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die An-
sätze für die Gemeinschaftsaufgaben „Verbesserung 

der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und „Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ an 
die dem Land endgültig vom Bund bereitgestellten 
Beträge anzupassen. Eine sich daraus ergebende 
Nettomehrbelastung des Landes ist durch Einspa-
rungen an anderer Stelle des Haushalts zu decken.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, innerhalb 
der Kapitel für die im Absatz 1 genannten Gemein-
schaftsaufgaben zusätzliche Titel mit neuen Zweck-
bestimmungen einzurichten, wenn das zur Anpas-
sung an den endgültig festgestellten Rahmenplan 
oder Koordinierungsrahmen erforderlich ist.

§ 32 
Solländerungen

(1) Die zusätzlichen Ausgaben und Verpflichtungen 
sowie die zur Deckung erforderlichen Beträge nach 
folgenden Bestimmungen:

 1.  § 6 Absatz 1,

 2.  § 8 Absatz 8, 12, 14 und 16,

 3.  § 9 Absatz 1 und 2,

 4.  § 13 Absatz 5,

 5.  § 14 Absatz 21,

 6.  § 19 Absatz 3, 6, 9 und 10,

 7.  § 20 Absatz 2, 6, 9, 12 und 13,

 8.  § 22 Absatz 4, 6, 8, 11 und 12,

 9.  § 23 Absatz 2, 4, 5, 8, 12 und 16,

10.  § 24 Absatz 2 bis 5, 11 und 15 bis 17,

11.  § 25 Absatz 1 und 3,

12.  § 28,

13.  § 29 Absatz 1, 2 und 4,

14.  § 30 Absatz 1

gelten als Änderung des Haushaltssolls.

(2) Die Umsetzungen nach folgenden Bestimmungen 
des Haushaltsgesetzes

 1.  § 7 Absatz 4,

 2.  § 8 Absatz 7, 10 bis 12 und 14 bis 16,

 3.  § 9 Absatz 4,

 4.  § 13 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2,

 5.  § 14 Absatz 5, 6, 15, 17, 20 und 21,

 6.  § 19 Absatz 3, 6, 9 und 10,

 7.  § 20 Absatz 2, 4 und 6,

 8.  § 22 Absatz 4, 6, 10 bis 12,

 9.  § 24 Absatz 2, 4, 5, 12 und 14 bis 16,

10.  § 25 Absatz 3 und 4,

11.  § 29 Absatz 2 bis 7

und nach den Haushaltsvermerken im Haushaltsplan 
gelten als Änderungen des Haushaltssolls.
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§ 33 
Weitergeltung von Bestimmungen

Die nach diesem Gesetz erteilten Ermächtigungen 
gelten bis zum Inkrafttreten des Haushaltsgesetzes 
für das folgende Haushaltsjahr weiter. § 18 Absatz 2 
LHO bleibt hiervon unberührt.

§ 34 
Schulgirokonten

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur wird ermächtigt, durch eine Richtlinie, die der 
Zustimmung des Finanzministeriums bedarf, die 
Einrichtung von Girokonten bei Kreditinstituten für 
Schulen in öffentlicher Trägerschaft zu regeln. 

§ 35 
Ergänzende Bestimmung zum Gesetz über die 

Stiftungsuniversität zu Lübeck

Abweichend von § 9 Absatz 5 des Gesetzes über 
die Stiftungsuniversität zu Lübeck (StiftULG) vom  

24. September 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 306), ge-
ändert durch Gesetz vom 11. Januar 2016 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 2), darf die Stiftungsuniversität außerhalb 
der nach § 4 Absatz 4 StiftULG oder § 8a Absatz 2 
Hochschulgesetz festgelegten Personalkostenober-
grenze bis zu einer ergänzenden Kostenobergrenze 
in Höhe von 2.060.606 Euro zusätzlich Beschäftigte 
und Beamtinnen und Beamte einstellen, wenn die da-
mit verbundenen Ausgaben durch die mit den Hoch-
schulen geschlossenen Zielvereinbarungen dauerhaft 
gedeckt sind. Die für zusätzlich Beschäftigte nach 
Satz 1 anfallenden Personalkosten müssen nicht aus 
dem Stiftungsvermögen finanziert werden. Im Übri-
gen bleibt § 9 Absatz 5 StiftULG unberührt.

§ 36 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 13. Dezember 2018

 Dan ie l  Günther  Mon ika He ino ld
 Ministerpräsident Finanzministerin

 Dr.  Sab ine Süt te r l in -Waack Kar in  Pr ien
 Ministerin Ministerin
 für Justiz, Europa, Verbraucherschutz  für Bildung, Wissenschaft und Kultur
 und Gleichstellung 

 Hans-Joach im Grote  Jan Ph i l ipp  A lbrecht
 Minister Minister
 für Inneres, ländliche Räume  für Energiewende, Landwirtschaft,
 und Integration Umwelt, Natur und Digitalisierung

 Dr.  Bernd Buchho lz  Dr.  He iner  Garg
 Minister Minister
 für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,  für Soziales, Gesundheit, Jugend,
 Technologie und Tourismus Familie und Senioren
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1810/2019
Haushaltsbegleitgesetz 2020

Vom 13. Dezember 2019
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht

Artikel 1 Neufassung des Gesetzes zur Ausführung 
von Artikel 61 der Verfassung des Landes 
Schleswig-Holstein

Artikel 2 Änderung des Besoldungsgesetzes 
Schleswig-Holstein

Artikel 3 Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 4 Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 5 Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

Artikel 6 Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

Artikel 7 Änderung des Hochschulgesetzes

Artikel 8 Änderung des Gesetzes für die Bibliothe-
ken in Schleswig-Holstein

Artikel 9 Änderung des Gesetzes über die Versorgung 
der Steuerberaterinnen und Steuerberater

Artikel 10 Änderung des Gesetzes zur Förderung 
von Beratungsstellen in freier Trägerschaft 
nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz

Artikel 11 Änderung des Brexit-Übergangsgesetzes

Artikel 12 Änderung des Gesetzes über die Kammer 
und die Berufsgerichtsbarkeit für die Heil-
berufe in der Pflege 

Artikel 13 Inkrafttreten

Artikel 1 
Neufassung des Gesetzes zur Ausführung  

von Artikel 61 der Verfassung  
des Landes Schleswig-Holstein1)

Das Gesetz zur Ausführung von Artikel 61 der Ver-
fassung des Landes Schleswig-Holstein vom 29. 
März 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 427), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 16. Dezember 2015 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 500), wird wie folgt neu gefasst:

„Gesetz 
zur Ausführung von Artikel 61 der 

Verfassung des Landes Schleswig-Holstein

§ 1 
Haushaltsausgleich grundsätzlich ohne  

Einnahmen aus Krediten

(1) Ein Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben ohne 
Einnahmen aus Krediten im Sinne des Artikels 61 Ab-
satz 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein 
liegt vor, wenn die strukturelle Nettokreditaufnahme 

gemäß Absatz 2 kleiner oder gleich Null ist. Ist die 
strukturelle Nettokreditaufnahme kleiner Null, liegt 
ein struktureller Überschuss vor.

(2) Die strukturelle Nettokreditaufnahme ist der nega-
tive Wert des Finanzierungssaldos nach § 2 zuzüglich 
des Saldos der besonderen Finanzierungsvorgänge 
nach § 3, des Saldos der finanziellen Transaktionen 
nach § 4 und der Konjunkturkomponente gemäß § 5 
unter Berücksichtigung von § 6 Absatz 2.

(3) Zum Ausgleich des Haushalts nach Absatz 1 
ist eine Kreditaufnahme zulässig oder eine Tilgung 
erforderlich. Die zulässige Nettokreditaufnahme er-
gibt sich aus dem negativen Wert der Summe des 
Saldos der finanziellen Transaktionen nach § 4 und 
der Konjunkturkomponente gemäß § 5 unter Berück-
sichtigung von § 6 Absatz 2. Ist die zulässige Kredit-
aufnahme kleiner Null, ist eine Tilgung mindestens 
in dieser Höhe im Haushaltsplan vorzusehen.

§ 2 
Finanzierungssaldo

(1) Der Finanzierungssaldo ist die Differenz zwischen 
den bereinigten Einnahmen nach Absatz 2 und den 
bereinigten Ausgaben nach Absatz 3 zuzüglich des 
Saldos der haushaltstechnischen Verrechnungen 
nach Absatz 4.

(2) Die bereinigten Einnahmen sind die Einnahmen 
ohne die Einnahmen aus der Schuldenaufnahme am 
Kreditmarkt, die Entnahmen aus Rücklagen, Fonds 
und Stöcken, die Entnahmen aus Überschüssen der 
Vorjahre sowie Einnahmen aus haushaltstechnischen 
Verrechnungen.

(3) Die bereinigten Ausgaben sind die Ausgaben ohne 
die Ausgaben für Tilgungsausgaben an den Kredit-
markt, die Zuführungen an Rücklagen, Fonds und 
Stöcke, die Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 
aus Vorjahren sowie Ausgaben aus haushaltstechni-
schen Verrechnungen.

(4) Der Saldo der haushaltstechnischen Verrech-
nungen ist die Differenz aus den einnahmeseitigen 
haushaltstechnischen Verrechnungen und den aus-
gabeseitigen haushaltstechnischen Verrechnungen.

§ 3 
Saldo der besonderen Finanzierungsvorgänge

(1) Der Saldo der besonderen Finanzierungsvorgänge 
ist die Differenz zwischen der Zuführung an Rückla-
gen gemäß Absatz 2 und der Entnahme aus Rück-
lagen nach Absatz 3.

(2) Die Zuführung an Rücklagen ist die Summe der 
Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke sowie 
der Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus 
Vorjahren.1) NF Ges. vom 29. März 2012, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 651-2
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(3) Die Entnahme aus Rücklagen ist die Summe der 
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken so-
wie der Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.

§ 4 
Saldo der finanziellen Transaktionen

(1) Der Saldo der finanziellen Transaktionen ist die 
Differenz zwischen den einnahmeseitigen finanziellen 
Transaktionen nach Absatz 2 und den ausgabeseiti-
gen finanziellen Transaktionen nach Absatz 3.

(2) Einnahmeseitige finanzielle Transaktionen sind 
die Einnahmen aus der Inanspruchnahme aus Ge-
währleistungen, Darlehensrückflüssen aus dem 
öffentlichen Bereich, Darlehensrückflüssen aus 
sonstigen Bereichen, Erlösen aus der Veräußerung 
von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen, 
Kapitalrückzahlungen sowie Schuldenaufnahmen 
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und 
gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen.

(3) Ausgabeseitige finanzielle Transaktionen sind die 
Ausgaben für Darlehen an den öffentlichen Bereich, 
Darlehen an sonstige Bereiche, Inanspruchnahmen 
aus Gewährleistungen, den Erwerb von Beteiligungen 
sowie Tilgungen an Gebietskörperschaften, Sonder-
vermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammen-
schlüssen.

§ 5 
Konjunkturbereinigungsverfahren

(1) Bei einer von der Normallage abweichenden kon-
junkturellen Entwicklung sind die Auswirkungen auf 
den Haushalt im gesamtwirtschaftlichen Auf- und 
Abschwung über die Höhe der Konjunkturkompo-
nente symmetrisch zu berücksichtigen.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, eine 
Rechtsverordnung über das Verfahren zur Ermitt-
lung der Konjunkturkomponente unter Beachtung 
der Vorgaben des Stabilitätsrates gemäß Artikel 
109a Absatz 2 Grundgesetz zur Überwachung der 
Schuldenbremse ab dem Jahr 2020 zu erlassen.

§ 6 
Symmetrie der Konjunkturbereinigung

(1) Zu Zwecken der regelmäßigen Evaluation wird 
die sich aus dem Konjunkturbereinigungsverfahren 
nach § 5 ergebende Konjunkturkomponente jähr-
lich mit dem Haushaltsabschluss festgestellt, in der 
Haushaltsrechnung dokumentiert und auf einem Kon-
junkturausgleichskonto kumuliert erfasst. Das Kon-
junkturausgleichskonto weist zu Beginn des Jahres 
2020 einen Saldo von Null aus.

(2) Zur Wahrung der Symmetrie der Konjunkturbe-
reinigung nach Artikel 61 Absatz 2 der Verfassung 
des Landes Schleswig-Holstein wird zudem ein Kre-
ditaufnahmekonto geführt. Auf diesem Konto wird 
die jährliche um finanzielle Transaktionen bereinigte 
Nettokreditaufnahme nach Absatz 3 kumuliert er-

fasst. Der Saldo des Kontos kann nicht negativ 
werden und weist zu Beginn des Jahres 2020 ei-
nen Saldo von Null aus. Die Konjunkturkomponente 
nach § 5 Absatz 2 wird um eine Abzugsposition 
verringert. Diese Abzugsposition ist die Differenz 
aus der Konjunkturkomponente und dem Saldo des 
Kreditaufnahmekontos des jeweiligen Vorjahres. Die 
Abzugsposition darf hierbei nicht negativ werden.

(3) Die um finanzielle Transaktionen bereinigte Net-
tokreditaufnahme ist der negative Wert des Finanzie-
rungssaldos nach § 2 zuzüglich des Saldos der beson-
deren Finanzierungsvorgänge nach § 3 sowie zuzüglich 
des Saldos der finanziellen Transaktionen nach § 4.

§ 7 
Kontrollkonto

(1) Um ungeplanten Abweichungen im Haushaltsvoll-
zug Rechnung zu tragen, die im Haushaltsabschluss 
zu einer Kreditaufnahme oberhalb der zulässigen Kre-
ditaufnahme nach § 1 Absatz 3 führen, wird ein 
Kontrollkonto geführt.

(2) Nach Ende des Haushaltsjahres ist die zulässige 
Kreditaufnahme auf Grundlage der tatsächlichen 
Werte des Haushaltsabschlusses erneut zu bestim-
men. Die Differenz zwischen tatsächlicher Netto-
kreditaufnahme gemäß Haushaltsabschluss und der 
zulässigen Kreditaufnahme gemäß Satz 1 wird auf 
einem Kontrollkonto erfasst. Kreditaufnahmen oder 
Tilgungen nach § 8 sind bei der Ermittlung der Dif-
ferenz herauszurechnen.

(3) Der Wert des Kontrollkontos darf 0,15 Prozent 
des, gemessen an den Einwohnern, auf Schleswig-
Holstein entfallenden Anteils des gesamtdeutschen 
Bruttoinlandsproduktes des abgelaufenen Haushalts-
jahres nicht überschreiten. Dies ist im Rahmen der 
Haushaltsaufstellung zu berücksichtigen. Ist der 
Saldo des Kontrollkontos positiv und überschreitet 
den Wert in Satz 1, ist das Kontrollkonto in den kom-
menden Haushaltsjahren durch zusätzliche Tilgung 
entsprechend zurückzuführen. Im Rahmen der nächs-
ten Finanzplanung ist ein entsprechender Tilgungs-
plan aufzustellen.

(4) Nach Feststellung eines vorläufigen Haushalts-
abschlusses kann ein struktureller Überschuss im 
Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 im Haushaltsvollzug 
verwendet werden, sofern ein positiver Saldo des 
Kontrollkontos nicht besteht oder zunächst aus dem 
strukturellen Überschuss ausgeglichen wurde.

§ 8 
Ausnahmesituationen

(1) Zum Ausgleich einer erheblichen sich der Kont-
rolle des Landes entziehenden Beeinträchtigung der 
Finanzlage in Folge von Naturkatastrophen oder außer-
gewöhnlichen Notsituationen, kann durch Landtagsbe-
schluss, der mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
Mitglieder des Landtages festzustellen ist, ein Betrag 
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festgelegt werden, um den die zulässige Kreditauf-
nahme nach § 1 Absatz 3 überschritten werden darf.

(2) Mit dem Beschluss gemäß Absatz 1 ist eine 
Tilgung innerhalb eines angemessenen Zeitraums 
vorzusehen (Tilgungsplan). Die zulässige Kreditauf-
nahme beziehungsweise die notwendige Tilgung 
nach § 1 Absatz 3 vermindert beziehungsweise er-
höht sich um den jeweiligen Tilgungsbetrag. Die Lan-
desregierung berichtet dem Landtag mit der Vorlage 
der Finanzplanung regelmäßig über die Umsetzung 
des Tilgungsplans.

§ 9 
Transparenz und Berichtspflichten

(1) Die Ableitung der strukturellen Nettokreditauf-
nahme wird für den Finanzplanzeitraum im Rahmen 
der Finanzplanung veröffentlicht.

(2) Für das jeweils abgelaufene Haushaltsjahr wird 
die Ableitung der strukturellen Nettokreditaufnahme 
in der Haushaltsrechnung dokumentiert.

(3) Zusätzlich werden in der Haushaltsrechnung die 
Salden des Konjunkturausgleichskontos nach § 6 Ab-
satz 1, des Kreditaufnahmekontos nach § 6 Absatz 2 
und des Kontrollkontos nach § 7 Absatz 1 dargestellt.

§ 10 
Übergangsregelung für das Jahr 2020

Für das Jahr 2020 werden Zahlungen von Konso-
lidierungshilfen nach dem Konsolidierungshilfenge-
setz vom 10. August 2009 (BGBl. I S. 2702) von 
den bereinigten Einnahmen gemäß § 2 Absatz 2 in 
Abzug gebracht.“

Artikel 2 
Änderung des Besoldungsgesetzes  

Schleswig-Holstein2)

Das Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein vom 26. 
Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 24. Juni 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 188), wird wie folgt geändert:

In der Anlage 1 wird die Besoldungsgruppe B 3 wie 
folgt geändert:

Nach der Amtsbezeichnung „Direktorin oder Direktor 
des Landesamtes für soziale Dienste“ wird die Amts-
bezeichnung „Direktorin oder Direktor des Landesam-
tes für Ausländerangelegenheiten“ eingefügt. 

Artikel 3 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung  
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch3)

Das Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches So-
zialgesetzbuch vom 22. März 2018 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 94), wird wie folgt geändert:

1. § 7 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) Nach den Worten „kreisfreien Städten“ wird 
das Wort „jährlich“ eingefügt.

b) Die Worte „im Jahr 2020“ werden gestrichen.

2. § 8 erhält folgende Fassung:

„§ 8 
Kosten der Eingliederungshilfe

Die Träger der Eingliederungshilfe nach § 1 Ab-
satz 1 tragen die Kosten für die ihnen obliegenden 
Aufgaben nach Maßgabe der folgenden Vorschrif-
ten. Ihnen stehen die damit zusammenhängenden 
Einnahmen zu.“

3. Nach § 8 werden folgende §§ 9 bis 13 angefügt:

„§ 9 
Finanzierung der Eingliederungshilfe

(1) Land, Kreise und kreisfreie Städte tragen ge-
meinsam die Verantwortung zur Finanzierung der 
Nettoausgaben der Eingliederungshilfe. Nettoaus-
gaben im Sinne des Satzes 1 sind die Ausgaben der 
Träger der Eingliederungshilfe nach § 1 Absatz 1 
abzüglich der auf diese Leistungen entfallenden 
Einnahmen. Das Land finanziert jedem einzelnen 
Träger nach § 1 Absatz 1 einen individuellen pro-
zentualen Anteil an den Nettoausgaben für Leis-
tungen der Träger der Eingliederungshilfe nach 
diesem Gesetz. Dessen Ausgangswert entspricht 
dem prozentualen Anteil an der Finanzierung des 
Landes für Ausgaben der Sozialhilfe im Jahr 2016. 
Dieser Wert wird im gleichen Verhältnis gesteigert, 
wie es einer Anhebung der Finanzierungsquote des 
Landes von 79 % auf 82,5 % entspricht.

(2) Das Ministerium wird ermächtigt im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium und dem 
Innenministerium durch Rechtsverordnung zu 
bestimmen, dass die nach Absatz 1 Satz 3 gel-
tenden prozentualen Anteile an der Finanzierung 
im Rahmen eines Konvergenzpfades jährlich in 
trägerbezogenen gleichen Schritten an den Wert 
von 82,5 % angeglichen werden.

(3) Zusätzlich finanziert das Land den Kreisen 
und kreisfreien Städten ab 2021 einen jährlichen 
Aufschlag in Höhe von 1,8 % der Nettoausgaben 
für die Leistungen der Träger der Eingliederungs-
hilfe als Anspruchsabgeltung für die von den Trä-
gern der Jugendhilfe zu tragenden Kosten für die 
Freihaltung von Plätzen in Kindertagesstätten bei 
der Aufnahme von Kindern, die heilpädagogische 
Leistungen in Kindertagesstätten nach dem SGB 
IX erhalten. Für das Jahr 2020 beträgt dieser 
Zuschlag 0,9 %.

(4) Das Land finanziert den Kreisen und kreisfreien 
Städten ab dem Jahr 2020 den Mehrbelastungs-
ausgleich nach § 11 für Ausgaben für Leistungen 
der Eingliederungshilfe.

2) Ändert Ges. vom 26. Januar 2012, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2032-20

3) Ändert Ges. vom 22. März 2018, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 867-2
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§ 10 
Abschlag

Das Land zahlt an die Träger der Eingliederungs-
hilfe nach § 1 Absatz 1 für die voraussichtlich von 
ihm nach § 9 zu finanzierenden Nettoausgaben 
monatlich Abschläge. Das Ministerium gibt jedem 
Träger nach § 1 Absatz 1 die Höhe der laufenden 
Abschlagszahlungen bekannt.

§ 11 
Mehrbelastungsausgleich

(1) Zur Berechnung des Mehrbelastungsaus-
gleichs wird auf die Gesamtnettoausgaben für 
Leistungen der Eingliederungshilfe aller Träger 
der Eingliederungshilfe nach § 1 Absatz 1 ab-
gestellt. Die Gesamtnettoausgaben der Einglie-
derungshilfe nach Satz 1 setzen sich zusammen 
aus einem Basisanteil, der auch ohne die Neure-
gelung des Eingliederungshilferechtes durch das 
Bundesteilhabegesetz entstanden wäre, und da-
rüberhinausgehenden Mehrbelastungen der nach 
diesem Gesetz und aufgrund des Bundesteilha-
begesetzes vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I 
S. 3234), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 29. April 2019 (BGBl. I S. 530), 
den Trägern der Eingliederungshilfe nach § 1 Ab-
satz 1 übertragenen Aufgaben. 

(2) Die Höhe des Basisanteils errechnet sich aus 
den Gesamtnettoausgaben des Jahres 2019 zu-
züglich einer jährlichen Steigerungsrate von 4 %, 
die der regulären Kostenentwicklung auf Basis der 
Vorjahre 2015 bis 2017 entspricht. 

(3) Die den Basisanteil übersteigenden Mehrbe-
lastungen aller Träger finanziert das Land abwei-
chend von § 9 Absatz 1 bis 3 zu 100 %. Der 
Mehrbelastungsausgleich errechnet sich aus den 
Mehrbelastungen abzüglich des durchschnitt-
lichen Anteils des Landes nach § 9 Absatz 1 
bis 3 an den Mehrbelastungen nach Satz 1. Der 
durchschnittliche Anteil des Landes nach Satz 2 
entspricht dem Anteil aller vom Land aufgrund § 
9 Absatz 1 bis 3 gezahlten Erstattungen an den 
Gesamtnettoausgaben nach Absatz 1 Satz 1.

(4) Der Mehrbelastungsausgleich nach Absatz 3 
Satz 2 wird auf die einzelnen Träger der Einglie-
derungshilfe nach § 1 Absatz 1 nach ihrem Anteil 
an den Gesamtnettoausgaben der Eingliederungs-
hilfe nach Absatz 1 verteilt.

§ 12 
Abrechnung und Nachfinanzierung

(1) Die Träger der Eingliederungshilfe nach § 1 Ab-
satz 1 weisen bis zum 31. August des Folgejahres 
ihre Nettoausgaben für Leistungen nach § 9 Absatz 1 
nach. Die sachliche und rechnerische Richtigkeit 
des Nachweises ist durch die örtliche Rechnungs-
prüfung zu bestätigen.

(2) Den Trägern der Eingliederungshilfe wird die 
Differenz zwischen dem Finanzierungsanteil des 
Landes nach § 9 Absatz 1 bis 3 an den nachge-
wiesenen Nettoausgaben nach Absatz 1 zuzüg-
lich des anteiligen Mehrbelastungsausgleichs nach 
§ 11 Absatz 4 und den Abschlägen nach § 10 
ausgeglichen, wenn der Finanzierungsanteil des 
Landes nach § 9 Absatz 1 bis 3 an den nachge-
wiesenen Nettoausgaben nach Absatz 1 zuzüg-
lich des anteiligen Mehrbelastungsausgleichs nach 
§ 11 Absatz 4 höher ist als die erhaltenen Ab-
schlagszahlungen nach § 10. Der Ausgleich ist bis 
zum 31. August des Folgejahres geltend zu machen.

(3) Nach § 10 gewährte Abschlagszahlungen sind 
vom jeweiligen Träger der Eingliederungshilfe an 
das Land zurückzuzahlen, soweit sie den Finanzie-
rungsanteil des Landes nach § 9 Absatz 1 bis 3 an 
den nachgewiesenen Nettoausgaben nach Absatz 1 
sowie den anteiligen Mehrbelastungsausgleich 
nach § 11 Absatz 4 unterschreiten. 

§ 12a 
BTHG-Zuschlag

(1) Auf Antrag gewährt das Ministerium den 
Erbringern von Leistungen der Eingliederungs-
hilfe in Schleswig-Holstein einmalig für das 
Jahr 2020 einen pauschalen Zuschlag für die 
Finanzierung der aufgrund der Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes erforderlichen zusätz-
lichen Fortbildungs- und Qualifizierungskosten 
ihrer pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aus Landesmitteln. Der Zuschlag dient 
der Abgeltung des umsetzungsbedingten Mehr-
aufwands bei der Qualifikation und Schulung des 
pädagogischen Personals, insbesondere für die 
Umsetzung der Gesamtpläne.

(2) Der Antrag auf Gewährung des Zuschlags 
ist beim Ministerium bis zum Ablauf des 31. Ja-
nuar 2020 zu stellen. In dem Antrag haben die 
Leistungserbringer die Anzahl der Leistungsbe-
rechtigten, die sich zum 31. Dezember 2019 in 
Leistungsangeboten der Eingliederungshilfe in 
Schleswig-Holstein befinden oder diese nutzen, 
zu melden. Später eingehende Anträge und Mel-
dungen von Belegungszahlen finden keine Berück-
sichtigung. Die Leistungserbringer haben die Rich-
tigkeit der gemeldeten Belegzahlen zu versichern. 

(3) Die Leistungserbringer erhalten für jeden der 
von Ihnen innerhalb der Frist des Absatzes 2 
gemeldeten Leistungsberechtigten eine Auszah-
lungssumme in Höhe des Quotientenwertes aus 
2.000.000 Euro geteilt durch die Anzahl der bis 
zum 31. Januar 2020 gemeldeten Leistungsbe-
rechtigten aller Leistungserbringer. 

(4) § 125 Absatz 3 Satz 2 SGB IX ist für den 
Zuschlag nicht anzuwenden, es sei denn, die Ver-
einbarung nach § 125 SGB IX sieht für Zwecke 
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nach Absatz 1 eine gesonderte Regelung mit dem 
Leistungserbringer vor.

§ 13 
Erhebung und Übermittlung von Daten durch 

die Träger der Eingliederungshilfe

(1) Die Träger der Eingliederungshilfe nach § 1 
Absatz 1 übermitteln dem Ministerium zum 1. Juli 
und 1. Oktober des Jahres den Stand der Aus-
gaben und Einnahmen sowie Aufwendungen und 
Erträge für Leistungen der Eingliederungshilfe 
und die voraussichtliche Entwicklung dieser Aus-
gaben und Einnahmen sowie Aufwendungen und 
Erträge für das laufende Jahr. Das Gleiche gilt zum  
31. Januar für das Vorjahr. Sie übermitteln dem Mi-
nisterium bis 30. April die Ausgaben des Vorjahres. 

(2) Dem Steuerungskreis Eingliederungshilfe wer-
den die daraus für das Land aggregierten Daten für 
seine Aufgabenzwecke zur Verfügung gestellt. Der 
Steuerungskreis Eingliederungshilfe kann beschlie-
ßen, dass ihm die jeweiligen Daten der Träger der 
Eingliederungshilfe zur Verfügung gestellt werden. 

(3) Der Steuerungskreis Eingliederungshilfe kann 
beschließen, dass die Träger der Eingliederungs-
hilfe für Zwecke seiner Aufgaben weitere Daten 
erheben.“

4. Nach § 13 wird folgender § 14 angefügt:

„§ 14 
Revisionsklausel

(1) Spätestens drei Jahre nach Vorliegen der Er-
gebnisse der Untersuchung nach Artikel 25 Ab-
satz 4 Bundesteilhabegesetz vom 23. Dezember 
2016 (BGBl. I S. 3234), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 29. April 2019 (BGBl. I 
S. 530), ist zu prüfen, ob die Finanzierung der 
Eingliederungshilfe anzupassen ist.

(2) Das Ministerium und die Kommunalen Lan-
desverbände vereinbaren ein Verfahren zur Un-
tersuchung der Kostenentwicklung in der Einglie-
derungshilfe, einschließlich der einzubeziehenden 
Daten, und der Mitwirkungspflichten der Träger 
der Eingliederungshilfe. Das Ministerium kann sich 
für die Untersuchung eines sachverständigen Drit-
ten bedienen.“

5. Nach § 14 wird folgender § 15 angefügt:

„§ 15 
Befristung

§ 12a tritt mit Ablauf des 31.12.2020 außer Kraft.“

Artikel 4 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 

Zwölften Buches Sozialgesetzbuch4)

Das Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch vom 31. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. 

S. 90), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 22. März 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 94), wird 
wie folgt geändert:

1. In § 5 werden die Worte „nach Maßgabe der  
§§ 8 bis 10“ gestrichen.

2. Die §§ 6 bis 8 erhalten folgende Fassung:

„§ 6 
Finanzierung der Sozialhilfe

(1) Das Land erstattet den örtlichen Trägern die 
für die Wahrnehmung der vom Land auf die Kreise 
und kreisfreien Städte als örtliche Träger übertra-
genen Aufgaben entstandenen Nettoausgaben. 

(2) Nettoausgaben im Sinne des Absatzes 1 sind 
die Ausgaben der örtlichen Träger für

1. Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, der 
Hilfen zur Gesundheit einschließlich Erstattun-
gen an Krankenkassen, der Hilfe zur Pflege und 
Hilfen in anderen Lebenslagen an Leistungsbe-
rechtigte innerhalb von Einrichtungen,

2. die Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und

3. Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, der 
Hilfen zur Gesundheit einschließlich Erstattun-
gen an Krankenkassen, der Hilfe zur Pflege und 
der Hilfe in anderen Lebenslagen an Leistungsbe-
rechtigte der Eingliederungshilfe, die Leistungen 
für Kosten der Unterkunft nach § 35 Absatz 5 
Satz 1 oder § 42a Absatz 5 SGB XII erhalten,

jeweils abzüglich der auf diese Leistungen entfal-
lenden Einnahmen.

§ 7 
Abschlag

Das Land zahlt an die örtlichen Träger der Sozial-
hilfe für die voraussichtlich von ihm nach § 6 zu 
erstattenden Nettoausgaben monatlich Abschläge 
in gleicher Höhe. Die Höhe setzt das Land zum  
1. Januar eines jeden Jahres fest.

§ 8 
Abrechnung und Nachfinanzierung 

 durch das Land

(1) Die örtlichen Träger der Sozialhilfe weisen bis 
zum 31. August des Folgejahres ihre Nettoaus-
gaben für Leistungen nach § 6 Absatz 2 nach. 
Die sachliche und rechnerische Richtigkeit des 
Nachweises ist durch die örtliche Rechnungsprü-
fung zu bestätigen.

(2) Örtlichen Trägern der Sozialhilfe wird die Dif-
ferenz zwischen den nachgewiesenen Nettoaus-
gaben nach Absatz 1 und den Abschlägen nach 
§ 7 ausgeglichen, wenn ihre nachgewiesenen 
Nettoausgaben höher sind als die erhaltenen 
Abschlagszahlungen nach § 7.

4) Ändert Ges. vom 31. März 2015, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. B 867-15
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(3) Nach § 7 gewährte Abschlagszahlungen sind 
vom jeweiligen örtlichen Träger an das Land zu-
rückzuzahlen, soweit sie die nach Absatz 1 nach-
gewiesenen Nettoausgaben unterschreiten. 

(4) Erkennen die örtlichen Träger der Sozialhilfe, 
dass die Voraussetzungen für einen Ausgleich 
nach Absatz 2 vorliegen, ist das Ministerium un-
verzüglich zu unterrichten.“

3. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die örtlichen Träger der Sozialhilfe übermit-
teln dem Ministerium bis zum 31. August des 
Folgejahres die Anzahl der Leistungsberechtig-
ten nach § 6 Absatz 2 Nummer 3 aufgeschlüs-
selt nach den dort genannten Leistungsarten 
und den jeweils dazugehörigen Ausgaben für 
diese Leistungsarten sowie Einnahmen.“

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

4. § 15 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe „Absatz 2 Satz 3“ wird durch die 
Angabe „Absatz 3 Satz 2 Nummer 2“ ersetzt.

b) Die Wörter „für die Bemessung der für den 
häuslichen Lebensunterhalt ersparten Auf-
wendungen und des Kostenbeitrags für das 
Mittagessen nach § 92 Absatz 2 Satz 5 SGB 
XII“ werden durch die Wörter „die Höhe der 
Bekleidungspauschale nach § 27b Absatz 4 
Satz 1 SGB XII“ ersetzt.

5. Nach § 17 wird folgender § 18 angefügt:

„§ 18 
Übergangsregelung

Für die Finanzierung der örtlichen Träger der So-
zialhilfe für das Jahr 2019 gelten die §§ 9 und 
13 Absatz 1 in der bis zum 31. Dezember 2019 
geltenden Fassung fort.“

Artikel 5 
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes5)

Das Finanzausgleichsgesetz vom 10. Dezember 2014 
(GVOBl. Schl.-H. S. 473), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24. Mai 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 180), 
wird wie folgt geändert:

§ 3 Absatz 2 Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„1.  das dem Land zustehende Aufkommen aus der 
Einkommensteuer, der Körperschaftssteuer und 
der Umsatzsteuer (Artikel 106 Absatz 3 und 
Artikel 107 Absatz 1 des Grundgesetzes) unter 
Berücksichtigung der Zuweisungen des Landes 
nach §§ 22 Absatz 11, 25 Absatz 1 und 26 
Absatz 1, der vom Bund zur Entlastung von 
Ländern und Kommunen im Zusammenhang mit 

der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und 
Gesundheitsversorgung von Asylbewerberinnen 
und Asylbewerbern bereitgestellten Mittel, der 
vom Bund zum Ausgleich für Belastungen der 
Länder aus dem Gesetz zur Weiterentwicklung 
der Qualität und zur Teilhabe in der Kinderta-
gesbetreuung bereitgestellten Mittel sowie der 
vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel für 
den Pakt für den Rechtsstaat zur Verbesserung 
der Personalausstattung der Justiz,“

Artikel 6 
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes6)

Das Finanzausgleichsgesetz vom 10. Dezember 2014 
(GVOBl. Schl.-H. S. 473), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24. Mai 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 180), 
ist in 2020 in folgender Fassung anzuwenden:

1. § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„1. das dem Land zustehende Aufkommen aus 
der Einkommensteuer, der Körperschaft-
steuer und der Umsatzsteuer (Artikel 106 
Absatz 3 und Artikel 107 Absatz 1 des 
Grundgesetzes) unter Berücksichtigung 
der Zuweisungen des Landes nach §§ 22 
Absatz 11, 25 Absatz 1 und 26 Absatz 1, 
der vom Bund zur Entlastung von Ländern 
und Kommunen im Zusammenhang mit der 
Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und 
Gesundheitsversorgung von Asylbewerbe-
rinnen und Asylbewerbern bereitgestellten 
Mittel, der vom Bund zum Ausgleich für 
Belastungen der Länder aus dem Gesetz 
zur Weiterentwicklung der Qualität und 
zur Teilhabe in der Kindertages-betreuung 
bereitgestellten Mittel, der vom Bund über 
die Umsatzsteuer zur Verfügung gestell-
ten Mittel laut Entflechtungsgesetz vom 
5. September 2006 (BGBI. I S. 2098, 2102), 
das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2018 (BGBI. I S. 2522) 
geändert worden ist, sowie der vom Bund 
zur Verfügung gestellten Mittel für den 
Pakt für den Rechtsstaat zur Verbesserung 
der Personalausstattung der Justiz,“

b) Nummer 4 erhält folgende Fassung:

„4. die Einnahmen des Landes aus den Ergän-
zungszuweisungen des Bundes (Artikel 107 
Absatz 2 Satz 3 des Grundgesetzes) ab-
züglich der Zuweisungen des Bundes zum 
Ausgleich der unterdurchschnittlichen For-
schungsförderung nach Artikel 91b GG,“

2. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

6) Ändert Ges. vom 10. Dezember 2014, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 6030-3

5) Ändert Ges. vom 10. Dezember 2014, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 6030-3 
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„(1) Für das Jahr 2020 stellt das Land den 
Gemeinden 26 % von den Umsatzsteuermehr-
einnahmen, die das Land nach § 1 des Geset-
zes über den Finanzausgleich zwischen Bund 
und Ländern vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I  
S. 3955, 3956), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 
(BGBl. I S. 2696), in der bis zum 31. Dezember 
2019 geltenden Fassung, zum Ausgleich

1. der Kindergelderhöhung zum 1. Januar 2000,

2. der Belastungen aus dem Zweiten Gesetz 
zur Familienförderung vom 16. August 
2001 (BGBl. I S. 2074),

3. der Steuersatzerhöhung ab dem 1. Januar 
2007,

4. der Kindergelderhöhung zum 1. Januar 2010,

5. der Steuermindereinnahmen, die den Län-
dern aus der Berücksichtigung von Kindern 
im Einkommensteuerrecht entstehen, und

6. der Belastungen aus der Neuregelung des 
Familienleistungsausgleichs erhält, nach 
Berücksichtigung der Auswirkungen des 
Finanzausgleichs unter den Ländern zur 
Verfügung.“

b) In Absatz 2 wird die Angabe „8. Mai 1979 
(GVOBl. Schl.-H. S. 364), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 15. August 2013 
(GVOBl. Schl.-H. S. 352)“ durch die Angabe 
„2. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 405), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. Au-
gust 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 458)“ ersetzt.

Artikel 7 
Änderung des Hochschulgesetzes7)

Das Hochschulgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 5. Februar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 39), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Februar 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 58), wird wie folgt geändert:

1. In § 6 Absatz 3 wird Nummer 3 wie folgt gefasst:

„3. die Verwaltung der ihnen zur Verfügung ge-
stellten Gebäude und Grundstücke, soweit 
nichts Abweichendes vereinbart wird,“

2. § 85 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Zu den Aufgaben des Aufsichtsrats gehö-
ren insbesondere:

 1. Nach Anhörung der Universitätsmedi-
zinversammlung Entscheidung über die 
Struktur- und Entwicklungsplanung des 
Klinikums, deren Erstellung und Inhalte in 
der Hauptsatzung näher geregelt werden,

 2. Erlass und Änderung der Satzung nach 
§ 44 des Landesverwaltungsgesetzes 
(Hauptsatzung) im Einvernehmen mit der 
Universitätsmedizinversammlung, 

 3. Genehmigung von Eilentscheidungen der 
oder des Aufsichtsratsvorsitzenden,

 4. Zustimmung zu außergewöhnlichen, über 
den Rahmen des laufenden Geschäftsbe-
triebes hinausgehenden Rechtsgeschäf-
ten, Maßnahmen und Regelungen,

 5. Festlegung von Wertgrenzen für die Auf-
nahme von Krediten und die Zustimmung 
zur Aufnahme von Krediten oberhalb der 
Wertgrenzen,

 6. Entscheidung über die Gründung, den Erwerb 
oder die Veräußerung von Beteiligungen,

 7. Empfehlung zur Beschlussfassung über 
den Wirtschaftsplan an die Gewährträger-
versammlung,

 8. Empfehlung über die Beschlussfassung 
über die Feststellung des Jahresabschlus-
ses und über die Ergebnisverwendung an 
die Gewährträgerversammlung,

 9. Erlass, Änderung und Aufhebung von Sat-
zungen und Zustimmung zu Regelungen in 
einem Verhaltenskodex zu den Beschäfti-
gungsbedingungen des Klinikpersonals,

10. Entscheidungen über Eckwerte für Verträge 
der Professorinnen und Professoren für 
deren Tätigkeit in der Krankenversorgung 
nach § 90 Absatz 5, mit Oberärztinnen und 
Oberärzten nach § 90 Absatz 6 und mit 
außertariflich Beschäftigten; die Eckwerte 
sind für den Vorstand verbindlich,

11. Entscheidung über den Widerspruch des 
kaufmännischen Vorstands nach § 87a 
Absatz 4 nach Anhörung der Universitäts-
medizinversammlung.“

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetz-
ter der Mitglieder des Vorstands ist die oder 
der Vorsitzende des Aufsichtsrats.“

3. In § 86 Absatz 4 werden die Worte „von Frauen 
und Männern“ durch die Worte „der Geschlech-
ter“ ersetzt.

4. § 86c wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Aufgaben der Gewährträgerversammlung 
sind:

1. Bestellung und Abberufung der Mitglieder 
des Vorstands einschließlich der Vertrags-
angelegenheiten mit Abschluss von Ziel- 
und Leistungsvereinbarung; bei der Bestel-

7) Ändert Ges. i.d.F.d.B. vom 5. Februar 2016, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 221-24
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lung und Abberufung der Mitglieder des 
Vorstands nach § 87a Absatz 1 Nummer 
4 ist die Gewährträgerversammlung an die 
Entscheidung der jeweiligen Fachbereichs-
konvente gebunden, 

2. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats,

3. Entlastung des Vorstands,

4. Beanstandungsrecht der Entscheidungen des 
Aufsichtsrats zu § 85 Absatz 2 Nummer 2,

5. Grundsatzangelegenheiten zum Immobilien-
ÖPP des Klinikums,

6. Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 
und über die Feststellung des Jahresabschlus-
ses sowie über die Ergebnisverwendung,

7. Bestellung der Abschlussprüferin oder des 
Abschlussprüfers.“

b) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Beschlüsse des Aufsichtsrats zu dem in Ab-
satz 1 Nummer 4 genannten Punkt sind der 
Gewährträgerversammlung vorzulegen.“

c) Absatz 3 wird gestrichen.

5. § 86d wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Worte „die Ministerinnen oder Minis-
ter, die Staatssekretärinnen oder Staats-
sekretäre oder zu benennende leitende 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter“ werden 
gestrichen.

bb) Nach dem Wort „jeweils“ werden die Worte 
„eine Bevollmächtigte oder ein Bevollmäch-
tigter“ eingefügt.

b) In Absatz 2 wird das Wort „Wissenschaft“ 
durch das Wort „Finanzen“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 4 wird gestrichen.

bb) Die Sätze 5 und 6 werden Sätze 4 und 5.

Artikel 8 
Änderung des Gesetzes für die  

Bibliotheken in Schleswig-Holstein8)

Das Gesetz für die Bibliotheken in Schleswig-Holstein 
vom 30. August 2016, verkündet als Artikel 1 des 
Gesetzes für die Bibliotheken in Schleswig-Holstein 
und zur Änderung des Landespressegesetzes vom 
30. August 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 791), wird 
wie folgt geändert:

§ 6 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

1. In Satz 1 wird nach den Worten „bibliographisch 
nachzuweisen“ eingefügt „,wissenschaftlich auf-
zuarbeiten“.

2. Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Sie fördert durch eigene Maßnahmen die Aus-
einandersetzung mit der Geschichte des Landes 
Schleswig-Holstein und unterstützt zentral die 
digitale Transformation im Kulturbereich.“

3. Es wird folgender Satz 3 angefügt:

„Sie kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben eigene 
Forschungsvorhaben durchführen oder sich an 
anderen Forschungsvorhaben beteiligen.“ 

Artikel 9 
Änderung des Gesetzes über die Versorgung der 

Steuerberaterinnen und Steuerberater9)

Das Gesetz über die Versorgung der Steuerberate-
rinnen und Steuerberater vom 18. November 1998 
(GVOBl. Schl.-H. S. 339), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 7. Dezember 2006 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 277), Ressortbezeichnung zuletzt ersetzt durch 
Artikel 20 Verordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 30), wird wie folgt geändert:

In § 3 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„Die Tätigkeit als Mitglied eines Organs oder eines 
Ausschusses des Steuerberaterversorgungswerkes 
wird ehrenamtlich ausgeübt.“ 

Artikel 10 
Änderung des Gesetzes zur Förderung von 

Beratungsstellen in freier Trägerschaft nach dem 
Schwangerschaftskonfliktgesetz10)

Das Gesetz zur Förderung von Beratungsstellen in 
freier Trägerschaft nach dem Schwangerschafts-
konfliktgesetz vom 22. November 2005 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 535), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 23. Januar 2013 (GVOBl. Schl.-H. 
S.16), wird wie folgt geändert:

In § 2 Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl „80“ durch die 
Zahl „85“ ersetzt.

Artikel 11 
Änderung des Brexit-Übergangsgesetzes11)

Das Brexit-Übergangsgesetz vom 18. März 2019 
(GVOBI. Schl. -H. S. 56) wird wie folgt geändert :

In § 1 wird die Angabe „(ABI. C 66 I vom 19. Februar 
2019, S. 1)“ durch die Angabe „(ABI. C 384 1 vom 
12. November 2019, S. 1 )“ ersetzt.

9) Ändert Ges. vom 18. November 1998, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 6100-1

10) Ändert Ges. vom 22. November 2005, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. B 404-25

11) Ändert Ges. vom 18. März 2019, GS Schl.-H. II, 
GI.Nr. 17-1

8) Ändert Ges. vom 30. August 2016, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 221-38
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Artikel 12 
Änderung des Gesetzes über die Kammer 

 und die Berufsgerichtsbarkeit für die Heilberufe 
in der Pflege12)

§ 10 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über die Kammer 
und die Berufsgerichtsbarkeit für die Heilberufe in der 
Pflege vom 16. Juli 2015, verkündet als Artikel 2 
des Gesetzes zur Errichtung einer Kammer für die 
Heilberufe in der Pflege vom 16. Juli 2015 (GVOBI. 
Schl.-H. S. 206), zuletzt geändert durch Artikel 34 
des Gesetzes vom 2. Mai 2018 (GVOBI. Schl.-H.  
S. 163), wird wie folgt neu gefasst:

„Die Pflegeberufekammer erhebt aufgrund einer 
Satzung (Beitragssatzung) für die Deckung ihrer 
Kosten unbeschadet des Absatzes 2 Beiträge von 
den Kammermitgliedern, soweit sonstige Einnahmen 
nicht zur Verfügung stehen.“

Artikel 13 
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. Hiervon 
abweichend tritt Artikel 5 am Tag nach der Verkün-
dung dieses Gesetzes in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 13. Dezember 2019

 Dan ie l  Günther  Dr.  Sab ine Süt te r l in -Waack
 Ministerpräsident Ministerin
  für Justiz, Europa, Verbraucherschutz
  und Gleichstellung
 Monika He ino ld  Kar in  Pr ien 
 Finanzministerin Ministerin
  für Bildung, Wissenschaft und Kultur
 Hans-Joach im Grote  Jan Ph i l ipp  A lbrecht
 Minister Minister
 für Inneres, ländliche Räume für Energiewende, Landwirtschaft,
 und Integration Umwelt, Natur und Digitalisierung
 Dr.  Bernd Buchho lz  Dr.  He iner  Garg
 Minister Minister
 für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, für Soziales, Gesundheit, Jugend,
 Technologie und Tourismus Familie und Senioren

12) Ändert Ges. vom 16. Juli 2015, GS Schl.-H. II, GI.Nr. 2122-9

Landesverordnung 
zur Änderung der Wahlverordnungen der Kammern der Heilberufe

Vom 25. November 2019
Aufgrund des § 20 des Heilberufekammergesetzes 
vom 29. Februar 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 248), 
zuletzt geändert durch Artikel 35 des Gesetzes vom 
2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), verordnet 
das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
Familie und Senioren:

Artikel 1 
Änderung der Wahlverordnung Ärztekammer1)

Die Wahlverordnung Ärztekammer vom 28. Novem-
ber 2014 (GVOBl. Schl.-H. 2015 S. 10), geändert 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 
(GVOBl. Schl.-H. S. 344), wird wie folgt geändert:

§ 20 erhält folgende Fassung: 

„(1) Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2019 
in Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 30. De-
zember 2024 außer Kraft.“

Artikel 2 
Änderung der Wahlverordnung Zahnärztekammer2)

Die Wahlverordnung Zahnärztekammer vom 28. No-
vember 2014 (GVOBl. Schl.-H. 2015 S. 16), geän-
dert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 20. Okto-
ber 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 344), wird wie folgt 
geändert:

1) Ändert LVO vom 28. November 2014, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2122-6-11

2) Ändert LVO vom 28. November 2014, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2122-6-12
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3) Ändert LVO vom 28. November 2014, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2122-6-13 

4) Ändert LVO vom 28. November 2014, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2122-6-14

§ 20 erhält folgende Fassung: 

„(1) Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2019 
in Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 30. De-
zember 2024 außer Kraft.“

Artikel 3 
Änderung der Wahlverordnung Apothekerkammer3)

Die Wahlverordnung Apothekerkammer vom 28. No-
vember 2014 (GVOBl. Schl.-H. 2015 S. 22), geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 
(GVOBl. Schl.-H. S. 344), wird wie folgt geändert:

§ 20 erhält folgende Fassung: 

„(1) Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2019 
in Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 30. De-
zember 2024 außer Kraft.“

Artikel 4 
Änderung der Wahlverordnung  
Psychotherapeutenkammer4)

Die Wahlverordnung Psychotherapeutenkammer vom 
28. November 2014 (GVOBl. Schl.-H. 2015 S. 28) 
wird wie folgt geändert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:

a. In Absatz 1 werden folgende Sätze 4 und 5 
angefügt:

„Die Einsichtnahme dient Kammermitgliedern 
zur Überprüfung der Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu ihrer Person in der Wählerliste 
eingetragenen Daten. Zur Überprüfung der 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten von 
anderen in der Wählerliste eingetragenen Per-
sonen haben Kammermitglieder ein Einsichts-
recht, wenn sie Tatsachen glaubhaft machen, 
aus denen sich eine Unvollständigkeit oder 
Unrichtigkeit der Wählerliste ergeben kann.“

b. Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Ein Kammermitglied, das die Wählerliste 
nach Absatz 1 für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann dies durch eine Beanstandung gel-
tend machen. Die Beanstandung ist bis zum 
15. Mai des Wahljahres dem Wahlvorstand 
gegenüber schriftlich oder zur Niederschrift 
geltend zu machen; es sind die Beanstandung 
begründende Beweismittel vorzulegen. Wird der 
Beanstandung entsprochen, hat die Wahlleiterin 
oder der Wahlleiter die Wählerliste zu berichti-
gen. Die Beteiligten sind darüber zu informieren. 
Entspricht der Wahlvorstand der Beanstandung 
nicht, hat er seine Entscheidung unverzüglich 
gegenüber dem Kammermitglied mitzuteilen 

und über den zulässigen Rechtsbehelf der Be-
schwerde nach Absatz 3 zu belehren.“

c. Folgender Absatz 3 wird eingefügt:

„(3) Gegen die Entscheidung nach Absatz 2 
Satz 5 kann binnen zwei Tagen nach Zustellung 
Beschwerde eingelegt werden. Beschwerden 
sind vom Wahlvorstand unverzüglich der Wahl-
leiterin oder dem Wahlleiter zur Entscheidung 
vorzulegen. Die Entscheidung der Wahlleite-
rin oder des Wahlleiters über die Beschwerde 
ist den Beteiligten bekannt zu geben. Die 
Entscheidung ist vorbehaltlich einer anderen 
Entscheidung im Wahlanfechtungsverfahren 
endgültig.“

d. Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

2. § 13 wird wie folgt geändert:

a. Absatz 1 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„Über den Einspruch entscheidet der Wahlprü-
fungsausschuss.“

b. Die Absätze 2 bis 4 werden zu den Absätzen 3 
bis 5.

c. Folgender Absatz 2 wird eingefügt:

„(2) Die Aufsichtsbehörde nach § 77 Absatz 1 
Heilberufekammergesetz bestellt auf Vorschlag 
des Vorstandes der Psychotherapeutenkammer 
nach Eingang des Einspruches unverzüglich 
einen Wahlprüfungsausschuss. Dieser besteht 
aus drei Mitgliedern und deren Stellvertretun-
gen. Ein Mitglied und dessen Stellvertretung 
müssen die Befähigung zum Richteramt haben, 
die übrigen müssen wahlberechtigte Kammer-
mitglieder sein. Den Vorsitz im Wahlprüfungs-
ausschuss führt das zum Richteramt befähigte 
Mitglied. Zu Mitgliedern des Wahlprüfungsaus-
schusses dürfen nicht berufen werden:

1. Mitglieder des Vorstands der Kammer so-
wie Mitglieder des Vorstands der abgelau-
fenen Wahlperiode, sofern eine Neuwahl 
nach § 16 bereits erfolgt ist,

2. die Wahlleiterin oder der Wahlleiter sowie 
deren Stellvertretung,

3. Bewerberinnen und Bewerber aus Wahl-
vorschlägen,

4. bei der Kammer beschäftigte Personen.

Die Kammerversammlung ist über die Bestel-
lung des Wahlprüfungsausschusses zu unter-
richten.“

d. Folgender Absatz 6 wird angefügt:

„(6) Die Entscheidung des Wahlprüfungsaus-
schusses ist zu begründen, mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen und dem Kam-
mermitglied, das den Einspruch erhoben hat, 
und dem gewählten Mitglied, das von der 
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Landesverordnung 
zur Durchführung eines Mammographie-Screenings

Vom 28. November 2019
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2126-12-4

Auf Grund des § 2 des Gesetzes zur Durchführung 
von Reihenuntersuchungen vom 13. Juli 2006 
(GVOBI. Schl.-H. S. 160) verordnet das Ministe-
rium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und 
Senioren:

§ 1 
Zweck und Regelungsbereich

Das Mammographie-Screening dient der Früherken-
nung von Krebserkrankungen der Brust bei Frauen ab 
dem Alter von 50 Jahren bis zum Ende des 70. Le- 
bensjahres. Es wird nach Maßgabe dieser Verordnung 
nach Abschnitt B III. der Krebsfrüherkennungs-Richt-
linien durchgeführt. Die am 2. Oktober 2009 (BAnz. 
Nummer 148a) bekannt gemachte Neufassung der 
Richtlinien ist in der jeweils geltenden Fassung an-
zuwenden.

§ 2 
Zentrale Stelle

Zentrale Stelle nach § 1 des Gesetzes zur Durchfüh-
rung von Reihenuntersuchungen ist die Kassenärzt-
liche Vereinigung Schleswig-Holstein. Sie nimmt die 
Aufgaben der Zentralen Stelle im eigenen Namen in 
den Handlungsformen des öffentlichen Rechts wahr. 
Die Zentrale Stelle hat insbesondere die folgenden 
Aufgaben:

1. Einladung der Teilnahmeberechtigten,

2. Zuweisung und Speicherung einer Identifikati-
onsnummer sowie einer Kontrollnummer für alle 
Teilnahmeberechtigten und Teilnehmerinnen,

3. Übermittlung der Kontrollnummern und Kommu-
nikationsnummern der Teilnehmerinnen an das 
Krebsregister und anschließende Löschung der 
Kommunikationsnummern,

4. Löschung personenbezogener Daten der Einla-
dungsliste und Übermittlung der Daten über die 
Teilnehmerinnen in anonymisierter Form an das 
Referenzzentrum.

§ 3 
Aufsicht

Aufsichtsbehörde ist die oberste Landesgesundheits-
behörde. Für den Umfang und die Mittel der Aufsicht 
gelten § 15 Absatz 2, § 16 Absatz 1 und 3 und  
§ 18 Absatz 3 des Landesverwaltungsgesetzes ent-
sprechend.

§ 4 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2019 in 
Kraft. Sie tritt fünf Jahre nach ihrem Inkrafttreten 
außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 

Kiel, 28. November 2019
D r.  H e i n e r  G a r g 

Minister  
für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Entscheidung betroffen ist, zuzustellen. Die 
Kammerversammlung ist über die Entschei-
dung des Wahlprüfungsausschusses zu un-
terrichten.“

3. § 20 erhält folgende Fassung: 

(1) Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2019 
in Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 30. De- 
zember 2024 außer Kraft.“

Artikel 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2019 in 
Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 30. Dezember 2024 
außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 25. November 2019

Dr.  He i ne r  Ga rg
Minister 

für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren 
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Landesverordnung 
zur Änderung der Gemeindekassenverordnung-Kameral*)

Vom 2. Dezember 2019
Aufgrund des § 135 Absatz 2 der Gemeindeordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 
2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 4. Januar 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 6), 
verordnet das Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume und Integration:

Artikel 1 
Änderung der  

Gemeindekassenverordnung-Kameral

§ 48 der Gemeindekassenverordnung-Kameral vom 
13. Dezember 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 576) wird 
wie folgt geändert: 

Die Angabe „des 31. Dezember 2019“ wird ersetzt 
durch die Angabe „des 31. Dezember 2023“.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 2. Dezember 2019

H a n s – J o a c h i m  G r o t e
Minister

für Inneres, ländliche Räume und Integration

*) Ändert LVO vom 13. Dezember 2017, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2020-3-37

Landesverordnung 
über die Aufstellung und Ausführung eines kameralen Haushaltsplanes der Gemeinden 

(Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral – GemHVO-Kameral)

Vom 2. Dezember 2019

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2020-3-41

Aufgrund des § 135 Absatz 2 der Gemeindeordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 
2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 4. Januar 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 6), 
verordnet das Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume und Integration:

Abschnitt 1  
Haushaltsplan

§ 1  
Haushaltsplan

(1) Der Vermögenshaushalt umfasst auf der Einnah-
meseite

 1.  die Zuführung vom Verwaltungshaushalt,

 2.  Einnahmen aus der Veränderung des Anlagever-
mögens,

 3.  Entnahmen aus Rücklagen,

 4.  Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 
und für die Förderung von Investitionen Dritter, 
Beiträge und ähnliche Entgelte,

 5.  Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen;

auf der Ausgabeseite

 6.  die Tilgung von Krediten, die Rückzahlung in-
nerer Darlehen, die Kreditbeschaffungskosten 
sowie die Ablösung von Dauerlasten,

 7.  Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermö-
gens, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitio-
nen Dritter sowie Verpflichtungsermächtigungen,

 8.  Zuführungen zu Rücklagen und die Deckung von 
Fehlbeträgen des Vermögenshaushaltes aus Vor-
jahren,

 9.  die Zuführung zum Verwaltungshaushalt,

10.  die Deckungsreserve im Vermögenshaushalt.

(2) Der Verwaltungshaushalt umfasst die nicht unter 
Absatz 1 fallenden Einnahmen und Ausgaben.

§ 2  
Bestandteile des Haushaltsplanes, Anlagen

(1) Der Haushaltsplan besteht aus

1. dem Gesamtplan,

2. den Einzelplänen des Verwaltungshaushaltes und 
des Vermögenshaushaltes,

3. den Sammelnachweisen,

4. dem Stellenplan.

(2) Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,

2. der Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden 
Investitionsprogramm; ergeben sich bei der Auf-
stellung des Haushaltsplanes wesentliche Ände-
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rungen für die folgenden Jahre, ist ein entspre-
chender Nachtrag beizufügen,

3. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermäch-
tigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich 
fällig werdenden Ausgaben,

4. eine Übersicht über die nach § 15 Absatz 2 ge-
bildeten Budgets unter Angabe der den einzelnen 
Budgets zugeordneten Einnahmen und Ausgaben 
nach Abschnitten und Unterabschnitten,

5. die Hebesatzsatzung, soweit die Gemeinde eine 
solche Satzung beschlossen hat,

6. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen der Ge-
meinde, für die Sonderrechnungen geführt wer-
den und in der Haushaltssatzung Festsetzungen 
erfolgen.

(3) Dem Haushaltsplan sollen beigefügt werden

1. die neuesten Jahresabschlüsse der Sonderver-
mögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen 
geführt werden und in der Haushaltssatzung Fest-
setzungen erfolgen,

2. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresab-
schlüsse der anderen Sondervermögen der Ge-
meinde und der Treuhandvermögen nach § 98 
der Gemeindeordnung, für die Sonderrechnungen 
geführt werden,

3. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresab-
schlüsse der Gesellschaften, an denen die Ge-
meinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 Prozent 
beteiligt ist; die Anlage kann auf den Erfolgsplan, 
den Vermögensplan und den Finanzplan sowie auf 
die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung 
beschränkt werden,

4. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresab-
schlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106a 
der Gemeindeordnung, die von der Gemeinde 
getragen werden; die Anlage kann auf den Er-
folgsplan, den Vermögensplan und den Finanz-
plan sowie auf die Bilanz und die Gewinn- und 
Verlustrechnung beschränkt werden,

5. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresab-
schlüsse der gemeinsamen Kommunalunterneh-
men nach § 19b des Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 122), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 21. Juni 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 528), 
zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 
50 Prozent beigetragen hat; die Anlage kann auf 
den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Fi-
nanzplan sowie auf die Bilanz und die Gewinn- 
und Verlustrechnung beschränkt werden,

6. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresab-
schlüsse der anderen Anstalten, die von der Ge-
meinde getragen werden, mit Ausnahme der öf-
fentlich-rechtlichen Sparkassen; die Anlage kann 

auf den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den 
Finanzplan sowie auf die Bilanz und die Gewinn- 
und Verlustrechnung beschränkt werden.

Soweit Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse 
nach Satz 1 bei Beratung über den Haushaltsplan noch 
nicht vorliegen, sind sie nach Vorliegen unverzüglich 
der Gemeindevertretung zuzuleiten und dem nächsten 
Nachtragshaushaltsplan oder dem Haushaltsplan des 
nächsten Jahres als Anlage beizufügen.

§ 3  
Vorbericht

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand 
und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Ins-
besondere ist darzustellen

 1.  in einer Übersicht die Entwicklung der Steuerein-
nahmen und der Finanzzuweisungen sowie der 
Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen 
Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr,

 2.  in einer Übersicht die Entwicklung der Schulden 
in den letzten drei abgeschlossenen Haushalts-
jahren sowie deren voraussichtliche Entwick-
lung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den 
drei nachfolgenden Jahren,

 3.  in einer Übersicht die übernommenen Bürgschaf-
ten, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und 
die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich 
gleichkommen,

 4.  in einer Übersicht der voraussichtliche Stand der 
Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres,

 5.  in einer Übersicht die Höhe des freien Finanz-
spielraums im Haushaltsjahr, in den beiden vo-
rangegangenen Haushaltsjahren sowie in den 
drei nachfolgenden Jahren,

 6.  welche erheblichen Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr ge-
plant sind und welche finanziellen Auswirkungen 
hieraus sich für die folgenden Jahre ergeben,

 7.  in einer Übersicht die geplanten Ausgaben für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahme in den letzten drei abgeschlossenen 
Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr 
sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren 
Abwicklung,

 8.  in einer Übersicht die Entwicklung des Anstiegs 
der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaus-
halt im Haushaltsjahr, in den beiden vorange-
gangenen Haushaltsjahren sowie in den drei 
nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Emp-
fehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des 
Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und 
Integration,

 9.  jeweils in einer Übersicht

a) die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentli-
chen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidie-
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rung mit ihren finanziellen Auswirkungen im 
Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr 
folgenden Jahr,

b) noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur 
Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen 
finanziellen Auswirkungen,

c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine 
und Verbände unter Angabe der Ausgaben im 
Haushaltsjahr und in den beiden vorangegan-
genen Jahren, mit Ausnahme der Zuweisun-
gen und Zuschüsse zur Förderung der Betreu-
ung von Kindern in Einrichtungen sowie zur 
Förderung von Beschäftigungsverhältnissen 
im Rahmen der Kindertagespflege, 

d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbän-
den unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im 
Haushaltsjahr und in den beiden vorangegan-
genen Jahren,

e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und 
sonstigen Einnahmequellen,

wenn der Verwaltungshaushalt des Haushalts-
jahres oder in einem der drei nachfolgenden 
Jahre nicht ausgeglichen ist,

10.  in einer Übersicht die abgeschlossenen und im 
Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechts-
geschäfte, die nicht nach § 1 der Landesverord-
nung über die Genehmigungsfreiheit von Rechts-
geschäften kommunaler Körperschaften vom  
14. September 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 832), 
genehmigungsfrei gestellt sind, unter Angabe 
der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im 
Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden 
Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des 
Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte,

11.  in einer Übersicht die Ergebnisse der kostenrech-
nenden Einrichtungen, die sich in der Regel zu 
mehr als zehn Prozent aus Entgelten finanzieren, 
im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe 
der Kostendeckungsgrade,

12.  in einer Übersicht die Verwendung der allgemei-
nen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche 
Aufgaben,

13.  die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von 
Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die 
Liquiditätslage, die im Haushaltsjahr geplanten 
Investitionen und deren Finanzierung sowie bei 
Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Ver-
schuldung und das veräußerbare Vermögen, 

14.  in einer Übersicht

a) die Sondervermögen der Gemeinde, für die 
Sonderrechnungen geführt werden,

b) die Zweckverbände, in denen die Gemeinde 
Mitglied ist, 

c) die Gesellschaften, an denen die Gemeinde, 
auch mittelbar, beteiligt ist,

d) die Kommunalunternehmen nach § 106a der 
Gemeindeordnung, die von der Gemeinde ge-
tragen werden,

e) die gemeinsamen Kommunalunternehmen 
nach § 19b des Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit, die von der Gemeinde mit-
getragen werden,

f) die anderen Anstalten, die von der Gemeinde 
getragen werden, mit Ausnahme der öffent-
lich-rechtlichen Sparkassen,

unter Angabe der Höhe des Stammkapitals, des 
Anteils der Gemeinde am Stammkapital sowie 
der Höhe der Gewinnabführung, Verlustabde-
ckung oder Umlage, in den beiden dem Haus-
haltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und 
ihrer voraussichtlichen Höhe im Haushaltsjahr,

15.  wie sich die Erfolgs- und Finanzlage einschließ-
lich der Schulden oder die Haushaltslage und 
Verschuldung 

a) der Sondervermögen der Gemeinde, für die 
Sonderrechnungen geführt werden, 

b) der Treuhandvermögen nach § 98 der Ge-
meindeordnung, für die Sonderrechnungen 
geführt werden, 

c) der Zweckverbände, in denen die Gemeinde 
Mitglied ist, 

d) der Gesellschaften, an denen die Gemeinde, 
auch mittelbar, mit mehr als 25 Prozent be-
teiligt ist,

e) der Kommunalunternehmen nach § 106a der 
Gemeindeordnung, die von der Gemeinde ge-
tragen werden,

f) der Kommunalunternehmen nach § 19b des 
Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, 
zu deren Stammkapital die Gemeinde mindes-
tens 25 Prozent beigetragen hat,

g) der anderen Anstalten, die von der Gemeinde 
getragen werden, mit Ausnahme der öffent-
lich-rechtlichen Sparkassen

entwickelt haben und sich im Haushaltsjahr vo-
raussichtlich entwickeln werden und wie sich 
diese jeweils in Einnahmen und Ausgaben auf die 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde in den beiden 
dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushalts-
jahren ausgewirkt haben und voraussichtlich im 
Haushaltsjahr auswirken werden,

16.  jeweils eine Übersicht über die Entwicklung der 
Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten 
drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie 
deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, 
im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden 
Jahren für
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a) jedes Sondervermögen der Gemeinde, für das 
Sonderrechnung geführt wird, 

b) jede Gesellschaft, an denen die Gemeinde, 
auch mittelbar, mit mindestens 75 Prozent 
beteiligt ist,

c) jedes Kommunalunternehmen nach § 106a 
der Gemeindeordnung, das von der Gemeinde 
getragen wird, und

d) jede andere Anstalt, die von der Gemeinde 
getragen wird, mit Ausnahme der öffentlich-
rechtlichen Sparkassen,

17.  jeweils in einer Übersicht die geplanten Ausga-
ben für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahme in den letzten drei abgeschlossenen 
Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr 
sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren 
Abwicklung für

a) jedes Sondervermögen der Gemeinde, für das 
Sonderrechnung geführt wird, 

b) jede Gesellschaft, an denen die Gemeinde, 
auch mittelbar, mit mindestens 75 Prozent 
beteiligt ist,

c) jedes Kommunalunternehmen nach § 106a 
der Gemeindeordnung, das von der Gemeinde 
getragen wird, und

d) jede andere Anstalt, die von der Gemeinde 
getragen wird, mit Ausnahme der öffentlich-
rechtlichen Sparkassen,

18.  in einer Übersicht die Gesamtverschuldung der 
Gemeinde in den letzten drei abgeschlossenen 
Haushaltsjahren sowie deren voraussichtlichen 
Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in 
den drei nachfolgenden Jahren.

§ 4  
Gesamtplan

Der Gesamtplan enthält

1. eine Zusammenfassung der Einnahmen, Aus-
gaben und Verpflichtungsermächtigungen der 
Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes und des 
Vermögenshaushaltes,

2. eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet 
nach Aufgabenbereichen und Arten (Haushalts-
querschnitt),

3. eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, 
geordnet nach Arten (Gruppierungsübersicht).

Die Angaben zu Satz 1 Nummer 2 dürfen auf die 
Zahlen des Haushaltsjahres beschränkt werden.

§ 5  
Einzelpläne

(1) Die Einzelpläne, ihre Abschnitte und Unterab-
schnitte sind nach Aufgabenbereichen zu gliedern. 

Für jeden Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt 
ist ein Teilabschluss zu bilden.

(2) Innerhalb der Einzelpläne, Abschnitte und Unter-
abschnitte sind die Einnahmen und Ausgaben nach 
ihren Arten in Hauptgruppen, Gruppen und Unter-
gruppen zu ordnen.

(3) Gliederung und Gruppierung richten sich nach 
dem vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume 
und Integration erlassenen Gliederungs- und Grup-
pierungsplan.

(4) Zu den Ansätzen für das Haushaltsjahr sind die 
Einnahme- und Ausgabeansätze für das Vorjahr und 
die Ergebnisse des diesem vorangehenden Jahres 
anzugeben, zu den einzelnen Investitionen und Inves-
titionsförderungsmaßnahmen außerdem der gesamte 
Ausgabebedarf (§ 9 Absatz 1 Satz 1) und die bisher 
bereitgestellten Ausgabemittel.

§ 5a 
Stellenplan

(1) Im Stellenplan sind die im Haushaltsjahr erfor-
derlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und 
der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, gegliedert nach Be-
soldungs- und Entgeltgruppen, bei Beamtinnen und 
Beamten unter Angabe der Amtsbezeichnung, bei 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter Angabe 
der Funktionen, auszuweisen. Als vorübergehend be-
schäftigt gelten solche Beschäftigte, deren Dienst-
leistung auf höchstens sechs Monate begrenzt ist. 
Im Stellenplan sind nachrichtlich aufzuführen

1. Stellen für Widerrufsbeamtinnen und Widerrufs-
beamten und für sonstige Auszubildende,

2. Stellen für Beamtinnen und Beamte, die zu an-
deren Dienstherren oder Institutionen abgeordnet 
oder die ohne Dienstbezüge beurlaubt worden 
sind.

(2) Den für das Haushaltsjahr ausgewiesenen Stellen 
sind die im Vorjahr ausgewiesenen sowie die am 
30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen 
gegenüberzustellen.

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister darf 
eine Planstelle in einen anderen Abschnitt des Stel-
lenplans umsetzen, wenn dort ein unvorhergesehe-
ner und unabweisbarer vordringlicher Personalbedarf 
entsteht. Über den weiteren Verbleib der Planstelle 
ist im nächsten Haushaltsplan zu bestimmen.

(4) Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
bei denen nach tarifrechtlichen Vorschriften eine hö-
here Entgeltgruppe nach Zeitablauf vorgesehen ist, 
können mit einer zusammenfassenden Bezeichnung 
versehen werden. Entsprechendes gilt für Beamten-
stellen der Regellaufbahnen, die dem Eingangsamt 
oder dem ersten Beförderungsamt angehören.

(5) Stellen, die nicht mehr benötigt werden, sind un-
ter Angabe eines bestimmten Zeitpunktes als künftig 
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wegfallend zu bezeichnen. Stellen, die zu einem spä-
teren Zeitpunkt anders bewertet werden sollen, sind 
als künftig umzuwandeln zu bezeichnen. Dabei ist 
die künftige Bewertung anzugeben. Bei Stellen, die 
länger als ein Jahr unbesetzt waren, ist zu vermerken, 
seit wann die Stellen unbesetzt sind. Soweit Stellen 
als künftig wegfallend oder künftig umzuwandeln be-
zeichnet worden sind, dürfen diese nach Wirksamwer-
den des Vermerkes nicht mehr oder nicht mehr ent-
sprechend ihrer früheren Ausweisung besetzt werden.

(6) Besetzbare Planstellen für Beamtinnen und Be-
amte können bei Bedarf vorübergehend mit Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt werden, die 
nach ihren Tätigkeitsmerkmalen eine vergleichbare 
Tätigkeit ausüben.

(7) Jede Stelle darf grundsätzlich nur mit einer 
Stelleninhaberin oder einem Stelleninhaber besetzt 
sein. Die Besetzung einer Stelle mit zwei Teilzeitbe-
schäftigten der gleichen oder einer niedrigeren Be-
soldungs- oder Entgeltgruppe ist zulässig, soweit die 
Gesamtarbeitszeit der Teilzeitbeschäftigten auf dieser 
Stelle die regelmäßige Arbeitszeit einer oder eines 
Vollbeschäftigten nicht überschreitet. Bei Stellen für 
Teilzeitbeschäftigte ist im Stellenplan die jeweils fest-
gelegte Anzahl der wöchentlichen Arbeitsstunden 
anzugeben. Satz 2 gilt entsprechend.

Abschnitt 2  
Grundsätze für die Veranschlagung

§ 6  
Allgemeine Grundsätze

(1) Die Einnahmen und Ausgaben sind nur in Höhe der 
im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu 
leistenden Beträge zu veranschlagen; sie sind sorg-
fältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind.

(2) Die Einnahmen und Ausgaben sind in voller Höhe 
und getrennt voneinander zu veranschlagen, soweit 
in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

(3) Die Einnahmen sind einzeln nach ihrem Entste-
hungsgrund, die Ausgaben nach Einzelzwecken zu 
veranschlagen. Die Zwecke müssen hinreichend 
bestimmt sein. Im Vermögenshaushalt sind die ein-
zelnen Vorhaben getrennt zu veranschlagen. Gering-
fügige Beträge für verschiedene Zwecke dürfen als 
vermischte Einnahmen oder vermischte Ausgaben 
zusammengefasst, Verfügungsmittel und Deckungs-
reserven ohne nähere Angabe des Verwendungs-
zwecks veranschlagt werden.

(4) Für denselben Zweck sollen Ausgaben nicht an 
verschiedenen Stellen im Haushaltsplan veranschlagt 
werden. Wird ausnahmsweise anders verfahren, ist 
auf die Ansätze gegenseitig zu verweisen.

§ 7 
Sammelnachweise

Im Verwaltungshaushalt können Einnahmen und 
Ausgaben, die zu gleichen Gruppen gehören oder 

die sachlich eng zusammenhängen, in Sammelnach-
weisen veranschlagt werden; sie sind zusammenge-
fasst oder einzeln in die Einzelpläne, Abschnitte und 
Unterabschnitte zu übernehmen. Die Aufteilung auf 
die Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte nach 
wirklichkeitsnahen Maßstäben ist zulässig. § 13 
Absatz 4 Satz 3 bleibt unberührt.

§ 8  
Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bei den ein-
zelnen Haushaltsstellen zu veranschlagen. Dabei ist 
anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich 
auf die künftigen Jahre verteilen werden.

§ 9  
Investitionen

(1) Bei Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind 
neben dem veranschlagten Jahresbedarf die Ausga-
ben für die gesamte Maßnahme anzugeben. Die in 
den folgenden Jahren noch erforderlichen Ausgaben 
sind bei der Finanzplanung zu berücksichtigen.

(2) Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller 
Bedeutung beschlossen werden, soll unter mehreren 
in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Ver-
gleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
und der Folgekosten die für die Gemeinde wirtschaft-
lichste Lösung ermittelt werden.

(3) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für 
Bauten und Instandsetzungen an Bauten sollen erst 
veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberech-
nungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die 
Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des 
Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraus-
sichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kosten-
beteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen 
ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung 
der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden 
jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen. Wer-
den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
nach Satz 1 erster Halbsatz veranschlagt, obwohl 
die Unterlagen nach Satz 1 zweiter Halbsatz noch 
nicht vorliegen, sind die Ausgaben mit einem Sperr-
vermerk zu versehen, über dessen Aufhebung die 
Gemeindevertretung nach Vorliegen der Unterlagen 
entscheidet.

(4) Ausnahmen von Absatz 3 sind bei Vorhaben von 
geringer finanzieller Bedeutung und bei dringenden 
Instandsetzungen zulässig. Die Notwendigkeit einer 
Ausnahme ist in den Erläuterungen zu begründen.

§ 10  
Verfügungsmittel, Deckungsreserve

(1) Im Verwaltungshaushalt können in angemessener 
Höhe

1. Verfügungsmittel der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters,
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2. Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger 
Ausgaben (Deckungsreserve)

veranschlagt werden. Die Ansätze dürfen nicht über-
schritten werden, die Mittel sind nicht übertragbar.

(2) Im Vermögenshaushalt kann in angemessener 
Höhe eine Deckungsreserve veranschlagt werden. 
Der Ansatz darf nicht überschritten werden, die Mit-
tel sind übertragbar, soweit sie zur Finanzierung von 
Ausgaben in Anspruch genommen worden sind, die 
in folgenden Jahren fällig werden.

§ 11  
Kostenrechnende Einrichtungen

(1) Für Einrichtungen, die in der Regel ganz oder 
nicht nur in geringem Umfang aus Entgelten finan-
ziert werden (kostenrechnende Einrichtungen), sind 
im Verwaltungshaushalt auch

1. angemessene Abschreibungen,

2. eine angemessene Verzinsung des aufgewandten 
Kapitals

zu veranschlagen. Werden für später entstehende 
Kosten Gebührenanteile erhoben, sind hierfür Rück-
stellungen zu veranschlagen. Die Beträge nach Satz 1 
sowie Satz 2 sind zugleich im Einzelplan für die all-
gemeine Finanzwirtschaft zu vereinnahmen. Ferner 
sind im Verwaltungshaushalt angemessene Beträge

1. für die Auflösung von Beiträgen und

2. für die Auflösung von Zuschüssen und Zuweisungen

zu veranschlagen, wenn diese bei der Gebührenbe-
messung angesetzt werden. Die Beträge nach Satz 4 
sind zugleich im Einzelplan für die allgemeine Finanz-
wirtschaft zu verausgaben.

(2) Bei der Verzinsung des aufgewandten Kapitals 
bleibt der aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten so-
wie aus Zuweisungen und Zuschüssen aufgebrachte 
Kapitalanteil außer Betracht, soweit die Zuweisungen 
und Zuschüsse nicht bei der Gebührenbemessung 
aufgelöst worden sind.

(3) Andere Abschnitte und Unterabschnitte können 
wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden. 
Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der 
Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde dienen, 
sind wie kostenrechnende Einrichtungen zu führen.

(4) Angemessen Abschreibungen sind zu veranschla-
gen für

1. Kinder- und Jugendeinrichtungen,

2. Schulen,

3. Wohnbauten,

4. sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsge-
bäude,

5. Brücken und Tunnel,

6. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicher-
heitsanlagen,

7. Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrs-
lenkungsanlagen,

8. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens und

9. Bauten auf fremdem Grund und Boden,

soweit sie nicht nach den Absätzen 1 oder 3 als 
kostenrechnende Einrichtungen oder wie kosten-
rechnende Einrichtungen geführt werden. Absatz 1 
Satz 3 gilt entsprechend. Für die Ermittlung der Ab-
schreibungen gelten die §§ 41 und 43 der Gemeinde-
haushaltsverordnung-Doppik vom 14. August 2017 
(GVOBl. Schl.-H. S. 433) entsprechend.

§ 12  
Durchlaufende Gelder, fremde Mittel

Im Haushaltsplan der Gemeinde werden nicht ver-
anschlagt

1. durchlaufende Gelder,

2. Beträge, die die Gemeinde auf Grund eines Ge-
setzes unmittelbar in den Haushalt eines ande-
ren öffentlichen Aufgabenträgers zu buchen hat, 
einschließlich der ihr zur Selbstbewirtschaftung 
zugewiesenen Mittel,

3. Beträge, die die Kasse des endgültigen Kostenträ-
gers oder eine andere Kasse, die unmittelbar mit 
dem endgültigen Kostenträger abrechnet, anstelle 
der Gemeindekasse vereinnahmt oder ausgibt.

§ 13 
Weitere Vorschriften für einzelne Einnahmen und 

Ausgaben

(1) Einnahmen aus Krediten sind in Höhe der Rück-
zahlungsverpflichtung zu veranschlagen.

(2) Abgaben, abgabeähnliche Entgelte und allge-
meine Zuweisungen, die die Gemeinde zurückzu-
zahlen hat, sind bei den Einnahmen abzusetzen, auch 
wenn sie sich auf Einnahmen der Vorjahre beziehen. 
Dies gilt bei der Rückzahlung geleisteter Ausgaben 
der vorgenannten Art entsprechend.

(3) Zwischen Einzelplänen, Abschnitten und Unter-
abschnitten können Erstattungen von Verwaltungs-
kosten und sonstigen Gemeinkosten veranschlagt 
werden; soweit dies für Kostenrechnungen erforder-
lich ist, sind sie zu veranschlagen.

(4) Die Veranschlagung von Personalausgaben rich-
tet sich nach den im Haushaltsjahr voraussichtlich 
besetzten Stellen. Die für den ersten Monat des 
Haushaltsjahres vor dessen Beginn zu zahlenden 
Beträge sind in die Veranschlagung einzubeziehen. 
Der Versorgungsaufwand ist auf die Einzelpläne, 
Abschnitte und Unterabschnitte nach der Höhe der 
dort veranschlagten Dienstbezüge aufzuteilen. So-
zialversicherungsbeiträge auf Personalausgaben für 
den letzten Monat des Haushaltsjahres sind in die 
Veranschlagung des Haushaltsjahres einzubeziehen, 
auch wenn sie erst in dem nachfolgenden Jahr zu 
zahlen sind.



Nr. 17 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2019; Ausgabe 19. Dezember 2019 629

(5) Bei wirtschaftlichen Unternehmen kann statt ei-
ner getrennten Veranschlagung der Einnahmen und 
Ausgaben nur das voraussichtliche Endergebnis nach 
dem Wirtschaftsplan in den Haushaltsplan aufge-
nommen werden.

§ 14 
Erläuterungen

(1) Es sind zu erläutern

1. die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs-
haushaltes, die von den bisherigen Ansätzen er-
heblich abweichen,

2. neue Maßnahmen des Vermögenshaushaltes; er-
strecken sie sich über mehrere Jahre, ist bei jeder 
folgenden Veranschlagung die bisherige Abwick-
lung darzulegen,

3. Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungser-
mächtigungen,

4. Ausgaben zur Erfüllung von Verträgen, die die 
Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen 
Zahlungen verpflichten,

5. die von den Beschäftigten aus Nebentätigkeiten 
abzuführenden Beträge,

6. besondere Bestimmungen im Haushaltsplan, zum 
Beispiel Sperrvermerke, Zweckbindung von Ein-
nahmen.

(2) Die übrigen veranschlagten Einnahmen und Aus-
gaben sind zu erläutern, soweit dies erforderlich ist.

Abschnitt 3 
Deckungsgrundsätze

§ 15 
Grundsatz der Gesamtdeckung, Bildung 

 von Budgets

(1) Soweit in dieser Verordnung nichts anderes be-
stimmt ist, dienen

1. die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ins-
gesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwal-
tungshaushaltes,

2. die Einnahmen des Vermögenshaushaltes insge-
samt zur Deckung der Ausgaben des Vermögens-
haushaltes.

(2) Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs-
haushalts einer kostenrechnenden Einrichtung oder 
mehrerer zusammenhängender kostenrechnender 
Einrichtungen nach § 11 Absatz 1 können entspre-
chend der Bewirtschaftung in Organisationseinheiten 
zu einem Budget verbunden werden. Einnahmen und 
Ausgaben des Verwaltungshaushalts eines anderen 
Abschnittes oder mehrerer anderer Abschnitte der 
Einzelpläne 0 bis 8 können entsprechend der Be-
wirtschaftung in Organisationseinheiten zu Budgets 
verbunden werden. Die Sätze 1 und 2 gelten für die 
Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts 
entsprechend. Werden alle Einnahmen und Ausgaben 
der Einzelpläne 0 bis 8 Budgets zugeordnet, kann 

für die Einzelpläne 0 bis 8 die Gliederung und der 
Teilabschluss im Haushaltsplan abweichend von § 2 
Absatz 1 Nummer 2, § 4 Satz 1 Nummer 1 und § 5 
Absatz 1 bis 3 nach Budgets dargestellt werden. Die 
durch den Gliederungsplan vorgeschriebenen Gliede-
rungsnummern sind aufzuführen. Die finanzstatisti-
schen Meldungen sind entsprechend der kommuna-
len Haushaltssystematik nach dem Gliederungs- und 
Gruppierungsplan abzugeben.

§ 16  
Zweckbindung von Einnahmen

(1) Einnahmen können auf die Verwendung für be-
stimmte Ausgaben beschränkt werden, wenn ein 
sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch 
die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel 
erleichtert wird. Die Zweckbindung ist durch Haus-
haltsvermerk auszuweisen. Zweckgebundene Mehr-
einnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben 
verwendet werden.

(2) In der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan 
kann bestimmt werden, dass bestimmte Mehrein-
nahmen des Verwaltungshaushalts für bestimmte 
Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt verwendet 
werden können. Ausgenommen von Satz 1 sind 
Mehreinnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuwei-
sungen in Höhe des nicht zur Deckung von Mehraus-
gaben für Umlagen im Haushaltsjahr erforderlichen 
Betrags sowie Mehreinnahmen aus Umlagen. § 18 
Absatz 1 findet entsprechende Anwendung; dies gilt 
nicht für Mehreinnahmen aus Steuern und allgemei-
nen Zuweisungen.

(3) In der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan 
kann bestimmt werden, dass bestimmte Minderein-
nahmen des Verwaltungshaushalts zu einer Sperre 
bestimmter Ausgaben des Verwaltungshaushalts füh-
ren. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die 
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister. Sie oder er 
kann die Entscheidung übertragen. Die Bürgermeis-
terin oder der Bürgermeister hat der Gemeindever-
tretung über Aufhebungen von Sperren mindestens 
halbjährlich zu berichten.

(4) Mehrausgaben nach Absatz 1 Satz 3 und Absatz 
2 sind keine überplanmäßigen Ausgaben.

§ 17  
Deckungsfähigkeit

(1) Wenn in der Haushaltssatzung oder im Haus-
haltsplan nichts anderes bestimmt ist, sind die Aus-
gaben eines Budgets im Verwaltungshaushalt mit 
Ausnahme der Verfügungsmittel, der inneren Ver-
rechnungen, der Abschreibungen, der Verzinsung des 
Anlagekapitals und der Rückstellungen gegenseitig 
deckungsfähig. Das gleiche gilt für Ausgaben in den 
einzelnen Sammelnachweisen entsprechend, wenn 
sie nicht zu einem Budget gehören.

(2) Im Verwaltungshaushalt können ferner Ausgaben 
für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn 
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sie sachlich eng zusammenhängen und soweit diese 
nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind.

(3) Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 gelten auch für 
Ausgaben im Vermögenshaushalt.

(4) Bei ausgeglichenem Verwaltungshaushalt können 
Ausgaben eines Budgets im Verwaltungshaushalt zu-
gunsten von Ausgaben des entsprechenden Budgets 
im Vermögenshaushalt für einseitig deckungsfähig 
erklärt werden.

(5) Verfügungsmittel, innere Verrechnungen, Ab-
schreibungen, Verzinsung des Anlagekapitals und 
Rückstellungen dürfen nicht für deckungsfähig er-
klärt werden.

(6) Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen 1 bis 3 
können die deckungsberechtigten Ausgabeansätze 
zu Lasten der deckungspflichtigen Ausgabeansätze 
sowie die deckungsberechtigten Haushaltsausgabe-
reste zu Lasten der deckungspflichtigen Haushalts-
ausgabereste erhöht werden.

§ 18  
Übertragbarkeit

(1) Im Verwaltungshaushalt

1. sind die Ausgaben für die Unterhaltung der Grund-
stücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen 
unbeweglichen Vermögens übertragbar,

2. ist die Ausgabe für die Gewerbesteuerumlage 
übertragbar,

3. können andere Ausgaben, die zu einem Budget 
gehören, ganz oder teilweise für übertragbar er-
klärt werden,

4. können andere Ausgaben, die nicht zu einem Bud-
get gehören, ganz oder teilweise für übertragbar 
erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine 
wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert.

Die Ausgaben bleiben bis zum Ende des folgenden 
Jahres verfügbar.

(2) Die Ausgaben im Vermögenshaushalt bleiben bis 
zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck 
verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen 
längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haus-
haltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in 
seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen 
werden kann.

Abschnitt 4  
Rücklagen

§ 19  
Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen

(1) Rücklagen der Gemeinde sind die allgemeine 
Rücklage und die Sonderrücklagen.

(2) Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige 
Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der 
Kasse).

(3) In der allgemeinen Rücklage sollen ferner Mittel 
zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögens-
haushalt künftiger Jahre angesammelt werden. Der 
allgemeinen Rücklage sind dann rechtzeitig Mittel 
zuzuführen, wenn

1. die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamt-
betrag fällig werden, die voraussichtliche Höhe 
der Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den 
Vermögenshaushalt übersteigt und nicht anders 
gedeckt werden kann,

2. die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr-
verträgen und ähnlichen Verträgen die laufende 
Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen 
würde,

3. sonst für die im Investitionsprogramm der künf-
tigen Jahre vorgesehenen Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen ein unvertretbar 
hoher Kreditbedarf entstehen würde.

Im Übrigen sollen Zuführungen und Entnahmen nach 
dem Finanzplan ausgerichtet werden.

(4) Sonderrücklagen dürfen nicht für die in den Ab-
sätzen 2 und 3 genannten Zwecke, zum Ausgleich 
von vorübergehenden Schwankungen der Einnah-
men und Ausgaben sowie für die Unterhaltung und 
Erneuerung von Vermögensgegenständen gebildet 
werden. Abweichend von Satz 1

1. sind bei kostenrechnenden Einrichtungen die 
Rückstellungen nach § 11 Absatz 1 Satz 2 in ei-
ner Sonderrücklage anzusammeln,

2. sind bei kostenrechnenden Einrichtungen die Dif-
ferenzbeträge zwischen den veranschlagten Ab-
schreibungen und den Abschreibungen von den 
um Beiträge sowie Zuweisungen und Zuschüsse 
gekürzten Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten in einer Sonderrücklage anzusammeln, soweit 
die veranschlagten Abschreibungen erwirtschaf-
tet werden; im Falle der Auflösung der Beiträge 
oder der Zuschüsse und Zuweisungen vermindern 
sich die Differenzbeträge um die jeweiligen Auf-
lösungsbeträge (Abschreibungsrücklage),

3. sind bei kostenrechnenden Einrichtungen Über-
schüsse im Verwaltungshaushalt, die nicht zur 
Abdeckung eines Zuschussbedarfs aus Vorjah-
ren dienen, in einer Sonderrücklage anzusammeln 
(Gebührenausgleichsrücklage),

4. sind bei im Vergleich zu den beiden Vorjahren 
überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuerein-
nahmen im Haushaltsjahr Mittel zum Ausgleich 
von dadurch zu erwartenden Mehrausgaben bei 
den Umlagen in Folgejahren in einer Rücklage 
anzusammeln, soweit in einem der beiden Folge-
jahre ohne diese Mittel ein Fehlbedarf erwartet 
wird oder ein erwarteter Fehlbedarf sich erhöht 
(Finanzausgleichsrücklage),
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 5.  soll der auf das Haushaltsjahr entfallende Anteil 
an Pensionsverpflichtungen nach den beamten-
rechtlichen Bestimmungen in einer Sonderrück-
lage angesammelt werden (Pensionsrücklage); 
erhaltene Mittel nach § 4 des Versorgungs-
lastenteilungs-Staatsvertrags (Anlage zum Ver-
sorgungslastenteilungsgesetz vom 3. Juni 2010, 
GVOBl. Schl.-H. S. 493) in Verbindung mit § 2 
des Versorgungslastenteilungsgesetzes sind in 
einer Pensionsrücklage anzusammeln,

 6.  sind der auf das Haushaltsjahr entfallende Anteil 
an zukünftigen Verpflichtungen zur Lohn- und 
Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von 
der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit 
und ähnlichen Maßnahmen in einer Sonderrück-
lage anzusammeln (Altersteilzeitrücklage),

 7.  sollen Mittel für die Sanierung von Altlasten 
in einer Sonderrücklage angesammelt werden; 
für die Sanierung von Altlasten, die nach dem 
1. Januar 2008 bekannt werden, sind Mittel in 
einer Sonderrücklage anzusammeln (Altlasten-
rücklage),

 8.  sind Mittel für ungewisse Verbindlichkeiten im 
Rahmen von Steuerschuldverhältnissen in einer 
Sonderrücklage anzusammeln (Steuerrücklage),

 9.  sind Mittel für drohende Verpflichtungen aus 
anhängigen Gerichtsverfahren in einer Sonder-
rücklage anzusammeln (Verfahrensrücklage),

10.  sind Mittel der Sondervermögen und Treuhand-
vermögen, die von der Gemeinde verwaltet 
werden, in einer Sonderrücklage anzusammeln 
(Treuhandrücklage),

11.  sind Mittel, die nach baurechtlichen Bestim-
mungen anstatt der Herstellung von Stellplätze 
durch die Bauherrin oder den Bauherrn geleistet 
werden, in einer Sonderrücklage anzusammeln 
(Stellplatzrücklage),

12.  sollen Mittel für weitere Zwecke, die sich aus 
einer rechtlichen Verpflichtung ergeben, in einer 
Sonderrücklage angesammelt werden (sonstige 
Sonderrücklage),

13.  sollen Beihilfeverpflichtungen nach § 80 des Lan-
desbeamtengesetzes sowie andere Ansprüche 
außerhalb des Beamtenversorgungsgesetzes in 
einer Sonderrücklage angesammelt werden (Bei-
hilferücklage); der Barwert für Ansprüche auf 
Beihilfen nach § 80 des Landesbeamtengesetzes 
sowie andere Ansprüche außerhalb des Beam-
tenversorgungsgesetzes kann als prozentualer 
Anteil der Pensionsrücklagen nach Nummer 5 
ermittelt werden; der Prozentsatz ist aus dem 
Verhältnis des Volumens der gezahlten Leistun-
gen für Versorgungsempfängerrinnen und Ver-
sorgungsempfänger zu dem Volumen der gezahl-
ten Versorgungsbezüge zu ermitteln; er bemisst 
sich nach dem Durchschnitt dieser Leistungen in 

den drei dem Jahresabschluss vorangehenden 
Haushaltsjahren.

Die Mittel der Rücklagen nach Satz 2 Nummer 2, 4, 
5, 8, 9, 12 und 13 sind nicht zu verzinsen.

§ 20  
Anlegung von Rücklagen

(1) Die Mittel der Rücklagen sind, soweit sie nicht 
als Betriebsmittel der Kasse benötigt werden, sicher 
und ertragbringend anzulegen; sie müssen für ihren 
Zweck rechtzeitig verfügbar sein. Solange Sonder-
rücklagen für ihren Zweck nicht benötigt werden, 
können sie als innere Darlehen im Vermögenshaus-
halt in Anspruch genommen werden.

(2) Sonderrücklagen sind aufzulösen, wenn und so-
weit ihr Verwendungszweck entfällt.

Abschnitt 5 
Ausgleich des Haushaltes

§ 21 
Haushaltsausgleich

(1) Die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der 
Ausgaben nicht benötigten Einnahmen sind dem 
Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung zum 
Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, 
dass

 1.  die Kreditbeschaffungskosten und die ordentli-
che Tilgung von Krediten gedeckt,

 2.  die Rückstellungen nach § 11 Absatz 1 Satz 2 in 
einer Sonderrücklage nach § 19 Absatz 4 Satz 2 
Nummer 1 angesammelt werden können,

 3.  die Differenzbeträge nach § 19 Absatz 4 Satz 2 
Nummer 2 in einer entsprechenden Sonderrück-
lage angesammelt werden können,

 4.  ein Überschuss im Verwaltungshaushalt bei kos-
tenrechnenden Einrichtungen, der nicht zur Ab-
deckung eines Zuschussbedarfs aus Vorjahren 
dient, in einer Sonderrücklage nach § 19 Ab-
satz 4 Satz 2 Nummer 3 angesammelt werden 
kann,

 5.  die zweckgebundenen Einnahmen der Treuhand-
vermögen der Sonderrücklage zugeführt wer-
den können, soweit sie nicht im Haushaltsjahr 
zweckentsprechend verausgabt werden,

 6.  die Mittel nach § 19 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 
in einer entsprechenden Sonderrücklage ange-
sammelt werden können,

 7.  die Mittel nach § 19 Absatz 4 Satz 2 Nummer 6 
in einer entsprechenden Sonderrücklage ange-
sammelt werden können,

 8.  die Mittel nach § 19 Absatz 4 Satz 2 Nummer 7 
zweiter Halbsatz in einer entsprechenden Son-
derrücklage angesammelt werden können,
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 9.  die Mittel nach § 19 Absatz 4 Satz 2 Nummer 8 
in einer entsprechenden Sonderrücklage ange-
sammelt werden können und

10.  die Mittel nach § 19 Absatz 4 Satz 2 Nummer 9 
in einer entsprechenden Sonderrücklage ange-
sammelt werden können.

Die Zuführung soll ferner die Ansammlung weiterer 
Rücklagen, soweit sie nach § 19 erforderlich ist, 
ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein 
wie die Abschreibungen.

(2) Soweit Einnahmen des Vermögenshaushaltes im 
Haushaltsjahr nicht für die in § 1 Absatz 1 Num-
mer 6, 7, 9 und 10 genannten Ausgaben, zur An-
sammlung von Sonderrücklagen oder zur Deckung 
von Fehlbeträgen benötigt werden, sind sie der all-
gemeinen Rücklage zuzuführen.

(3) Mittel der allgemeinen Rücklage dürfen zum 
Ausgleich des Verwaltungshaushaltes verwendet 
werden, wenn

1. sonst der Ausgleich trotz Ausschöpfung aller 
Einnahmemöglichkeiten und Ausnutzung jeder 
Sparmöglichkeit nicht erreicht werden kann und

2. die Mittel nicht für die unabweisbare Fortführung 
bereits begonnener Maßnahmen benötigt werden.

Unter den in Satz 1 genannten Voraussetzungen kön-
nen auch die in § 1 Absatz 1 Nummer 2 genannten 
Einnahmen zum Ausgleich des Verwaltungshaushal-
tes verwendet werden.

§ 22 
Deckung von Fehlbeträgen

Ein Fehlbetrag soll unverzüglich gedeckt werden; er 
ist spätestens im zweiten, im Falle einer Haushalts-
satzung für zwei Jahre spätestens im dritten dem 
Haushaltsjahr folgenden Jahr zu veranschlagen. Ein 
nach § 82 Absatz 2 der Gemeindeordnung entstan-
dener Fehlbetrag ist im folgenden Jahr zu decken.

Abschnitt 6 
Finanzplanung

§ 23  
Finanzplan und Investitionsprogramm

(1) Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über 
die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des 
Verwaltungshaushaltes sowie des Vermögenshaus-
haltes. Er ist nach der für die Gruppierungsübersicht 
(§ 4 Satz 1 Nummer 3) geltenden Ordnung und nach 
Jahren gegliedert aufzustellen; für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliede-
rung nach bestimmten Aufgabenbereichen vorzu-
nehmen.

(2) In das dem Finanzplan zugrunde zu legende In-
vestitionsprogramm sind die im Planungszeitraum 
vorgesehenen Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzuneh-
men. Jeder Jahresabschnitt soll die fortzuführenden 

und neuen Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen mit den auf das betreffende Jahr ent-
fallenden Teilbeträgen wiedergeben. Unbedeutende 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
können nach Abschnitten zusammengefasst werden.

(3) Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Fi-
nanzplanes sollen die vom Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume und Integration auf der Grundlage 
der Empfehlungen des Finanzplanungsrates bekannt 
gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden.

(4) Der Finanzplan soll für die einzelnen Jahre in 
Einnahme und Ausgabe ausgeglichen sein.

Abschnitt 7  
Besondere Vorschriften für  

die Haushaltswirtschaft

§ 24 
Einziehung der Einnahmen

Die Einnahmen der Gemeinde sind rechtzeitig und 
vollständig einzuziehen, ihr Eingang ist zu überwa-
chen.

§ 25  
Bewirtschaftung und Überwachung der Ausgaben

(1) Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten 
Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur De-
ckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen, 
die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; 
sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, 
wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.

(2) Die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln ein-
schließlich der über- und außerplanmäßigen Ausga-
ben ist auf geeignete Weise zu überwachen. Die bei 
den einzelnen Haushaltsstellen noch zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel müssen ständig zu er-
kennen sein.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Inanspruch-
nahme von Verpflichtungsermächtigungen entspre-
chend.

§ 26  
Ausgaben des Vermögenshaushaltes

(1) Die Ausgabeansätze des Vermögenshaushaltes 
dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit 
die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel 
gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung 
anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht be-
einträchtigt werden.

(2) Vor Beginn einer Maßnahme nach § 9 Absatz 4 
müssen mindestens eine Kostenberechnung und ein 
Bauzeitplan vorliegen.

§ 27  
Haushaltswirtschaftliche Sperre

Wenn die vom Haushaltsplan abweichende Entwick-
lung der Einnahmen oder Ausgaben es erfordert, 
kann die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 
die Inanspruchnahme von Ausgabeansätzen und 
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Verpflichtungsermächtigungen von ihrer oder sei-
ner Einwilligung abhängig machen. Beschließt die 
Gemeindevertretung nach Erlass einer haushaltswirt-
schaftlichen Sperre eine Nachtragshaushaltssatzung, 
mit der der Verwaltungshaushalt geändert wird, gilt 
die haushaltswirtschaftliche Sperre ab dem Inkraft-
treten der Nachtragshaushaltsatzung als aufgeho-
ben, soweit die Gemeindevertretung nicht beschließt, 
dass sie ganz oder teilweise fort gelten soll.

§ 28  
Vorschüsse, Verwahrgelder

(1) Eine Ausgabe, die sich auf den Haushalt bezieht, 
darf als Vorschuss nur behandelt werden, wenn die 
Verpflichtung zur Leistung feststeht und die Deckung 
gewährleistet ist, die Ausgabe aber noch nicht end-
gültig im Haushalt gebucht werden kann.

(2) Eine Einnahme, die sich auf den Haushalt bezieht, 
darf als Verwahrgeld nur behandelt werden, solange 
ihre endgültige Verbuchung im Haushalt nicht mög-
lich ist.

§ 29 
(gestrichen)

§ 30  
Veränderung von Ansprüchen

(1) Ansprüche dürfen ganz oder teilweise gestundet 
werden, wenn ihre Einziehung bei Fälligkeit eine er-
hebliche Härte für die Schuldnerin oder den Schuld-
ner bedeuten würde und der Anspruch durch die 
Stundung nicht gefährdet erscheint. Gestundete 
Beträge sind in der Regel angemessen zu verzinsen.

(2) Ansprüche dürfen niedergeschlagen werden, 
wenn

1. feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben 
wird, oder

2. die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur 
Höhe des Anspruchs stehen.

(3) Ansprüche dürfen ganz oder zum Teil erlassen 
werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des einzel-
nen Falles für die Schuldnerin oder den Schuldner 
eine besondere Härte bedeuten würde. Das gleiche 
gilt für die Rückzahlung oder Anrechnung von ge-
leisteten Beträgen.

§ 31  
Kleinbeträge

Die Gemeinde kann davon absehen, Ansprüche von 
weniger als 25 Euro geltend zu machen, es sei denn, 
dass die Einziehung aus grundsätzlichen Erwägungen 
geboten ist. Mit juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts kann im Falle der Gegenseitigkeit etwas 
anderes vereinbart werden.

§ 32  
Nachtragshaushaltsplan

(1) Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erhebli-
chen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, 

die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, 
enthalten. Bereits geleistete oder angeordnete über- 
und außerplanmäßige Ausgaben brauchen nicht ver-
anschlagt zu werden.

(2) Werden im Nachtragshaushaltsplan Mehrein-
nahmen veranschlagt, die zur Deckung über- oder 
außerplanmäßiger Ausgaben dienen, sind die ent-
sprechenden Ausgaben mit in den Nachtragshaus-
haltsplan aufzunehmen; sie können in einer Summe 
zusammengefasst werden, unerhebliche Beträge 
können unberücksichtigt bleiben.

(3) Dem Nachtragshaushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan, 

2. die Übersicht nach § 2 Absatz 2 Nummer 3, 
soweit sich durch den Nachtragshaushaltsplan 
Änderungen in der Übersicht ergeben, 

3. die in § 2 Absatz 3 genannten Unterlagen, soweit 
sie nicht dem Haushaltsplan oder einem vorheri-
gen Nachtragshaushaltsplan beigefügt waren,

4. Nachträge zu Wirtschaftsplänen für die in § 2 
Absatz 2 Nummer 6 und Absatz 3 genannten 
Organisationseinheiten.

(4) Der Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan gibt 
einen Überblick über die wesentlichen Änderungen 
der Einnahmen und Ausgaben. Die Übersichten nach 
§ 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 2, 5 und 18 sind 
aufzunehmen, soweit sich durch den Nachtragshaus-
haltsplan, die Unterlagen nach Absatz 3 Nummer 3, 
Nachträge zu Wirtschaftsplänen nach Absatz 3 
Nummer 4 oder kreditähnliche Rechtsgeschäfte Än-
derungen ergeben.

(5) Beim Nachtragshaushaltsplan kann auf den Haus-
haltsquerschnitt verzichtet werden. Das gleiche gilt 
für Teilabschlüsse von Abschnitten und Unterab-
schnitten.

§ 33  
Haushaltssatzung für zwei Jahre

(1) Werden in der Haushaltssatzung Festsetzungen 
für zwei Haushaltsjahre getroffen, sind im Haushalts-
plan die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre 
getrennt aufzuführen. Soweit es unumgänglich ist, 
kann hierbei von Vorschriften über die äußere Form 
des Haushaltsplanes abgewichen werden.

(2) Die Fortschreibung der Finanzplanung im ersten 
Haushaltsjahr ist der Gemeindevertretung vor Beginn 
des zweiten Haushaltsjahres vorzulegen, wenn dem 
Haushaltsplan nach Absatz 1 nicht eine Finanzpla-
nung mit einem um ein Jahr verlängerten Planungs-
zeitraum beigefügt ist.

(3) Anlagen nach § 2 Absatz 2 Nummer 4 und 5, 
die nach der Verabschiedung eines Haushaltsplanes 
nach Absatz 1 erstellt worden sind, müssen dem 
folgenden Haushaltsplan beigefügt werden.
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§ 34  
Abweichendes Wirtschaftsjahr

(1) Für wirtschaftliche Unternehmen und öffentli-
che Einrichtungen, für die keine Sonderrechnungen 
geführt werden, kann die Gemeinde ein vom Haus-
haltsjahr abweichendes Wirtschaftsjahr bestimmen, 
wenn die Eigenart des Betriebes es erfordert.

(2) Im Falle des Absatzes 1 ist für die Wirtschafts-
führung im Wirtschaftsjahr ein Bewirtschaftungsplan 
aufzustellen. Für diesen gelten die Vorschriften über 
den Inhalt und die Gliederung des Haushaltsplanes 
entsprechend; er ist von der Gemeindevertretung 
zu beschließen. Die Einnahmen und Ausgaben des 
Bewirtschaftungsplanes sind in den Haushaltsplan 
des Jahres zu übernehmen, in dem das Wirtschafts-
jahr endet. Die bei Aufstellung des Haushaltsplanes 
übersehbaren Änderungen der Ansätze des Bewirt-
schaftungsplanes sind hierbei zu berücksichtigen. 
Der Bewirtschaftungsplan ist als Anlage dem Haus-
haltsplan anzuschließen.

(3) Vor Inkrafttreten der Haushaltssatzung können 
die zur Aufrechterhaltung des Betriebes erforderli-
chen Ausgaben geleistet werden.

Abschnitt 8  
Vermögen

§ 35  
Bestandsverzeichnisse

(1) Die Gemeinde hat über die Grundstücke, grund-
stücksgleichen Rechte und beweglichen Sachen, die 
ihr Eigentum sind oder ihr zustehen, Bestandsver-
zeichnisse zu führen. Aus den Verzeichnissen müs-
sen Art und Menge sowie Belegenheit oder Standort 
der Gegenstände ersichtlich sein.

(2) Verzeichnisse brauchen nicht geführt zu werden, 
soweit

1. sich der Bestand der Grundstücke, grundstücks-
gleichen Rechte, Betriebsanlagen und sonstigen 
technischen Anlagen aus Anlagenachweisen er-
gibt,

2. es sich um bewegliche Sachen handelt, deren An-
schaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 
oder für die Sachgesamtheit nicht mehr als 150 Euro 
ohne Umsatzsteuer betragen haben, oder

3. über den Bestand von Vorräten eine ausreichende 
Kontrolle gewährleistet ist oder die Vorräte zum 
alsbaldigen Verbrauch bestimmt sind.

§ 36  
Nachweis von Vermögen

(1) Über Forderungen aus Geldanlagen und Darle-
hen sowie über Beteiligungen und Wertpapiere sind 
Nachweise zu führen. Forderungen aus Geldanlagen 
und Darlehen müssen mit ihrem jeweiligen Stand, 
Beteiligungen und Wertpapiere in der Regel mit dem 
für sie aufgewendeten Betrag nachgewiesen werden.

(2) Über Sachen und grundstücksgleiche Rechte, 
die kostenrechnenden Einrichtungen dienen, sind 
gesondert für jede Einrichtung Anlagenachweise 
zu führen. In die Anlagenachweise sind mindestens 
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die 
Abschreibungen aufzunehmen. Gleichartige Gegen-
stände oder solche, die einem einheitlichen Zweck 
dienen, können zusammengefasst nachgewiesen 
werden. Wenn sich der Bestand von Gegenständen 
in seiner Größe und seinem Wert über längere Zeit 
nicht erheblich verändert, kann er mit Festwerten 
nachgewiesen werden; diese sind in angemessenen 
Zeitabständen zu überprüfen.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für das Vermögen 
nach § 11 Absatz 4.

(4) Absatz 2 gilt nicht für geringwertige Wirtschafts-
güter im Sinne des Einkommensteuergesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, ber. S. 3862), zuletzt geändert 
durch Artikel 74 des Gesetzes vom 20. Novem-
ber 2019 (BGBl. I S. 1626).

(5) Über Sachen und grundstücksgleiche Rechte, für 
die nicht nach Absatz 2 und 3 Anlagennachweise 
zu führen sind, sowie über sonstige vermögenswerte 
Rechte kann die Gemeinde Anlagenachweise führen. 
Die Absätze 2 und 4 gelten entsprechend.

Abschnitt 9  
Jahresrechnung

§ 37  
Bestandteile der Jahresrechnung

(1) Die Jahresrechnung umfasst den kassenmäßigen 
Abschluss und die Haushaltsrechnung.

(2) Der Jahresrechnung sind beizufügen

1. eine Vermögensübersicht,

2. eine Übersicht über die Schulden und die Rück-
lagen,

3. ein Rechnungsquerschnitt und eine Gruppierungs-
übersicht,

4. ein Nachweis über die bestehenden Haushalts-
reste im Einzelnen; für Budgets können die Haus-
haltsreste jeweils in einer Summe angegeben wer-
den.

(3) Die Gemeinde kann die Bestände und die Ver-
änderungen ihres Vermögens sowie ihre Schulden 
und Rücklagen in der Jahresrechnung nachweisen. 
Absatz 2 Nummer 1 und 2 findet in diesem Fall keine 
Anwendung.

(4) Die Gemeinde legt bis spätestens 1. Mai eines 
jeden Jahres der für sie zuständigen Kommunalauf-
sichtsbehörde und Prüfungsbehörde folgende Un-
terlagen aus der Jahresrechnung des abgelaufenen 
Jahres vor:

1. die Feststellung des Ergebnisses der Haushalts-
rechnung,
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2. den Rechnungsquerschnitt mit der Ergänzung um 
die Personalausgaben der Verwaltung,

3. die Gruppierungsübersicht,

4. die Übersicht über die gebildeten Haushaltsreste.

§ 38  
Kassenmäßiger Abschluss

Der kassenmäßige Abschluss enthält

1. die Soll-Einnahmen und die Soll-Ausgaben,

2. die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben bis zum 
Abschlusstag,

3. die Kasseneinnahme- und die Kassenausgabereste

insgesamt und je gesondert für den Verwaltungs-
haushalt und den Vermögenshaushalt sowie für die 
Vorschüsse und Verwahrgelder. Als buchmäßiger 
Kassenbestand ist der Unterschied zwischen der 
Summe der Ist-Einnahmen und der Summe der Ist-
Ausgaben nachzuweisen.

§ 39  
Haushaltsrechnung

(1) In der Haushaltsrechnung sind die in § 38 Satz 1 
Nummer 1 bis 3 genannten Beträge für die einzel-
nen Haushaltsstellen nach der Ordnung des Haus-
haltsplanes nachzuweisen. Den Soll-Einnahmen und 
Soll-Ausgaben des Haushaltsjahres sind die entspre-
chenden Haushaltsansätze und die über- und außer-
planmäßig bewilligten Ausgaben gegenüberzustellen.

(2) In der Haushaltsrechnung ist ferner festzustellen, 
welche übertragbaren Ausgabemittel noch verfügbar 
sind und in welcher Höhe sie als Haushaltsausgabe-
reste in das folgende Jahr übertragen werden. Haus-
haltseinnahmereste dürfen im Vermögenshaushalt 
gebildet werden für

1. Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten,

2. Zuweisungen, für die ein Bewilligungsbescheid 
vorliegt,

3. Verkaufserlöse, die aufgrund eines rechtswirksa-
men Vertrages im folgenden Jahr fällig sind,

4. Beiträge, die aufgrund von erlassenen Bescheiden 
oder rechtswirksamen Verträgen im folgenden 
Jahr fällig sind.

(3) Zur Feststellung des Ergebnisses der Haushalts-
rechnung sind die Soll-Einnahmen des Haushalts-
jahres den Soll-Ausgaben des Haushaltsjahres unter 
Berücksichtigung etwaiger Haushaltsreste, getrennt 
für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt so-
wie für den Gesamthaushalt, gegenüberzustellen. 
Ein Überschuss ist in der abzuschließenden Jahres-
rechnung der allgemeinen Rücklage zuzuführen. § 19 
Absatz 4 bleibt unberührt.

§ 40  
Rechnungsabgrenzung

(1) Als Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben des Haus-
haltsjahres sind alle Beträge nachzuweisen, die bis 

zum Abschlusstag fällig geworden oder über den 
Abschlusstag hinaus gestundet worden sind. Nieder-
geschlagene oder erlassene Beträge dürfen nicht als 
Soll-Einnahmen oder Soll-Ausgaben nachgewiesen 
werden.

(2) Beträge, die im Haushaltsjahr eingehen oder 
zu zahlen sind, jedoch erst im folgenden Jahr fäl-
lig werden, sowie die Personalausgaben nach § 13 
Absatz 4 Satz 2 sind in der Haushaltsrechnung für 
das neue Haushaltsjahr nachzuweisen.

§ 41  
Anlagen zur Jahresrechnung

(1) Aus der Vermögensübersicht muss der Stand des 
Vermögens nach § 36 Absatz 1 und 2 zum Beginn 
und zum Ende des Haushaltsjahres ersichtlich sein, 
gegliedert nach Arten, für das Vermögen nach § 36 
Absatz 2 auch nach Aufgabenbereichen.

(2) Aus der Übersicht über die Schulden und Rück-
lagen muss der Stand zu Beginn und zum Ende des 
Haushaltsjahres ersichtlich sein, bei den Schulden 
gegliedert nach Gläubigerinnen und Gläubigern.

(3) Für den Rechnungsquerschnitt und die Grup-
pierungsübersicht gilt § 4 Satz 1 Nummer 2 und 3 
entsprechend.

Abschnitt 10  
Schlussvorschriften

§ 42  
Sondervermögen, Treuhandvermögen

Soweit auf Sondervermögen und Treuhandvermö-
gen der Gemeinde gesetzliche Vorschriften über die 
Haushaltswirtschaft Anwendung finden, gilt diese 
Verordnung entsprechend.

§ 43  
Erteilung von Kassenanordnungen

Kassenanordnungen sollen rechtzeitig, spätestens 
bei Fälligkeit, erteilt werden. Auszahlungsanordnun-
gen dürfen nur erteilt werden, wenn Haushaltsmittel 
für den Zweck, der zu der Anordnung führt, zur 
Verfügung stehen.

§ 44  
Begriffsbestimmungen

Bei der Anwendung dieser Verordnung sind die nach-
folgenden Begriffe zugrunde zu legen:

1.  Anlagevermögen

die Teile des Vermögens, die dauernd der Auf-
gabenerfüllung dienen, im Einzelnen:

a) Grundstücke,

b) bewegliche Sachen mit Ausnahme der ge-
ringwertigen Wirtschaftsgüter im Sinne des 
Einkommensteuergesetzes,

c) dingliche und sonstige vermögenswerte 
Rechte,
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d) Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Ge-
meinde zum Zweck der Beteiligung erworben 
hat,

e) Forderungen aus Darlehen, mit Ausnahme 
rückzahlbarer Hilfen im sozialen Bereich, die 
die Gemeinde aus Mitteln des Haushaltes in 
Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat,

f) Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckver-
bänden oder anderen kommunalen Zusam-
menschlüssen,

g) das von der Gemeinde in ihre Sondervermö-
gen mit Sonderrechnung eingebrachte Eigen-
kapital,

2.  aufgewandtes Kapital 

das für das Anlagevermögen von kostenrech-
nenden Einrichtungen gebundene Kapital (Wert-
ansätze unter Berücksichtigung der Abschrei-
bungen),

3.  außerplanmäßige Ausgaben

Ausgaben, für deren Zweck im Haushaltsplan 
keine Mittel veranschlagt und keine Haushalts-
reste verfügbar sind,

4.  Baumaßnahmen

die Ausführung von Bauten (Neu-, Erweiterungs- 
und Umbauten) sowie die Instandsetzung an 
Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung bau-
licher Anlagen dient,

5.  durchlaufende Gelder

Beträge, die für einen Dritten lediglich verein-
nahmt und verausgabt werden,

6.  Erlass

Verzicht auf einen Anspruch,

7.  Fehlbetrag

der Betrag, um den unter Berücksichtigung der 
Haushaltsreste die Soll-Ausgaben in der Haus-
haltsrechnung höher sind als die Soll-Einnahmen,

8.  freier Finanzspielraum

der Teil der Zuführung vom Verwaltungshaushalt 
an den Vermögenshaushalt, der für die Finan-
zierung von Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen zur Verfügung steht,

9.  fremde Mittel

die in § 12 Nummer 2 und 3 genannten Beträge,

10.  Geldanlage

der Erwerb von Wertpapieren und Forderungen 
aus Mitteln des Kassenbestandes oder aus den 
Rücklagen zugewiesenen Mitteln,

11.  Haushaltsreste

Einnahme- und Ausgabemittel, die in das fol-
gende Jahr übertragen werden,

12.  Haushaltsvermerke

einschränkende oder erweiternde Bestimmungen 
zu Ansätzen des Haushaltsplanes (zum Beispiel 
Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertrag-
barkeit, Zweckbindung, ku- und kw-Vermerke, 
Sperrvermerke),

13.  innere Darlehen

die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln

a) der Sonderrücklagen,

b) der Sondervermögen ohne Sonderrechnung

als Deckungsmittel im Vermögenshaushalt,

14.  Investitionen

Ausgaben für die Veränderung des Anlagever-
mögens,

15.  Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für In-
vestitionen Dritter und für Investitionen der Son-
dervermögen mit Sonderrechnung,

16.  Ist-Ausgaben

die Ausgaben der Kasse,

17.  Ist-Einnahmen

die Einnahmen der Kasse,

18.  Kassenreste

die Beträge, um die die Soll-Einnahmen höher 
sind als die Ist-Einnahmen (Kasseneinnahme-
reste) oder die Soll-Ausgaben höher sind als die 
Ist-Ausgaben (Kassenausgabereste) und die in 
einem späteren Haushaltsjahr zu zahlen sind,

19.  Kredite

das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von 
Dritten oder von Sondervermögen mit Sonder-
rechnung aufgenommene Kapital sowie innere 
Darlehen mit Ausnahme der Kassenkredite,

20.  Niederschlagung

die befristete oder unbefristete Zurückstellung 
der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs 
der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch 
selbst,

21.  Rückstellungen

Ausgaben kostenrechnender Einrichtungen, die 
den Gebührenanteilen entsprechen, die für spä-
ter entstehende Kosten in die Gebühren einge-
rechnet worden sind,

22.  Schulden

Zahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen 
und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vor-
gängen sowie aus der Aufnahme von Kassen-
krediten,

23.  Soll-Ausgaben

die bis zum Abschlusstag zu leistenden und 
aufgrund von Kassenanordnungen zum Soll des 
Haushaltsjahres gestellten Ausgaben,
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24.  Soll-Einnahmen

die bis zum Abschlusstag fälligen oder über den 
Abschlusstag hinaus gestundeten, aufgrund von 
Kassenanordnungen zum Soll des Haushaltsjah-
res gestellten Einnahmen, ohne die erlassenen 
und niedergeschlagenen Beträge,

25.  Tilgung von Krediten

a) Ordentliche Tilgung

die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzu-
zahlenden Betrages bis zu der in den Rück-
zahlungsbedingungen festgelegten Mindest-
höhe,

b) Außerordentliche Tilgung

die über die ordentliche Tilgung hinausgehende 
Rückzahlung einschließlich Umschuldung,

26.  überplanmäßige Ausgaben

Ausgaben, die die im Haushaltsplan veranschlag-
ten Beträge und die aus den Vorjahren übertra-
genen Haushaltsausgabereste übersteigen,

27.  Überschuss

der Betrag, um den unter Berücksichtigung der 
Haushaltsreste die Soll-Einnahmen des Vermö-
genshaushaltes in der Haushaltsrechnung die 
Soll-Ausgaben für die in § 21 Absatz 2 genann-
ten Zwecke, für Zuführungen zum Verwaltungs-
haushalt und für die veranschlagte Zuführung 
zur allgemeinen Rücklage übersteigen,

28.  Überschuss von Teilabschlüssen

der Betrag, um den die Einnahmen die Ausga-
ben eines Teilabschlusses übersteigen; in der 
Haushaltsrechnung unter Berücksichtigung der 
Haushaltsreste,

29.  Umschuldung

die Ablösung von Krediten durch andere Kredite,

30.  Verfügungsmittel

Beträge, die der Bürgermeisterin oder dem Bürger-
meister für dienstliche Zwecke, für die keine Aus-
gaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen,

31.  Vorjahr

das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr,

32.  Vorschüsse und Verwahrgelder

die in § 28 genannten Beträge und die durch-
laufenden Gelder,

33.  Zuschussbedarf von Teilabschlüssen

der Betrag, um den die Ausgaben die Einnah-
men eines Teilabschlusses übersteigen; in der 
Haushaltsrechnung unter Berücksichtigung der 
Haushaltsreste.

§ 45 
Inkrafttreten, Befristung

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
2023 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 2. Dezember 2019
H a n s – J o a c h i m  G r o t e

Minister
für Inneres, ländliche Räume und Integration

Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten des Staatsvertrags über die Hochschulzulassung

Vom 3. Dezember 2019
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 221-41-1

Aufgrund des § 3 des Gesetzes über die Zustimmung 
zum Staatsvertrag über die Hochschulzulassung vom 
2. September 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 328) wird be-

kannt gemacht, dass der Staatsvertrag über die Hoch-
schulzulassung gemäß seinem Artikel 19 Absatz 1 
Satz 1 am 1. Dezember 2019 in Kraft getreten ist.

Kiel, 3. Dezember 2019
K a r i n  P r i e n 

Ministerin 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Geschäftsverteilung der Landesregierung*)

Bekanntmachung des Ministerpräsidenten nach § 27 
Absatz 1 Satz 2 Landesverwaltungsgesetz

Auf der Grundlage von Artikel 36 der Verfassung 
des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. Dezember 2014 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 344, ber. 2015 S. 41), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 19. Dezember 2016 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 1008), lege ich nach § 9 Absatz 1 der Ge-
schäftsordnung der Landesregierung vom 19. August 
2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 358), die Geschäftsberei-
che der Ministerinnen und der Minister des Landes 
Schleswig-Holstein wie folgt fest:
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A. In den Geschäftsbereich des Finanzministeriums 
des Landes Schleswig-Holstein geht über 

aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein 

die betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten des 
UKSH, die Angelegenheiten von Aufsichtsrat und 
Gewährträgerversammlung des UKSH, die Angele-
genheiten des Vorstands des UKSH, die Beratung 
der Vertreterinnen und Vertreter der Landesregie-
rung im Aufsichtsrat und in der Gewährträgerver-
sammlung des UKSH und entsprechender Unter-
gremien, die Koordination der Vorbereitung des 
Aufsichtsrats und der Gewährträgerversammlung 
des UKSH und entsprechender Untergremien, die 
Baumaßnahmen und Grundstücksangelegenhei-
ten des UKSH einschließlich des ZIP auf beiden 
Campi, sofern nicht das MSGJFS für die KHG-
finanzierten Investitionen zuständig ist.

Davon unberührt bleibt die Zuständigkeit für die 
Großgerätebeschaffung, für die Baumaßnahmen 
und Grundstücksangelegenheiten für Forschung 
und Lehre der CAU am Campus Kiel und For-

schung und Lehre der UzL und der Technischen 
Hochschule am Campus Lübeck im Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein.

B. Mit Wirkung vom 25. Oktober 2019 sind überge-
gangen

aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Seni-
oren des Landes Schleswig-Holstein

in den Geschäftsbereich des Ministeriums für Jus-
tiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung 
des Landes Schleswig-Holstein

die Angelegenheiten der Produktsicherheit.

Im Übrigen bleiben die Geschäftsbereiche unver-
ändert.

C. Die neue Geschäftsverteilung tritt am 1. Januar 
2020 in Kraft. Mit diesem Zeitpunkt gehen nach 
§ 27 Absatz 1 des Landesverwaltungsgesetzes 
auch die in Rechtsvorschriften zugewiesenen Zu-
ständigkeiten auf die nach der Neuabgrenzung 
zuständigen obersten Landesbehörden über.

Kiel, 3. Dezember 2019
D a n i e l  G ü n t h e r

Ministerpräsident

*) Ändert Geschäftsverteilung der Landesregierung vom 16. Juni 1992, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 1103-7

Landesverordnung  
über die Zuständigkeit der Wasser- und Küstenschutzbehörden 

(Wasser- und Küstenschutzbehörden-Zuständigkeitsverordnung – WaKüVO)
Vom 4. Dezember 2019
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 753-8-1

Aufgrund des § 101 Absatz 2 und § 102 Absatz 3 
des Landeswassergesetzes vom 13. November 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 425) verordnet das Ministerium 
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur 
und Digitalisierung:

§ 1 
Zuständigkeit der obersten  

Wasserbehörde

Die oberste Wasserbehörde ist zuständig 

1. als Flussgebietsbehörde für

a. die Aufstellung, Überprüfung und Aktualisie-
rung der Bewirtschaftungspläne und Maßnah-
menprogramme in den Flussgebietseinheiten 
(§ 86 Landeswassergesetz - LWG) und für die 
Koordinierung und Steuerung der Maßnahmen 
und Verfahren zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele,

b. den Vollzug der Oberflächengewässerverord-
nung und der Grundwasserverordnung,

c. die Risikobewertung (§ 73 Wasserhaushalts-
gesetz - WHG), die Erstellung von Gefahren- 
und Risikokarten (§ 74 WHG) und die Erstel-
lung von Risikomanagementplänen (§§ 75, 
79 bis 81 WHG),

2. für die Bewirtschaftung der Meeresgewässer 
gemäß §§ 45a bis k WHG,

3. für den Erlass vorläufiger Anordnungen gemäß  
§ 52 Absatz 2 WHG,

4. für den Erlass von Veränderungssperren gemäß 
§ 86 WHG

5. für Verfahrenshandlungen bei Maßnahmen der 
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes,

6. für Entscheidungen über das Einbringen von 
Stoffen in Küstengewässer und Seeschifffahrts-
straßen und Entscheidungen über andere Benut-
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zungen dieser Gewässer, soweit sie nicht zum 
Gebiet einer Gemeinde gehören und in § 3 Ab-
satz 1 Nummer 2 nichts anderes bestimmt ist,

7. für die Prüfung und Veröffentlichung der Mög-
lichkeiten der Wasserkraftnutzung gemäß § 35 
Absatz 3 WHG,

8. für die Aufstellung von Überwachungsplänen ge-
mäß § 8 Absatz 5, § 9 Absatz 1 der Industrie-
kläranlagen-Zulassungs- und Überwachungsver-
ordnung (IZÜV) vom 2. Mai 2013 (BGBl. I S. 973, 
ber. S. 3756), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) 
und die Übermittlung von Informationen über die 
Umsetzung der Richtlinie 2010/75/EU1 gemäß  
§ 10 IZÜV,

9. für die Anerkennung von Sachverständigenorgani-
sationen nach § 52 der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 905) sowie für 
die Anerkennung von Güte- und Überwachungs-
gemeinschaften nach § 57 AwSV.

§ 2 
Zuständigkeit der oberen Wasserbehörde

Die obere Wasserbehörde ermittelt und entwickelt 
die technischen und naturwissenschaftlichen Grund-
lagen für die Ordnung des Wasserhaushaltes. Sie ist 
ferner zuständig 

1. für die Datenhaltung und Auswertung nach § 48 
Absatz 5 LWG,

2. für die Durchführung von Verordnungen nach § 53 
LWG,

3. gemeinsam mit den Küstenschutzbehörden für 
den gewässerkundlichen Mess- und Beobach-
tungsdienst nach § 90 LWG und

4. für die Führung des Wasserbuches nach § 87 WHG.

§ 3 
Zuständigkeit der unteren Wasserbehörden

(1) Die unteren Wasserbehörden sind zuständig

1. soweit in den §§ 1, 2 und 4 nicht etwas anderes 
bestimmt ist,

2. für Einleitungen in Küstengewässer und der damit 
zusammenhängenden Gewässeraufsicht und Ge-
fahrenabwehr und für die Gewässeraufsicht und 
Gefahrenabwehr im Bereich von Sportboothäfen,

3. für Binnendeiche (§ 65 Nummer 4 LWG), mit 
Ausnahme der Deiche, für die die unteren Küs-
tenschutzbehörden zuständig sind,

4. für Entscheidungen nach § 65 und Überwachung 
nach § 68 des Gesetzes über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung (UVPG) (Vorhaben nach 
19.3, 19.8, 19.9 der Anlage 1) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 
(BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 22 
des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706); 
die zuständige Behörde kann gemäß § 68 
Absatz 2 UVPG die Überwachung nach  
§ 68 Absatz 1, auf den Vorhabenträger übertragen, 

5. als Behörde gemäß §§ 4, 5, 7, 8, 8a und 11 der 
Rohrfernleitungsverordnung vom 27. September 
2002 (BGBl. I S. 3809), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808), 
hinsichtlich der Vorhaben nach 19.3, 19.8 und 
19.9 der Anlage 1 des UVPG,

6. als Behörde gemäß der IZÜV, ausgenommen Über-
wachungspläne, für die die oberste Wasserbe-
hörde zuständig ist und

7. für Überwachungen nach Artikel 3 Absatz 1 in 
Verbindung mit Artikel 2.01 Absatz 1, Artikel 
6.01 Absatz 1, 2 und Artikel 9.01 Absatz 1, 3 
sowie für Überprüfungen der Einhaltung der 
Grenzwerte nach Anlage 2 Anhang V Nummer 2 
des Übereinkommens über die Sammlung, Abgabe 
und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Bin-
nenschifffahrt vom 9. September 1996 (BGBl. II 
2003 S. 1800).

(2) Die untere Wasserbehörde ist in Verfahren zur 
Bewilligung von Zuwendungen als technische Ver-
waltung zuständig für die baufachliche Prüfung im 
Sinne des § 44 Landeshaushaltsordnung. Die bau-
fachlichen Ergänzungsbestimmungen sind entspre-
chend anzuwenden.

§ 4 
Zuständigkeiten der Küstenschutzbehörden

(1) Die oberste Küstenschutzbehörde ist zuständig für 
Planfeststellungen und Plangenehmigungen für das 
Errichten, Beseitigen, Verstärken oder wesentliche 
Ändern von Landesschutzdeichen (§ 65 Nummer 1 
LWG), Regionaldeichen in der Trägerschaft des Lan-
des (§ 65 Nummer 2 LWG), Sicherungsdämmen (§ 58 
Absatz 5 LWG) und Sperrwerken (§ 58 Absatz 9 LWG). 
Anhörungsbehörde ist die untere Küstenschutzbe-
hörde.

(2) Im Übrigen ist die untere Küstenschutzbehörde zu-
ständig. Dies gilt auch für die Durchführung der Auf-
sicht und der Gefahrenabwehr (§§ 107 bis 109 LWG), 
sowie, gemeinsam mit der oberen Wasserbehörde, 
für die Durchführung des gewässerkundlichen Mess-
dienstes (§ 90 LWG).

(3) Die untere Küstenschutzbehörde ist außerdem 
als untere Wasserbehörde zuständig

1. für die Gefahrenabwehr, insbesondere bei Schad-
stoffunfällen und der Bekämpfung von Meeres-
verschmutzungen für die Küstengewässer, See-
schifffahrtsstraßen, Landeshäfen und Außentiefs 

1 Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. November 2010 über Industrie- 
emissionen (integrierte Vermeidung und Verminde-
rung der Umweltverschmutzung) (Neufassung) 
(ABl. L 334 S. 17).
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Landesverordnung 
zum Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKGVO)

Vom 9. Dezember 2019
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2126-10-3 

Aufgrund des § 36 des Psychisch-Kranken-Gesetzes 
vom 14. Januar 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 106, ber. 
S. 206), zuletzt geändert durch Artikel 32 des Ge-
setzes vom 2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), 
verordnet das Ministerium für Soziales, Gesundheit, 
Jugend, Familie und Senioren:

§ 1  
Leitung des Sozialpsychiatrischen Dienstes

Zur Leitung des Sozialpsychiatrischen Dienstes nach 
§ 4 Absatz 3 des Psychisch-Kranken-Gesetzes ist 
befähigt, wer

1. nach § 2 Absatz 6 oder § 20 Absatz 2 der Wei-
terbildungsordnung der Ärztekammer Schleswig-
Holstein vom 25. Mai 2011 (Amtsbl. Schl.-H.  
S. 370), zuletzt geändert durch Satzung vom 
19. April 2017 (Amtsbl. Schl.-H. S. 862), die 
Bezeichnung

a) Fachärztin oder Facharzt oder Ärztin oder Arzt für

aa) Psychiatrie,

bb) Psychiatrie und Psychotherapie,

cc) Psychotherapeutische Medizin,

dd) Nervenheilkunde,

ee) Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Kinder- 
und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,

ff) Öffentliches Gesundheitswesen oder

b) Psychiaterin oder Psychiater,

c) Psychiaterin und Psychotherapeutin oder Psy-
chiater und Psychotherapeut oder

d) Nervenärztin oder Nervenarzt

oder die an ihre Stelle tretenden Bezeichnungen füh-
ren darf, oder
2. a.  Psychologische Psychotherapeutinnen oder 

Psychologischer Psychotherapeuten oder

b. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin-
nen oder Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten.

§ 2  
Anforderungen an das Unterbringungsgutachten

Das Gutachten nach § 8 Absatz 1 Satz 2 des Psy-
chisch-Kranken-Gesetzes (Unterbringungsgutachten) 
muss unter medizinischen Gesichtspunkten insbe-
sondere darlegen, inwiefern das durch die psychische 
Krankheit bedingte Verhalten der psychisch kranken 
Person eine erhebliche Gefahr für ihr Leben, ihre Ge-
sundheit oder die Rechtsgüter anderer darstellt und 
aus welchem Grund die Gefahr durch Hilfen oder an-
dere Maßnahmen als eine Unterbringung nicht abge-
wendet werden kann. Das Gutachten muss auf einer 
persönlichen Untersuchung der psychisch kranken 
Person durch die Ärztin oder den Arzt beruhen, die 
nicht länger als 24 Stunden zurückliegt.

§ 3  
Abgabe des Unterbringungsgutachtens

(1) Das Unterbringungsgutachten darf erstellen, wer 
nach § 1 Nummer 1 befähigt ist, den Sozialpsychi-
atrischen Dienst zu leiten.

(2) Das Unterbringungsgutachten darf auch erstellen, 
wer als Ärztin oder Arzt nachweist, für die Dauer von 
sechs Monaten in der Psychiatrie tätig gewesen zu 
sein. Innerhalb dieses Zeitraumes müssen mindestens 

im Sinne von § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe e 
LWG,

2. für Maßnahmen des Hochwasserschutzes an der 
Elbe (einschließlich des Teilabschnittes des Elbe-
Lübeck-Kanals bis zur Schleuse Lauenburg und 
der Delvenau/Stecknitz bis zur Palmschleuse) bis 
zur Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern,

3. für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in den 
Fällen der Nummer 1, soweit die Gewässer nicht 
zum Gebiet einer Gemeinde gehören und in § 3 
Absatz 1 Nummer 2 nichts anderes bestimmt ist.

Über eine Benutzung der in Satz 1 Nummer 1 genann-
ten Gewässer im Rahmen der Gefahrenabwehr ist die 

untere Küstenschutzbehörde unverzüglich zu unter-
richten. Übungen und Erprobungen im Sinne von § 8 
Absatz 3 WHG sind ihr rechtzeitig vorher anzuzeigen.

§ 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Landesverordnung über Anla-
gen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(Anlagenverordnung - VAwS) vom 29. April 1996 
(GVOBl. Schl.-H. S. 448, ber. S. 592)*), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 15. November 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 748), außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 4. Dezember 2019
J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t

Minister
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2130-0-7
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drei Monate im Stationsdienst eines psychiatrischen 
Krankenhauses oder einer psychiatrischen Abteilung 
eines Krankenhauses mit Pflichtversorgungsauftrag 
im Akutbereich abgeleistet worden sein; in den wei-
teren drei Monaten kann auch eine Tätigkeit im So-
zialpsychiatrischen Dienst eines Kreises oder einer 
kreisfreien Stadt unter Anleitung einer Fachärztin oder 
eines Facharztes nach § 1 Nummer 1 erfolgt sein.

(3) Wer als Ärztin oder Arzt bei Inkrafttreten dieser 
Verordnung bei einem Kreis oder einer kreisfreien 

Stadt mit Aufgaben der Unterbringung bereits be-
fasst gewesen ist, darf das Unterbringungsgutachten 
auch dann erstellen, wenn die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 oder 2 nicht erfüllt sind.

§ 4  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2019 in 
Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2021 
außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden
Kiel, 9. Dezember 2019

D r.  H e i n e r  G a r g
Minister

für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Landesverordnung 
über Gesundheitsberufe
Vom 9. Dezember 2019

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2120-14-5

Aufgrund des § 14 Nummer 2 des Gesundheits-
dienst-Gesetzes vom 14. Dezember 2001 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 398), zuletzt geändert durch Artikel 31 
des Gesetzes vom 2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 162), verordnet das Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit, Jugend, Familie und Senioren:

§ 1 
Geltungsbereich

Gesundheitsberufe im Sinne von § 12 des Gesund-
heitsdienst-Gesetzes sind die in der Anlage genann-
ten Berufe. Die Anlage ist Bestandteil dieser Verord-
nung.

§ 2 
Meldung

Meldungen nach § 12 Absatz 1 des Gesundheits-
dienst-Gesetzes sind dem Kreis oder der kreisfreien 
Stadt innerhalb eines Monats 

1. nach Beginn oder Ende der Berufsausübung im 
Bezirk des Kreises oder der kreisfreien Stadt,

2. nach Verlegung der Praxis, Betriebs- oder Arbeits-
stätte innerhalb des Kreises oder der kreisfreien 
Stadt oder

3. nach einem Wechsel des Arbeitgebers

vorzulegen.

§ 3 
Umfang der Meldung

Die Meldungen nach § 2 enthalten folgende Daten:

1. zur Person

a) Vor- und Familienname, gegebenenfalls Ge-
burtsname,

b) Geburtsort und -datum,

2. zur Praxis, Betriebs- oder Arbeitsstätte

a) Bezeichnung,

b) Anschrift,

c) Telekommunikationsverbindungen;

3. Berufsbezeichnung einschließlich Gebiets- und 
Zusatzbezeichnung;

4. Datum und ausstellende Behörde der Erlaubnis 
zum Führen der Berufsbezeichnung oder der 
Berufserlaubnis oder der Approbation sowie bei 
Erstmeldung die Vorlage einer beglaubigten Ko-
pie der Approbation, der Berufserlaubnis oder der 
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung;

5. Datum der Aufnahme oder des Endes der Tätigkeit.

§ 4 
Übergangsbestimmung

Meldungen, die auf der Grundlage bisher geltender 
Rechtsvorschriften abgegeben wurden, gelten fort.

§ 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2020 in 
Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2024 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 9. Dezember 2019

D r.  H e i n e r  G a r g
Minister

für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Anl.
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AAnnllaaggee  zzuu  §§  11 
Gesundheitsberufe 

 nach § 12 des Gesundheitsdienst-Gesetzes – GDG 

1. Altenpflegerin/Altenpfleger - verkammert

2. Apothekerin/Apotheker - verkammert

3. Ärztin/Arzt - verkammert

4. Diätassistentin/Diätassistent

5. Ergotherapeutin/Ergotherapeut
(Beschäftigungs- und Arbeitstherapeutin/Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut)

6. Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger
(Krankenschwester/Krankenpfleger) - verkammert

7. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin/Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger
(Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger) - verkammert

8. Hebamme/Entbindungspfleger

9. Heilpraktikerin/Heilpraktiker mit allgemeiner Heilpraktikererlaubnis und mit sektoraler
Heilpraktikererlaubnis

10. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin/Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut - verkammert

11. Logopädin / Logopäde

12. Masseurin und medizinische Bademeisterin/Masseur und medizinischer Bademeister

13. Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin/Medizinisch-technischer
Laboratoriumsassistent

14. Medizinisch-technische Radiologieassistentin/Medizinisch-technischer
Radiologieassistent

15. Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik/Medizinisch-technischer
Assistent für Funktionsdiagnostik

16. Orthoptistin/Orthoptist

17. Pflegefachfrau/Pflegefachmann - verkammert

18. Pharmazeutisch-technische Assistentin /Pharmazeutisch-technischer Assistent

19. Physiotherapeutin/Physiotherapeut
(Krankengymnastin/Krankengymnast)

20. Podologin/Podologe
(Medizinische Fußpflegerin/Medizinischer Fußpfleger)

21. Psychologische Psychotherapeutin/Psychologischer Psychotherapeut - verkammert

22. Rettungsassistentin/Rettungsassistent

23. Notfallsanitäterin/Notfallsanitäter

24. Zahnärztin/Zahnarzt - verkammert
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Landesverordnung  
über die Wahlen in den Gemeinden und Kreisen in Schleswig-Holstein  

(Gemeinde- und Kreiswahlordnung – GKWO)
Vom 9. Dezember 2019

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2021-1-9

Aufgrund des § 59 Absatz 1 des Gemeinde- und 
Kreiswahlgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. März 1997 (GVOBl. Schl.-H. S. 151), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. November 
2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 492), Ressortbezeichnun-
gen ersetzt durch Verordnung vom 16. Januar 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 30), verordnet das Ministerium 
für Inneres, ländliche Räume und Integration:
Inhaltsübersicht:
Abschnitt 1 
Wahlorgane, Wahlkreise und Wahlbezirke
 § 1 Übertragung von Aufgaben 
 § 2 Wahlausschüsse
 § 3 Wahlvorstand
 § 4 Beweglicher Wahlvorstand
 § 5  Ersatz von Auslagen für Mitglieder von 

Wahlorganen
 § 6 Wahlkreise
 § 7 Allgemeine Wahlbezirke
 § 8 Sonderwahlbezirke
 § 9  Unterrichtung über die Abgrenzung der 

Wahlbezirke
Abschnitt 2 
Vorbereitung der Wahl
 § 10 Führung des Wählerverzeichnisses
 § 11  Eintragung der Wahlberechtigten in das 

Wählerverzeichnis
 § 12 Benachrichtigung der Wahlberechtigten
 § 13 Einsicht in das Wählerverzeichnis
 § 14 Einspruch gegen das Wählerverzeichnis
 § 15  Behandlung von Einsprüchen gegen das 

Wählerverzeichnis
 § 16 Berichtigung des Wählerverzeichnisses
 § 17 Abschluss des Wählerverzeichnisses
 § 18 Wahlscheinanträge
 § 19 Erteilung von Wahlscheinen
 § 20  Erteilung von Wahlscheinen an bestimmte 

Personengruppen
 § 21 Vermerk im Wählerverzeichnis
 § 22  Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-

schlägen
 § 23 Inhalt der Wahlvorschläge
 § 24 Mehrfache Bewerbung
 § 25 Form der Wahlvorschläge
 § 26  Bekanntmachung der an der Wahl teilneh-

menden Partei und Wählergruppen
 § 27  Vorprüfung der Wahlvorschläge, Beseitigung 

von Mängeln

 § 28  Ersatz ausgeschiedener Bewerberinnen und 
Bewerber

 § 29 Zulassung der Wahlvorschläge
 § 30  Beschwerde gegen die Entscheidung des 

Wahlausschusses
 § 31 Bekanntmachung der Wahlvorschläge
 § 32 Spätere Wahl
 § 33 Nachwahl
 § 34 Stimmzettel, Umschläge für die Briefwahl
 § 35 Wahlräume
 § 36 Wahlkabinen
 § 37 Wahlurne, Wahltisch
 § 38 Wahlbekanntmachung
Abschnitt 3 
Wahlhandlung
 § 39 Wahldauer
 § 40 Wahlfrieden
 § 41 Ausstattung des Wahlvorstands
 § 42 Vorbereitung der Wahlhandlung
 § 43 Öffentlichkeit
 § 44 Ordnung im Wahlraum
 § 45 Stimmabgabe
 § 46 Hilfeleistung bei der Stimmabgabe
 § 47 Stimmabgabe mit Wahlschein
 § 48 Schluss der Wahlhandlung
 § 49 Wahl in Sonderwahlbezirken
 § 50  Stimmabgabe in kleineren Krankenhäusern, 

kleineren Alten- und Pflegeheimen, sozial-
therapeutischen Anstalten und Justizvoll-
zugsanstalten

 § 51 Briefwahl
 § 52 Behandlung der Wahlbriefe
 § 53 Zulassung der Wahlbriefe
Abschnitt 4 
Feststellung des Wahlergebnisses
 § 54  Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-

nisses im Wahlbezirk
 § 55 Zählung der Wählerinnen und Wähler
 § 56 Verfahren der Stimmenzählung
 § 57 Zählung der Stimmen im Stapel-Listen-Verfahren
 § 58 Zählung der Stimmen im Stapelverfahren
 § 59 Bekanntgabe des Wahlergebnisses
 § 60 Schnellmeldungen
 § 61 Wahlniederschrift
 § 62 Übergabe und Verwahrung der Wahlunterlagen
 § 63 Feststellung des endgültigen Gesamtergebnisses
 § 64 Veröffentlichung des Wahlergebnisses
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 § 65  Annahme der Wahl im Falle der Unvereinbar-
keit von Amt und Mandat

Abschnitt 5 
Wahlprüfung, Ausscheiden und Nachrücken
 § 66 Beschlussfassung über die Gültigkeit der Wahl
 § 67 Nachrücken
 § 68  Mitteilung des Verzichts an die Wahlleiterin 

oder den Wahlleiter
 § 69 Entscheidung durch die Vertretung
 § 70  Zustellung und Bekanntmachung bei der 

Wahlprüfung, dem Ausscheiden und dem 
Nachrücken von Vertreterinnen und Vertre-
tern

 § 71  Stimmrecht bei Abstimmungen über die 
Wahlprüfung, das Ausscheiden und das 
Nachrücken

Abschnitt 6 
Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterinnen  
und Bürgermeister
 § 72 Anwendbarkeit von Rechtsvorschriften
 § 73  Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-

schlägen
 § 74 Inhalt der Wahlvorschläge
 § 75 Form der Wahlvorschläge
 § 76 (aufgehoben)
 § 77 Bekanntmachung der Wahlvorschläge
 § 78 Verschiebung der Wahl
 § 79 Stimmzettel, Umschläge für die Briefwahl
 § 80 Schnellmeldungen
 § 81 Veröffentlichung des Wahlergebnisses
 § 82 Stichwahl
 § 83 Wahlprüfung
 § 84  Zustellungen und Bekanntmachungen bei 

der Wahlprüfung
Abschnitt 7 
Gemeinsame Vorschriften für 
die Abschnitte I bis VI
 § 85 Verpflichtung
 § 86 Kreisfreie Städte
 § 87 Bekanntmachungen
 § 88 Vordrucke
 § 89 Hilfskräfte
 § 90 Sicherung der Wahlunterlagen
 § 91 Vernichtung von Wahlunterlagen
Abschnitt 8 
Vorschriften für den Fall einer Verbindung 
der Gemeindewahlen und der Kreiswahlen
 § 92 Übertragung von Aufgaben
 § 93 Wahlbezirke, Wahlräume und Wahlvorstände
 § 94 Wählerverzeichnis
 § 95 Wahlschein, Merkblatt für die Briefwahl
 § 96 Stimmzettel, Stimmabgabe

 § 97 Wahlbekanntmachung
 § 98 Ermittlung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk
 § 99 Wahlniederschrift

Abschnitt 9 
Schlussvorschrift

§ 100 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Abschnitt 1 
Wahlorgane, Wahlkreise und Wahlbezirke

§ 1  
Übertragung von Aufgaben

(1) Die Übertragung von Aufgaben auf das Amt nach 
§ 13 Absatz 2 Satz 1 des Gemeinde- und Kreiswahl-
gesetzes (Gesetz) oder die Übertragung von Aufga-
ben auf die geschäftsführende Gemeinde oder auf 
das geschäftsführende Amt nach § 13a Absatz 2 
und 3 des Gesetzes muss spätestens drei Monate 
vor der Wahl gegenüber dem Amt oder der Gemeinde 
erklärt werden.
(2) Die Übertragung gilt unbefristet bis zu ihrem Wi-
derruf. Der Widerruf muss spätestens drei Monate 
vor der Wahl gegenüber dem Amt oder der Gemeinde 
erklärt werden.

§ 2  
Wahlausschüsse

(1) Die Namen der Mitglieder des Wahlausschusses 
sowie ihrer Stellvertreterinnen und Stellvertreter sind 
vereinfacht bekannt zu machen (§ 87 Absatz 5).
(2) Die oder der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit 
der Sitzungen und lädt die Beisitzerinnen und Beisit-
zer zu den Sitzungen ein. Bei öffentlichen Sitzungen 
(§ 25 Absatz 1 und 3 und § 36 in Verbindung mit 
§ 29 des Gesetzes) sind Ort, Zeit und Gegenstand 
vereinfacht bekannt zu machen mit dem Hinweis, 
dass jede Person Zutritt zu der Sitzung hat. Die oder 
der Vorsitzende ist befugt, Personen, die die Sitzung 
stören, aus dem Sitzungsraum zu weisen.
(3) Die oder der Vorsitzende bestellt eine Schriftfüh-
rerin oder einen Schriftführer.
(4) Über jede Sitzung wird eine Niederschrift ge-
fertigt. Sie wird von der oder dem Vorsitzenden, 
von den Beisitzerinnen und Beisitzern und von der 
Schriftführerin oder dem Schriftführer unterzeichnet.

§ 3   
Wahlvorstand

(1) Bei der Berufung der Mitglieder des Wahlvorstands 
(§ 14 Absatz 1 des Gesetzes) bestimmt die Gemein-
dewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter je eine 
Beisitzerin oder einen Beisitzer zur Schriftführerin oder 
zum Schriftführer und zur Stellvertreterin oder zum 
Stellvertreter. Die Gemeindewahlleiterin oder der Ge-
meindewahlleiter kann ihre oder seine Zuständigkeit 
nach Satz 1 ganz oder teilweise auf die Wahlvorste-
herin oder den Wahlvorsteher übertragen. Im Falle des 
§ 14 Absatz 2 des Gesetzes gilt Satz 1 entsprechend.
(2) Die Stellvertreterinnen und Stellvertreter der Wahl-
vorsteherin oder des Wahlvorstehers sind zugleich 
Beisitzerinnen und Beisitzer des Wahlvorstands.
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(3) Der Wahlvorstand wird von der Gemeindewahl-
leiterin oder dem Gemeindewahlleiter einberufen; 
diese oder dieser kann die Wahlvorsteherin oder den 
Wahlvorsteher mit der Einberufung beauftragen. Der 
Wahlvorstand tritt am Wahltag rechtzeitig vor Be-
ginn der Wahldauer im Wahlraum zusammen. Die 
Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher leitet die 
Tätigkeit des Wahlvorstands.
(4) Während der Wahlhandlung müssen immer min-
destens drei Mitglieder des Wahlvorstands, darunter 
die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher und die 
Schriftführerin oder der Schriftführer oder die jewei-
lige Stellvertreterin oder der jeweilige Stellvertreter, 
anwesend sein. Bei der Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses sollen alle Mitglieder des Wahl-
vorstands anwesend sein.
(5) Der Wahlvorstand ist beschlussfähig
1. während der Wahlhandlung, wenn mindestens 

drei Mitglieder,
2. bei der Ermittlung und Feststellung des Wahler-

gebnisses, wenn mindestens fünf Mitglieder,
darunter jeweils die Wahlvorsteherin oder der Wahl-
vorsteher und die Schriftführerin oder der Schriftfüh-
rer oder die jeweilige Stellvertreterin oder der jewei-
lige Stellvertreter, anwesend sind. Fehlende Beisit-
zerinnen und Beisitzer sind von der Wahlvorsteherin 
oder dem Wahlvorsteher durch Wahlberechtigte zu 
ersetzen, wenn es mit Rücksicht auf die Beschluss-
fähigkeit des Wahlvorstands erforderlich ist.
(6) Die Mitglieder des Wahlvorstands dürfen während 
ihrer Tätigkeit kein auf eine politische Überzeugung 
hinweisendes Zeichen sichtbar tragen.

§ 4  
Beweglicher Wahlvorstand

Für die Stimmabgabe in kleineren Krankenhäusern, klei-
neren Alten- oder Pflegeheimen, sozialtherapeutischen 
Anstalten und Justizvollzugsanstalten sollen nach Mög-
lichkeit durch die Gemeindewahlleiterin oder den Ge-
meindewahlleiter bewegliche Wahlvorstände gebildet 
werden. Der bewegliche Wahlvorstand besteht aus
1. der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher oder 

der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter und
2. zwei Beisitzerinnen und Beisitzern
des Wahlvorstands des zuständigen Wahlbezirks. Die 
Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter 
kann stattdessen den beweglichen Wahlvorstand ei-
nes anderen Wahlbezirks beauftragen.

§ 5  
Ersatz von Auslagen für Mitglieder  

von Wahlorganen
(1) Die Beisitzerinnen und Beisitzer der Kreiswahl-
ausschüsse und der Gemeindewahlausschüsse so-
wie die Mitglieder der Wahlvorstände erhalten, wenn 
sie außerhalb ihres Wahlbezirks tätig werden, Ersatz 
ihrer notwendigen Fahrkosten in entsprechender An-
wendung der §§ 5 und 6 Absatz 1 des Bundesrei-
sekostengesetzes; sie erhalten außerdem Tage- und 
Übernachtungsgelder nach den Reisekostenvorschrif-

ten für Landesbeamtinnen und Landesbeamte, wenn 
sie außerhalb ihres Wohnorts tätig werden.
(2) Die Wahlleiterinnen und Wahlleiter erhalten bei 
auswärtigen Dienstgeschäften Reisekosten
1. nach den Reisekostenvorschriften für Landesbe-

amtinnen und Landesbeamte oder
2. nach den für ihr Hauptamt geltenden Vorschriften, 

wenn sie Beamtinnen oder Beamte oder Arbeit-
nehmerinnen oder Arbeitnehmer des öffentlichen 
Dienstes sind.

(3) Ein pauschalierter Auslagenersatz in angemesse-
ner Höhe kann den Mitgliedern
1. der Wahlausschüsse für die Teilnahme an einer 

nach § 2 einberufenen Sitzung und
2. der Wahlvorstände für den Wahltag
gewährt werden. Der pauschalierte Auslagenersatz 
ist auf ein Tagegeld nach den Absätzen 1 und 2 
anzurechnen.

§ 6  
Wahlkreise

(1) Bei der Bildung der Wahlkreise für die Kreiswahl 
sollen die Grenzen von Wahlkreisen für die Gemeinde-
wahl nicht durchschnitten werden. Auch die Grenzen 
der Ämter sind dabei möglichst zu wahren.
(2) Die nach § 15 Absatz 3 des Gesetzes erforderli-
che Mehrheit von zwei Dritteln wird nach der Anzahl 
der abgegebenen gültigen Stimmen festgestellt.
(3) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter macht die 
Wahlkreiseinteilung bekannt; eine Bekanntmachung 
erfolgt auch, wenn die Wahlkreiseinteilung nicht ver-
ändert wurde. Es genügt vereinfachte Bekanntma-
chung, wenn ein Hinweis darauf in der üblichen Form 
bekannt gemacht wird (§ 87 Absatz 1 und 5). Die 
Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter 
unterrichtet die Kreiswahlleiterin oder den Kreiswahl-
leiter über die Einteilung der Gemeinde in Wahlkreise 
und deren Abgrenzung.

§ 7  
Allgemeine Wahlbezirke

(1) Ein Wahlbezirk soll nicht mehr als 2.500 Einwoh-
nerinnen und Einwohner aufweisen. Die Wahlbezirke 
dürfen nicht so eng begrenzt sein, dass das Wahl-
geheimnis gefährdet wird.
(2) Werden nach § 16 Absatz 2 des Gesetzes Gemein-
den mit anderen Gemeinden oder mit Teilen von ande-
ren Gemeinden zu einem Wahlbezirk vereinigt, teilt die 
Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter dies unverzüg-
lich den beteiligten Gemeinden und Ämtern mit. Sofern 
erforderlich, bestimmt die Kreiswahlleiterin oder der 
Kreiswahlleiter, welche Gemeinde die Wahl durchführt.

§ 8  
Sonderwahlbezirke

Für Krankenhäuser, Altenheime, Altenwohnheime, 
Pflegeheime, Erholungsheime und gleichartige Einrich-
tungen mit einer größeren Anzahl von Wahlberechtig-
ten, die keinen Wahlraum außerhalb der Einrichtung 
aufsuchen können, sollen nach Möglichkeit Sonder-
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wahlbezirke zur Stimmabgabe für Wahlscheininhabe-
rinnen und Wahlscheininhaber gebildet werden. Meh-
rere Einrichtungen können zu einem Sonderwahlbezirk 
zusammengefasst werden. Wird ein Sonderwahlbezirk 
nicht gebildet, gilt § 4 entsprechend.

§ 9  
Unterrichtung über die Abgrenzung  

der Wahlbezirke
Die Abgrenzung der Wahlbezirke ist umgehend der 
Kreiswahlleiterin oder dem Kreiswahlleiter mitzuteilen.

Abschnitt 2 
Vorbereitung der Wahl

§ 10  
Führung des Wählerverzeichnisses

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter legt vor jeder Wahl für jeden allgemeinen 
Wahlbezirk (§ 7) ein Verzeichnis der Wahlberechtig-
ten nach Familiennamen und Vornamen, Geburtsda-
tum und Wohnung an. Das Wählerverzeichnis kann 
auch im automatisierten Verfahren geführt werden.
(2) Das Wählerverzeichnis wird unter fortlaufender 
Nummer in alphabetischer Reihenfolge der Familien-
namen, bei gleichen Familiennamen der Vornamen, 
angelegt. Es kann auch nach Ortsteilen, Straßen und 
Hausnummern gegliedert werden. Es enthält je eine 
Spalte für Vermerke über die Stimmabgabe und für 
Bemerkungen.
(3) Besteht ein Wahlbezirk aus mehreren Gemein-
den oder Teilen mehrerer Gemeinden, legt jede Ge-
meindewahlleiterin und jeder Gemeindewahlleiter 
das Wählerverzeichnis für ihren oder seinen Teil des 
Wahlbezirks an.

§ 11  
Eintragung der Wahlberechtigten in  

das Wählerverzeichnis
(1) In das Wählerverzeichnis werden von Amts we-
gen alle Wahlberechtigten (§ 3 des Gesetzes) einge-
tragen, die am 42. Tag vor der Wahl (Stichtag) bei 
der Meldebehörde für eine Wohnung, bei mehreren 
Wohnungen für die Hauptwohnung, im Wahlbezirk 
gemeldet sind.
(2) In das Wählerverzeichnis werden auf Antrag fer-
ner alle Wahlberechtigten eingetragen, die nachwei-
sen, dass sie sich im Wahlbezirk sonst gewöhnlich 
aufhalten und im Bundesgebiet für eine Wohnung 
nicht gemeldet sind.
(3) Meldet sich eine wahlberechtigte Person erst 
nach dem Stichtag und bis zum Beginn der Einsichts-
frist für das Wählerverzeichnis bei der Meldebehörde 
für eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen für die 
Hauptwohnung, an, wird sie nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen. Erfolgt die Anmel-
dung während der Einsichtsfrist, wird sie nur auf 
Einspruch in das Wählerverzeichnis eingetragen. Die 
wahlberechtigte Person soll auf diese Regelungen 
hingewiesen werden. Erfolgt die Eintragung in das 
Wählerverzeichnis auf Antrag oder auf Einspruch und 

befand sich die bisherige Wohnung, bei mehreren 
Wohnungen die Hauptwohnung im Land Schleswig-
Holstein, benachrichtigt die Gemeindewahlleiterin 
oder der Gemeindewahlleiter der Zuzugsgemeinde 
hiervon unverzüglich die Gemeindewahlleiterin oder 
den Gemeindewahlleiter der Fortzugsgemeinde. Diese 
oder dieser streicht die wahlberechtigte Person in 
ihrem oder seinem Wählerverzeichnis.
(4) Absatz 3 gilt entsprechend für Wahlberechtigte, 
die bisher mit Nebenwohnung in der Gemeinde ge-
meldet waren und ihre Hauptwohnung in diese Ge-
meinde verlegen.
(5) Verlegt eine wahlberechtigte Person ihre Woh-
nung in einen anderen Wahlbezirk der Gemeinde und 
meldet sie sich bis zum Beginn der Einsichtsfrist um, 
wird sie nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
des neuen Wahlbezirks eingetragen. Meldet sie sich 
nach dem Beginn der Einsichtsfrist um, wird sie bis 
zum Wahltag im Wählerverzeichnis des bisherigen 
Wahlbezirks geführt. Die wahlberechtigte Person 
soll bei der Ummeldung entsprechend unterrichtet 
und auf die Möglichkeiten der Wahl mit Wahlschein 
hingewiesen werden.
(6) Wenn bei einem Wechsel der Wohnung oder 
Hauptwohnung in den Fällen der Absätze 3 und 4 bei 
der bisher zuständigen Meldebehörde eine Mitteilung 
über den Ausschluss vom Wahlrecht (§ 4 des Geset-
zes) nachträglich eingeht, benachrichtigt sie hiervon 
unverzüglich die nunmehr zuständige Gemeindewahl-
leiterin oder den nunmehr zuständigen Gemeinde-
wahlleiter, die oder der die betreffende Person im 
Wählerverzeichnis streicht. § 15 gilt sinngemäß.

§ 12  
Benachrichtigung der Wahlberechtigten

(1) Spätestens am Tag vor der Bereithaltung des 
Wählerverzeichnisses zur Einsichtnahme benachrich-
tigt die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter jede wahlberechtigte Person, die im Wäh-
lerverzeichnis eingetragen ist. Die Benachrichtigung 
erfolgt nach dem Muster der Anlage 1 im DIN A 4 
- Format und soll enthalten
1.  den Familiennamen, den Vornamen (bei mehre-

ren Vornamen den oder die Rufnamen) und die 
Wohnung der wahlberechtigten Person,

2.  die Angabe des Wahlbezirks und des Wahlkreises,
3.  die Angabe des Wahlraums,
4.  die Angabe, ob der Wahlraum barrierefrei im Sinne 

des § 2 Absatz 3 des Landesbehindertengleich-
stellungsgesetzes in der Fassung vom 18. No-
vember 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 582), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 2. April 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 76), zu erreichen ist, und ein Hinweis, 
wo Wahlberechtigte Informationen über barriere-
freie Wahlräume erhalten können,

5.  die Angabe der Wahldauer,

6.  die Nummer, unter der die wahlberechtigte Person 
im Wählerverzeichnis eingetragen ist,

Anl. 1
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 7.  die Aufforderung, die Wahlbenachrichtigung zur 
Wahl mitzubringen und den Personalausweis 
oder Pass bereitzuhalten,

 8.  die Belehrung, dass die Wahlbenachrichtigung 
einen Wahlschein nicht ersetzt und daher nicht 
zur Wahl in einem anderen als dem angegebenen 
Wahlraum berechtigt,

 9.  die Belehrung über die Beantragung eines Wahl-
scheins und über die Übersendung von Brief-
wahlunterlagen; sie muss mindestens Hinweise 
darüber enthalten,

a) dass der Wahlscheinantrag nur auszufüllen 
ist, wenn die wahlberechtigte Person in ei-
nem anderen Wahlbezirk ihres Wahlkreises 
oder durch Briefwahl wählen will,

b) unter welchen Voraussetzungen ein Wahl-
schein erteilt wird (§ 18 Absatz 1 und Absatz 5 
Satz 3),

c) dass eine andere als die wahlberechtigte 
Person den Wahlscheinantrag für diese nur 
stellen kann, wenn sie eine schriftliche Voll-
macht vorlegt,

d) dass der Wahlschein und die Briefwahlunter-
lagen einer anderen als der wahlberechtigten 
Person persönlich nur ausgehändigt werden 
dürfen, wenn die Voraussetzungen des § 19 
Absatz 5 vorliegen; die Voraussetzungen sind 
im Einzelnen anzugeben,

10.  den auffälligen Hinweis, dass die wahlberech-
tigte Person ihren Wahlscheinantrag auch di-
rekt bei der Gemeindewahlleiterin oder bei dem 
Gemeindewahlleiter abgeben und die Briefwahl 
gleich an Ort und Stelle vollziehen kann,

11.  den Hinweis, dass Informationen zur Wahl auch 
in Leichter Sprache sowie in anderen Sprachen 
im Internet verfügbar sind und auch beim Mi-
nisterium für Inneres, ländliche Räume und In-
tegration abgefordert werden können.

(2) Der Benachrichtigung nach Absatz 1 ist ein Vor-
druck für einen Wahlscheinantrag beizufügen. Für 
den Mindestinhalt des Vordrucks ist das Muster der 
Anlage 1 a maßgebend. Abweichungen in der Ge-
staltung sind zulässig.

§ 13  
Einsicht in das Wählerverzeichnis

(1) Das Wählerverzeichnis ist an den Werktagen 
vom 20. bis zum 16. Tag vor der Wahl während der 
allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme be-
reitzuhalten. Wird das Wählerverzeichnis im automa-
tisierten Verfahren geführt, kann die Einsichtnahme 
durch ein Datensichtgerät ermöglicht werden. Es ist 
sicherzustellen, dass Bemerkungen (§ 16 Absatz 3) 
im Klartext gelesen werden können. Das Datensicht-
gerät darf nur von einer oder einem Bediensteten der 

Gemeindewahlleiterin oder des Gemeindewahlleiters 
bedient werden.

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter macht spätestens am 24. Tag vor der Wahl 
nach dem Muster der Anlage 1 b bekannt,

1. von wem, zu welchen Zwecken und unter wel-
chen Voraussetzungen, wo, wie lange und zu 
welchen Tagesstunden das Wählerverzeichnis 
eingesehen werden kann,

2. dass bei der Gemeindewahlleiterin oder dem 
Gemeindewahlleiter innerhalb der Einsichtsfrist 
schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis eingelegt werden kann,

3. dass den Wahlberechtigten, die im Wählerver-
zeichnis eingetragen sind, spätestens bis zum 
21. Tag vor der Wahl eine Wahlbenachrichtigung 
zugeht,

4. bei welcher Stelle, in welcher Zeit und unter wel-
chen Voraussetzungen Wahlscheine beantragt 
werden können,

5. wie durch Briefwahl gewählt wird.

(3) Das Recht zur Überprüfung gemäß § 17 Absatz 1 
Satz 2 des Gesetzes besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die zu Beginn der 
Einsichtsfrist eine Auskunftssperre gemäß § 51 Ab-
satz 1 des Bundesmeldegesetzes vom 3. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1084), zuletzt geändert durch Artikel 16 
des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I 
S. 1626), besteht.

(4) Innerhalb der Einsichtsfrist ist das Anfertigen von 
Auszügen aus dem Wählerverzeichnis durch Wahl-
berechtigte zulässig, soweit dies im Zusammenhang 
mit der Prüfung des Wahlrechts einzelner bestimmter 
Personen steht. Die Auszüge dürfen nur für diesen 
Zweck verwendet und unbeteiligten Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden.

§ 14  
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis

(1) Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder 
unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist 
Einspruch einlegen.

(2) Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeinde-
wahlleiter einzulegen; die Schriftform gilt auch durch 
Telefax als gewahrt. Soweit die behaupteten Tat-
sachen nicht offenkundig sind, hat die Einspruchs-
führerin oder der Einspruchsführer die erforderlichen 
Beweismittel beizubringen.

§ 15  
Behandlung von Einsprüchen gegen  

das Wählerverzeichnis

(1) Will die Gemeindewahlleiterin oder der Gemein-
dewahlleiter einem Einspruch gegen die Eintragung 

Anl.
 1

a

Anl. 1b
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einer anderen Person stattgeben, ist dieser vor der 
Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter hat die Entscheidung der Einspruchsfüh-
rerin oder dem Einspruchsführer und der oder dem 
Betroffenen spätestens am zehnten Tag vor der 
Wahl zuzustellen und auf den zulässigen Rechtsbe-
helf hinzuweisen. Einem auf Eintragung gerichteten 
Einspruch gibt die Gemeindewahlleiterin oder der 
Gemeindewahlleiter in der Weise statt, dass sie oder 
er der wahlberechtigten Person nach Berichtigung 
des Wählerverzeichnisses die Wahlbenachrichtigung 
zugehen lässt.

(3) Gegen die Entscheidung nach Absatz 2 kann 
binnen zwei Tagen nach der Zustellung Beschwerde 
an den Gemeindewahlausschuss eingelegt werden. 
§ 14 Absatz 2 gilt entsprechend. Die Gemeinde-
wahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter legt die Be-
schwerde mit den Vorgängen unverzüglich dem Ge-
meindewahlausschuss vor. Dieser entscheidet über 
die Beschwerde spätestens am vierten Tag vor der 
Wahl; Absatz 1 gilt entsprechend. Die Entscheidung 
über die Beschwerde ist den Beteiligten bekannt zu 
geben. Sie ist vorbehaltlich anderer Entscheidung im 
Wahlprüfungsverfahren endgültig.

§ 16  
Berichtigung des Wählerverzeichnisses

(1) Nach Beginn der Einsichtsfrist können Personen 
nur auf Einspruch in das Wählerverzeichnis einge-
tragen oder darin gestrichen werden.

(2) Ist das Wählerverzeichnis offensichtlich unrichtig 
oder unvollständig, kann es die Gemeindewahlleiterin 
oder der Gemeindewahlleiter auch von Amts wegen 
berichtigen. Dies gilt nicht für Fälle, die Gegenstand 
eines Einspruchsverfahrens sind. § 15 gilt sinngemäß. 
Die Frist für die Zustellung der Entscheidung (§ 15 
Absatz 2 Satz 1) und für die Entscheidung über die 
Beschwerde (§ 15 Absatz 3 Satz 4) gilt nur, wenn 
die von Amts wegen behebbaren Mängel vor dem 
zwölften Tag vor der Wahl bekannt werden; im Übri-
gen ist unverzüglich zu entscheiden und zuzustellen.

(3) Alle vom Beginn der Einsichtsfrist ab vorgenom-
menen Änderungen sind in der Spalte “Bemerkun-
gen” zu erläutern und mit Datum und Unterschrift 
der oder des vollziehenden Bediensteten, im auto-
matisierten Verfahren an Stelle der Unterschrift mit 
einem Hinweis auf die verantwortliche Bedienstete 
oder den verantwortlichen Bediensteten zu versehen.

(4) Nach Abschluss des Wählerverzeichnisses (§ 17) 
sind Änderungen mit Ausnahme der in Absatz 2 
Satz 1 und in § 42 Absatz 1 vorgesehenen Berich-
tigungen nicht mehr zulässig.

§ 17  
Abschluss des Wählerverzeichnisses

(1) Das Wählerverzeichnis ist spätestens am Tag vor 
der Wahl, jedoch nicht früher als am dritten Tag vor 

der Wahl, durch die Gemeindewahlleiterin oder den 
Gemeindewahlleiter abzuschließen. Sie oder er stellt 
dabei die Anzahl der Wahlberechtigten des Wahlbe-
zirks fest. Der Abschluss wird nach dem Muster der 
Anlage 3 beurkundet. Bei automatisierter Führung 
des Wählerverzeichnisses ist vor der Beurkundung 
ein Ausdruck herzustellen.

(2) Ist ein Wahlbezirk nach § 16 Absatz 2 des Geset-
zes gebildet worden, werden die Wählerverzeichnisse 
der einzelnen Gemeinden oder Gemeindeteile von 
der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahl-
leiter der Gemeinde, die die Wahl durchführt, zum 
Wählerverzeichnis des Wahlbezirks verbunden und 
abgeschlossen.

§ 18  
Wahlscheinanträge

(1) Eine wahlberechtigte Person, die in das Wähler-
verzeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag einen 
Wahlschein.

(2) Eine wahlberechtigte Person, die nicht in das 
Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag 
einen Wahlschein, wenn

1. sie nachweist, dass sie ohne Verschulden die Ein-
spruchsfrist (§ 14 Absatz 1) versäumt hat,

2. ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Einspruchsfrist entstanden ist oder

3. ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses der Gemeindewahllei-
terin oder dem Gemeindewahlleiter bekannt ge-
worden ist.

(3) Der Wahlschein kann schriftlich, mündlich oder 
elektronisch in dokumentierbarer Form bei der Ge-
meindewahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter 
beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch 
Telefax als gewahrt. Eine telefonische Antragstellung 
ist unzulässig.

(4) Wer den Antrag für eine andere Person stellt, 
muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen.

(5) Wahlscheine können bis zum zweiten Tag vor 
der Wahl, 12.00 Uhr, beantragt werden. In den Fäl-
len des Absatzes 3 können Wahlscheine noch bis 
zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragt werden. Satz 2 
gilt auch, wenn wegen plötzlicher Erkrankung der 
Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten aufgesucht werden kann.

(6) Verspätet eingegangene schriftliche Anträge sind 
unbearbeitet mit den dazugehörigen Briefumschlägen 
zu verpacken und vorläufig aufzubewahren.

(7) Gegen die Versagung eines Wahlscheins kann 
Einspruch eingelegt werden. § 14 Absatz 2 und § 15 
Absatz 2 und 3 gelten entsprechend. Die Frist für die 
Zustellung der Entscheidung (§ 15 Absatz 2 Satz 1) 
und für die Entscheidung über die Beschwerde (§ 15 
Absatz 3 Satz 4) gilt nur, wenn der Einspruch vor 
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dem zwölften Tag vor der Wahl eingelegt worden 
ist; im Übrigen ist unverzüglich zu entscheiden und 
zuzustellen.

§ 19  
Erteilung von Wahlscheinen

(1) Der Wahlschein wird nach dem Muster der 
Anlage 4 von der Gemeindewahlleiterin oder dem 
Gemeindewahlleiter der Gemeinde erteilt, in deren 
Wählerverzeichnis die wahlberechtigte Person einge-
tragen ist oder hätte eingetragen werden müssen.

(2) Wahlscheine dürfen nicht vor dem 41. Tag vor 
der Wahl erteilt werden.

(3) Der Wahlschein muss von der oder dem mit der 
Erteilung beauftragten Bediensteten eigenhändig 
unterschrieben werden und mit dem Dienstsiegel 
versehen sein. Das Dienstsiegel kann eingedruckt 
werden. Wird der Wahlschein mit Hilfe automatischer 
Einrichtungen erstellt, kann abweichend von Satz 1 
die Unterschrift fehlen; stattdessen ist der Name der 
oder des Bediensteten einzudrucken.

(4) Dem Wahlschein sind beizufügen

1. ein amtlicher Stimmzettel des Wahlkreises,

2. ein amtlicher Stimmzettelumschlag,

3. ein amtlicher Wahlbriefumschlag, auf dem

a) die vollständige Anschrift der Gemeindewahl-
leiterin oder des Gemeindewahlleiters angege-
ben ist,

b) der Wahlkreis bezeichnet ist, für den der 
Stimmzettel gilt, und

c) der für die Briefwahl bestimmte Wahlbezirk 
(§ 16 Absatz 1 des Gesetzes) bezeichnet ist,

4. ein Merkblatt zur Briefwahl nach dem Muster der 
Anlage 6.

Satz 1 gilt nicht in den Fällen des § 20.

(5) Einer anderen als der wahlberechtigten Person 
persönlich dürfen der Wahlschein und die Briefwah-
lunterlagen nur dann ausgehändigt werden, wenn 
der von der wahlberechtigten Person unterschriebene 
Wahlscheinantrag (§ 18 Absatz 3), eine schriftliche 
Vollmacht zur Beantragung eines Wahlscheins (§ 18 
Absatz 4) oder eine schriftliche Vollmacht zur Ent-
gegennahme des Wahlscheins und der Briefwahlun-
terlagen vorgelegt wird. Postsendungen sind von der 
Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter 
freizumachen. Die Gemeindewahlleiterin oder der Ge-
meindewahlleiter übersendet der wahlberechtigten 
Person den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen 
mit Luftpost, wenn sich aus dem Antrag ergibt, dass 
sie aus einem außereuropäischen Gebiet wählen will, 
oder wenn die Verwendung der Luftpost sonst gebo-
ten erscheint. Wird der Wahlschein in elektronisch 
dokumentierbarer Form beantragt und erfolgt die 
Versendung des Wahlscheins und der Briefwahlun-
terlagen an eine andere als die Wohnanschrift der 

wahlberechtigten Person, versendet die Gemeinde-
wahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter gleichzeitig 
eine entsprechende Mitteilung an die Wohnanschrift.

(6) Holt die wahlberechtigte Person selbst den Wahl-
schein und die Briefwahlunterlagen bei der Gemein-
dewahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter ab, soll 
ihr Gelegenheit gegeben werden, die Briefwahl an 
Ort und Stelle auszuüben. Es ist sicherzustellen, dass 
der Stimmzettel unbeobachtet gekennzeichnet und 
in den Stimmzettelumschlag gelegt werden kann.

(7) Über die erteilten Wahlscheine führt die Ge-
meindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter ein 
Wahlscheinverzeichnis, in dem die Fälle des § 18 Ab-
satz 2 gesondert aufgeführt werden. Das Verzeichnis 
wird als Liste, als Sammlung der Durchschriften der 
Wahlscheine oder im automatisierten Verfahren ge-
führt. Auf dem Wahlschein sind zu vermerken

1. die Nummer, unter der der Wahlschein im Wahl-
scheinverzeichnis eingetragen ist,

2. die Nummer, unter der die wahlberechtigte Person 
im Wählerverzeichnis geführt wird,

3. bei nicht im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten, dass der Wahlschein nach 
§ 18 Absatz 2 erteilt worden ist.

(8) Wird eine wahlberechtigte Person, die bereits 
einen Wahlschein erhalten hat, im Wählerverzeich-
nis gestrichen, ist der Wahlschein für ungültig zu 
erklären und das Wahlscheinverzeichnis zu berich-
tigen. Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemein-
dewahlleiter führt ein Verzeichnis, in das der Name 
der betreffenden Person und die Nummer des für un-
gültig erklärten Wahlscheins aufzunehmen sind. Die 
Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter 
unterrichtet alle Wahlvorstände des Wahlkreises, für 
den der Wahlschein ausgestellt ist, über dessen Un-
gültigkeit, soweit die Unterrichtung nicht durch das 
Verzeichnis nach § 41 Nummer 3 erfolgt. In den Fäl-
len des § 35 Absatz 2 Nummer 1 Satz 3 des Geset-
zes ist im Wahlscheinverzeichnis und im Verzeichnis 
der für ungültig erklärten Wahlscheine in geeigneter 
Form zu vermerken, dass insoweit kein Grund für die 
Zurückweisung des Wahlbriefes vorliegt.

(9) Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Ver-
sichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass 
ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihr bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein mit einer neuen Nummer erteilt 
werden; Absatz 8 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend.

§ 20  
Erteilung von Wahlscheinen an bestimmte  

Personengruppen

Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahllei-
ter fordert spätestens am achten Tag vor der Wahl 
von den Leitungen der Einrichtungen, für die ein 
Sonderwahlbezirk gebildet worden ist (§ 8) oder für 
deren Wahlberechtigte die Stimmabgabe vor einem 
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beweglichen Wahlvorstand vorgesehen ist (§ 4), ein 
Verzeichnis der wahlberechtigten Personen aus der 
Gemeinde, die sich in der Einrichtung befinden oder 
dort beschäftigt sind und die am Wahltag in der 
Einrichtung wählen wollen. Sie oder er erteilt diesen 
Wahlberechtigten Wahlscheine und übersendet sie 
der Leitung der Einrichtung zur unverzüglichen Aus-
händigung. Für die Briefwahl gelten die allgemeinen 
Bestimmungen.

§ 21  
Vermerk im Wählerverzeichnis

(1) Hat eine wahlberechtigte Person einen Wahl-
schein erhalten, wird im Wählerverzeichnis in der 
Spalte für den Vermerk über die Stimmabgabe “Wahl-
schein” oder “W” eingetragen.

(2) Ist das Wählerverzeichnis bereits abgeschlossen, 
ist der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher bis 
zum Beginn der Wahlhandlung ein Verzeichnis der im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten 
zu übermitteln, die nachträglich einen Wahlschein er-
halten haben. Nach Beginn der Wahlhandlung dürfen 
Wahlscheine an Wahlberechtigte, die im Wählerver-
zeichnis eingetragen sind, von der Gemeindewahllei-
terin oder dem Gemeindewahlleiter nur ausgestellt 
werden, wenn zuvor vom Wahlvorstand der Vermerk 
nach Absatz 1 eingetragen worden ist.

§ 22  
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Nach Bestimmung des Wahltags und Festlegung der 
Wahlkreise fordert die Wahlleiterin oder der Wahllei-
ter durch öffentliche Bekanntmachung auf, Wahl-
vorschläge einzureichen. In der Bekanntmachung ist 
darauf hinzuweisen, dass die Wahlvorschläge mög-
lichst so frühzeitig vor dem letzten Tag der Einrei-
chungsfrist einzureichen sind, dass Mängel, die die 
Gültigkeit der Wahlvorschläge betreffen, rechtzeitig 
behoben werden können. Die Aufforderung soll fer-
ner folgende Angaben enthalten:

1. die Anzahl der in den einzelnen Wahlkreisen zu 
wählenden unmittelbaren Vertreterinnen und Ver-
treter,

2. die Anzahl der im Wahlgebiet zu wählenden Lis-
tenvertreterinnen und Listenvertreter,

3. den Hinweis, dass die Verbindung von Listen-
wahlvorschlägen unzulässig ist und dass weder 
politische Parteien (Parteien) noch Wählergruppen 
noch Parteien und Wählergruppen gemeinsame 
Wahlvorschläge einreichen können,

4. den Hinweis, dass eine Partei oder Wählergruppe 
innerhalb eines Wahlgebiets nur so viele unmit-
telbare Wahlvorschläge, wie unmittelbare Vertre-
terinnen und Vertreter zu wählen sind, und nur 
einen Listenwahlvorschlag einreichen kann,

5. den Hinweis, dass bei Vorliegen der sonstigen Vor-
aussetzungen neben den Deutschen im Sinne des 

Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes auch 
alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger wählbar 
sind.

§ 23  
Inhalt der Wahlvorschläge

(1) Der unmittelbare Wahlvorschlag soll nach dem 
Muster der Anlage 8, der Listenwahlvorschlag nach 
dem Muster der Anlage 9 eingereicht werden. Ein un-
mittelbarer Wahlvorschlag darf nur den Namen einer 
Bewerberin oder eines Bewerbers enthalten. Parteien 
und Wählergruppen dürfen in einem Wahlkreis nicht 
mehr unmittelbare Wahlvorschläge einreichen, als 
unmittelbare Bewerberinnen und Bewerber in dem 
Wahlkreis zu wählen sind.

(2) Der Wahlvorschlag muss enthalten

1. den Familiennamen, den Vornamen (bei mehreren 
Vornamen den oder die Rufnamen), den Beruf 
oder Stand, das Geburtsdatum, die Staatsange-
hörigkeit und die Anschrift (Hauptwohnung) jeder 
Bewerberin und jedes Bewerbers,

2. bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wähler-
gruppen den Namen der einreichenden Partei oder 
Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwendet, auch diese; hiervon ist nur ab-
zuweichen, wenn ein Zusatz zur Unterscheidung 
von einem früher eingereichten Wahlvorschlag 
erforderlich ist (§ 20 Absatz 1 Satz 2 des Ge-
setzes); als Zusatz soll der Name der Spitzen-
bewerberin oder des Spitzenbewerbers auf der 
Liste der betreffenden Partei oder Wählergruppe 
verwendet werden; hierauf soll die Wahlleiterin 
oder der Wahlleiter hinweisen, wenn sie oder er 
den Zusatz verlangt.

(3) Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und An-
schriften der Vertrauensperson und der stellvertreten-
den Vertrauensperson (§ 22 des Gesetzes) enthalten.

(4) Auf dem Listenwahlvorschlag sind die Bewer-
berinnen und Bewerber in erkennbarer Reihenfolge 
aufzuführen. Fehlt diese Reihenfolge, gilt die alpha-
betische Reihenfolge der Familiennamen und bei 
gleichen Familiennamen die der Vornamen.

§ 24  
Mehrfache Bewerbung

(1) Tritt eine Bewerberin oder ein Bewerber in einem 
unmittelbaren Wahlvorschlag und in einem Listen-
wahlvorschlag auf (§ 18 Absatz 4 des Gesetzes), 
soll in den einzelnen Wahlvorschlägen darauf hinge-
wiesen werden.

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die innerhalb des 
Wahlgebiets auf mehreren unmittelbaren Wahlvor-
schlägen oder auf mehreren Listenwahlvorschlägen 
benannt sind, können nicht zugelassen werden.

§ 25  
Form der Wahlvorschläge

(1) Dem Wahlvorschlag sind beizufügen
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1. von jeder vorgeschlagenen Bewerberin und je-
dem vorgeschlagenen Bewerber die schriftliche 
Erklärung nach dem Muster der Anlage 12, in der 
enthalten sind

a) die Zustimmung zum Wahlvorschlag und

b) Angaben über die berufliche Tätigkeit, soweit 
sie für die Vereinbarkeit mit dem angestrebten 
Mandat von Bedeutung ist,

2. für jede vorgeschlagene Bewerberin und jeden 
vorgeschlagenen Bewerber eine Bescheinigung 
der zuständigen Gemeindewahlleiterin oder des 
zuständigen Gemeindewahlleiters nach dem Mus-
ter der Anlage 14, dass die Bewerberin oder der 
Bewerber wählbar ist; die Bescheinigung ist kos-
tenfrei zu erteilen,

3. von jeder vorgeschlagenen Bewerberin und je-
dem vorgeschlagenen Bewerber, die oder der 
nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, 
eine Versicherung an Eides Statt nach dem Mus-
ter der Anlage 15, dass sie oder er infolge einer 
zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung oder einer 
strafrechtlichen Entscheidung im Herkunftsmit-
gliedstaat von der Wählbarkeit nicht ausgeschlos-
sen ist,

4. im Falle eines Wahlvorschlags einer Partei oder 
Wählergruppe eine Erklärung der Leiterin oder des 
Leiters der Versammlung über die Aufstellung der 
Bewerberinnen und Bewerber nach dem Muster 
der Anlage 17; diese Erklärung kann für mehrere 
Bewerberinnen und Bewerber gemeinsam in einer 
Ausfertigung eingereicht werden.

Tritt eine Bewerberin oder ein Bewerber sowohl in 
einem unmittelbaren Wahlvorschlag als auch im 
Listenwahlvorschlag derselben Partei oder Wähler-
gruppe auf, genügt es, wenn die sich auf beide Wahl-
vorschläge beziehende Erklärung nach Satz 1 Num-
mer 1, die Bescheinigung nach Satz 1 Nummer 2 
und die Versicherung an Eides Statt nach Satz 1 
Nummer 3 nur dem unmittelbaren Wahlvorschlag 
beigefügt werden.

(2) Mit dem Wahlvorschlag einer Partei oder Wäh-
lergruppe, die nicht mit mindestens einer oder ei-
nem für sie in Schleswig-Holstein aufgestellten und 
gewählten Vertreterin oder Vertreter im Deutschen 
Bundestag, im Schleswig-Holsteinischen Landtag, in 
der Vertretung des Wahlgebiets oder, bei Gemeinde-
wahlen, in der Vertretung des Kreises vertreten ist, 
sind außerdem einzureichen

1. die Satzung der Partei oder Wählergruppe,

2. das für die Partei oder Wählergruppe geltende 
Programm,

3. der Nachweis, dass der nach der Satzung für 
das Wahlgebiet oder für das Gebiet des Landes 
zuständige Vorstand der Partei oder Wählergruppe 
nach demokratischen Grundsätzen gewählt wor-

den ist; der Nachweis ist durch Vorlage einer be-
glaubigten Abschrift der bei der Wahl gefertigten 
Niederschrift oder einer schriftlichen Erklärung 
mehrerer bei der Wahl anwesender Personen zu 
führen.

Die Unterlagen sind der Wahlleiterin oder dem Wahl-
leiter in einfacher Ausfertigung einzureichen. Sie gel-
ten dann als Beifügung für alle von der Partei oder 
Wählergruppe eingereichten Wahlvorschläge. Die 
Sätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn eine Bestätigung 
des für Wahlen zuständigen Ministeriums nach § 26 
vorliegt.

(3) Der Satzung ist zu entnehmen, welches Organ als 
Leitung der für das Wahlgebiet örtlich bestehenden 
Gliederung der Partei oder Wählergruppe im Sinne 
des § 21 Satz 1 des Gesetzes zuständig und so-
mit zur Unterzeichnung befugt ist. Für Wahlgebiete 
ohne örtliche Gliederung im Sinne des Satzes 1 ist 
die Zuständigkeit aufgrund der Satzung festzustel-
len; im Zweifelsfall gilt das satzungsgemäße Organ 
der nächsten übergeordneten Gliederungsstufe als 
zeichnungsbefugt.

§ 26  
Bekanntmachung der an der Wahl teilnehmenden 

Parteien und Wählergruppen

(1) Das für Wahlen zuständige Ministerium gibt die 
Parteien und Wählergruppen bekannt, die ihm die in 
§ 25 Absatz 2 genannten Unterlagen unmittelbar 
eingereicht haben. Die Unterlagen sind ihm spätes-
tens zehn Wochen vor der Wahl mit dem Antrag auf 
Bestätigung einzureichen.

(2) Die Bekanntmachung gilt als Bestätigung für 
alle von der Partei oder Wählergruppe eingereichten 
Wahlvorschläge.

§ 27  
Vorprüfung der Wahlvorschläge, Beseitigung von 

Mängeln

Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter vermerkt auf 
jedem Wahlvorschlag das Datum des Eingangs, am 
letzten Tag der Einreichungsfrist außerdem die Uhr-
zeit. Sie oder er prüft unverzüglich, ob die einge-
gangenen Wahlvorschläge vollständig sind und den 
Anforderungen des Gesetzes und dieser Verordnung 
entsprechen; bei der Prüfung der Wahlvorschläge von 
Parteien und Wählergruppen bleibt die Satzungsmä-
ßigkeit der internen Erklärungen und Beschlüsse über 
die Wahlvorschläge außer Betracht. Stellt die Wahllei-
terin oder der Wahlleiter Mängel fest, benachrichtigt 
sie oder er sofort die Vertrauensperson und fordert 
sie auf, behebbare Mängel innerhalb der Fristen nach 
§ 24 Absatz 2 des Gesetzes zu beseitigen.

§ 28  
Ersatz ausgeschiedener Bewerberinnen 

 und Bewerber

Wird im Falle des § 23 Absatz 1 des Gesetzes nach 
§ 23 Absatz 3 des Gesetzes eine neue Bewerberin 
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oder ein neuer Bewerber vorgeschlagen, sind für sie 
oder ihn die in § 25 Absatz 1 Satz 1 genannten Un-
terlagen vor der Entscheidung über die Zulassung 
beizubringen.

§ 29  
Zulassung der Wahlvorschläge

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter lädt die Ver-
trauenspersonen der Wahlvorschläge zu der Sitzung, 
in der über die Zulassung entschieden wird.

(2) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter legt dem 
Wahlausschuss alle eingegangenen Wahlvorschläge 
vor und berichtet über das Ergebnis der Vorprüfung.

(3) Der Wahlausschuss prüft die eingegangenen 
Wahlvorschläge und beschließt über ihre Zulassung 
oder Zurückweisung. Vor der Entscheidung ist der 
erschienenen Vertrauensperson des betroffenen 
Wahlvorschlags Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(4) Der Wahlausschuss stellt die zugelassenen Wahl-
vorschläge mit den in § 23 Absatz 2 bezeichneten 
Angaben fest. Geben die Namen mehrerer Parteien 
oder Wählergruppen oder deren Kurzbezeichnungen 
zu Verwechslungen Anlass und ist ein Zusatz nach 
§ 23 Absatz 2 Nummer 2 nicht bestimmt, fügt er 
den Wahlvorschlägen die für die Unterscheidung er-
forderlichen Bezeichnungen bei.

(5) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter gibt die Ent-
scheidung des Wahlausschusses in der Sitzung im 
Anschluss an die Beschlussfassung unter kurzer 
Angabe der Gründe bekannt und weist auf den zu-
lässigen Rechtsbehelf hin.

(6) Die Niederschrift über die Sitzung (§ 2 Absatz 4) 
ist nach dem Muster der Anlage 19 zu fertigen.

§ 30  
Beschwerde gegen die Entscheidung 

 des Wahlausschusses

(1) Die Beschwerde der Vertrauensperson (§ 25 Ab-
satz 2 Satz 1 des Gesetzes) ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Wahlleiterin oder dem Wahl-
leiter desjenigen Wahlausschusses einzulegen, der 
über die Zulassung entschieden hat. Die Wahlleiterin 
oder der Wahlleiter legt ihre oder seine Beschwerde 
(§ 25 Absatz 2 Satz 1 und 2 des Gesetzes) schrift-
lich bei der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter des für 
die Entscheidung über die Beschwerde zuständigen 
Wahlausschusses (§ 25 Absatz 3 des Gesetzes) mit 
den Unterlagen über die Zulassung ein. Die Schrift-
form gilt auch durch Telefax als gewahrt. Die Wahl-
leiterin oder der Wahlleiter unterrichtet unverzüglich 
die Wahlleiterin oder den Wahlleiter des für die Ent-
scheidung über die Beschwerde zuständigen Wahl-
ausschusses über die eingegangenen Beschwerden 
und verfährt nach deren oder dessen Anweisung.

(2) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter des für die 
Entscheidung über die Beschwerde zuständigen 
Wahlausschusses lädt die Beschwerdeführerinnen 

und Beschwerdeführer, die Vertrauenspersonen der 
betroffenen Wahlvorschläge sowie die Wahlleiterin 
oder den Wahlleiter des Wahlausschusses, der über 
die Zulassung entschieden hat, zu der Sitzung, in der 
über die Beschwerde entschieden wird.

(3) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter gibt die Ent-
scheidung des Wahlausschusses in der Sitzung im 
Anschluss an die Beschlussfassung unter kurzer An-
gabe der Gründe bekannt.

§ 31  
Bekanntmachung der Wahlvorschläge

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter ordnet die 
zugelassenen Wahlvorschläge in der Reihenfolge, wie 
sie durch § 28 Absatz 2 des Gesetzes und durch die 
Bekanntmachung des für Wahlen zuständigen Minis-
teriums bestimmt ist, und gibt sie bekannt. In den 
kreisangehörigen Gemeinden genügt vereinfachte 
Bekanntmachung. Die Bekanntmachung enthält die 
in § 23 Absatz 2 bezeichneten Angaben; statt des 
Geburtsdatums ist jeweils nur das Geburtsjahr der 
Bewerberin oder des Bewerbers anzugeben. Weist 
eine Bewerberin oder ein Bewerber bis zur Zulassung 
der Wahlvorschläge gegenüber der Wahlleiterin oder 
dem Wahlleiter nach, dass für sie oder ihn im Melde-
register ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, ist anstelle 
ihrer oder seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine 
Erreichbarkeitsanschrift zu verwenden; die Angabe 
eines Postfaches genügt nicht.

(2) Unmittelbar nach Abschluss des Zulassungsver-
fahrens teilen die Wahlleiterinnen und Wahlleiter der 
Kommunalaufsichtsbehörde mit, ob in einem Wahl-
kreis die Wahl später stattfindet (§ 26 Absatz 1 
des Gesetzes). Ist eine Nachwahl notwendig (§ 27 
Absatz 1 und 2 des Gesetzes), teilt die Wahlleiterin 
oder der Wahlleiter dies unverzüglich der Kommu-
nalaufsichtsbehörde mit.

§ 32  
Spätere Wahl

(1) Ergibt sich bei der Zulassung der Wahlvorschläge 
nach § 25 des Gesetzes, dass in einem Wahlkreis 
keine oder weniger unmittelbare Wahlvorschläge 
eingereicht und zugelassen sind, als unmittelbare 
Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, stellt 
der Wahlausschuss dies fest.

(2) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter unterrichtet 
unverzüglich die Kommunalaufsichtsbehörde und be-
antragt die Festsetzung eines Termins für die spätere 
Wahl (§ 26 des Gesetzes). Sie oder er gibt den Aus-
fall der Wahl und den Tag der späteren Wahl bekannt; 
vereinfachte Bekanntmachung genügt.

(3) Bei der späteren Wahl wird nach den für die 
Hauptwahl aufgestellten Wählerverzeichnissen ge-
wählt. Das Wählerverzeichnis wird nicht erneut zur 
Einsichtnahme bereitgehalten und nicht berichtigt. 
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Die für die Hauptwahl gebildeten Wahlbezirke und 
vorgesehenen Wahlräume bleiben unverändert.

(4) Die für die Hauptwahl ausgestellten Wahlscheine 
bleiben für die spätere Wahl gültig; dies gilt nicht, 
wenn die Wahlscheine für die Kreiswahl und die mit 
ihr verbundene Gemeindewahl ausgestellt waren und 
nur eine der beiden Wahlen später durchgeführt wird. 
Wer am Tag der Hauptwahl innerhalb des Gebiets der 
späteren Wahl wahlberechtigt war und die Vorausset-
zungen für die Ausstellung eines Wahlscheins erfüllt, 
kann einen Wahlschein für die spätere Wahl erhalten.

(5) Die Wahlvorschläge sind mit sämtlichen Unterla-
gen neu einzureichen. Ist eine Bewerberin oder ein Be-
werber bei der Hauptwahl aus der Liste gewählt, steht 
dies einer Bewerbung bei der späteren Wahl nicht 
entgegen. Im Falle ihrer Wahl scheidet eine solche 
Person als Listenvertreterin oder Listenvertreter aus.

§ 33  
Nachwahl

(1) Bei einer Nachwahl wegen Todes einer Bewerberin 
oder eines Bewerbers (§ 27 Absatz 1 des Gesetzes) 
fordert die Wahlleiterin oder der Wahlleiter die Ver-
trauensperson des Wahlvorschlags, dessen Bewer-
berin oder Bewerber gestorben ist, auf, einen neuen 
Wahlvorschlag einzureichen. Die Fristen für die Einrei-
chung und Zulassung des Wahlvorschlags sowie die 
Bekanntgabe der zugelassenen Bewerberin oder des 
zugelassenen Bewerbers werden von der Wahlleiterin 
oder dem Wahlleiter gleichzeitig mit dem Wahltag für 
die Nachwahl festgesetzt. § 32 Absatz 3 und 4 sowie 
Absatz 5 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(2) Bei einer Nachwahl infolge höherer Gewalt (§ 27 
Absatz 2 des Gesetzes) wird nach den für die Haupt-
wahl zugelassenen Wahlvorschlägen gewählt. § 32 
Absatz 2 gilt sinngemäß; § 32 Absatz 3 und 4 so-
wie Absatz 5 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Sind 
infolge der Ereignisse, die Ursache für die Verschie-
bung der Wahl waren, die Wählerverzeichnisse und 
die Wahlvorschläge nicht ordnungsgemäß aufge-
stellt worden, kann die Kommunalaufsichtsbehörde 
bestimmen, dass die Wählerverzeichnisse berichtigt 
und neu zur Einsichtnahme bereitgehalten werden 
und dass neue Wahlvorschläge einzureichen sind.

§ 34  
Stimmzettel, Umschläge für die Briefwahl

(1) Der Stimmzettel ist von weißem oder weißlichem 
Papier, das undurchsichtig sein muss. Schriftart, 
Schriftgröße und Kontrast sollen so gewählt werden, 
dass die Lesbarkeit erleichtert wird. Er enthält nach 
dem Muster der Anlage 21 und in der Anordnung nach 
§ 28 Absatz 2 und 3 des Gesetzes die unmittelbaren 
Bewerberinnen und Bewerber. Bei einem Nachweis 
nach § 31 Absatz 1 Satz 4 ist anstelle der Anschrift 
(Hauptwohnung) die Erreichbarkeitsanschrift anzuge-
ben. Die Größe des Stimmzettels richtet sich nach der 
Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber.

(2) Für jede Bewerberin und jeden Bewerber ist ein ab-
gegrenztes Feld vorzusehen. Treten in einem Wahlkreis 
für eine Partei oder Wählergruppe mehrere unmittelbare 
Bewerberinnen und Bewerber auf (§ 9 des Gesetzes), 
sind diese innerhalb derselben Nummer mit fortlau-
fenden kleinen Buchstaben voneinander abzugrenzen.

(3) Im Kopf des Stimmzettels ist deutlich sichtbar 
anzugeben, wie viele Stimmen jede Wählerin und 
jeder Wähler hat und dass der Stimmzettel ungül-
tig ist, wenn mehr Stimmen vergeben werden; der 
Stimmzettel für die Gemeindewahl in Gemeinden mit 
bis zu 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern soll 
außerdem den Hinweis enthalten, dass die Stimmen 
beliebig verteilt werden können.

(4) Muster der Stimmzettel werden unverzüglich 
nach ihrer Fertigstellung den Blindenvereinen, die 
ihre Bereitschaft zur Herstellung der Stimmzettel-
schablonen erklärt haben, zur Verfügung gestellt.

(5) Die Stimmzettelumschläge für die Briefwahl sollen 
mindestens 11,4 x 16,2 cm (DIN C 6) groß, von blauer 
Farbe und nach dem Muster der Anlage 24 beschriftet 
sein. Sie müssen undurchsichtig und mindestens in 
jedem Wahlkreis von gleicher Größe und Farbe sein.

(6) Die Wahlbriefumschläge sollen entsprechend grö-
ßer als die Stimmzettelumschläge nach Absatz 5, 
von hellroter Farbe und nach dem Muster der An-
lage 25 beschriftet sein.

§ 35  
Wahlräume

Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahllei-
ter bestimmt für jeden Wahlbezirk einen Wahlraum. 
Soweit möglich, stellen die Gemeinden Wahlräume in 
Gemeindegebäuden zur Verfügung. Die Wahlräume 
sollen nach den örtlichen Verhältnissen so ausge-
wählt und eingerichtet werden, dass allen Wahlbe-
rechtigten, insbesondere behinderten und anderen 
Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung, die Teil-
nahme an der Wahl möglichst erleichtert wird. Die 
Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter 
teilt frühzeitig und in geeigneter Weise mit, welche 
Wahlräume barrierefrei im Sinne des § 2 Absatz 3 
des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes sind.

§ 36  
Wahlkabinen

In jedem Wahlraum richtet die Gemeindewahlleite-
rin oder der Gemeindewahlleiter eine oder mehrere 
Wahlkabinen mit Tischen ein, in denen der Stimmzet-
tel unbeobachtet gekennzeichnet werden kann. Als 
Wahlkabine kann auch ein nur durch den Wahlraum 
zugänglicher Nebenraum dienen, wenn dessen Ein-
gang vom Wahltisch aus übersehen werden kann.

§ 37  
Wahlurne, Wahltisch

(1) Die von den Wählerinnen und Wählern abgege-
benen Stimmzettel werden in Wahlurnen gesammelt.
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(2) Die Wahlurne muss mit einem verschließbaren 
Deckel versehen und so beschaffen sein, dass sie die 
Stimmzettel in einer das Wahlgeheimnis wahrenden 
Weise aufnehmen kann.

(3) Der Tisch, an dem der Wahlvorstand Platz nimmt, 
muss von allen Seiten zugänglich sein. An oder auf 
diesen Tisch wird die Wahlurne gestellt.

§ 38  
Wahlbekanntmachung

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter macht spätestens am sechsten Tag vor der 
Wahl bekannt, welche Regelungen von den Wähle-
rinnen und Wählern bei der Stimmabgabe zu beach-
ten sind, und gibt dazu die erforderlichen Hinweise 
(Wahlbekanntmachung). Für den Mindestinhalt der 
Wahlbekanntmachung ist das Muster der Anlage 26 
maßgebend; Abweichungen in der Gestaltung sind 
zulässig. Anstelle der Aufzählung der Wahlbezirke 
mit ihrer Abgrenzung und ihren Wahlräumen kann 
auf die Angaben in der Wahlbenachrichtigung ver-
wiesen werden.

(2) Ein Abdruck der Wahlbekanntmachung ist vor 
Beginn der Wahlhandlung am oder im Eingang des 
Gebäudes anzubringen, in dem sich der Wahlraum 
befindet. Dem Abdruck ist ein Stimmzettel beizufü-
gen; dieser Stimmzettel muss deutlich als Muster 
gekennzeichnet sein.

Abschnitt 3 
Wahlhandlung

§ 39  
Wahldauer

(1) Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

(2) Der Gemeindewahlausschuss kann im Einzelfall, 
wenn besondere Gründe es erfordern, die Wahldauer 
mit einem früheren Beginn oder einem späteren Ende 
festsetzen.

§ 40  
Wahlfrieden

Als unzulässige Beeinflussung der Wählerinnen und 
Wähler durch Ton (§ 30 Absatz 2 des Gesetzes) 
gilt auch die Verwendung von Lautsprechern, die 
im Wahlgebäude bei geschlossenen Fenstern noch 
deutlich zu vernehmen sind.

§ 41  
Ausstattung des Wahlvorstands

Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahl-
leiter übergibt der Wahlvorsteherin oder dem Wahl-
vorsteher eines jeden Wahlbezirks vor Beginn der 
Wahlhandlung

1. das abgeschlossene Wählerverzeichnis,

2. das Verzeichnis der im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten, denen nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses noch Wahlscheine er-
teilt worden sind,

3. das Verzeichnis über die für ungültig erklärten 
Wahlscheine oder die schriftliche Mitteilung, dass 
keine Wahlscheine für ungültig erklärt worden 
sind, und

4. die außerdem erforderlichen Unterlagen und Aus-
stattungsgegenstände.

§ 42  
Vorbereitung der Wahlhandlung

(1) Vor Beginn der Wahlhandlung berichtigt die Wahl-
vorsteherin oder der Wahlvorsteher das Wählerver-
zeichnis nach dem Verzeichnis der nachträglich aus-
gestellten Wahlscheine (§ 21 Absatz 2), indem sie 
oder er bei den in diesem Verzeichnis aufgeführten 
Wahlberechtigten in der Spalte für den Stimmabga-
bevermerk “Wahlschein” oder “W” einträgt. Sie oder 
er berichtigt dementsprechend den Abschluss des 
Wählerverzeichnisses in der daneben vorgesehenen 
Spalte und bescheinigt dies an der vorgesehenen 
Stelle. Ebenso verfährt die Wahlvorsteherin oder der 
Wahlvorsteher nach Beginn der Wahlhandlung, wenn 
ihr oder ihm die Gemeindewahlleiterin oder der Ge-
meindewahlleiter mitteilt, dass sie oder er an eine 
im Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte 
Person einen Wahlschein ausstellt (§ 18 Absatz 5 
Satz 2 und 3 und § 21 Absatz 2 Satz 2).

(2) Der Wahlvorstand überzeugt sich vor Beginn der 
Wahlhandlung, dass die Wahlurne leer ist. Die Wahl-
vorsteherin oder der Wahlvorsteher verschließt die 
Wahlurne. Diese darf bis zum Schluss der Wahlhand-
lung nicht mehr geöffnet werden.

§ 43  
Öffentlichkeit

Während der Wahlhandlung sowie der Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses hat jede Person 
zum Wahlraum Zutritt, soweit das ohne Störung des 
Wahlgeschäfts möglich ist.

§ 44  
Ordnung im Wahlraum

(1) Der Wahlvorstand sorgt für Ruhe und Ordnung 
im Wahlraum. Er ordnet bei Andrang den Zutritt zum 
Wahlraum.

(2) Sind mehrere Wahlvorstände in einem Wahlraum 
tätig, bestimmt die Gemeindewahlleiterin oder der 
Gemeindewahlleiter, welcher Vorstand für Ruhe und 
Ordnung im Wahlraum sorgt.

§ 45  
Stimmabgabe

(1) Die Wählerin oder der Wähler gibt die Wahlbe-
nachrichtigung beim Wahlvorstand ab. Auf Verlangen, 
insbesondere wenn sie oder er die Wahlbenachrichti-
gung nicht vorlegt, hat sie oder er sich auszuweisen.

(2) Sobald die Schriftführerin oder der Schriftführer 
im Wählerverzeichnis die Wahlberechtigung festge-
stellt hat, übergibt eine Beisitzerin oder ein Beisit-
zer der Wählerin oder dem Wähler einen amtlichen 
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Stimmzettel. Die Schriftführerin oder der Schriftfüh-
rer vermerkt die Stimmabgabe im Wählerverzeichnis 
in der dafür bestimmten Spalte. Die Mitglieder des 
Wahlvorstands sind nicht befugt, Angaben zur Per-
son der Wählerin oder des Wählers so zu verlautba-
ren, dass sie von sonstigen im Wahlraum Anwesen-
den zur Kenntnis genommen werden können, es sei 
denn, dass es zur Feststellung der Wahlberechtigung 
erforderlich ist.

(3) Die Wählerin oder der Wähler kennzeichnet in der 
Wahlkabine den Stimmzettel und faltet ihn so zusam-
men, dass dessen Inhalt verdeckt ist. In der Wahl-
kabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
Der Wahlvorstand achtet darauf, dass sich immer 
nur eine Wählerin oder ein Wähler und nur so lange 
wie notwendig in der Wahlkabine aufhält.

(4) Besteht kein Anlass zur Zurückweisung der Wäh-
lerin oder des Wählers nach den Absätzen 5 und 6, 
gibt die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher die 
Wahlurne frei. Die Wählerin oder der Wähler legt den 
zusammengefalteten Stimmzettel in die Wahlurne.

(5) Der Wahlvorstand hat eine Wählerin oder einen 
Wähler zurückzuweisen, wenn sie oder er

1. den Stimmzettel außerhalb der Wahlkabine ge-
kennzeichnet oder ihn mit einem äußerlich sicht-
baren, das Wahlgeheimnis offensichtlich gefähr-
denden Kennzeichen versehen hat,

2. den Stimmzettel nicht oder nicht so zusammen-
gefaltet hat, dass dessen Inhalt verdeckt ist,

3. für den Wahlvorstand erkennbar in der Wahlkabine 
fotografiert oder gefilmt hat,

4. außer dem Stimmzettel einen weiteren Gegen-
stand in die Wahlurne legen will oder

5. offensichtlich mehrere Stimmzettel für dieselbe 
Wahl abgeben will.

(6) Bestehen Bedenken gegen die Zulassung einer 
Wählerin oder eines Wählers zur Stimmabgabe, be-
schließt der Wahlvorstand über die Zulassung oder 
Zurückweisung.

(7) Hat die Wählerin oder der Wähler den Stimmzettel 
versehentlich falsch gekennzeichnet oder unbrauch-
bar gemacht oder wird sie oder er nach Absatz 5 
Nummer 1 bis 3 zurückgewiesen, ist ihr oder ihm 
auf Verlangen ein neuer Stimmzettel auszuhändigen, 
nachdem sie oder er den alten Stimmzettel zerrissen 
hat.

§ 46  
Hilfeleistung bei der Stimmabgabe

(1) Eine Wählerin oder ein Wähler, die oder der nicht 
lesen kann oder wegen einer körperlichen Beeinträch-
tigung in der Stimmabgabe gehindert ist, bestimmt 
eine Person, die ihr oder ihm bei der Stimmabgabe 
helfen soll (Hilfsperson), und gibt dies dem Wahlvor-
stand bekannt. Hilfsperson kann auch ein von der 

Wählerin oder dem Wähler bestimmtes Mitglied des 
Wahlvorstands sein.

(2) Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der 
Wünsche der Wählerin oder des Wählers zu be-
schränken. Die Hilfsperson darf gemeinsam mit der 
Wählerin oder dem Wähler die Wahlkabine aufsu-
chen, wenn das zur Hilfeleistung erforderlich ist.

(3) Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung dessen 
verpflichtet, was sie bei der Hilfeleistung von der 
Wahl einer anderen Person erfahren hat.

(4) Eine Wählerin oder ein Wähler, die oder der blind 
oder sehbehindert ist, kann sich zur Kennzeichnung 
des Stimmzettels auch einer Stimmzettelschablone 
bedienen.

§ 47  
Stimmabgabe mit Wahlschein

(1) Die Inhaberin oder der Inhaber eines Wahlscheins 
übergibt diesen der Wahlvorsteherin oder dem Wahl-
vorsteher zur Prüfung. Auf Verlangen hat sich die 
Wahlscheininhaberin oder der Wahlscheininhaber 
auszuweisen.

(2) Entstehen Zweifel über die Gültigkeit des Wahl-
scheins oder über den rechtmäßigen Besitz, klärt der 
Wahlvorstand diese Zweifel nach Möglichkeit auf und 
beschließt über die Zulassung oder Zurückweisung 
der Inhaberin oder des Inhabers. Die Wahlvorsteherin 
oder der Wahlvorsteher behält den Wahlschein auch 
im Fall der Zurückweisung ein.

§ 48  
Schluss der Wahlhandlung

Sobald die Wahldauer beendet ist, gibt die Wahl-
vorsteherin oder der Wahlvorsteher dies bekannt. 
Danach dürfen nur noch die Wählerinnen und Wäh-
ler zur Stimmabgabe zugelassen werden, die sich 
im Wahlraum befinden. Der Zutritt zu diesem ist so 
lange zu sperren, bis die anwesenden Wählerinnen 
und Wähler ihre Stimme abgegeben haben. Danach 
erklärt die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher 
die Wahlhandlung für geschlossen.

§ 49  
Wahl in Sonderwahlbezirken

(1) Zur Stimmabgabe in Sonderwahlbezirken (§ 8) 
wird jede in der Einrichtung anwesende wahlberech-
tigte Person zugelassen, die einen für den Wahlkreis 
gültigen Wahlschein hat.

(2) Es ist zulässig, für verschiedene Teile eines Son-
derwahlbezirks verschiedene Personen als Beisitze-
rinnen und Beisitzer des Wahlvorstands zu bestellen.

(3) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter bestimmt im Einvernehmen mit der Leitung 
der Einrichtung einen geeigneten Wahlraum. Für die 
verschiedenen Teile eines Sonderwahlbezirks können 
verschiedene Wahlräume bestimmt werden. Die Ge-
meindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter rich-
tet den Wahlraum her und sorgt für Wahlurnen und 
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für sonst erforderliche Vorrichtungen zum Schutz 
des Wahlgeheimnisses.

(4) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter bestimmt im Einvernehmen mit der Leitung 
der Einrichtung die Wahldauer für den Sonderwahl-
bezirk im Rahmen der Wahldauer nach § 39 nach 
dem tatsächlichen Bedarf.

(5) Die Leitung der Einrichtung gibt den Wahlberech-
tigten den Wahlraum und die Wahldauer am Tag vor 
der Wahl bekannt und weist auf die Möglichkeit der 
Stimmabgabe nach Absatz 6 hin.

(6) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher oder 
eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter und zwei 
Personen aus dem Kreis der Beisitzerinnen und Bei-
sitzer können sich zur Durchführung der Wahl unter 
Mitnahme einer verschlossenen Wahlurne und der 
erforderlichen Stimmzettel in die Krankenzimmer und 
an die Krankenbetten begeben. Dabei muss auch 
bettlägerigen Wählerinnen und Wählern Gelegenheit 
gegeben werden, den Stimmzettel unbeobachtet zu 
kennzeichnen. Die Wahlvorsteherin oder der Wahl-
vorsteher oder die Stellvertreterin oder der Stellver-
treter weist Wählerinnen und Wähler, die sich bei 
der Stimmabgabe von einer anderen Person helfen 
lassen wollen, darauf hin, dass sie auch ein von ihnen 
bestimmtes Mitglied des Wahlvorstands als Hilfsper-
son in Anspruch nehmen können. Nach Schluss der 
Stimmabgabe nach Satz 1 sind die verschlossene 
Wahlurne und die Wahlscheine unverzüglich in den 
Wahlraum des Sonderwahlbezirks zu bringen. Dort 
ist die Wahlurne bis zum Schluss der allgemeinen 
Wahlhandlung unter Aufsicht des Wahlvorstands ver-
schlossen zu verwahren. Danach wird ihr Inhalt mit 
dem Inhalt der im Wahlraum aufgestellten Wahlurne 
vermengt und zusammen mit den übrigen Stimmen 
des Sonderwahlbezirks ausgezählt. Der Vorgang wird 
in der Wahlniederschrift (§ 61) vermerkt.

(7) Die Öffentlichkeit soll durch die Anwesenheit 
anderer Wahlberechtigter gewährleistet werden.

(8) Die Leitung der Einrichtung hat bei Kranken, die an-
steckende Krankheiten haben, insbesondere § 30 Ab-
satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 30 
des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I 
S. 1626), zu beachten.

(9) Das Wahlergebnis des Sonderwahlbezirks darf 
nicht vor Schluss der Wahldauer nach § 39 ermittelt 
werden.

(10) Im Übrigen gelten die allgemeinen Bestimmungen.

§ 50  
Stimmabgabe in kleineren  

Krankenhäusern, kleineren Alten- und  
Pflegeheimen, sozialtherapeutischen Anstalten 

und Justizvollzugsanstalten

(1) Wird für die Stimmabgabe in einem kleineren 
Krankenhaus, einem kleineren Alten- oder Pflege-

heim, einer sozialtherapeutischen Anstalt oder einer 
Justizvollzugsanstalt ein beweglicher Wahlvorstand 
gebildet (§ 4), ist nach den Absätzen 2 bis 4 zu 
verfahren; im Übrigen gelten die allgemeinen Be-
stimmungen.

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter vereinbart mit der Leitung der Einrichtung 
die Zeit der Stimmabgabe innerhalb der Wahldauer 
nach § 39. Die Leitung der Einrichtung stellt einen 
geeigneten Wahlraum bereit. Die Gemeindewahllei-
terin oder der Gemeindewahlleiter richtet ihn her. Die 
Leitung der Einrichtung gibt den Wahlberechtigten 
Ort und Zeit der Stimmabgabe bekannt und sorgt 
dafür, dass sie, soweit möglich, zur Stimmabgabe 
den Wahlraum aufsuchen können.

(3) Der bewegliche Wahlvorstand begibt sich unter 
Mitnahme einer verschlossenen Wahlurne und der 
erforderlichen Stimmzettel in die Einrichtung und 
nimmt die Wahlscheine sowie die Stimmzettel ent-
gegen. § 49 Absatz 6 Satz 3 bis 7 gilt entsprechend.

(4) Für die Stimmabgabe in kleineren Krankenhäu-
sern sowie kleineren Alten- und Pflegeheimen gilt 
§ 49 Absatz 6 Satz 1 und 2 sowie Absatz 7 und 8 
entsprechend.

 51  
Briefwahl

(1) Wer durch Briefwahl wählt,

1. kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt 
ihn in den amtlichen Stimmzettelumschlag und 
verschließt diesen,

2. unterschreibt die auf dem Wahlschein vorge-
druckte Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl 
unter Angabe des Datums,

3. steckt den verschlossenen amtlichen Stimmzettel- 
umschlag und den unterschriebenen Wahlschein 
in den amtlichen Wahlbriefumschlag,

4. verschließt den Wahlbriefumschlag und

5. übersendet den Wahlbrief der darauf angegebe-
nen Gemeindewahlleiterin oder dem darauf an-
gegebenen Gemeindewahlleiter durch ein Post-
unternehmen.

Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle der Ge-
meindewahlleiterin oder des Gemeindewahlleiters ab-
gegeben werden; am Wahltag bis 18.00 Uhr in dem 
nach § 16 Absatz 1 des Gesetzes für die Briefwahl 
bestimmten Wahlbezirk. Nach Eingang des Wahl-
briefs bei der zuständigen Stelle darf dieser nicht 
mehr zurückgegeben werden.

(2) Der Stimmzettel ist unbeobachtet zu kennzeich-
nen und in den Stimmzettelumschlag zu legen; 
§ 45 Absatz 7 gilt entsprechend. Für die Stimmab-
gabe behinderter Wählerinnen und Wähler gilt § 46 
sinngemäß. Hat die Wählerin oder der Wähler den 
Stimmzettel durch eine Hilfsperson kennzeichnen 
lassen, hat diese die auf dem Wahlschein vorge-
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druckte Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl zu 
unterschreiben und damit zu bestätigen, dass sie den 
Stimmzettel nach dem erklärten Willen der Wählerin 
oder des Wählers gekennzeichnet hat.

(3) In Krankenhäusern, Altenheimen, Altenwohnhei-
men, Pflegeheimen, Erholungsheimen, sozialthera-
peutischen Anstalten und Justizvollzugsanstalten so-
wie Gemeinschaftsunterkünften ist dafür zu sorgen, 
dass der Stimmzettel unbeobachtet gekennzeichnet 
und in den Stimmzettelumschlag gelegt werden 
kann. Die Leitung der Einrichtung bestimmt einen 
geeigneten Raum, veranlasst dessen Ausstattung 
und gibt den Wahlberechtigten bekannt, in welcher 
Zeit der Raum für die Ausübung der Briefwahl zur 
Verfügung steht.

(4) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter weist die Leitungen der Einrichtungen in 
ihrem oder seinem Bezirk spätestens am 13. Tag 
vor der Wahl auf die Regelung des Absatzes 3 hin.

§ 52  
Behandlung der Wahlbriefe

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter sammelt die Wahlbriefe ungeöffnet und 
hält sie unter Verschluss. Sie oder er vermerkt auf 
jedem am Wahltag nach Schluss der Wahldauer ein-
gegangenen Wahlbrief Datum und Uhrzeit des Ein-
gangs, auf den vom nächsten Tag an eingehenden 
Wahlbriefen nur das Eingangsdatum.

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter ordnet, sofern erforderlich, die Wahlbriefe 
nach den Wahlkreisen. Sie oder er verteilt die Wahl-
briefe auf die nach § 16 Absatz 1 des Gesetzes für 
die Briefwahl bestimmten Wahlbezirke. Die am Wahl-
tag bis 18.00 Uhr eingehenden Wahlbriefe sind den 
zuständigen Wahlvorständen auf schnellstem Wege 
zu übermitteln.

(3) Verspätet eingegangene Wahlbriefe werden von 
der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahl-
leiter angenommen, mit den in Absatz 1 vorgeschrie-
benen Vermerken versehen und ungeöffnet verpackt. 
Das Paket wird von ihr oder ihm versiegelt, mit In-
haltsangabe versehen und verwahrt, bis die Vernich-
tung der Wahlbriefe zulässig ist (§ 91). Sie oder er 
hat sicherzustellen, dass das Paket Unbefugten nicht 
zugänglich ist.

§ 53  
Zulassung der Wahlbriefe

(1) Ein von der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvor-
steher bestimmtes Mitglied des Wahlvorstands öffnet 
die Wahlbriefe nacheinander und entnimmt ihnen den 
Wahlschein und den Stimmzettelumschlag. Ist der 
Wahlschein in einem Verzeichnis für ungültig erklär-
ter Wahlscheine nicht aufgeführt und werden sonst 
keine Bedenken gegen den Wahlbrief erhoben, wird 
der Stimmzettelumschlag ungeöffnet in die für die 
Stimmzettel der Urnenwählerinnen und Urnenwähler 

bestimmte Wahlurne gelegt. Die Wahlscheine werden 
gesammelt.

(2) Werden gegen einen Wahlbrief Bedenken erho-
ben, beschließt der Wahlvorstand über die Zulas-
sung oder Zurückweisung. Der Wahlbrief ist vom 
Wahlvorstand zurückzuweisen, wenn ein Tatbestand 
des § 35 Absatz 2 Nummer 1 des Gesetzes vorliegt. 
Die zurückgewiesenen Wahlbriefe sind samt Inhalt 
auszusondern, mit einem Vermerk über den Zurück-
weisungsgrund zu versehen, wieder zu verschließen, 
fortlaufend zu nummerieren und zu verpacken; das 
Paket ist zu versiegeln. Die Einsenderinnen und Ein-
sender zurückgewiesener Wahlbriefe werden nicht 
als Wählerinnen und Wähler gezählt; ihre Stimmen 
gelten als nicht abgegeben (§ 35 Absatz 2 Num-
mer 1 Satz 2 des Gesetzes).

(3) Stellt das für Wahlen zuständige Ministerium 
fest, dass infolge von Naturkatastrophen oder ähn-
lichen Ereignissen höherer Gewalt die regelmäßige 
Beförderung von Wahlbriefen gestört war, gelten die 
betroffenen Wahlbriefe, die nach dem Datum des 
Poststempels spätestens am zweiten Tag vor der 
Wahl zur Post gegeben worden sind, als rechtzeitig 
eingegangen. In einem solchen Fall werden, sobald 
die Auswirkungen des Ereignisses behoben sind, spä-
testens aber am 22. Tag nach der Wahl, die durch 
das Ereignis betroffenen Wahlbriefe ausgesondert 
und dem Wahlvorstand zur nachträglichen Feststel-
lung des Wahlergebnisses zugeleitet. Die nachträg-
liche Feststellung unterbleibt, wenn sie wegen der 
geringen Anzahl der vorliegenden Wahlbriefe nicht 
möglich ist, ohne das Wahlgeheimnis zu gefährden.

Abschnitt 4 
Feststellung des Wahlergebnisses

§ 54  
Ermittlung und Feststellung des  
Wahlergebnisses im Wahlbezirk

Im Anschluss an die Wahlhandlung ermittelt der 
Wahlvorstand ohne Unterbrechung das Wahlergeb-
nis im Wahlbezirk und stellt fest

1. die Anzahl der Wahlberechtigten,

2. die Anzahl der Wählerinnen und Wähler insge-
samt,

3. die Anzahl der ungültigen Stimmen,

4. die Anzahl der gültigen Stimmen und

5. für jede Bewerberin und jeden Bewerber die An-
zahl der für sie oder ihn abgegebenen gültigen 
Stimmen.

§ 55 
Zählung der Wählerinnen und Wähler

(1) Vor dem Öffnen der Wahlurne werden alle nicht 
benutzten Stimmzettel vom Wahltisch entfernt. 
Sodann werden die Stimmzettel der Wahlurne ent-
nommen und gezählt. Zugleich werden die Stimm-
abgabevermerke im Wählerverzeichnis und die ent-
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gegengenommenen Wahlscheine gezählt. Ergibt sich 
dabei auch nach wiederholter Zählung keine Über-
einstimmung, ist dies in der Wahlniederschrift anzu-
geben und, soweit möglich, zu erläutern; in diesem 
Fall gilt die Anzahl der in der Wahlurne befindlichen 
Stimmzettel als Anzahl der Wählerinnen und Wähler.

(2) Ist der Wahlbezirk für die Briefwahl bestimmt 
(§ 16 Absatz 1 des Gesetzes), gilt Absatz 1 mit fol-
genden Maßgaben:

1. Nach dem Öffnen der Wahlurne werden die 
Stimmzettel der Briefwählerinnen und Briefwäh-
ler den Stimmzettelumschlägen entnommen und 
in gefaltetem Zustand mit den Stimmzetteln der 
Urnenwählerinnen und Urnenwähler vermengt.

2. Ein leerer Stimmzettelumschlag wird mit dem Ver-
merk “Leer abgegeben” versehen und wie ein 
Stimmzettel gezählt; der Umschlag ist aufzube-
wahren.

3. Befinden sich in einem Stimmzettelumschlag 
mehrere Stimmzettel derselben Wahl, werden sie 
zusammengeheftet, auf der Rückseite mit dem 
Vermerk “Mehrfach abgegeben” versehen und 
wie ein Stimmzettel gezählt.

§ 56  
Verfahren der Stimmenzählung

Für die Zählung der Stimmen gilt,

1. wenn im Wahlkreis mehrere Vertreterinnen und 
Vertreter zu wählen sind, das in § 57 bestimmte 
Verfahren (Stapel-Listen-Verfahren),

2. wenn im Wahlkreis nur eine Vertreterin oder ein 
Vertreter zu wählen ist, das in § 58 bestimmte 
Verfahren (Stapelverfahren).

 57  
Zählung der Stimmen  

im Stapel-Listen-Verfahren

(1) Mehrere Beisitzerinnen und Beisitzer legen die 
Stimmzettel zu Stapeln, die sie unter Aufsicht be-
halten; sie bilden

1. nach Parteien und Wählergruppen getrennte Sta-
pel mit den Stimmzetteln, auf denen jeweils alle 
verfügbaren Stimmen für Bewerberinnen und 
Bewerber derselben Partei oder Wählergruppe 
zweifelsfrei gültig abgegeben worden sind,

2. einen Stapel mit den anderen Stimmzetteln, auf 
denen zweifelsfrei gültige Stimmen abgegeben 
worden sind,

3. einen Stapel mit den ungekennzeichneten Stimm-
zetteln und leer abgegebenen Stimmzettelum-
schlägen (§ 55 Absatz 2 Nummer 2),

4. einen Stapel mit den übrigen Stimmzetteln.

(2) Die Beisitzerinnen und Beisitzer, die die nach 
Absatz 1 Nummer 1 geordneten Stimmzettel unter 
ihrer Aufsicht haben, übergeben der Wahlvorsteherin 
oder dem Wahlvorsteher die einzelnen Stapel nachei-

nander in der Reihenfolge der Parteien und Wähler-
gruppen auf dem Stimmzettel. Die Wahlvorsteherin 
oder der Wahlvorsteher prüft, ob die Stimmzettel 
eines jeden Stapels gleich gekennzeichnet sind, und 
sagt zu jedem Stapel an, für welche Wahlvorschläge 
er Stimmen enthält. Gibt ein Stimmzettel der Wahl-
vorsteherin oder dem Wahlvorsteher Anlass zu Be-
denken, fügt sie oder er diesen dem Stapel nach 
Absatz 1 Nummer 4 hinzu. Danach zählen je zwei 
Mitglieder des Wahlvorstands, die von der Wahlvor-
steherin oder dem Wahlvorsteher hierzu bestimmt 
worden sind, nacheinander die nach Satz 2 geprüften 
Stimmzettel eines jeden Stapels unter gegenseitiger 
Kontrolle und ermitteln für jede Bewerberin und für 
jeden Bewerber die Anzahl der für sie oder ihn ab-
gegebenen Stimmen. Die Wahlvorsteherin oder der 
Wahlvorsteher kann in den Fällen der Sätze 1 bis 3 
ihre oder seine Aufgaben ganz oder teilweise auf 
ein anderes Mitglied des Wahlvorstands, das keine 
Tätigkeit nach Absatz 1 ausgeübt hat, übertragen.

(3) Anschließend übergeben die Beisitzerinnen und 
Beisitzer, die die nach Absatz 1 Nummer 2 und 3 
geordneten Stimmzettel und Stimmzettelumschläge 
unter ihrer Aufsicht haben, der Wahlvorsteherin oder 
dem Wahlvorsteher die einzelnen Stapel nachein-
ander. Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher 
sagt bei jedem Stimmzettel, der keinen Anlass zu 
Bedenken gibt, an, für welche Bewerberinnen und 
Bewerber Stimmen abgegeben worden sind. Bei un-
gekennzeichneten Stimmzetteln und leer abgegebe-
nen Stimmzettelumschlägen (Absatz 1 Nummer 3) 
sagt die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher je-
weils eine ungültige Stimme an; diese Stimmzettel 
und Stimmzettelumschläge sind auf der Rückseite 
mit dem Vermerk “Ungültig” zu versehen. Gibt ein 
Stimmzettel der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvor-
steher Anlass zu Bedenken, fügt sie oder er diesen 
dem Stapel nach Absatz 1 Nummer 4 hinzu.

(4) Sodann entscheidet der Wahlvorstand über die 
Gültigkeit der Stimmen, die auf den nach Absatz 1 
Nummer 4 geordneten Stimmzetteln abgegeben wor-
den sind. Ein Stimmzettel, bei dem keine Stimme 
für gültig erklärt worden ist, gilt als eine ungültige 
Stimme; ist mindestens eine Stimme für gültig erklärt 
worden, bleiben die nicht abgegebenen und die nicht 
für gültig erklärten Stimmen bei der Zählung der un-
gültigen Stimmen unberücksichtigt. Die Wahlvorste-
herin oder der Wahlvorsteher gibt die Entscheidung 
mündlich bekannt und sagt bei gültigen Stimmen an, 
für welche Bewerberinnen und Bewerber die Stim-
men lauten. Sie oder er vermerkt die Entscheidung 
auf der Rückseite des Stimmzettels. Die Stimmzettel 
sind fortlaufend zu nummerieren.

(5) Zur Zählung der Stimmen in den Fällen der Ab-
sätze 3 und 4 werden von dafür bestimmten Mitglie-
dern des Wahlvorstands oder von Hilfskräften eine 
Zählliste und eine Gegenzählliste nach dem Muster 
der Anlage 29 geführt. Jede Listenführerin und jeder Anl. 29
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Listenführer verzeichnet jede angesagte gültige und 
ungültige Stimme in der dafür vorgesehenen Spalte 
der Zählliste, indem sie oder er fortlaufend eine Zahl 
abstreicht, und wiederholt die Ansage der Wahlvor-
steherin oder des Wahlvorstehers. Die Zahlenergeb-
nisse der Zählliste und der Gegenzählliste müssen 
übereinstimmen; ergeben sich Unterschiede, sind sie 
aufzuklären. Die Listen werden von der Wahlvorste-
herin oder dem Wahlvorsteher und der Listenführerin 
oder dem Listenführer unterschrieben.

(6) Die nach den Absätzen 2 und 5 ermittelten 
Zahlen der ungültigen und der für die einzelnen Be-
werberinnen und Bewerber abgegebenen Stimmen 
werden von der Schriftführerin oder dem Schriftfüh-
rer zusammengezählt und in die Wahlniederschrift 
eingetragen. Zwei Mitglieder des Wahlvorstands, die 
von der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher 
hierzu bestimmt worden sind, prüfen die Zusammen-
zählung. Beantragt ein Mitglied des Wahlvorstands 
vor der Unterzeichnung der Wahlniederschrift eine 
erneute Zählung der Stimmen, ist diese nach den 
Absätzen 1 bis 5 zu wiederholen. Die Gründe für 
die erneute Zählung sind in der Wahlniederschrift 
zu vermerken.

§ 58  
Zählung der Stimmen im Stapelverfahren

(1) Mehrere Beisitzerinnen und Beisitzer legen die 
Stimmzettel zu folgenden Stapeln, die sie unter Auf-
sicht behalten:

1. nach Bewerberinnen und Bewerbern getrennte 
Stapel mit den Stimmzetteln, auf denen die 
Stimme zweifelsfrei gültig für dieselbe Bewerbe-
rin oder denselben Bewerber abgegeben worden 
ist,

2. einen Stapel mit den ungekennzeichneten Stimm-
zetteln und leer abgegebenen Stimmzettelum-
schlägen (§ 55 Absatz 2 Nummer 2),

3. einen Stapel mit den übrigen Stimmzetteln.

(2) Die Beisitzerinnen und Beisitzer, die die nach 
Absatz 1 Nummer 1 geordneten Stimmzettel unter 
ihrer Aufsicht haben, übergeben der Wahlvorsteherin 
oder dem Wahlvorsteher die einzelnen Stapel nach-
einander in der Reihenfolge der Bewerberinnen und 
Bewerber auf dem Stimmzettel. Die Wahlvorstehe-
rin oder der Wahlvorsteher prüft, ob die Stimmzet-
tel eines jeden Stapels gleich gekennzeichnet sind, 
und sagt zu jedem Stapel an, für welche Bewerberin 
oder welchen Bewerber er Stimmen enthält. Gibt ein 
Stimmzettel der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvor-
steher Anlass zu Bedenken, fügt sie oder er diesen 
dem Stapel nach Absatz 1 Nummer 3 hinzu. Die 
Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher kann in den 
Fällen der Sätze 1 bis 3 ihre oder seine Aufgaben 
ganz oder teilweise auf ein anderes Mitglied des 
Wahlvorstands, das keine Tätigkeit nach Absatz 1 
ausgeübt hat, übertragen.

(3) Anschließend prüft die Wahlvorsteherin oder 
der Wahlvorsteher die ungekennzeichneten Stimm-
zettel und leer abgegebenen Stimmzettelumschläge 
(Absatz 1 Nummer 2). Sie oder er sagt an, dass 
die Stimme ungültig ist, und versieht jeden dieser 
Stimmzettel und Stimmzettelumschläge auf der 
Rückseite mit dem Vermerk “Ungültig”.

(4) Danach zählen je zwei Mitglieder des Wahl-
vorstands, die von der Wahlvorsteherin oder dem 
Wahlvorsteher hierzu bestimmt worden sind, nach-
einander die nach den Absätzen 2 und 3 geprüften 
Stimmzettel und Stimmzettelumschläge eines jeden 
Stapels unter gegenseitiger Kontrolle und ermitteln

1. für jede Bewerberin und jeden Bewerber die An-
zahl der für sie oder ihn abgegebenen Stimmen,

2. die Anzahl der ungültigen Stimmen.

(5) Sodann entscheidet der Wahlvorstand über die 
Gültigkeit der Stimmen, die auf den nach Absatz 1 
Nummer 3 geordneten Stimmzetteln abgegeben 
worden sind. Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvor-
steher gibt die Entscheidung mündlich bekannt und 
sagt bei gültigen Stimmen an, für welche Bewerberin 
oder welchen Bewerber die Stimme lautet. Sie oder 
er vermerkt die Entscheidung auf der Rückseite des 
Stimmzettels. Die Stimmzettel sind fortlaufend zu 
nummerieren.

(6) Die nach den Absätzen 4 und 5 ermittelten 
Zahlen der ungültigen und der für die einzelnen Be-
werberinnen und Bewerber abgegebenen Stimmen 
werden von der Schriftführerin oder dem Schriftfüh-
rer zusammengezählt und in die Wahlniederschrift 
eingetragen. Zwei Mitglieder des Wahlvorstands, die 
von der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher 
hierzu bestimmt worden sind, prüfen die Zusammen-
zählung. Beantragt ein Mitglied des Wahlvorstands 
vor der Unterzeichnung der Wahlniederschrift eine 
erneute Zählung der Stimmen, ist diese nach den 
Absätzen 1 bis 5 zu wiederholen. Die Gründe für 
die erneute Zählung sind in der Wahlniederschrift 
zu vermerken.

§ 59  
Bekanntgabe des Wahlergebnisses

Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher gibt das 
Wahlergebnis im Wahlbezirk mit den in § 54 bezeich-
neten Angaben im Anschluss an die Feststellung 
mündlich bekannt.

§ 60  
Schnellmeldungen

(1) Sobald das Wahlergebnis im Wahlbezirk festge-
stellt ist, teilt in Gemeinden mit mehreren Wahlbezir-
ken die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher das 
Ergebnis der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemein-
dewahlleiter nach dem Muster der Anlage 30 mit.

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter stellt das Gesamtergebnis der Kreiswahl 

Anl. 30
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in der Gemeinde zusammen und gibt es nach dem 
Muster der Anlage 30 an die Kreiswahlleiterin oder 
den Kreiswahlleiter weiter.

(3) Die Meldungen werden auf schnellstem Wege 
erstattet. Sie enthalten die Angaben nach § 54.

(4) Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter 
stellt das Gesamtergebnis der Kreiswahl zusammen 
und teilt es nach dem Muster der Anlage 32 auf 
schnellstem Wege dem für Wahlen zuständigen Mi-
nisterium mit. Dies gilt auch für das Wahlergebnis 
in den kreisfreien Städten.

(5) Das Gesamtergebnis der Gemeindewahl in den 
kreisangehörigen Gemeinden ist der Kreiswahlleiterin 
oder dem Kreiswahlleiter nur auf ausdrückliche An-
ordnung zu melden. An das für Wahlen zuständige 
Ministerium wird es nur in dem von ihm angeordne-
ten Umfang weitergegeben. Für die Meldung wird 
das Muster der Anlage 32 verwendet.

§ 61  
Wahlniederschrift

(1) Über die Wahlhandlung sowie die Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses wird von der 
Schriftführerin oder dem Schriftführer eine Wahlnie-
derschrift aufgenommen. Für die Niederschrift ist 
maßgebend

1. im Falle der Stimmenzählung nach § 57 das Mus-
ter der Anlage 33,

2. im Falle der Stimmenzählung nach § 58 das Mus-
ter der Anlage 34.

Die Wahlniederschrift ist von den anwesenden 
Mitgliedern des Wahlvorstands zu genehmigen 
und zu unterzeichnen. Verweigert ein Mitglied 
des Wahlvorstands die Unterschrift, ist der Grund 
hierfür in der Wahlniederschrift zu vermerken. Be-
schlüsse nach § 45 Absatz 6, § 47 Absatz 2, 
§ 57 Absatz 4 und § 58 Absatz 5 sowie Be-
schlüsse über sonstige besondere Vorfälle bei 
der Wahlhandlung oder bei der Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses sind in der 
Wahlniederschrift zu vermerken.

(2) Der Wahlniederschrift werden beigefügt

1. die Zählliste und die Gegenzählliste im Falle der 
Stimmenzählung nach § 57,

2. die Stimmzettel, über die der Wahlvorstand nach 
§ 57 Absatz 4 und § 58 Absatz 5 besonders be-
schlossen hat,

3. die Wahlscheine, über die der Wahlvorstand nach 
§ 47 Absatz 2 besonders beschlossen hat,

4. in Wahlbezirken, die für die Briefwahl bestimmt 
sind (§ 16 Absatz 1 des Gesetzes),

a) das in § 53 Absatz 2 Satz 3 bezeichnete Paket 
mit den zurückgewiesenen Wahlbriefen,

b) die Wahlscheine, über die der Wahlvorstand 
nach § 53 Absatz 2 besonders beschlossen 

hat, ohne dass die Wahlbriefe zurückgewiesen 
wurden.

(3) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher über-
gibt die Wahlniederschrift mit den Anlagen nach Ab-
satz 2 unverzüglich der Gemeindewahlleiterin oder 
dem Gemeindewahlleiter.

(4) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter übersendet die Niederschriften über die 
Kreiswahl der zu ihrer oder seiner Gemeinde gehö-
renden Wahlbezirke nebst einer Zusammenstellung 
des Kreiswahlergebnisses für das Gemeindegebiet 
der Kreiswahlleiterin oder dem Kreiswahlleiter so 
rechtzeitig, dass diese Unterlagen im Laufe des auf 
die Wahl folgenden Tages bei ihr oder ihm eingehen.

§ 62  
Übergabe und Verwahrung der Wahlunterlagen

(1) Hat der Wahlvorstand seine Aufgabe erledigt, 
verpackt die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher 
je für sich

1. die gültigen Stimmzettel,

2. die ungekennzeichneten Stimmzettel und

3. die entgegengenommenen Wahlscheine,

soweit sie nicht der Wahlniederschrift beigefügt sind, 
versiegelt die einzelnen Pakete, versieht sie mit einer 
Inhaltsangabe und übergibt sie der Gemeindewahllei-
terin oder dem Gemeindewahlleiter. Ist der Wahlbe-
zirk für die Briefwahl bestimmt (§ 16 Absatz 1 des 
Gesetzes), gilt Satz 1 auch für die leer abgegebenen 
Stimmzettelumschläge (§ 55 Absatz 2 Nummer 2). 
Bis zur Übergabe an die Gemeindewahlleiterin oder 
den Gemeindewahlleiter hat die Wahlvorsteherin oder 
der Wahlvorsteher sicherzustellen, dass die in Satz 1 
und 2 genannten Unterlagen Unbefugten nicht zu-
gänglich sind.

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter verwahrt die Pakete, bis deren Vernichtung 
zulässig ist (§ 91). Sie oder er hat sicherzustellen, 
dass die Pakete Unbefugten nicht zugänglich sind.

(3) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher gibt 
der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahl-
leiter die nach § 41 zur Verfügung gestellten Unter-
lagen und Ausstattungsgegenstände zurück und fügt 
die entgegengenommenen Wahlbenachrichtigungen 
bei.

(4) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter hat die in Absatz 1 bezeichneten Unterla-
gen auf Anforderung der Kreiswahlleiterin oder dem 
Kreiswahlleiter vorzulegen. Werden nur Teile eines 
Paketes angefordert, bricht die Gemeindewahlleiterin 
oder der Gemeindewahlleiter das Paket in Gegenwart 
von mindestens zwei Personen auf, entnimmt ihm 
den angeforderten Teil und versiegelt es erneut. Über 
den Vorgang ist eine Niederschrift zu fertigen und 
von allen Beteiligten zu unterzeichnen.

Anl.
 3
3

Anl.
 3
2

Anl.
 3
4
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§ 63  
Feststellung des endgültigen Gesamtergebnisses

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter prüft die Wahl-
niederschriften der Wahlvorstände auf Vollständigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit. Ergeben sich aus der Wahl-
niederschrift oder aus sonstigen Gründen Bedenken 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Wahlgeschäfts, 
klärt die Wahlleiterin oder der Wahlleiter sie soweit 
wie möglich auf. Sie oder er kann hierzu die in § 62 
Absatz 1 bezeichneten Unterlagen in Gegenwart von 
mindestens zwei weiteren Personen einsehen; über 
die Einsichtnahme ist eine Niederschrift zu fertigen 
und von allen Beteiligten zu unterschreiben. Nach Ein-
sichtnahme sind die Unterlagen wieder zu versiegeln.

(2) Nachdem die Wahlleiterin oder der Wahlleiter dem 
Wahlausschuss Bericht erstattet hat, stellt dieser das 
Wahlergebnis im Wahlgebiet fest. Er ist berechtigt, 
rechnerische Feststellungen des Wahlvorstands und 
fehlerhafte Zuordnungen gültig abgegebener Stim-
men zu berichtigen sowie über die Gültigkeit abge-
gebener Stimmen abweichend zu beschließen.

(3) Im Anschluss an die Feststellung gibt die Wahllei-
terin oder der Wahlleiter das Wahlergebnis mündlich 
bekannt. Sie oder er weist dabei auf die Regelung in 
§ 37 des Gesetzes hin.

(4) Die Niederschrift über die Sitzung (§ 2 Absatz 4) 
ist nach dem Muster der Anlage 35 zu fertigen. Die 
Niederschrift ist von allen Mitgliedern des Wahlaus-
schusses, die an der Feststellung teilgenommen ha-
ben, sowie von der Schriftführerin oder dem Schrift-
führer zu unterzeichnen.

(5) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter übersendet 
eine Ausfertigung der Niederschrift nebst Anlagen 
der Kommunalaufsichtsbehörde; kreisangehörige 
Städte über 20.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner übersenden diese Unterlagen der Kommunalauf-
sichtsbehörde über die Landrätin oder den Landrat. 
Die Kommunalaufsichtsbehörde prüft die Ordnungs-
mäßigkeit der Wahl anhand der eingereichten Unter-
lagen. Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter 
übersendet dem für Wahlen zuständigen Ministerium 
außerdem jeweils eine Zusammenstellung der Ergeb-
nisse der Gemeindewahlen nach dem Muster der An-
lage 37 und der Kreiswahlen in den kreisangehörigen 
Gemeinden nach dem Muster der Anlage 38. Die Ge-
meindewahlleiterinnen und Gemeindewahlleiter der 
kreisfreien Städte übersenden ebenfalls nach dem 
Muster der Anlage 38 eine nach Wahlbezirken auf-
gegliederte Zusammenstellung des Wahlergebnisses.

§ 64  
Veröffentlichung des Wahlergebnisses

Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter gibt das vom 
Wahlausschuss festgestellte Wahlergebnis bekannt. 
In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, 
wann die Einspruchsfrist nach § 38 Absatz 1 des 
Gesetzes beginnt.

§ 65  
Annahme der Wahl im Falle der Unvereinbarkeit 

von Amt und Mandat

Eine Gewählte oder ein Gewählter, aus deren oder 
dessen Angaben (§ 25 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe b) sich ergibt, dass ihre oder seine be-
rufliche Tätigkeit mit dem Mandat unvereinbar ist, 
ist von der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter nach 
der mündlichen Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
(§ 63 Absatz 3 Satz 1) von ihrer oder seiner Wahl 
schriftlich zu benachrichtigen. Die Benachrichtigung 
ist zuzustellen. Sie oder er ist darauf hinzuweisen, 
dass abweichend von § 37 des Gesetzes die Mit-
gliedschaft in der Vertretung erst erworben wird, 
wenn sie oder er die Beurlaubung von ihrem oder 
seinem Dienstverhältnis oder die Übertragung einer 
anderen Funktion schriftlich nachweist (§ 37a des 
Gesetzes). Sie oder er ist aufzufordern, binnen ei-
ner Woche nach Zustellung einen entsprechenden 
schriftlichen Nachweis vorzulegen. Wird die Beurlau-
bung oder die Übertragung einer anderen Funktion 
fristgerecht nachgewiesen, gilt die Wahl als ange-
nommen. Wird innerhalb der Frist kein schriftlicher 
Nachweis vorgelegt, gilt die Wahl als abgelehnt 

Abschnitt 5 
Wahlprüfung, Ausscheiden und Nachrücken

§ 66  
Beschlussfassung über die Gültigkeit der Wahl

(1) Die Vertretung hat in ihrer ersten Sitzung einen 
Ausschuss (Wahlprüfungsausschuss) zu wählen, der 
die Einsprüche gegen die Wahl sowie die Gültig-
keit der Wahl von Amts wegen vorzuprüfen hat. Die 
Wahlleiterin oder der Wahlleiter legt hierzu die bei 
ihr oder ihm eingegangenen Einsprüche sowie die 
sonstigen Unterlagen über die amtliche Vorprüfung 
des Wahlergebnisses vor. Der Wahlprüfungsaus-
schuss macht der Vertretung einen Vorschlag über 
den von ihr im Wahlprüfungsverfahren zu fassenden 
Beschluss.

(2) Die Vertretung soll ihre Entscheidung unver-
züglich, möglichst bereits in der zweiten Sitzung, 
treffen. Erstreckt sich die Ungültigkeit der Wahl nur 
auf einzelne Wahlkreise, ist die Wahl in den übrigen 
Wahlkreisen für gültig zu erklären. Soweit die Wahl 
für gültig erklärt wird, ist das von der Wahlleiterin 
oder dem Wahlleiter bekannt gegebene endgültige 
Ergebnis damit bestätigt.

§ 67  
Nachrücken

(1) Liegen die Voraussetzungen für ein Nachrücken 
(§ 44 des Gesetzes) vor, benachrichtigt die Wahllei-
terin oder der Wahlleiter den örtlichen Vorstand der 
Partei oder Wählergruppe, für die die ausgeschie-
dene Vertreterin oder der ausgeschiedene Vertreter 
aufgestellt war, und fordert ihn auf, binnen einer 
Woche mitzuteilen, ob die nächste Bewerberin oder 
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der nächste Bewerber auf der Liste, die oder der bei 
der Wahl für die Partei oder Wählergruppe als deren 
Mitglied aufgetreten war, seit der Aufstellung der 
Liste ununterbrochen der Partei oder Wählergruppe 
angehört hat. Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter 
fordert die nächste Bewerberin oder den nächsten 
Bewerber auf, binnen einer Woche mitzuteilen, ob sie 
oder er seit der Aufstellung der Liste einer anderen 
Partei oder Wählergruppe beigetreten ist oder ob sie 
oder er weiterhin parteilos ist.

(2) Der Verzicht einer Listenbewerberin oder eines 
Listenbewerbers auf ihre oder seine Anwartschaft auf 
einen Sitz in der Vertretung ist nur dann zu berück-
sichtigen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber 
ihn der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter gegenüber 
schriftlich erklärt hat. Der Verzicht ist unwiderruflich.

(3) Nach Freiwerden des Sitzes benachrichtigt die 
Wahlleiterin oder der Wahlleiter die berufene Listen-
nachfolgerin oder den berufenen Listennachfolger 
von ihrer oder seiner Wahl und fordert sie oder ihn 
auf, binnen einer Woche schriftlich zu erklären, ob 
sie oder er die Wahl annimmt. Die Benachrichtigung 
ist zuzustellen. In der Benachrichtigung ist darauf 
hinweisen, dass

1. sie oder er die Mitgliedschaft in der Vertretung mit 
dem fristgerechten Eingang der auf die Benach-
richtigung nach Satz 1 erfolgenden schriftlichen 
Annahmeerklärung bei der Wahlleiterin oder dem 
Wahlleiter erwirbt, 

2. die Wahl als angenommen gilt, wenn innerhalb 
der gesetzten Frist keine oder keine schriftliche 
Erklärung abgegeben wird, 

3. diese Folge nicht eintritt, wenn in den Fällen des 
§ 37a des Gesetzes die Mitgliedschaft in der Ver-
tretung nur bei schriftlichem Nachweis der Beurlau-
bung vom Dienstverhältnis oder der Übertragung 
einer anderen Funktion erworben werden kann, 

4. eine Erklärung unter Vorbehalt als Ablehnung gilt 
und 

5. die Annahme- oder Ablehnungserklärung nicht 
widerrufen werden kann.

Die berufenen Listennachfolgerinnen und Listennach-
folger können ihr Amt erst ausüben, wenn sie die 
Wahl angenommen haben.

§ 68  
Mitteilung des Verzichts an die Wahlleiterin oder 

den Wahlleiter

Die oder der Vorsitzende der Vertretung leitet die 
Verzichtserklärung einer Vertreterin oder eines Vertre-
ters (§ 43 Absatz 2 des Gesetzes) unverzüglich nach 
Eingang der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter zu.

§ 69  
Entscheidung durch die Vertretung

(1) Ein Zweifelsfall im Sinne des § 44 Absatz 3 
Satz 2 des Gesetzes liegt insbesondere vor, wenn 
Meinungsverschiedenheiten darüber bestehen, ob

1. im Falle des Verzichts eine Vertreterin oder ein 
Vertreter ihren oder seinen Sitz verloren hat (§ 43 
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes),

2. eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der 
zum Nachrücken heransteht, noch zu berücksich-
tigen ist.

(2) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter legt der oder 
dem Vorsitzenden der Vertretung unverzüglich die 
Unterlagen mit ihrer oder seiner Stellungnahme und 
einem begründeten Entscheidungsvorschlag vor.

§ 70  
Zustellungen und Bekanntmachungen bei  

der Wahlprüfung, dem Ausscheiden und dem 
Nachrücken von Vertreterinnen und Vertretern

(1) Es werden zugestellt

1. der Kommunalaufsichtsbehörde der Beschluss der 
Vertretung nach § 39 des Gesetzes; kreisange-
hörige Städte über 20.000 Einwohnerinnen und 
Einwohner leiten diesen Beschluss der Kommu-
nalaufsichtsbehörde über die Landrätin oder den 
Landrat zu,

2. derjenigen Person, die einen Einspruch nach den 
§§ 38, 44 Absatz 3 Satz 3 und § 45 Absatz 4 
Satz 2 in Verbindung mit § 44 Absatz 3 Satz 3 
des Gesetzes eingelegt hat, der Beschluss der 
Vertretung nach § 39 des Gesetzes,

3. der Vertreterin oder dem Vertreter alle Beschlüsse 
der Vertretung nach den §§ 39 und 44 Absatz 3 
Satz 2 des Gesetzes, durch die ihre oder seine 
Vertretereigenschaft berührt wird.

(2) Mit den Zustellungen in den Fällen des Absat-
zes 1 beginnt die Frist zur Erhebung der Klage gegen 
den Beschluss der Vertretung im Wahlprüfungsver-
fahren (§ 40 Absatz 1 des Gesetzes) und gegen den 
Beschluss über die Feststellung der nachrückenden 
Vertreterin oder des nachrückenden Vertreters oder 
des Leerbleibens des Sitzes (§ 44 Absatz 3 Satz 3 
des Gesetzes).

(3) Die Feststellungen der Wahlleiterin oder des Wahl-
leiters nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und § 45 Absatz 4 
Satz 1 des Gesetzes sind der Vertreterin oder dem 
Vertreter, deren oder dessen Vertretereigenschaft be-
rührt wird, zuzustellen. Mit der Zustellung beginnt 
die Frist für den Einspruch der Vertreterin oder des 
Vertreters.

(4) In der Bekanntmachung nach § 44 Absatz 3 
Satz 1 des Gesetzes ist darauf hinzuweisen, wann 
die Einspruchs- oder Klagefrist nach § 44 Absatz 3 
Satz 3 des Gesetzes beginnt.
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(5) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter gibt die 
rechtskräftigen Beschlüsse über die Wahlprüfung 
(§ 39 des Gesetzes) und über die Feststellung der 
neuen Vertreterin oder des neuen Vertreters oder 
des Leerbleibens des Sitzes (§ 44 Absatz 3, § 45 
Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes) bekannt.

(6) Zustellungen sind nach den Vorschriften des Lan-
desverwaltungsgesetzes vorzunehmen.

§ 71  
Stimmrecht bei Abstimmungen über die Wahlprü-

fung, das Ausscheiden und das Nachrücken

Bei Beschlüssen, die die Vertretung oder ihr zustän-
diger Ausschuss im Wahlprüfungsverfahren, über das 
Ausscheiden von Vertreterinnen und Vertretern oder 
über das Nachrücken fasst, ist die betroffene Vertre-
terin oder der betroffene Vertreter stimmberechtigt.

Abschnitt 6 
Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterinnen und 

Bürgermeister

§ 72  
Anwendbarkeit von Rechtsvorschriften

(1) Für die Wahl der hauptamtlichen Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister gelten die §§ 1 bis 5, 7, 
8, 10 bis 21, 27, 29, 30, 35 bis 55, 58, 59, 61 bis 
63 Absatz 1 und 2, Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 und 
5 Satz 1 und 2, §§ 92, 93 Absatz 1 und §§ 94 bis 
99 entsprechend, soweit sich aus den Vorschriften 
dieses Abschnittes nicht etwas anderes ergibt.

(2) § 12 Absatz 1 gilt mit der Maßgabe, dass in der 
Benachrichtigung der Wahlberechtigten auch der Tag 
einer etwa notwendig werdenden Stichwahl anzu-
geben ist.

(3) § 18 Absatz 1 gilt mit der Maßgabe, dass mit der 
Beantragung eines Wahlscheins zugleich ein Wahl-
schein für eine etwa notwendig werdende Stichwahl 
beantragt werden kann.

(4) § 29 Absatz 3 gilt mit der Maßgabe, dass ein 
Wahlvorschlag ebenfalls zurückzuweisen ist, wenn er 
den Anforderungen des § 57 Absatz 3 der Gemein-
deordnung nicht entspricht. Die Niederschrift nach 
§ 29 Absatz 6 ist nach dem Muster der Anlage 20 
zu fertigen.

(5) Für den Mindestinhalt der Wahlbekanntmachung 
nach § 38 Absatz 1 ist das Muster der Anlage 27 
maßgebend.

(6) § 45 Absatz 1 gilt mit der Maßgabe, dass die 
Wahlbenachrichtigung der Wählerin oder dem Wäh-
ler für eine etwa notwendig werdende Stichwahl 
zurückzugeben ist. Dies gilt nicht, wenn nur eine 
Bewerberin oder ein Bewerber zur Wahl zugelassen 
worden ist.

(7) § 54 Nummer 5 gilt mit der Maßgabe, dass in 
dem Fall, in dem nur ein Wahlvorschlag zur Wahl zu-
gelassen ist, die Zahl der auf die Bewerberin oder den 

Bewerber abgegebenen gültigen “Ja”- und “Nein”-
Stimmen festgestellt wird.

(8) § 58 gilt mit der Maßgabe, dass im Falle nur 
eines Wahlvorschlages die Stimmzettel nach “Ja”- 
und “Nein”-Stimmen zu ordnen sowie die Zahlen der 
“Ja”- und “Nein”-Stimmen zu ermitteln sind.

(9) § 63 Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass der 
Gemeindewahlausschuss in dem Fall, in dem keine 
Bewerberin oder kein Bewerber mehr als die Hälfte 
der gültigen Stimmen erhalten hat, feststellt, dass 
eine Stichwahl stattzufinden hat. Der Gemeindewahl-
ausschuss stellt ebenfalls die Namen der beiden an 
der Stichwahl teilnehmenden Bewerberinnen und 
Bewerber fest. Für die Niederschrift nach § 63 Ab-
satz 4 ist das Muster der Anlage 36 zu verwenden.

(10) § 96 Absatz 1 gilt mit der Maßgabe, dass die 
Stimmzettel für die Wahl der Bürgermeisterin oder 
des Bürgermeisters aus andersfarbigem Papier her-
gestellt werden.

(11) § 98 Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass die 
Stimmen der Wahl der Bürgermeisterin oder des Bür-
germeisters zuletzt zu zählen und zu melden sind.

§ 73  
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Nach Bestimmung des Wahltages fordert die Gemein-
dewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter umge-
hend durch öffentliche Bekanntmachung auf, Wahl-
vorschläge einzureichen. In der Bekanntmachung ist 
neben der Darstellung der wesentlichen Anforderun-
gen an einen gültigen Wahlvorschlag ferner darauf 
hinzuweisen, dass die Wahlvorschläge möglichst so 
frühzeitig vor dem letzten Tag der Einreichungsfrist 
einzureichen sind, dass Mängel, die die Gültigkeit der 
Wahlvorschläge betreffen, rechtzeitig behoben wer-
den können. Die Aufforderung soll ferner folgende 
Angaben enthalten:

1. den Hinweis, dass eine in der Gemeindevertretung 
vertretene politische Partei oder Wählergruppe 
nur einen Wahlvorschlag einreichen oder sich nur 
an einem gemeinsamen Wahlvorschlag beteiligen 
kann,

2. den Hinweis, dass Bewerberinnen und Bewerber, 
die auf mehreren Wahlvorschlägen benannt sind, 
nicht zugelassen werden können und

3. den Hinweis, dass die Wahl durch die Vertretungs-
körperschaft erfolgt, wenn zu dieser Wahl keine 
Bewerberin oder kein Bewerber zugelassen wird, 
oder die einzige zugelassene Bewerberin oder der 
einzige zugelassene Bewerber bei der Wahl nicht 
die erforderliche Mehrheit erhält.

§ 74  
Inhalt der Wahlvorschläge

(1) Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der An-
lage 10 eingereicht werden. Er darf nur den Namen 
einer Bewerberin oder eines Bewerbers enthalten.
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(2) Der Wahlvorschlag muss enthalten

1. den Familiennamen, den Vornamen (bei mehreren 
Vornamen den oder die Rufnamen), den Beruf 
oder den Stand, das Geburtsdatum, die Staats-
angehörigkeit und die Anschrift (Hauptwohnung) 
der Bewerberin oder des Bewerbers,

2. bei einem Wahlvorschlag einer politischen Partei 
oder Wählergruppe den Namen der Partei oder 
Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwendet, auch diese. Bei einem gemein-
samen Wahlvorschlag sind der Name sowie die 
Kurzbezeichnung jeder einzelnen an dem Wahl-
vorschlag beteiligten Partei oder Wählergruppe 
anzugeben.

(3) Ein Wahlvorschlag einer politischen Partei oder 
Wählergruppe oder ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauens-
person und der stellvertretenden Vertrauensperson 
(§ 22 des Gesetzes) enthalten.

§ 75  
Form der Wahlvorschläge

(1) Muss ein Wahlvorschlag von Wahlberechtigten 
unterzeichnet sein (§ 51 Absatz 3 des Gesetzes), 
gilt folgendes:

1. die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern 
nach Anlage 11 zu leisten. Die Gemeindewahl-
leiterin oder der Gemeindewahlleiter liefert die 
Formblätter auf Anforderung kostenfrei, sie oder 
er kann das Formblatt auch als Druckvorlage oder 
elektronisch bereitstellen. Bei der Anforderung 
ist von der Bewerberin oder dem Bewerber der 
Familienname, der Vorname (bei mehreren Vor-
namen der Rufname oder die Rufnamen) und die 
Anschrift (Hauptwohnung) anzugeben. Wird bei 
der Anforderung von der Bewerberin oder dem Be-
werber der Nachweis erbracht, dass für sie oder 
ihn im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß 
§ 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes einge-
tragen ist, ist anstelle ihrer oder seiner Anschrift 
(Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift zu 
verwenden; die Angabe eines Postfaches genügt 
nicht. Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemein-
dewahlleiter hat die in Satz 3 genannten Angaben 
auf dem Formblatt zu vermerken.

2. Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag 
unterstützen, müssen die Erklärung auf dem 
Formblatt persönlich und handschriftlich unter-
zeichnen; neben der Unterschrift sind Familien-
name, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift 
(Hauptwohnung) der Unterzeichnerin oder des 
Unterzeichners anzugeben.

3. Für jede Unterzeichnerin und jeden Unterzeich-
ner ist von der Gemeindewahlleiterin oder dem 
Gemeindewahlleiter auf dem Formblatt oder auf 
einem besonderen Vordruck nach dem Muster der 
Anlage 11 a zu bescheinigen, dass die Unterzeich-

nerin oder der Unterzeichner im Wahlgebiet wahl-
berechtigt ist. Gesonderte Bescheinigungen des 
Wahlrechts sind vom Träger des Wahlvorschlages 
bei der Einreichung des Wahlvorschlages mit den 
Unterstützungsunterschriften zu verbinden. Wer 
für eine andere Person eine Bescheinigung des 
Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass 
diese Person den Wahlvorschlag unterstützt.

4. Eine wahlberechtigte Person darf nur einen Wahl-
vorschlag unterzeichnen. Werden mehrere Wahl-
vorschläge unterzeichnet, sind die Unterschriften, 
die der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemein-
dewahlleiter nach der ersten Bescheinigung des 
Wahlrechts nach Nummer 3 vorgelegt werden, 
ungültig. Die Gemeindewahlleiterin oder der Ge-
meindewahlleiter soll darauf hinwirken, dass un-
gültige Unterschriften innerhalb der Einreichungs-
frist durch andere ersetzt werden.

5. Nach Einreichung des Wahlvorschlages können Un-
terschriften nicht mehr zurückgenommen werden.

(2) Dem Wahlvorschlag sind beizufügen:

1. Bei einem Wahlvorschlag einer politischen Par-
tei oder Wählergruppe oder einem gemeinsamen 
Wahlvorschlag die schriftliche Zustimmungserklä-
rung der Bewerberin oder des Bewerbers nach 
dem Muster der Anlage 13;

2. eine Bescheinigung der zuständigen Gemeinde-
behörde nach dem Muster der Anlage 16, dass 
die Bewerberin oder der Bewerber wählbar ist;

3. bei einem Wahlvorschlag einer politischen Par-
tei oder Wählergruppe oder einem gemeinsamen 
Wahlvorschlag eine Erklärung der Leiterin oder des 
Leiters der Versammlung über die Aufstellung der 
Bewerberin oder des Bewerbers nach § 51 Absatz 2 
Satz 4 und 5 des Gesetzes nach dem Muster 
der Anlage 18 ; wurde die Bewerberin oder der 
Bewerber eines gemeinsamen Wahlvorschlages in 
getrennten Versammlungen gewählt, ist für jede 
Versammlung eine Erklärung abzugeben;

4. die erforderliche Anzahl von Unterschriften nebst 
Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeich-
nerinnen und Unterzeichner (Absatz 1 Nummer 2 
und 3), sofern der Wahlvorschlag nach § 51 Ab-
satz 3 des Gesetzes von Wahlberechtigten unter-
zeichnet sein muss.

(3) Die Bescheinigung des Wahlrechts (Absatz 1 
Nummer 3) ist kostenfrei zu erteilen. Die Gemein-
dewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter darf für 
jede wahlberechtigte Person die Bescheinigung des 
Wahlrechts nur einmal erteilen; dabei darf sie oder 
er nicht festhalten, für welchen Wahlvorschlag die 
erteilte Bescheinigung bestimmt ist.

§ 76  
(aufgehoben)
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§ 77  
Bekanntmachung der Wahlvorschläge

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter ordnet die zugelassenen Wahlvorschläge 
in der Reihenfolge, wie sie durch § 53 Absatz 1 des 
Gesetzes bestimmt sind, und gibt sie bekannt. Die 
Bekanntmachung enthält die in § 74 Absatz 2 be-
zeichneten Angaben; statt des Geburtsdatums ist 
jeweils nur das Geburtsjahr der Bewerberin oder 
des Bewerbers anzugeben. Weist eine Bewerberin 
oder ein Bewerber bis zum Ablauf der Einreichungs-
frist gegenüber der Gemeindewahlleiterin oder dem 
Gemeindewahlleiter nach, dass für sie oder ihn im 
Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Ab-
satz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, ist 
anstelle ihrer oder seiner Anschrift (Hauptwohnung) 
eine Erreichbarkeitsanschrift zu verwenden; die An-
gabe eines Postfaches genügt nicht.

(2) Unmittelbar nach Abschluss des Zulassungs-
verfahrens teilt die Gemeindewahlleiterin oder der 
Gemeindewahlleiter der Kommunalaufsichtsbehörde 
mit, welche Wahlvorschläge zugelassen sind, und 
fügt Abdrucke dieser Wahlvorschläge bei. Ist eine 
Verschiebung der Wahl notwendig (§ 52 des Ge-
setzes), teilt die Gemeindewahlleiterin oder der Ge-
meindewahlleiter dies unverzüglich der Kommunal-
aufsichtsbehörde mit.

§ 78  
Verschiebung der Wahl

(1) Bei einer Verschiebung der Wahl wegen Todes 
einer Bewerberin oder eines Bewerbers unterrichtet 
die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahllei-
ter umgehend die Kommunalaufsichtsbehörde und 
gibt den Ausfall der Wahl bekannt.

(2) Bei einer Verschiebung der Wahl infolge höherer 
Gewalt gilt § 32 Absatz 2 bis 4 entsprechend. Sind 
infolge der Ereignisse, die Ursache für die Verschie-
bung der Wahl waren, die Wählerverzeichnisse und 
die Wahlvorschläge nicht ordnungsgemäß aufgestellt 
worden, sind die Wählerverzeichnisse zu berichtigen 
und neu zur Einsichtnahme bereit zu halten sowie 
neue Wahlvorschläge einzureichen.

§ 79  
Stimmzettel, Umschläge für die Briefwahl

(1) Der Stimmzettel ist von weißem oder weißlichem 
Papier, das undurchsichtig sein muss. Schriftart, 
Schriftgröße und Kontrast sollen so gewählt wer-
den, dass die Lesbarkeit erleichtert wird. Er enthält 
nach dem Muster der Anlage 22 und in der Anord-
nung nach § 53 Absatz 1 des Gesetzes die Bewer-
berinnen und Bewerber. Die Größe des Stimmzettels 
richtet sich nach der Anzahl der Bewerberinnen und 
Bewerber. Für jede Bewerberin und jeden Bewerber 
ist ein abgegrenztes Feld vorzusehen. Ist nur ein 
Wahlvorschlag zugelassen, ist für den Stimmzettel 
das Muster der Anlage 23 maßgebend. Bei einem 

Nachweis nach § 77 Absatz 1 Satz 3 ist anstelle 
der Anschrift (Hauptwohnung) die Erreichbarkeits-
anschrift anzugeben.

(2) Bei der Stichwahl sind die beiden Bewerberin-
nen und Bewerber in der Reihenfolge der bei der 
ersten Wahl erreichten Stimmenzahlen, bei gleicher 
Stimmenzahl in der Reihenfolge der ersten Wahl, 
aufzuführen.

(3) Die Stimmzettelumschläge für die Briefwahl sol-
len mindestens 11,4 x 16,2 cm (DIN C 6) groß, von 
blauer Farbe und nach dem Muster der Anlage 24 
beschriftet sein. Sie müssen undurchsichtig und von 
gleicher Größe und Farbe sein.

(4) Die Wahlbriefumschläge sollen entsprechend grö-
ßer als die Stimmzettelumschläge nach Absatz 3 
sein, von hellroter Farbe und nach dem Muster der 
Anlage 25 beschriftet sein.

§ 80  
Schnellmeldungen

(1) Sobald das Wahlergebnis im Wahlbezirk festge-
stellt ist, teilt die Wahlvorsteherin oder der Wahlvor-
steher das Ergebnis der Gemeindewahlleiterin oder 
dem Gemeindewahlleiter nach dem Muster der An-
lage 31 mit.

(2) Die Meldungen werden auf schnellstem Wege 
erstattet. Sie enthalten die Angaben nach § 54.

§ 81  
Veröffentlichung des Wahlergebnisses

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter gibt das vom Gemeindewahlausschuss 
festgestellte Wahlergebnis bekannt. In der Be-
kanntmachung ist darauf hinzuweisen, wann die 
Einspruchsfrist nach § 38 Absatz 1 des Gesetzes 
beginnt.

(2) Ist keine Bewerberin oder Bewerber gewählt, gibt 
die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahl-
leiter bekannt, dass eine Stichwahl stattfindet oder 
dass die Wahl durch die Vertretungskörperschaft 
erfolgt.

§ 82  
Stichwahl

Im Falle der Stichwahl (§ 47 Absatz 1 Satz 3 des 
Gesetzes) finden die §§ 13 bis 15, 16 Absatz 1 und 
§ 18 Absatz 2 keine Anwendung. § 16 Absatz 2 bis 4 
gilt mit der Maßgabe, dass das Wählerverzeichnis 
von Amts wegen nur in den Fällen zu berichtigen 
ist, in denen Wahlberechtigte zwischenzeitlich ver-
storben sind, ihre Wohnung oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Wahlgebiet aufgegeben oder sonst ihr 
Wahlrecht verloren haben.

§ 83  
Wahlprüfung

(1) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter legt der Kommunalaufsichtsbehörde die 
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bei ihr oder ihm eingegangenen Einsprüche gegen die 
Wahl, versehen mit ihrer oder seiner Stellungnahme, 
sowie die sonstigen Unterlagen über die von ihr oder 
ihm vorgenommene Vorprüfung des Wahlergebnis-
ses vor.

(2) Die Kommunalaufsichtsbehörde soll unverzüglich 
über die Gültigkeit der Wahl sowie über Einsprüche 
entscheiden. Soweit die Wahl für gültig erklärt wird, 
ist das von der Gemeindewahlleiterin oder dem Ge-
meindewahlleiter bekannt gegebene endgültige Er-
gebnis damit bestätigt.

§ 84  
Zustellungen und Bekanntmachungen 

bei der Wahlprüfung

(1) Die Kommunalaufsichtsbehörde stellt derjenigen 
Person, die einen Einspruch nach § 38 des Gesetzes 
eingelegt hat, ihre Entscheidung nach § 54 Nummer 2 
des Gesetzes zu. Mit der Zustellung beginnt die Frist 
zur Erhebung der Klage im Wahlprüfungsverfahren 
(§ 54 in Verbindung mit § 40 Absatz 1 des Gesetzes).

(2) Die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter gibt die rechtskräftigen Entscheidungen 
über die Wahlprüfung (§ 39 des Gesetzes) bekannt.

(3) Zustellungen sind nach den Vorschriften des Lan-
desverwaltungsgesetzes vorzunehmen.

Abschnitt 7 
Gemeinsame Vorschriften für  

die Abschnitte 1 bis 6

§ 85  
Verpflichtung

(1) Personen, die eine ehrenamtliche Tätigkeit nach 
dem Gemeinde- und Kreiswahlgesetz übernehmen, 
sind zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes 
und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer 
amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, 
insbesondere über alle dem Wahlgeheimnis unterlie-
genden Angelegenheiten, zu verpflichten.

(2) Verpflichtet werden

1. die Wahlleiterin oder der Wahlleiter, sofern sie 
oder er nach § 12 Absatz 2 oder § 13 Absatz 3 
des Gesetzes gewählt ist, von der oder dem Vor-
sitzenden der Vertretung unverzüglich nach der 
Wahl,

2. die Stellvertreterin oder der Stellvertreter der 
Wahlleiterin oder des Wahlleiters von der Wahl-
leiterin oder dem Wahlleiter unverzüglich nach 
der Berufung,

3. die Beisitzerinnen und Beisitzer des Wahlaus-
schusses sowie die Schriftführerin oder der 
Schriftführer von der oder dem Vorsitzenden des 
Wahlausschusses bei ihrer ersten Teilnahme an 
einer Sitzung zu Beginn dieser Sitzung,

4. die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher und 
die zu deren oder dessen Stellvertretung berufe-

nen Personen von der Gemeindewahlleiterin oder 
dem Gemeindewahlleiter vor Beginn der Wahl-
handlung,

5. die übrigen Mitglieder des Wahlvorstands von der 
Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher zu Be-
ginn der Wahlhandlung oder, wenn ein Mitglied 
später hinzukommt, vor Beginn der ehrenamtli-
chen Tätigkeit.

(3) Die Verpflichtung entfällt bei Personen, die bereits 
für ihr Hauptamt verpflichtet sind.

§ 86  
Kreisfreie Städte

Für die kreisfreien Städte gelten die Vorschriften für 
die Gemeindewahl. Sind bei der Gemeindewahl be-
stimmte Aufgaben vom Kreis wahrzunehmen, führen 
die kreisfreien Städte diese selbst durch, soweit sich 
nicht aus dem Gesetz oder dieser Verordnung etwas 
anderes ergibt.

§ 87  
Bekanntmachungen

(1) Die Gemeindewahlleiterinnen und Gemeindewahl-
leiter sowie die Kreiswahlleiterinnen und Kreiswahl-
leiter veröffentlichen ihre Bekanntmachungen in der 
für die Gemeinde und für den Kreis üblichen Form. 
Soweit danach die Bekanntmachung durch Aushang 
erfolgt, beträgt die Aushangsfrist eine Woche. Soweit 
die Bekanntmachung ortsüblich durch Bereitstellung 
im Internet erfolgt, ist in der Zeitung unter Angabe 
der Internetadresse hierauf hinzuweisen. Der Hinweis 
in der Zeitung ist durch einen durch Aushang zu 
erfolgenden Hinweis zu ersetzen, wenn Bekanntma-
chungen in der Zeitung ortsüblich nicht vorgesehen 
sind. Der Hinweis muss zuvor innerhalb eines Zeit-
raums von bis zu drei Tagen erfolgt sein. Neben der 
Veröffentlichung in ortsüblicher Form sollen die Be-
kanntmachungen der Gemeindewahlleiterinnen und 
Gemeindewahlleiter durch Aushang oder Plakatan-
schlag an möglichst vielen dem Verkehr zugänglichen 
Stellen des Wahlgebiets bekannt gegeben werden.

(2) Die Gemeindewahlleiterinnen und Gemeindewahl-
leiter können den Inhalt dieser Bekanntmachungen 
zusätzlich im Internet veröffentlichen. Dabei sind 
die Unversehrtheit, Vollständigkeit und Ursprungs-
zuordnung der Veröffentlichung nach dem aktuel-
len Stand der Technik zu gewährleisten. Statt einer 
Anschrift ist nur der Wohnort anzugeben. Sofern 
sie nicht die alleinige Bekanntmachungsform dar-
stellen, sind Internetveröffentlichungen nach §§ 31 
und 77 spätestens sechs Monate nach Bekanntgabe 
des endgültigen Wahlergebnisses, von öffentlichen 
Bekanntmachungen nach § 64, § 70 Absatz 5 und 
§ 84 Absatz 2 spätestens sechs Monate nach Ende 
der Wahlperiode zu löschen.

(3) Soweit die Gemeindewahlleiterinnen und Ge-
meindewahlleiter ihre Bekanntmachungen über das 
Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 
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Erteilung von Wahlscheinen (§ 13 Absatz 2) und 
ihre Wahlbekanntmachungen (§ 38) in den gleichen 
Verkündungsblättern oder Tageszeitungen veröffent-
lichen, können gemeinsame Bekanntmachungen er-
folgen. Für deren Gestaltung sind die Muster nach 
Anlage 2 und Anlage 28 maßgebend.

(4) Wird durch die Bekanntmachung eine Frist in Lauf 
gesetzt, beginnt die Frist

1. bei Bekanntmachungen, die mindestens auch 
durch Verkündungsblätter oder Tageszeitungen 
veröffentlicht werden, mit dem auf das Erschei-
nen folgenden Tag,

2. bei Bekanntmachungen, die ausschließlich durch 
Aushang erfolgen, mit dem achten Tag, der auf 
das Aushängen der Bekanntmachung folgt, 

3. bei Bekanntmachungen, die durch Bereitstellung 
im Internet erfolgen, mit Ablauf des Tages, an 
dem sie im Internet verfügbar sind; der nach Ab-
satz 1 Satz 3 erforderliche Hinweis in der Zeitung 
muss zuvor innerhalb eines Zeitraums von bis zu 
drei Tagen erfolgt sein.

(5) Muss die Bekanntmachung bis zu einem bestimm-
ten Tag bewirkt sein, genügt es, wenn

1. bei Bekanntmachungen, die mindestens auch 
durch Verkündungsblätter, Tageszeitungen oder 
durch Bereitstellung im Internet veröffentlicht 
werden, die Veröffentlichung an dem Tag er-
scheint, an dem die Bekanntmachung spätestens 
bewirkt sein muss; im Falle der Bereitstellung im 
Internet muss der nach Absatz 1 Satz 3 erfor-
derliche Hinweis zuvor innerhalb eines Zeitraums 
von bis zu drei Tagen erfolgt sein,

2. bei Bekanntmachungen, die ausschließlich durch 
Aushang erfolgen, der Aushang an dem Tag be-
ginnt, an dem die Bekanntmachung spätestens 
bewirkt sein muss.

(6) Ist eine vereinfachte Bekanntmachung zulässig, ge-
nügt ein Aushang am Dienstgebäude der Wahlleiterin 
oder des Wahlleiters oder im Eingang des Gebäudes.

(7) In den Fällen, in denen ein Amt nach § 13 des Ge-
setzes oder ein Amt oder eine Gemeinde nach § 13a 
des Gesetzes Aufgaben wahrnehmen, werden die 
Bekanntmachungen veröffentlicht in der für

1. das Amt oder die Gemeinde üblichen Form oder

2. die übertragende Gemeinde üblichen Form; in 
diesem Fall ist in der für das Amt oder für die 
Gemeinde üblichen Form auf die Veröffentlichung 
in der übertragenden Gemeinde hinzuweisen.

Im Übrigen gelten die Absätze 1 bis 6 entsprechend.

§ 88  
Vordrucke

Die Vordrucke beschafft die zuständige Wahlleiterin 
oder der zuständige Wahlleiter. Die vom für Wahlen 
zuständigen Ministerium eingeführten und als Anla-

gen zu dieser Verordnung veröffentlichten Vordrucke 
sind einheitlich zu verwenden. Die Anlagen sind Be-
standteile dieser Verordnung.

§ 89  
Hilfskräfte

Bei der Ermittlung des Wahlergebnisses und der Her-
stellung der Wahlniederschriften können geeignete 
Personen als Hilfskräfte mitwirken.

§ 90  
Sicherung der Wahlunterlagen

(1) Die Wählerverzeichnisse, die Wahlscheinverzeich-
nisse, die Verzeichnisse nach § 19 Absatz 8 Satz 2 
und § 20, die Formblätter mit Unterstützungsunter-
schriften für Wahlvorschläge nach § 51 Absatz 3 des 
Gesetzes sowie die entgegengenommenen Wahlbe-
nachrichtigungen sind so zu verwahren, dass sie ge-
gen Einsichtnahme durch Unbefugte geschützt sind.

(2) Auskünfte aus Wählerverzeichnissen, Wahl-
scheinverzeichnissen und Verzeichnissen nach § 19 
Absatz 8 Satz 2 und § 20 dürfen nur Behörden, 
Gerichten und sonstigen amtlichen Stellen in der 
Bundesrepublik Deutschland und nur unter der Vor-
aussetzung erteilt werden, dass die Auskunft für die 
Empfängerin oder den Empfänger im Zusammenhang 
mit der Wahl erforderlich ist. Ein solcher Anlass liegt 
insbesondere bei Verdacht von Wahlstraftaten, bei 
Wahlprüfungsangelegenheiten und bei wahlstatisti-
schen Arbeiten vor.

(3) Mitglieder von Wahlorganen, Amtsträgerinnen 
und Amtsträger sowie für den öffentlichen Dienst 
besonders Verpflichtete dürfen Auskünfte über Un-
terstützungsunterschriften für Wahlvorschläge nur 
Behörden, Gerichten und sonstigen amtlichen Stellen 
in der Bundesrepublik Deutschland und nur unter 
der Voraussetzung erteilen, dass die Auskunft zur 
Durchführung der Wahl oder eines Wahlprüfungs-
verfahrens oder zur Aufklärung des Verdachts einer 
Wahlstraftat erforderlich ist.

§ 91  
Vernichtung von Wahlunterlagen

(1) Die entgegengenommenen Wahlbenachrichtigun-
gen sind unverzüglich zu vernichten.

(2) Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, 
Verzeichnisse nach § 19 Absatz 8 Satz 2 und § 20 
sowie Formblätter mit Unterstützungsunterschriften 
für Wahlvorschläge nach § 51 Absatz 3 des Gesetzes 
sind nach Ablauf von sechs Monaten seit der Wahl 
zu vernichten, wenn nicht die Gemeindewahlleiterin, 
der Gemeindewahlleiter, die Kreiswahlleiterin oder 
der Kreiswahlleiter mit Rücksicht auf ein schweben-
des Wahlprüfungsverfahren etwas anderes anordnet 
oder diese Unterlagen für die Strafverfolgungsbe-
hörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat von Bedeu-
tung sein können.
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(3) Die übrigen Wahlunterlagen können 60 Tage vor 
der Wahl der neuen Vertretung vernichtet werden. 
Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter kann zulassen, 
dass die Unterlagen früher vernichtet werden, soweit 
sie nicht für ein schwebendes Wahlprüfungsverfah-
ren oder für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermitt-
lung einer Wahlstraftat von Bedeutung sein können.

Abschnitt 8 
Vorschriften für den Fall einer Verbindung der  

Gemeindewahlen und der Kreiswahlen

§ 92  
Übertragung von Aufgaben

Überträgt eine Gemeinde Aufgaben nach § 13 des 
Gesetzes oder überträgt eine Gemeinde oder ein Amt 
Aufgaben nach § 13a des Gesetzes, gilt die Über-
tragung sowohl für die Gemeindewahl als auch für 
die Kreiswahl.

§ 93 
Wahlbezirke, Wahlräume und Wahlvorstände

(1) Die Wahlbezirke, Wahlräume und Wahlvorstände 
müssen für beide Wahlen dieselben sein.

(2) Die Kreiswahlausschüsse haben die beabsichtigte 
Abgrenzung der Wahlkreise für die Kreiswahl mit der 
von den Gemeindewahlausschüssen beabsichtigten 
Abgrenzung der Wahlkreise für die Gemeindewahl 
rechtzeitig abzustimmen.

§ 94  
Wählerverzeichnis

(1) Für die Gemeinde- und die Kreiswahl wird das-
selbe Wählerverzeichnis zur Einsichtnahme bereitge-
halten und benutzt.

(2) Für jede Wahl wird eine besondere Spalte des 
Wählerverzeichnisses verwendet.

(3) Wählerinnen und Wähler, die zur Kreiswahl, nicht 
dagegen zur Gemeindewahl wahlberechtigt sind, 
werden in der Abstimmungsspalte für die Gemein-
dewahl mit “Kreis” oder “K” bezeichnet.

(4) Die Feststellung nach § 17 Absatz 1 Satz 2 und 
die Berichtigung nach § 42 Absatz 1 Satz 2 sind für 
die Gemeindewahl und für die Kreiswahl getrennt 
vorzunehmen.

§ 95  
Wahlschein, Merkblatt für die Briefwahl

(1) Für beide Wahlen wird ein gemeinsamer Wahl-
schein nach dem Muster der Anlage 5 erteilt. Ist die 
Wählerin oder der Wähler nur für eine Wahl wahlbe-
rechtigt, ist der Wahlschein entsprechend zu ändern.

(2) § 19 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 gilt mit der 
Maßgabe, dass für das Merkblatt das Muster der 
Anlage 7 maßgebend ist.

§ 96  
Stimmzettel, Stimmabgabe

(1) Für die Gemeindewahl und die Kreiswahl sind 
besondere Stimmzettel zu verwenden. Die Stimmzet-
tel für die Gemeindewahl werden aus weißem oder 
weißlichem Papier, die Stimmzettel für die Kreiswahl 
aus rotem Papier hergestellt.

(2) Bei der Urnenwahl werden der Stimmzettel für die 
Gemeindewahl und der Stimmzettel für die Kreiswahl 
getrennt gefaltet und in dieselbe Wahlurne gelegt.

(3) Bei der Briefwahl werden der Stimmzettel für die 
Gemeindewahl und der Stimmzettel für die Kreiswahl 
in einen gemeinsamen Stimmzettelumschlag gelegt.

§ 97  
Wahlbekanntmachung

Für die Bekanntmachung der Gemeindewahlleiterin 
oder des Gemeindewahlleiters nach § 38 gilt fol-
gendes:

1. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Gemeindewahl 
und die Kreiswahl miteinander verbunden sind.

2. In der Aufteilung der Wahlbezirke der Gemeinde 
ist anzugeben, zu welchem Wahlkreis für die 
Kreiswahl der Wahlbezirk gehört.

3. Es ist ein Hinweis auf die Bestimmungen des § 96 
aufzunehmen.

§ 98  
Ermittlung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk

(1) Die Wählerinnen und Wähler werden getrennt für 
die Gemeindewahl und die Kreiswahl gezählt (§ 55). 
Ist der Wahlbezirk für die Briefwahl bestimmt (§ 16 
Absatz 1 des Gesetzes), werden leere Stimmzette-
lumschläge nur bei der Zählung der Wählerinnen und 
Wähler für die Kreiswahl berücksichtigt.

(2) Bei der Zählung der Stimmen (§§ 56 bis 58) 
sind die Stimmen der Kreiswahl zuerst zu zählen 
und über die Gemeindewahlleiterin oder den Ge-
meindewahlleiter der Kreiswahlleiterin oder dem 
Kreiswahlleiter zu melden (Schnellmeldung). Ein lee-
rer Stimmzettelumschlag gilt als ungültige Stimme 
für die Kreiswahl. Mit der Zählung der Stimmen 
für die Gemeindewahl darf erst begonnen werden, 
wenn die Wahlniederschrift über die Kreiswahl ab-
geschlossen ist und die zugehörigen Unterlagen 
(§ 62 Absatz 1) verpackt und versiegelt sind. Für 
eine sichere Aufbewahrung der Stimmzettel der Ge-
meindewahl ist während der Zählung der Stimmen 
für die Kreiswahl zu sorgen.

§ 99  
Wahlniederschrift

Über die Gemeindewahl und die Kreiswahl sind be-
sondere Wahlniederschriften (§ 61) anzufertigen; 

Anl.
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§ 96 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Der Wahl-
niederschrift über die Kreiswahl sind beizufügen

1. die Wahlscheine, über die der Wahlvorstand nach 
§ 47 Absatz 2 besonders beschlossen hat,

2. die Wahlscheine, über die der Wahlvorstand nach 
§ 53 Absatz 2 besonders beschlossen hat, ohne 
dass die Wahlbriefe zurückgewiesen wurden, und

3. das in § 53 Absatz 2 Satz 3 bezeichnete Paket 
mit den zurückgewiesenen Wahlbriefen.

Abschnitt 9 
Schlussvorschrift

§ 100 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2019 
in Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 30. De-
zember 2024 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 9. Dezember 2019

H a n s – J o a c h i m  G r o t e
Minister 

für Inneres, ländliche Räume und Integration
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Anlage 1
(zu § 12 Absatz 1 GKWO) 
(Wahlbenachrichtigung) (DIN A4)

Dienststelle der Gemeindewahlleiterin / des Gemeindewahlleiters

Frau/Herrn
Vorname Nachname
Straße/Hausnummer
Postleitzahl/Wohnort

Wahlbenachrichtigung1

für die Wahl der Gemeinde- und Kreisvertretungen / für die Wahl der Bürgermeisterin / des 
Bürgermeisters2 / Stichwahl am Sonntag, [Datum]3

Sehr geehrte Bürgerin, sehr geehrter Bürger,

Sie sind in das Wählerverzeichnis eingetragen und können in folgendem Wahlbezirk wählen:

Wahlkreis:4
Wahlraum: Wahlbezirk:

barrierefrei / Wählerverzeichnisnr.;
nicht barrierefrei5

Auskünfte zu barrierefreien Wahlräumen erhalten Sie unter der Telefonnummer [Telefon] und auf 
[Internetadresse].6

Die Wahl dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr.

Bringen Sie diese Benachrichtigung zur Wahl mit und halten Ihren Personalausweis oder 
Reisepass bereit (Unionsbürgerinnen und Unionsbürger: Ihren Identitätsausweis).

Wenn Sie in einem anderen Wahlraum des Gemeindewahlkreises / der Gemeinde7 oder durch 
Briefwahl wählen wollen, benötigen Sie einen Wahlschein. Voraussetzung für die Erteilung eines 
Wahlscheins ist ein Antrag. Diesen können Sie mit dem umseitigen Muster stellen und bei 

der Gemeindewahlleiterin / dem Gemeindewahlleiter 8

abgeben, in einem frankierten Umschlag oder per Fax an [Faxnummer]9 abschicken. Sie können aber 
auch ohne Verwendung des umseitigen Musters die Erteilung eines Wahlscheins persönlich bei 
Vorsprache, schriftlich oder elektronisch beantragen (E-Mail an [Mailadresse] oder Onlineformular 
unter [Internetadresse]10). In diesen Fall müssen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen, Ihr 
Geburtsdatum und Ihre Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben. Um die 
Angabe der oben abgedruckten Nummer, mit der Sie im Wählerverzeichnis eingetragen sind, wird 
gebeten.

Wahlscheinanträge werden nur bis [2. Tag vor der Wahl], 12:00 Uhr, oder bei nachgewiesener 
plötzlicher Erkrankung auch noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr entgegengenommen.

Wahlscheine nebst Briefwahlunterlagen werden auf dem Postweg übersandt. Sie können auch 
persönlich bei der Gemeinde abgeholt werden. Wer für eine andere Person Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen. Etwaige Unrichtigkeiten in 
Ihrer oben aufgeführten Anschrift teilen Sie bitte der Gemeinde mit.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Gemeindewahlleiterin / Ihr Gemeindewahlleiter

1 Muster für die Versendung der Wahlbenachrichtigung. Auf der Rückseite ist ein Vordruck für den Wahlscheinantrag (Anlage 1a) aufzudrucken.
2 Nichtzutreffendes entfällt; ggf. Hinweis auf Stichwahl vorsehen.
3 Wahltag eintragen
4 Nur zur Wahl der Gemeinde- und Kreisvertretungen
5 Für jeden Wahlraum ist anzugeben, ob er barrierefrei zu erreichen ist.
6 Telefonnummer und Internetadresse der Dienststelle der Gemeindewahlleiterin / des Gemeindewahlleiters; es können weitere Rufnummern
- z.B. für allgemeine Informationen - angegeben werden.

7 Nichtzutreffendes entfällt.
8 Name, Anschrift und Öffnungszeiten der Dienststelle der Gemeindewahlleiterin / des Gemeindewahlleiters
9 Fax-Anschluss der Dienststelle der Gemeindewahlleiterin / des Gemeindewahlleiters
10 Wenn zutreffend Internetadresse der Dienststelle der Gemeindewahlleiterin / des Gemeindewahlleiters

Informationen zur Wahl
 in Leichter Sprache
 in anderen Sprachen
 in Gebärdensprache

www.wahlen.sh
oder

0431 - 9 88 77 66
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Anlage 1a 
(zu § 12 Absatz 2 GKWO) 

(Wahlscheinantrag) 
(DIN A4) 

 

An die / den 
Gemeindewahlleiterin / Gemeindewahlleiter 
 
[Anschrift]1 

 
 
 
 
Wahlscheinantrag  
für die Wahl der Gemeinde- und Kreisvertretungen / für die Wahl der Bürgermeisterin / des 
Bürgermeisters2 am Sonntag, [Datum]3 
 
 
 
Ich beantrage die Erteilung eines Wahlscheins für4 
 

Name 
 

 

Vorname 
 

 

Geburtsdatum 
 

 

Adresse 
 

 

Wahlbezirk 
 

 

Nummer im Wählerverzeichnis 
 

 

 
Der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 zur Hauptwahl 
 zur Stichwahl am Sonntag, [Datum]5 

 
 soll an meine obige Adresse geschickt werden. 
 soll an mich an folgende andere Adresse geschickt werden: (Vor- und Familienname, 

Adresse, ggf. Staat): 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 wird abgeholt. 

 
 
 
_______________________________ _____________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift der/des Wahlberechtigten) 
 
 
Wenn eine andere Person für Sie den Antrag auf einen Wahlschein stellen soll, müssen Sie 
dieser Person eine schriftliche Vollmacht geben. 
 
Wenn eine andere Person für Sie den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen abholen soll, 
muss diese Person den von Ihnen unterschriebenen Wahlscheinantrag oder eine schriftliche 
Vollmacht vorlegen. 

                                                           
1 Name und Anschrift der Dienststelle der Gemeindewahlleiterin / des Gemeindewahlleiters 
2 Nichtzutreffendes entfällt, ggf: Hinweis auf Stichwahl aufnehmen. 
3 Wahltag eintragen 
4 Wenn der Antrag für eine andere Person gestellt wird, muss eine schriftliche Vollmacht vorgelegt werden. Wenn eine andere 
Person den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen abholen soll, muss diese Person den unterschriebenen Wahlscheinantrag 
oder eine schriftliche Vollmacht vorlegen. 
5 Nur bei Bürgermeisterwahlen; dann auch Stichwahltag eintragen 

Den Wahlscheinantrag bitte bei der 
Gemeindewahlleiterin / beim Gemeindewahlleiter 

abgeben oder bei Postversand im frankierten 
Umschlag absenden 
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Anlage 1 b 
(zu § 13 Absatz 2) 

Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Gemeinde- und Kreiswahlen/für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters1) am 
________ in der Gemeinde _____________________________ . 

1. Das Wählerverzeichnis für die Gemeinde- und Kreiswahlen/für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bür-
germeisters1)  für – die Gemeinde – die Wahlbezirke der Gemeinde1) wird in der Zeit vom
_________________ bis ________________ während der Dienststunden2)

(20. bis 16. Tag vor der Wahl)
________________________________________________________________________________

(Ort und Möglichkeit zur Einsichtnahme)
für Wahlberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Jede wahlberechtigte Person kann die Richtigkeit
und Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern
eine wahlberechtigte Person die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus
denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das
Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die eine Aus-
kunftssperre nach § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes besteht.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsicht ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich.3) 

Wählen kann nur, wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, spä-
testens am ________________ bis ________ Uhr bei der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeinde-

(16. Tag vor der Wahl)
wahlleiter4) ___________________________________________ Einspruch einlegen. Der Einspruch
kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens
__________________ eine Wahlbenachrichtigung.

(21. Tag vor der Wahl)
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch
gegen das Wählerverzeichnis einlegen; sonst läuft sie oder er Gefahr, das Wahlrecht nicht ausüben
zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl – des Wahlkreises, für den der Wahlschein ausgestellt
ist1), durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk – dieses Wahlkreises/dieser Gemeinde –1)

oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1. eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist,

5.2. eine wahlberechtigte Person, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen ist,

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Einspruchsfrist versäumt hat,

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Einspruchsfrist entstanden
ist oder

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahl-
leiter bekannt geworden ist.
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Wahlberechtigte, die im Wählerverzeichnis eingetragen sind, können Wahlscheine bis zum 
__________________, 12.00 Uhr, bei der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter schriftlich,  
      (2. Tag vor der Wahl) 
mündlich (nicht telefonisch) oder in elektronisch dokumentierbarer Form beantragen. Die Schriftform 
gilt auch durch Telefax als gewahrt. 
 
Nicht im Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nummer 5.2 Buch-
stabe a bis c angegebenen Gründen Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragen. Das 
gleiche gilt, wenn eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist, wegen plötz-
licher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen 
kann. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen. 
 

6. Die wahlberechtigte Person erhält mit dem Wahlschein zugleich  
 

einen amtlichen Stimmzettel – des Wahlkreises,1)  
einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift der Gemeindewahlleiterin/des Ge-
meindewahlleiters und 
ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Einer anderen als der wahlberechtigten Person persönlich dürfen der Wahlschein und die Briefwahl-
unterlagen nur dann ausgehändigt werden, wenn der von der wahlberechtigten Person unterschrie-
bene Wahlscheinantrag oder eine schriftliche Vollmacht zur Beantragung des Wahlscheins oder eine 
schriftliche Vollmacht zur Entgegennahme des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen vorgelegt 
wird.  
 
Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die Gemeindewahlleiterin/den Gemeindewahlleiter absenden, dass er 
dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr dort eingehen kann. Der Wahlbrief kann auch in der Dienst-
stelle der Gemeindewahlleiterin/des Gemeindewahlleiters abgegeben werden. Wer erst am Wahltag 
den Wahlbrief abgeben will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18.00 Uhr dem Wahlvorstand des für 
die Briefwahl bestimmten Wahlbezirks zugeht. 

 
 

   Die Gemeindewahlleiterin / Der Gemeindewahlleiter 
 
 
___________________________ _____________________________________________ 
(Ort, Datum)  
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
 
1)   Nichtzutreffendes entfällt. 
2)  Wenn andere Zeiten bestimmt sind, diese angeben. 
3)  Nichtzutreffendes streichen. 
4)  Dienststelle, Gebäude und Zimmer angeben. 
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Anlage 2 
(zu § 87 Absatz 2 GKWO) 

Gemeinsame Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Gemeinde- und Kreiswahlen/für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 1) am _______ 
in den Gemeinden2) 
___________________________________________________________________ 

1. Die Wählerverzeichnisse für die Gemeinde- und Kreiswahlen/für die Wahl der Bürgermeisterin/des
Bürgermeisters1)  werden in der Zeit vom ____________ bis ______________

(20. bis 16. Tag vor der Wahl)
während der Dienststunden3) an folgenden Orten für Wahlberechtigte zur Einsicht bereit gehalten:
Wählerverzeichnis der Gemeinde ________________ :
____________________________________
Wählerverzeichnis der Gemeinde ________________ :
____________________________________
Wählerverzeichnis der Gemeinde ________________ : ___________________________________4)

Jede wahlberechtigte Person kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern eine wahlberechtigte Person die Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will,
hat sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten
von Wahlberechtigten, für die eine Auskunftssperre nach § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes
besteht.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsicht ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich.5) 

Wählen kann nur, wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist,
spätestens am _____________ bis _______ Uhr bei der zuständigen Gemeindewahlleiterin/dem

(16. Tag vor der Wahl)
zuständigen Gemeindewahlleiter  Einspruch einlegen6) 

Gemeinde ______________________ : _____________________________________________
Gemeinde _______________________  :  _____________________________________________
Gemeinde ______________________ : _____________________________________________
Der Einspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens
_______________ eine Wahlbenachrichtigung.
(21. Tag vor der Wahl)
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch
gegen das Wählerverzeichnis einlegen; sonst läuft sie oder er Gefahr, das Wahlrecht nicht ausüben
zu können.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl – des Wahlkreises, für den der Wahlschein ausgestellt
ist1), durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk – dieses Wahlkreises/dieser Gemeinde –1)

oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1. eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist,

5.2. eine wahlberechtigte Person, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen ist,

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Einspruchsfrist versäumt hat,
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b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Einspruchsfrist entstanden 
ist oder 

 
c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst 

nach Abschluss des Wählerverzeichnisses der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahl-
leiter bekannt geworden ist. 

 
Wahlberechtigte, die im Wählerverzeichnis eingetragen sind, können Wahlscheine bis zum 
_____________, 12.00 Uhr, bei der zuständigen Gemeindewahlleiterin/dem zuständigen Gemeinde- 
(2. Tag vor der Wahl) 
wahlleiter schriftlich, mündlich (nicht telefonisch) oder in elektronisch dokumentierbarer Form beantra-
gen. Die Schriftform gilt auch durch Telefax als gewahrt. 
 
Nicht im Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nummer 5.2 Buch-
stabe a bis c angegebenen Gründen Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragen. Das 
gleiche gilt, wenn eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist, wegen plötz-
licher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen 
kann. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen. 
 
Die Antragstellerin oder der Antragsteller muss versichern, dass ein Grund für die Ausstellung eines 
Wahlscheins gegeben ist. 
 

6. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass die wahlberechtigte Person vor einem Wahlvor-
stand ihres Wahlkreises/ihrer Gemeinde1) wählen will, so erhält sie mit dem Wahlschein zugleich  

 
einen amtlichen Stimmzettel – des Wahlkreises,1)  
einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift der Gemeindewahlleiterin/des Ge-
meindewahlleiters und 
ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Einer anderen als der wahlberechtigten Person persönlich dürfen der Wahlschein und die Briefwahl-
unterlagen nur dann ausgehändigt werden, wenn der von der wahlberechtigten Person unterschrie-
bene Wahlscheinantrag oder eine schriftliche Vollmacht zur Beantragung des Wahlscheins oder eine 
schriftliche Vollmacht zur Entgegennahme des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen vorgelegt 
wird. 
 
Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die Gemeindewahlleiterin/den Gemeindewahlleiter absenden, dass er 
dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle 
der Gemeindewahlleiterin/des Gemeindewahlleiters abgegeben werden. Wer erst am Wahltag den 
Wahlbrief abgeben will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18.00 Uhr dem Wahlvorstand des für die 
Briefwahl bestimmten Wahlbezirks zugeht. 
 

 
   Die Gemeindewahlleiterinnen / Die Gemeindewahlleiter 
   der Gemeinden 7)______________________________ 

 
______________________    ____________________________________________ 
(Datum) 
 
 
______________ 
1)   Nichtzutreffendes entfällt. 
2)  Alle an der gemeinsamen Bekanntmachung teilnehmenden Gemeinden angeben. 
3)  Wenn andere Zeiten bestimmt sind, diese angeben 
4)  Jeweils Name der Gemeinde und Ort und Möglichkeit zur Einsichtnahme angeben 
5)  Nichtzutreffendes streichen 
6)  Jeweils Name der Gemeinde, Dienststelle, Gebäude und Zimmer angeben. 
7)  Alle an der gemeinsamen Bekanntmachung beteiligten Gemeindewahlleiterinnen/Gemeindewahlleiter aufführen. 
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Anlage 3 
(zu § 17 GKWO) 

Gemeinde _____________________________  Wahlbezirk ____________________ 

Kreis         __________________________ ___ 

Abschluss des Wählerverzeichnisses 

für die Gemeindewahl – Kreiswahl – Wahl/Stichwahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 1) 
am _______________________ 

Die im Wählerverzeichnis aufgeführten Personen sind für die die Gemeindewahl – Kreiswahl – 
Wahl/Stichwahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters1) nach den Vorschriften der Gemeinde- und 
Kreiswahlordnung (§ 11) eingetragen worden. Sie erfüllen die Wahlrechtsvoraussetzungen nach § 3 des 
Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes und sind nicht nach § 4 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes vom 
Wahlrecht ausgeschlossen. 

Das Wählerverzeichnis hat nach ortsüblicher Bekanntmachung vom_____________________ in der Zeit 
vom ____________ bis ___________ für die Wahlberechtigten zur Einsichtnahme bereit gelegen 4). 

Die Wahlbezirke und die Wahlräume sowie Ort, Tag und Zeit der Wahl sind ortsüblich bekannt gemacht 
worden1). Die Wahlbezirke und die Wahlräume sowie Ort, Tag und Zeit der Wahl sind den 
Wahlberechtigten durch die Wahlbenachrichtigung, Ort, Tag und Zeit der Wahl außerdem am 
_______________ ortsüblich bekannt gemacht worden1). 

Das Wählerverzeichnis umfasst _____ Blätter. 

Kennbuchstabe 

A 1 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis 
ohne Sperrvermerk „W“ (Wahlschein)  _____ Personen 

A 2 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis 
mit Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) _____ Personen 

A 1 + A 2 Im Wählerverzeichnis 
insgesamt eingetragen     _____ Personen 

      Die Gemeindewahlleiterin / Der Gemeindewahlleiter 

_________________ ________________________________________ 
 (Ort, Datum)  (Dienstsiegel) 
____________ 
1) Nichtzutreffendes streichen.
2) Nur ausfüllen, wenn nach Abschluss des Wählerverzeichnisses an eingetragene Wahlberechtigte Wahlscheine ausgestellt

worden sind.
3) Nur ausfüllen, wenn noch am Wahltag an erkrankte (eingetragene) Wahlberechtigte Wahlscheine ausgestellt worden sind.
4) Entfällt im Falle der Stichwahl.

Berichtigt nach 
§ 42 Abs. 1

Satz 2
GKWO 2) 

 ______ Personen 

 ______ Personen 

 ______ Personen 

 ______________ 
 (Ort) 

 den __________ 

 Die 
 Wahlvorsteherin/ 
 Der 
 Wahlvorsteher 

_______________ 
 (Unterschrift) 

Berichtigt nach 
§ 42 Abs. 1

Satz 3
GKWO 3)

 ______ Personen 

 ______ Personen 

 ______ Personen 

 ______________ 
 (Ort) 

 den __________ 

 Die 
 Wahlvorsteherin/ 
 Der 
 Wahlvorsteher 

______________ 
 (Unterschrift) 
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Anlage 4 
        (zu § 19 Absatz 1 GKWO) 

 

 

   
Gültig für die Gemeindewahl 1) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wohnhaft in 5): _________________________________________________________________________________ 
                           (Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort) 
 
kann mit diesem Wahlschein an der Wahl in dem oben genannten Wahlkreis/in der oben genannten Gemeinde 6) 
1. gegen Abgabe des Wahlscheins und unter Vorlage eines Personalausweises oder Reisepasses durch 

Stimmabgabe im Wahlraum in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises/dieser Gemeinde 6) oder 
2. durch Briefwahl 
teilnehmen. 
__________________________________    (Dienstsiegel)       ___________________________________________ 

                (Ort, Datum)                (Dienststelle, Unterschrift)  
 
 
 
 
 
 
 

 
Versicherung an Eides statt zur Briefwahl 7) 

Ich versichere gegenüber der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter an Eides statt, dass ich den beigefügten 
Stimmzettel persönlich - als Hilfsperson nach dem erklärten Willen der Wählerin/des Wählers6) - gekennzeichnet habe.  
__________________________________, den  _________________________________________ 
        

        Unterschrift 
           der Wählerin / des Wählers                      -   oder   -         …  der Hilfsperson8) 
 
________________________________  ___________________________________ 

    (Vor- und Familienname)                              (Vor- und Familienname) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Falls nur eine Kreiswahl stattfindet: Kreiswahl; im Falle der Direktwahl: Wahl/Stichwahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters  
2) Falls nur eine Kreiswahl stattfindet: des Kreises; im Falle der Direktwahl: Wahl/Stichwahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters. 
3) Im Falle der Direktwahl: Nur gültig für die Gemeinde 
4) Zutreffendenfalls ankreuzen 
5 Nur ausfüllen, wenn die Versandanschrift nicht mit der Wohnung übereinstimmt 
6) Nichtzutreffendes streichen 
7) Auf die Strafbarkeit einer falsch abgegebenen Versicherung an Eides statt wird hingewiesen. 
8)  Wählerinnen und Wähler, die nicht lesen können oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert sind, den Stimmzettel  
   eigenhändig zu kennzeichnen, können sich dabei von einer Hilfsperson helfen lassen. Diese unterzeichnet auch die „Versicherung  
   an Eides statt zur Briefwahl“. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung dessen verpflichtet, was sie bei der Hilfeleistung von der Wahl  
   einer anderen Person erfahren hat. Nichtzutreffendes streichen. 

Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt! 

Wahlschein 
für die Wahl der Vertretung  
der Gemeinde 2)  ____________________________________ 
am _____________________ 
 
Frau/Herr 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 

Nr. ____________________________ 
Nur gültig für den 
Wahlkreis3) _________________________ 
 
Wählerverzeichnis Nr. ________________ 
oder 

4)  Erteilung des Wahlscheins 
     nach § 18 Abs. 2 GKWO 

 
geboren am  ________________________ 

Achtung Briefwählerinnen und Briefwähler! 
- Bitte das Merkblatt beachten – 

 
Nachstehende „Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl“ bitte nicht abschneiden. Sie gehört  zum 
Wahlschein und ist mit Unterschrift, Ort und Datum zu versehen. Dann erst den Wahlschein in den 
hellroten Wahlbriefumschlag stecken. 

Weitere Angaben bitte in Blockschrift 
 
____________________________________________ 
(Vor- und Familienname) 
 
____________________________________________ 
(Straße und Hausnummer) 
 
____________________________________________ 
(Postleitzahl und Wohnort) 
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 Anlage 5 
(zu § 95 Absatz 1 GKWO) 

  

Gültig für die Gemeindewahl – Kreiswahl – Wahl/Stichwahl 
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters1) 

 
 

 
 
 

 

wohnhaft in 4): _________________________________________________________________________________ 
 (Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort) 

kann mit diesem Wahlschein an der Wahl in dem oben genannten Wahlkreis/in der oben genannten Gemeinde 2) 
1. gegen Abgabe des Wahlscheins und unter Vorlage eines Personalausweises oder Reisepasses durch

Stimmabgabe im Wahlraum in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises/dieser Gemeinde 2) oder
2. durch Briefwahl
an der Gemeindewahl – Kreiswahl – Wahl – Stichwahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters1) teilnehmen.

__________________________________  (Dienstsiegel)   ___________________________________________
 (Ort, Datum)  (Dienststelle, Unterschrift) 

Versicherung an Eides statt zur Briefwahl 5) 
Ich versichere gegenüber der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter an Eides statt, dass ich den beigefügten 
Stimmzettel persönlich - als Hilfsperson nach dem erklärten Willen der Wählerin/des Wählers 2) - gekennzeichnet habe.

_________________, den____________________________ 

  Unterschrift 
  der Wählerin / des Wählers - oder   - der Hilfsperson  6) 

________________________________ ___________________________________ 
 (Vor- und Familienname)   (Vor- und Familienname) 

______________________________ 
1) Nichtzutreffendes streichen; falls die Wählerin/der Wähler nur für die Kreiswahl wahlberechtigt ist, entsprechend einschränken
2) Nichtzutreffendes streichen.
3) Zutreffendenfalls ankreuzen
4  Nur ausfüllen, wenn die Versandanschrift nicht mit der Wohnung übereinstimmt
5) Auf die Strafbarkeit einer falsch abgegebenen Versicherung an Eides statt wird hingewiesen. 
6) Wählerinnen und Wähler, die nicht lesen können oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert sind, den Stimmzettel

eigenhändig zu kennzeichnen, können sich dabei von einer Hilfsperson helfen lassen. Diese unterzeichnet auch die „Versicherung
an Eides statt zur Briefwahl“. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung dessen verpflichtet, was sie bei der Hilfeleistung von der Wahl
einer anderen Person erfahren hat. Nichtzutreffendes streichen.

Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt! 

Wahlschein 
für die Wahl – Stichwahl 2) 
der Vertretung der Gemeinde ___________________________ 
der Vertretung des Kreises _____________________________ 
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 
der Gemeinde)  ______________________________________ 
am _____________________ 

Frau/Herr 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Nr. ____________________________ 
Nur gültig für den 
Gemeindewahlkreis – für die Gemeinde 2) 
__________________________________ 

Wählerverzeichnis Nr. ________________ 
oder 

3) Erteilung des Wahlscheins
nach § 18 Abs. 2 GKWO

geboren am  ________________________ 

Achtung Briefwählerinnen und Briefwähler! 
- Bitte anliegendes Merkblatt beachten –

Nachstehende „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“ bitte nicht abschneiden. Sie gehört  zum 
Wahlschein und ist mit Unterschrift, Ort und Datum zu versehen. Dann erst den Wahlschein in den 
hellroten Wahlbriefumschlag stecken. 

Weitere Angaben bitte in Blockschrift 

____________________________________________
(Vor- und Familienname) 

____________________________________________
(Straße und Hausnummer) 

____________________________________________
(Postleitzahl und Wohnort) 
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Anlage 6 
(zu § 19 Absatz 4 GKWO) 

(Merkblatt für die Briefwahl) 
(DIN A4) 

 

Sehr geehrte Briefwählerin! 
Sehr geehrter Briefwähler! 
 
Hier erhalten Sie die Unterlagen, mit denen Sie per Brief an der 
Kommunalwahl teilnehmen können.  
Bei der Briefwahl muss das vorgeschriebene Verfahren genau 
eingehalten werden, damit der Wahlbrief nicht ungültig wird. 
So machen Sie es richtig: 
 
Den Stimmzettel persönlich und unbeobachtet ankreuzen.  

 
 
 
 
 
 
 

Den Stimmzettel – sonst nichts! – in den blauen 
Stimmzettelumschlag legen und verschließen. Auch dies muss 
unbeobachtet geschehen. 
 
(Die blauen Stimmzettelumschläge kommen später ungeöffnet in 
die Wahlurne.) 
 
 

 

Die „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“ auf dem 
Wahlschein mit Datumsangabe persönlich unterschreiben. 

 
 
 
 
 
 
 
 

In den hellroten Wahlbriefumschlag wird hineingelegt: 
 

1. der verschlossene blaue Stimmzettelumschlag und 
außerdem 

2. der Wahlschein. 
 

Den hellroten Wahlbriefumschlag verschließen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Den roten Wahlbrief – in Deutschland unfrankiert – so rechtzeitig 
zur Post bringen, dass er spätestens am Wahltag bis 18 Uhr bei 
der Gemeindewahlleiterin / dem Gemeindewahlleiter eingehen 
kann. 
 
Sie können den Wahlbrief auch bei der Gemeindewahlleiterin / dem 
Gemeindewahlleiter oder am Wahltag bis 18 Uhr bei dem für die Briefwahl 
zuständigen Wahlvorstand abgeben oder abgeben lassen. Wenn Sie den 
Wahlbrief im Ausland zur Post geben, müssen Sie ihn selbst frankieren und  - 
falls erforderlich – mit Luftpost zurückschicken. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Wahlbrief 
 
An die 
Gemeindewahlleiterin/ 
An den 
Gemeindewahlleiter 
 

Stimmzettel 
o ABC 
o DEF 
o GHI 

Stimmzettel 
o ABC 
o DEF 
o GHI 
o  

Wahlschein 

Versicherung 
an Eides statt 
zur Briefwahl 

Wahlschein 
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Anlage 7 
(zu § 19 Absatz 4, § 95 GKWO) 
(Merkblatt für die Briefwahl bei verbundenen 
Wahlen) (DIN A4)

Sehr geehrte Briefwählerin! 
Sehr geehrter Briefwähler! 

Hier erhalten Sie die Unterlagen, mit denen Sie per Brief an der 
Kommunalwahl teilnehmen können.  
Bei der Briefwahl muss das vorgeschriebene Verfahren genau 
eingehalten werden, damit der Wahlbrief nicht ungültig wird. 
So machen Sie es richtig: 

Die Stimmzettel persönlich und unbeobachtet ankreuzen. 

Die Stimmzettel – sonst nichts! – in den blauen 
Stimmzettelumschlag legen und verschließen. Auch dies muss 
unbeobachtet geschehen. 

(Die blauen Stimmzettelumschläge kommen später ungeöffnet in 
die Wahlurne.) 

Die „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“ auf dem 
Wahlschein mit Datumsangabe persönlich unterschreiben. 

In den hellroten Wahlbriefumschlag wird hineingelegt: 

1. der verschlossene blaue Stimmzettelumschlag und
außerdem

2. der Wahlschein.

Den hellroten Wahlbriefumschlag verschließen. 

Den roten Wahlbrief – in Deutschland unfrankiert – so rechtzeitig 
zur Post bringen, dass er spätestens am Wahltag bis 18 Uhr bei 
der Gemeindewahlleiterin / dem Gemeindewahlleiter eingehen 
kann. 

Sie können den Wahlbrief auch bei der Gemeindewahlleiterin / dem 
Gemeindewahlleiter oder am Wahltag bis 18 Uhr bei dem für die Briefwahl 
zuständigen Wahlvorstand abgeben oder abgeben lassen. Wenn Sie den 
Wahlbrief im Ausland zur Post geben, müssen Sie ihn selbst frankieren und  - 
falls erforderlich – mit Luftpost zurückschicken. 

Stimmzettel 
für die Kreiswahl 
o ABC
o DEF 
o GHI

Wahlbrief 
An die 
Gemeindewahlleiterin/ 
An den 
Gemeindewahlleiter 

Stimmzettel 
für die Kreiswahl 
o ABC
o DEF
o GHI

Stimmzettel 
für die 
Gemeindewahl 

Wahlschein 

Versicherung 
an Eides statt 
zur Briefwahl 

Wahlschein 

Stimmzettel 
für die 
Gemeindewahl 
o JKL 
o MNO 
o PQR 

Stimmzettel 
für… 
o STU
o VWX 
o YZ

Stimmzettel 
für… 
o STU 
o VWX 
o YZ
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Anlage 8 
(zu § 23 GKWO) 

 
An  
die Gemeindewahlleiterin/den Gemeindewahlleiter *) 
die Kreiswahlleiterin/den Kreiswahlleiter *) 
 
_____________________________________ 
 
 

Unmittelbarer Wahlvorschlag 
für die Gemeindewahl – Kreiswahl *) 

 
am  ___________________ 

 
in der Gemeinde – im Kreis *)   _______________________________________________________________ 
 
 im Wahlkreis      _______________________________________________________________ 
 
 
1. Aufgrund der §§ 18 ff. des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes und des § 23 der Gemeinde- und 

Kreiswahlordnung wird als Bewerberin/Bewerber vorgeschlagen: 
 
 
 Familienname   ___________________________________________________ 
 
 Vorname, bei mehreren 
 Vornamen Rufname(n)  ___________________________________________________ 
 
 Beruf oder Stand   ___________________________________________________ 
 
 Geburtsdatum   ___________________________________________________ 
 
 Staatsangehörigkeit  ___________________________________________________ 
 
 Anschrift (Hauptwohnung) 
 Straße, Hausnummer   ___________________________________________________ 
 
 Postleitzahl, Wohnort  ___________________________________________________ 
 
 
2. Die Bewerberin/Der Bewerber tritt für folgende Partei 1) – für folgende Wählergruppe 1) auf: 
  

_______________________________________________________________________________ 
 (Name der Partei/Wählergruppe und Kurzbezeichnung) 

 

 Die Bewerberin/Der Bewerber tritt als Einzelbewerberin / Einzelbewerber auf  1)  
 
 
 
3. Vertrauensperson für den Wahlvorschlag ist 

 _______________________________________________________________________________ 
 (Familienname, Vorname) 
 _______________________________________________________________________________ 
 (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Telefon) 
 

 Stellvertretende  Vertrauensperson ist 
 

_______________________________________________________________________________ 
(Familienname, Vorname) 
_______________________________________________________________________________ 

 (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Telefon) 
 

 
4. Dem Wahlvorschlag sind _________ Anlagen beigefügt, und zwar 

 



682 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2019; Ausgabe 19. Dezember 2019 Nr. 17

 2 

a) Erklärung der Bewerberin/des Bewerbers nach dem Muster der Anlage 12 GKWO, 
 
b) Bescheinigung der Wählbarkeit der Bewerberin/des Bewerbers nach dem Muster der Anlage 14 

GKWO, 
 
c) die Versicherung an Eides Statt der Bewerberin/des Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15 

GKWO, 6)  
 
d) Erklärung der Leiterin/des Leiters der Versammlung über die Aufstellung der Bewerberinnen 

und Bewerber nach dem Muster der Anlage 17 GKWO, 2)  
 
e) Satzung und Programm der Partei/Wählergruppe sowie Nachweis, dass der Vorstand nach de-

mokratischen Grundsätzen gewählt wurde. 3)   
 
 

 
____________________ 
(Ort, Datum) 
 
(Persönliche und handschriftliche Unterschrift von der zuständigen Leitung der Partei/Wählergruppe 4)  
oder der oder des Wahlberechtigten)  
 
 
 
______________________        _____________________              ____________________ 
                   (Unterschrift)                                             (Unterschrift)                                                  (Unterschrift) 

 

______________________        _____________________              _____________________ 
       (Name in Druckbuchstaben)             (Name in Druckbuchstaben)              (Name in Druckbuchstaben) 

 

 
  

______________________        _____________________              _____________________ 
                      (Funktion) 5)                                               (Funktion) 5)                                                     (Funktion) 5) 

 
 
 
 
____________________ 
 
*) Nichtzutreffendes entfällt. 
1) Nichtzutreffendes streichen.  
2) Die Erklärung kann für mehrere Bewerberinnen und Bewerber gemeinsam in einer Ausfertigung eingereicht werden. 
3)  Diese Unterlagen brauchen nur den Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen beigefügt zu werden, die nicht mit 

mindestens einer oder einem für sie in Schleswig-Holstein aufgestellten und gewählten Vertreterin oder Vertreter im Deut-
schen Bundestag, im Schleswig-Holsteinischen Landtag, in der Vertretung des Wahlgebiets oder, bei Gemeindewahlen, in der 
Vertretung des Kreises vertreten sind. Eine Ausfertigung für alle Wahlvorschläge genügt. Die Unterlagen sind entbehrlich, 
wenn sie dem Innenministerium eingereicht wurden und eine Bestätigung (Bekanntmachung) hierüber vorliegt. 

4) Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen von der für das Wahlgebiet nach ihrer Satzung zuständigen 
Leitung unterzeichnet sein (mind. 3 Personen, darunter Vorsitzende/r oder Stellvertreter/in). Im Zweifelsfall gilt das satzungs-
gemäße Organ der nächsten übergeordneten Gliederungsstufe als zeichnungsbefugt. 

5) Entfällt bei Wahlvorschlägen von Wahlberechtigten (§ 18 Abs. 1 Nr. 3 GKWG). 
6) Diese Versicherung an Eides Statt ist nur von einer Bewerberin/einem Bewerber abzugeben, die/der nicht die deutsche 

Staatsangehörigkeit besitzt. 
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Anlage 9 
(zu § 23 GKWO) 

 
An  
die Gemeindewahlleiterin/den Gemeindewahlleiter *) 
die Kreiswahlleiterin/den Kreiswahlleiter *) 
 
_____________________________________ 
 
 

Listenwahlvorschlag 
für die Gemeindewahl – Kreiswahl *) 

 
 
der/des ____________________________________________________________________________ 

(Name der Partei/Wählergruppe und Kurzbezeichnung) 
 

 
für die Gemeindewahl  – Kreiswahl *)  am ________________   
 
in der Gemeinde – im Kreis *) _______________________________________________________________ 
 
 
1. Aufgrund der §§ 18 ff. des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes und des § 23 der Gemeinde- und 

Kreiswahlordnung werden  als Bewerberinnen und Bewerber vorgeschlagen: 
 
 

 
Lfd. 
Nr. 

 
Familienname 

--- 
Vorname, bei mehreren 
Vornamen Rufname(n) 

 
Beruf 
oder 

Stand 

 
Geburts-
datum 

 
Staats-an-
gehörigkeit 

 
Anschrift  
(Hauptwohnung)  
- Straße, Hausnummer 
- Postleitzahl, Wohnort 
 

1 
 
  ......................................  
 
  ......................................  

  
  

  
  ....................................  
 
 

2 
 
  ......................................  
 
  ......................................  

   
 

  
  ....................................  
 
  

3 
 
  ......................................  
 
  ......................................  

  
  
 
  ................  

  
  ....................................  
 
   

 usw. 
  
2. Von den unter Nr. 1 genannten Bewerberinnen und Bewerbern sind gleichzeitig in einem unmittel-

baren Wahlvorschlag im Wahlgebiet für dieselbe Partei/Wählergruppe vorgeschlagen: 
 

Lfd. Nr. 
der Liste 

zu 1 
Name 

Wahlkreis, in dem als unmittelbare Be-
werberin/unmittelbarer Bewerber vor-

geschlagen 
   

   

   

 
usw. 
 

3. Vertrauensperson für den Wahlvorschlag ist 

 _______________________________________________________________________________ 
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 (Familienname, Vorname) 
 _______________________________________________________________________________ 
 (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Telefon) 
 

 Stellvertretende  Vertrauensperson ist 
 

_______________________________________________________________________________ 
(Familienname, Vorname) 
_______________________________________________________________________________ 

 (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Telefon) 
 
 
4. Dem Listenwahlvorschlag sind _________ Anlagen beigefügt, und zwar 

 
a) ____Erklärungen der Bewerberinnen und Bewerber nach dem Muster der Anlage 12 GKWO 1), 

 
b) ____Bescheinigungen der Wählbarkeit der Bewerberinnen und Bewerber nach dem Muster der 

Anlage 14 GKWO 2), 
 

c) ____ Versicherungen an Eides Statt der Bewerberinnen und Bewerber nach dem Muster der 
Anlage 15 GKWO 5),  2)),  

 
d) Erklärung der Leiterin/des Leiters der Versammlung über die Aufstellung der Bewerberinnen 

und Bewerber nach dem Muster der Anlage 17 GKWO) 2),   
 

e) Satzung und Programm der Partei/Wählergruppe sowie Nachweis, dass der Vorstand nach de-
mokratischen Grundsätzen gewählt wurde 2), 3).  

 
____________________ 
(Ort, Datum) 
 
(Persönliche und handschriftliche Unterschrift von der zuständigen Leitung der Partei/Wählergruppe 4)   
 

 
______________________        ____________________              ______________________ 
                   (Unterschrift)                                           (Unterschrift)                                                      (Unterschrift) 

 

______________________        _____________________              _____________________ 
       (Name in Druckbuchstaben)             (Name in Druckbuchstaben)              (Name in Druckbuchstaben) 

 

______________________        ____________________              ______________________ 
                    (Funktion)                                                (Funktion)                                                            (Funktion) 

____________ 
 
*) Nichtzutreffendes entfällt 
1) Die Erklärung entfällt hier bei Bewerberinnen und Bewerbern, von denen eine entsprechende Erklärung dem unmittelbaren 

Wahlvorschlag beigefügt ist und diese Erklärung auch die Zustimmung zur Benennung im Listenwahlvorschlag enthält.  
2) Entfällt, wenn die Unterlage einem unmittelbaren Wahlvorschlag beigefügt ist.  
3)  Diese Unterlagen brauchen nur den Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen beigefügt zu werden, die nicht mit 

mindestens einer oder einem für sie in Schleswig-Holstein aufgestellten und gewählten Vertreterin oder Vertreter im Deutschen 
Bundestag, im Schleswig-Holsteinischen Landtag, in der Vertretung des Wahlgebiets oder, bei Gemeindewahlen, in der Vertre-
tung des Kreises vertreten sind. Eine Ausfertigung für alle Wahlvorschläge genügt. Die Unterlagen sind entbehrlich, wenn sie 
dem Innenministerium eingereicht wurden und eine Bestätigung (Bekanntmachung) hierüber vorliegt. 

4) Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen von der für das Wahlgebiet nach ihrer Satzung zuständigen 
Leitung unterzeichnet sein (mind. 3 Personen, darunter Vorsitzende/r oder Stellvertreter/in).  Im Zweifelsfall gilt das satzungs-
gemäße Organ der nächsten übergeordneten Gliederungsstufe als zeichnungsbefugt. 

5) Diese Versicherung an Eides Statt ist nur von einer Bewerberin/einem Bewerber abzugeben, die/der nicht die deutsche Staats-
angehörigkeit besitzt. 
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Anlage 10 
(zu § 74 GKWO) 

 
An  
die Gemeindewahlleiterin/den Gemeindewahlleiter *) 
 
____________________ 
 
 
 

Wahlvorschlag 
 

für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters  
der Gemeinde _______________________ 

 
am ____________ 

 
 

1. Aufgrund des § 51 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes wird als Bewerberin/Bewerber vorge-
schlagen: 

 
 
 Familienname   ___________________________________________________ 
 
 Vorname, bei mehreren 
 Vornamen Rufname(n)  ___________________________________________________ 
 
 Beruf oder Stand   ___________________________________________________ 
 
 Geburtsdatum   ___________________________________________________ 
 
 Staatsangehörigkeit  ___________________________________________________ 
 
 Anschrift (Hauptwohnung) 
 Straße, Hausnummer   ___________________________________________________ 
 
 Postleitzahl, Wohnort  ___________________________________________________ 
 
 

 
2. Die Bewerberin/Der Bewerber wird von folgender Partei / Wählergruppe – von den folgenden Par-

teien / Wählergruppen vorgeschlagen: 1) 
  

_______________________________________________________________________________ 
 (Name der Partei(en) / Wählergruppe(n) und Kurzbezeichnung(en)) 
 
 

 
3. Vertrauensperson für den Wahlvorschlag ist 

 _______________________________________________________________________________ 
 (Familienname, Vorname) 
 _______________________________________________________________________________ 
 (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Telefon) 
 

 Stellvertretende Vertrauensperson ist 
 

_______________________________________________________________________________ 
(Familienname, Vorname) 
_______________________________________________________________________________ 

 (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Telefon) 
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4. Dem Wahlvorschlag sind _________ Anlagen beigefügt, und zwar 
 

a) Erklärung der Bewerberin/des Bewerbers nach dem Muster der Anlage 13 GKWO 6), 
 

b) Bescheinigung der Wählbarkeit der Bewerberin/des Bewerbers nach dem Muster der Anlage 
16 GKWO, 

 
c) _____ Unterstützungsunterschriften mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeich-

nerinnen und Unterzeichner 2),  
 

d) Erklärung der Leiterin/des Leiters der Versammlung über die Aufstellung der Bewerberin/des 
Bewerbers nach dem Muster der Anlage 18 GKWO  3) .  

 
 
____________________ 
(Ort, Datum) 
 
(Persönliche und handschriftliche Unterschrift von der zuständigen Leitung der Partei/en / Wähler-
gruppe/n) 4)  oder der / des Wahlberechtigten) 5)  

 
 
______________________        _____________________              _____________________ 
                   (Unterschrift)                                             (Unterschrift)                                                  (Unterschrift) 

 

______________________        _____________________              _____________________ 
       (Name in Druckbuchstaben)             (Name in Druckbuchstaben)              (Name in Druckbuchstaben) 
  

______________________        _____________________              _____________________ 
                      (Funktion) 6)                                           (Funktion) 6)                                                    (Funktion) 6) 

 
 
 
 
______________________        _____________________              _____________________ 
                   (Unterschrift)                                             (Unterschrift)                                                  (Unterschrift) 

 

______________________        _____________________              _____________________ 
       (Name in Druckbuchstaben)             (Name in Druckbuchstaben)              (Name in Druckbuchstaben) 
  

______________________        _____________________              _____________________ 
                      (Funktion) 6)                                           (Funktion) 6)                                                    (Funktion) 6) 

usw. 
_______________________ 
 
1) Entfällt bei einem Wahlvorschlag einer Bewerberin/eines Bewerbers  
2) Bei Wahlvorschlägen von Bewerberinnen und Bewerbern (§ 51 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 GKWG) sind für den Wahlvorschlag 

Unterstützungsunterschriften erforderlich, deren Mindestzahl das Fünffache der Gesamtzahl der Mitglieder der Gemeindever-
tretung beträgt. 

3)  Bei gemeinsamen Wahlvorschlägen (§ 51 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 GKWG) ist für jede Versammlung eine entsprechende 
Erklärung abzugeben. 

4) Der Wahlvorschlag einer politischen Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet nach ihrer Satzung zuständi-
gen Leitung unterzeichnet sein (mind. 3 Personen, darunter Vorsitzende/r oder Stellvertreter/in).  

 Ein gemeinsamer Wahlvorschlag muss von der für das Wahlgebiet nach ihrer Satzung zuständigen Leitung jeder am Wahlvor-
schlag beteiligten politischen Partei oder Wählergruppe unterzeichnet sein. 

5) bei Wahlvorschlägen von Bewerberinnen und Bewerbern. 
6) entfällt bei Wahlvorschlägen von Bewerberinnen und Bewerbern. 
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Anlage 11 
(zu § 75 Absatz 1 GKWO) 

 
 

Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift 
 

für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der Gemeinde _________________ 

 
am ________________ 

 
Hinweis: Eine Unterschrift ist nur gültig, wenn sie die Unterzeichnerin oder der Unterzeichner persönlich 
und handschriftlich geleistet hat. Eine wahlberechtigte Person darf mit ihrer Unterschrift nur einen 
Wahlvorschlag unterstützen. 
 
Wahlvorschlag der / des 
 
 Familienname   ____________________________________________________ 
 
 Vorname, bei mehreren 
 Vornamen Rufname(n)  ____________________________________________________ 
 
 Geburtsdatum   ____________________________________________________ 
 
 Anschrift (Hauptwohnung) 
 Straße, Hausnummer   ____________________________________________________ 
 
 Postleitzahl, Wohnort  ____________________________________________________ 
 
(Dienstsiegel der Dienststelle  Ausgegeben                    Die Gemeindewahlleiterin/Der Gemeindewahlleiter 
der Gemeindewahlleiterin/ 

des Gemeindewahlleiters)   
    ________________                     ________________________________ 

(Ort, Datum)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bescheinigung des Wahlrechts 2) 

 
Die/Der vorstehende Unterzeichnerin/Unterzeichner erfüllt die Wahlrechtsvoraussetzungen des § 3 des 
Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes und ist nicht nach § 4 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes vom 
Wahlrecht ausgeschlossen.  
 
___________________________    (Dienstsiegel)     _____________________________________________ 
(Ort, Datum)                         (Dienststelle, Unterschrift) 
_____________________________ 
1) Bitte streichen, wenn die Unterzeichnerin oder der Unterzeichner die Bescheinigung des Wahlrechts selbst einholen will. 

2) Die Bescheinigung des Wahlrechts wird von der Gemeindewahlleiterin oder dem Gemeindewahlleiter kostenfrei erteilt. 

Unterstützungsunterschrift 
Ich unterstütze hiermit durch meine Unterschrift den oben bezeichneten Wahlvorschlag. Zu meiner 
Person mache ich folgende Angaben (vollständig in Maschinen- oder Druckschrift auszufüllen): 
 
Familienname: ____________________________________________________________ 
 
Vornamen: ____________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: ____________________________________________________________ 
 
Anschrift (Hauptwohnung) 
Straße, Hausnummer: ____________________________________________________________ 
 
Postleitzahl, Wohnort: ____________________________________________________________ 
 
Ich bin damit einverstanden, dass für mich eine Bescheinigung des Wahlrechts eingeholt wird.1) 
 
_________________________   __________________________________________ 
(Ort, Datum)      (Persönliche und handschriftliche Unterschrift) 
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Anlage 11 a 
(zu § 75 Abs. 1 Nr. 3 GKWO) 

Bescheinigung des Wahlrechts 

für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der Gemeinde ____________________________ *) 

am ________________ 

Frau/Herr 

Familienname: ____________________________________________________ 

Vorname, bei mehreren 
Vornamen Rufname(n): ____________________________________________________ 

Geburtsdatum: ____________________________________________________ 

Anschrift (Hauptwohnung) 
Straße, Hausnummer: ____________________________________________________ 

Postleitzahl, Wohnort:  ____________________________________________________ 

erfüllt die Wahlrechtsvoraussetzungen des § 3 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes und ist nicht nach 
§ 4 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen.

_____________________________ (Dienstsiegel)  ___________________________________________ 

(Ort, Datum)  (Dienststelle, Unterschrift) 
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Anlage 12 
(zu § 25 Absatz 1 GKWO) 

 
 

Erklärung als Bewerberin / Bewerber 
für die Gemeindewahl *) – Kreiswahl *) 

am ________________ 
 
 
1. Zustimmung 

 
Ich stimme meiner Benennung als Bewerberin / Bewerber im unmittelbaren Wahlvorschlag für den 
Wahlkreis ________________________________________________  und im Listenwahlvorschlag 1) 

                 (Nr. und Name) 
der/des    
__________________________________________________________________________ 
                (Name der Partei/Wählergruppe und Kurzbezeichnung) 2) 
 
für die Gemeindewahl in der Gemeinde *) – Kreiswahl im Kreis *) __________________________ zu. 

 
 
 

2. Berufliche Tätigkeiten   (Zutreffendes ankreuzen und ggf. ergänzen) 
 

 
                  Ich bin nicht Beschäftigte oder Beschäftigter des öffentlichen Dienstes. 
 
 
                  Ich bin Beschäftigte oder Beschäftigter des öffentlichen Dienstes bei 
 

___________________________________________________________________________ 
(Dienstherr und Beschäftigungsbehörde) 

 
und mache dazu ergänzend folgende Angaben:     (Zutreffendes ankreuzen und ggf. ergänzen) 

 
Ich gehöre der Funktionsebene der Laufbahngruppe 2 an. 

 
 Ich bin nicht mit Aufgaben der Kommunalaufsicht, des Landesrechnungshofs oder der 

Gemeindeprüfung betraut. 
 

  Ich bin mit folgenden Aufgaben der Kommunalaufsicht, des Landesrechnungshofs  
oder der Gemeindeprüfung betraut: 
____________________________________________________________________ 
(Angabe der übertragenen Aufgaben) 

 
 
Ich bin leitende Beschäftigte / leitender Beschäftigter bei folgendem privatrechtlichen Unterneh-
men3), an dem der Kreis – die Gemeinde - das die Gemeinde verwaltende Amt *) beteiligt ist: 
___________________________________________________________________________ 
(Bezeichnung des Unternehmens) 

 
 
__________________________               ________________________________________ 
(Ort,  Datum)      (Persönliche und handschriftliche Unterschrift) 
 

________________________________________ 
                                (Name und Vorname in Druckbuchstaben) 

 
________________________________________ 

        (Straße und Hausnummer) 
 

      ________________________________________ 
       (Postleitzahl, Wohnort) 
____________________________ 
*)  Nichtzutreffendes entfällt 
1)  Nichtzutreffendes streichen 
2)  Bei Wahlvorschlägen von Wahlberechtigten (§ 18 Absatz 1 Nummer 3 GKWG) ist hier „Einzelbewerberin“ oder „Einzelbewerber“ 
    einzusetzen. 
3) Leitende Beschäftigte oder leitender Beschäftigter ist, wer allein oder mit anderen ständig berechtigt ist, das Unternehmen in  
    seiner Gesamtheit zu vertreten. 
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Anlage 13 
(zu § 75 Abs. 2 GKWO) 

Zustimmungserklärung 

Ich stimme meiner Benennung als Bewerberin/Bewerber im Wahlvorschlag der/des  –  im gemein-
samen Wahlvorschlag der/des *) 

_______________________________________________________________________________ 
(Name der Partei/Wählergruppe bzw. der Parteien/Wählergruppen sowie deren Kurzbezeichnung(en) ) 

für die Wahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters der Gemeinde ______________________ 
am  ________________  zu. 

____________________________   ______________________________________ 
(Ort, Datum    (persönliche und handschriftliche Unterschrift) 

 _______________________________________ 
 (Name und Vorname  in Druckbuchstaben) 

  ______________________________________ 
 (Straße und Hausnummer) 

  ______________________________________ 
 (Postleitzahl und Wohnort) 

_____________ 
*)  Nichtzutreffendes streichen 
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Anlage 14 
(zu § 25 Abs. 1 GKWO) 

 

 

Gemeinde _________________________ 

Kreis _________________________ 

 
 
 

Bescheinigung der Wählbarkeit 
 
 
für die Gemeindewahl in der Gemeinde __________________________________________________ *) 

für die Kreiswahl im Kreis _____________________________________________________________ *) 
 

am _____________________ 

 
Frau/Herr 

 
Familienname:   ____________________________________________________ 
 
Vorname, bei mehreren 
Vornamen Rufname(n):  ____________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:   ____________________________________________________ 
 
Anschrift (Hauptwohnung) 
Straße, Hausnummer:  ____________________________________________________ 
 
Postleitzahl, Wohnort:  ____________________________________________________ 
 

erfüllt die Voraussetzungen der Wählbarkeit nach § 6 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes. 
 
 
_____________________________      (Dienstsiegel)       ___________________________________________ 

(Ort, Datum)           (Dienststelle, Unterschrift) 
 

 
Ich bin damit einverstanden, dass für mich eine Bescheinigung der Wählbarkeit eingeholt wird.1) 
 
_______________________________  ___________________________________ 
(Ort, Datum)       (Persönliche und handschriftliche Unterschrift der Bewerberin/des Bewerbers) 

_____________________ 
 
*) Nichtzutreffendes entfällt 
1)  entfällt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die Bescheinigung der Wählbarkeit selbst einholt. 
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Anlage 15 
(zu § 25 Absatz 1 GKWO) 

Versicherung an Eides Statt 1) 

der Bewerberin/des Bewerbers für die Gemeindewahl – Kreiswahl 2) 

am _____________________ 

Als Bewerberin/Bewerber der ____________________________________________________________ 
(Name der Partei/Wählergruppe und Kurzbezeichnung)3)

für die Gemeindewahl in der Gemeinde – Kreiswahl im Kreis2) __________________________________ 

versichere ich gegenüber der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter – der Kreiswahlleiterin/dem 
Kreiswahlleiter2) hiermit an Eides Statt, dass ich als Staatsangehörige/Staatsangehöriger des folgenden 
Mitgliedstaates der Europäischen Union 

____________________________________________________________________________________ 
(Name des Mitgliedstaates) 

infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung oder einer strafrechtlichen Entscheidung in meinem 
Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen bin. 

________________________ _____________________________________________ 
(Ort, Datum) (Persönliche und handschriftliche Unterschrift)

_____________________________________________ 
(Name und Vorname in Druckbuchstaben) 

_____________________________________________ 
(Straße und Hausnummer) 

_____________________________________________ 
(Postleitzahl, Wohnort) 

______________________ 
1) Auf die Strafbarkeit einer falsch abgegebenen Versicherung an Eides Statt wird hingewiesen.
2) Nichtzutreffendes entfällt
3) Bei Wahlvorschlägen von Wahlberechtigten (§ 18 Abs. 1 Nr. 3 GKWG) ist hier „Einzelbewerberin“ oder „Einzelbewerber“

einzusetzen. 
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Anlage 16 
(zu § 75 Absatz 2 GKWO) 

 
 
 

Bescheinigung der Wählbarkeit 
 

für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters  
 

der Gemeinde _____________________  
 

am __________________ 

 
 
Frau/Herr 

 
Familienname:   ____________________________________________________ 
 
 
Vorname, bei mehreren 
Vornamen Rufname(n):  ____________________________________________________ 
 
 
Geburtsdatum:   ____________________________________________________ 
 
 
Staatsangehörigkeit  ____________________________________________________ 
 
 
Anschrift (Hauptwohnung) 
Straße, Hausnummer:  ____________________________________________________ 
 
 
Postleitzahl, Wohnort:  ____________________________________________________ 
 

besitzt die Wählbarkeit nach § 15 des Bundeswahlgesetzes 1) 
 
besitzt die Staatsangehörigkeit eines übrigen Mitgliedstaates der Europäischen Union und ist nicht von der 
Wählbarkeit ausgeschlossen.1)  
 
 
 
 
_____________________________          (Dienstsiegel)         ____________________________________ 

(Ort, Datum)        (Dienststelle, Unterschrift) 

 

 
Ich bin damit einverstanden, dass für mich eine Bescheinigung der Wählbarkeit eingeholt wird.2) 
 
_______________________    ___________________________________ 
(Ort, Datum)           (Persönliche und handschriftliche Unterschrift  der Bewerberin/des Bewerbers) 

_________ 
 
1)  Nichtzutreffendes streichen. 
2)  entfällt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die Bescheinigung der Wählbarkeit selbst einholt. 
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Anlage 17 
(zu § 25 Abs. 1 GKWO) 

Erklärung 
über die Aufstellung von Bewerberinnen und Bewerbern 

Ich erkläre, dass die nach der Satzung zuständige Mitgliederversammlung – Vertreterversammlung1)

der 
________________________________________________________________________________ 

(Partei/Wählergruppe) 
am _______________ in ____________________________________________________________ 

  (Ort) 
in geheimer schriftlicher Abstimmung und unter Beachtung der sonstigen Anforderungen des § 20 
Abs. 3 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes2) beschlossen hat, die nachstehend aufgeführten Per-
sonen als Bewerberinnen und Bewerber für die Gemeindewahl in der Gemeinde*)  ______________ 
für die Kreiswahl im Kreis*)  ___________________________ am ____________________________ 
zu benennen. Jede Versammlungsteilnehmerin und jeder Versammlungsteilnehmer hatte Gelegen-
heit, Vorschläge zu unterbreiten. Der Beschluss umfasst auch die Zuordnung der Bewerberinnen und 
Bewerber zu den Wahlkreisen sowie die Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber auf dem Lis-
tenwahlvorschlag. 

Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit 
- der Einberufung dieser Versammlung,
- der Wahl der Bewerberinnen und Bewerber in dieser Versammlung und
- der Wahl der Vertreterinnen und Vertreter für diese Versammlung (nur im Fall einer Vertreterver-

sammlung nach § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GKWG)
wurden in der Versammlung nicht erhoben; erhobene Bedenken wurden ausgeräumt. 

Unmittelbare Wahlvorschläge Unmittelbare Wahlvorschläge 

Name Vorname 
Nr. des 
Wahl-

kreises 
Name Vorname 

Nr. des 
Wahl-

kreises 

Listenwahlvorschlag 
Lfd. Nr. Name Vorname 

1 
2 
3 

usw. 

________________________ ___________________________________________ 
(Ort, Datum)  (Leiterin/Leiter der Versammlung) 
______________ 
*)   Nichtzutreffendes entfällt. 
1) Nichtzutreffendes streichen.
2) § 20 Abs. 3 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes hat folgenden Wortlaut:

„(3) Als Bewerberin oder Bewerber einer politischen Partei oder Wählergruppe kann nur benannt werden, wer
1. in einer nach ihrer Satzung zuständigen Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten

Mitglieder dieser Partei oder Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder
2. in einer nach ihrer Satzung zuständigen Versammlung der von Mitgliederversammlungen nach Nummer 1 aus

deren Mitte gewählten Vertreterinnen und Vertreter (Vertreterversammlung)
hierzu gewählt worden ist. Die Bewerberinnen und Bewerber sowie die Vertreterinnen und Vertreter für die Vertreterver-
sammlung werden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Versammlung in geheimer schriftlicher Abstimmung 
gewählt. Vorschlagsberechtigt ist jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer der Versammlung.“ 
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Anlage 18 
(zu § 75 Absatz 2 GKWO) 

 
 
 

Erklärung 
über die Aufstellung einer Bewerberin/eines Bewerbers 

 
 
 
Ich erkläre, dass die nach der Satzung zuständige Mitgliederversammlung - Vertreterversammlung *) 
 
der _____________________________________________________________________________ 
       (Name der Partei/Wählergruppe sowie deren Kurzbezeichnung)  
 
in geheimer schriftlicher Abstimmung beschlossen hat, 
 
 
Frau/Herrn _______________________________________________________________________ 
     (Name, Vorname(n)) 
 
 

für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der Gemeinde _______________________ am 

_________________ zu benennen. 

 
Jede Versammlungsteilnehmerin und jeder Versammlungsteilnehmer hatte Gelegenheit, Vorschläge 
zu unterbreiten. 

 
 

____________________________                         ______________________________________ 
(Ort, Datum )            (Unterschrift der Leiterin/des Leiters der Versammlung) 
 
        

 

_____________ 
*)  Nichtzutreffendes entfällt 
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Anlage 19 
(zu § 29 GKWO) 

Niederschrift  
über die Sitzung des Gemeindewahlausschusses - Kreiswahlausschusses*) 

zur Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge 

____________ , den ___________________ 

1. Zur Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge für die Gemeindewahl in der Gemeinde __________*)

Kreiswahl im Kreis ___________*) am ________ und zur Entscheidung über ihre Zulassung trat heute
nach ordnungsgemäßer Ladung der Gemeindewahlausschuss - Kreiswahlausschuss*)  zusammen.

Es waren erschienen:
1. ______________________________________________  als Vorsitzende/Vorsitzender/

 stellv. Vorsitzende/stellv. Vorsitzender 
2. ______________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
3. ______________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
4. ______________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
5. ______________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
6. ______________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
7. ______________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
8. ______________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
9. ______________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer

Ferner waren hinzugezogen: 
_________________________________________________  als Schriftführerin/Schriftführer 
_________________________________________________  als Hilfskraft 

Die/der Vorsitzende eröffnete um ________ Uhr die Sitzung damit, dass sie/er die Beisitzerinnen und 
Beisitzer sowie die Schriftführerin/den Schriftführer zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und 
zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, 
insbesondere über alle dem Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten, verpflichtete1). Sie/Er 
stellte fest, dass Ort, Zeit und Gegenstand der Sitzung nach § 2 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 87 
der Gemeinde- und Kreiswahlordnung bekannt gemacht und die Vertrauenspersonen der eingereich-
ten Wahlvorschläge schriftlich – telefonisch*) geladen worden sind. 

2. Die Wahlleiterin/Der Wahlleiter legte dem Wahlausschuss folgende Wahlvorschläge vor:

a) Unmittelbare Wahlvorschläge (geordnet nach Wahlkreisen)

1. _________________________ eingegangen am ____________________ um ________ Uhr
2. _________________________ eingegangen am ____________________ um ________ Uhr
3. _________________________ eingegangen am ____________________ um ________ Uhr
usw.

b) Listenwahlvorschläge

1. _________________________ eingegangen am ____________________ um ________ Uhr
2. _________________________ eingegangen am ____________________ um ________ Uhr
3. _________________________ eingegangen am ____________________ um ________ Uhr
usw.

Sie/Er berichtete über das Ergebnis der Vorprüfung. 

3. Anhand der auf den Wahlvorschlägen befindlichen Eingangsvermerke wurde festgestellt, dass kein
Wahlvorschlag – folgende Wahlvorschläge*)  verspätet eingegangen ist/sind:
1. _________________________ eingegangen am _______________________ um ________ Uhr
2. _________________________ eingegangen am _______________________ um ________ Uhr

Die Vertrauensperson(en) des/der betroffenen Wahlvorschlags/Wahlvorschläge wurde(n) gehört. 
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4. Bei der Prüfung der übrigen Wahlvorschläge ergaben sich keine – folgende Mängel*) (Wahlvorschlag 
und Art des Mangels angeben): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Zu den festgestellten Mängeln des/der Wahlvorschlags/Wahlvorschläge wurde(n) die Vertrauensper-
son(en) des/der betroffenen Wahlvorschlags/Wahlvorschläge gehört. 

 
5. Aufgrund der in Nr. 3 und 4 festgestellten Mängel beschloss der Wahlausschuss, folgende Wahlvor-

schläge zurückzuweisen: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

6. Der Wahlausschuss beschloss sodann, folgende Wahlvorschläge zuzulassen: 

a) Unmittelbare Wahlvorschläge (geordnet nach Wahlkreisen) 

____________________________________________________________________________
_ 
  Bewerberin/Bewerber    Name der Partei /Wählergruppe2) 

(Name, Vorname, bei mehreren Vornamen Rufname/n) 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__ 
usw. 
 

b) Listenwahlvorschläge (geordnet nach Parteien und Wählergruppen) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__usw.  

 
7. Der Wahlausschuss beschloss einstimmig – mit Stimmenmehrheit*). Bei Stimmengleichheit gab die 

Stimme der/des Vorsitzenden den Ausschlag. Die Sitzung war öffentlich. 
 
8. Die Wahlleiterin/der Wahlleiter gab die Entscheidung des Wahlausschusses in der Sitzung im An-

schluss an die Beschlussfassung unter kurzer Angabe der Gründe bekannt und wies auf den zulässi-
gen Rechtsbehelf hin. 

 
9. Vorstehende Niederschrift wurde von der/dem Vorsitzenden, von den Beisitzerinnen und Beisitzern 

sowie von der Schriftführerin/dem Schriftführer genehmigt und wie folgt unterschrieben: 
 
 

       Die / Der Vorsitzende    Die Beisitzerinnen und Beisitzer 
     

______________________________________ 
____________________________________  ______________________________________ 

______________________________________ 
        Die Schriftführerin/Der Schriftführer  ______________________________________ 

______________________________________ 
       ______________________________________ 
       ______________________________________ 
_____________________________________  ______________________________________ 
 
 
_____________ 
*) Nichtzutreffendes entfällt 
1) Entfällt, soweit sie bereits in einer früheren Sitzung des Wahlausschusses verpflichtet worden sind. 
2) Bei Wahlvorschlägen von Wahlberechtigten (§ 18 Abs. 1 Nr. 3 GKWG) ist hier „Einzelbewerberin“ oder „Einzelbewerber“  

einzusetzen. 
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Anlage 20 
(zu § 72 Absatz 4 i.V.m. § 29 Absatz 6 GKWO) 

Niederschrift  
über die Sitzung des Gemeindewahlausschusses  

zur Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge 

_________________ , den _____________ 

1. Zur Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters
der Gemeinde  _______________________________ am ___________ und zur Entscheidung über
ihre Zulassung trat heute nach ordnungsgemäßer Ladung der Gemeindewahlausschuss zusammen.

Es waren erschienen: 
1. ______________________________________________  als Vorsitzende/Vorsitzender/

 stellv. Vorsitzende/stellv. Vorsitzender 
2. ______________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
3. ______________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
4. ______________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
5. ______________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
6. ______________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
7. ______________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
8. ______________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
9. ______________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer

Ferner waren hinzugezogen: 
_________________________________________________  als Schriftführerin/Schriftführer 
_________________________________________________  als Hilfskraft 

Die/der Vorsitzende eröffnete um ________ Uhr die Sitzung damit, dass sie/er die Beisitzerinnen und 
Beisitzer sowie die Schriftführerin/den Schriftführer zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und 
zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, 
insbesondere über alle dem Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten, verpflichtete1). Sie/Er 
stellte fest, dass Ort, Zeit und Gegenstand der Sitzung nach § 2 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 87 
der Gemeinde- und Kreiswahlordnung bekannt gemacht und die Vertrauenspersonen der eingereich-
ten Wahlvorschläge schriftlich - telefonisch*) geladen worden sind. 

2. Die Gemeindewahlleiterin/Der Gemeindewahlleiter legte dem Wahlausschuss folgende Wahlvor-
schläge vor:
1. ____________________________ eingegangen am ____________________ um ________ Uhr
2. ____________________________ eingegangen am ____________________ um ________ Uhr
3. ____________________________ eingegangen am ____________________ um ________ Uhr
usw.

Sie/Er berichtete über das Ergebnis der Vorprüfung. 

3. Anhand der auf den Wahlvorschlägen befindlichen Eingangsvermerke wurde festgestellt, dass kein
Wahlvorschlag – folgende Wahlvorschläge*) verspätet eingegangen ist/sind:
1. _________________________ eingegangen am _______________________ um ________ Uhr
2. _________________________ eingegangen am _______________________ um ________ Uhr

Die Vertrauensperson(en) des/der betroffenen Wahlvorschlags/Wahlvorschläge wurde(n) gehört. 



Nr. 17 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2019; Ausgabe 19. Dezember 2019 699

 - 2 - 

4. Bei der Prüfung der übrigen Wahlvorschläge ergaben sich keine – folgende Mängel*) (Wahlvorschlag 
und Art des Mangels angeben): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Zu den festgestellten Mängeln des/der Wahlvorschlags/Wahlvorschläge wurden(n) die Vertrauensper-
son(en) des/der betroffenen Wahlvorschlags/Wahlvorschläge gehört. 

 
 
5. Aufgrund der in Nr. 3 und 4 festgestellten Mängel beschloss der Gemeindewahlausschuss, folgende 

Wahlvorschläge zurückzuweisen: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

6. Der Gemeindewahlausschuss beschloss sodann, folgende Wahlvorschläge zuzulassen: 

________________________________________________________________________________ 
  Bewerberin/Bewerber   Name der Partei(en) /Wählergruppe(en)2) 

(Name, Vorname, bei mehreren Vornamen Rufname/n) 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
usw. 

 
 
7. Der Gemeindewahlausschuss beschloss einstimmig – mit Stimmenmehrheit*). Bei Stimmengleichheit 

gab die Stimme der/des Vorsitzenden den Ausschlag. Die Sitzung war öffentlich. 
 
 
8. Die Gemeindewahlleiterin/der Gemeindewahlleiter gab die Entscheidung des Gemeindewahlaus-

schusses in der Sitzung im Anschluss an die Beschlussfassung unter kurzer Angabe der Gründe be-
kannt und wies auf den zulässigen Rechtsbehelf hin. 

 
 
9. Vorstehende Niederschrift wurde von der/dem Vorsitzenden, von den Beisitzerinnen und Beisitzern 

sowie von der Schriftführerin/dem Schriftführer genehmigt und wie folgt unterschrieben: 
 
 

       Die / Der Vorsitzende    Die Beisitzerinnen und Beisitzer 
     

______________________________________ 
____________________________________  ______________________________________ 

______________________________________ 
        Die Schriftführerin/Der Schriftführer  ______________________________________ 

______________________________________ 
       ______________________________________ 
       ______________________________________ 
_____________________________________  ______________________________________ 
 
 
_____________ 
*) Nichtzutreffendes entfällt 
1) Entfällt, soweit sie bereits in einer früheren Sitzung des Gemeindewahlausschusses verpflichtet worden sind. 
2) Entfällt bei einem Wahlvorschlag einer Bewerberin/eines Bewerbers 
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Anlage 21 
(zu § 34 GKWO) 

Stimmzettel 
für die Gemeindewahl 
in der Gemeinde N1) 2) 
am _______________   Wahlkreis 1 – NN 3) 

Sie haben 34) Stimmen 

Sie können Ihre Stimmen beliebig verteilen. 5) 

Nicht mehr als 34) Stimmen vergeben, 
sonst ist der Stimmzettel ungültig! 

1 Partei A 6) 

a) Schmidt, Brigitte
Landwirtin, N…, Lindenhof

b) Holtz, Paul
Lehrer, N…

c) Zander, Elke
Krankenschwester, N…

7 Wählergruppe R 6) 

a) Petersen, Peter
Tischlermeister, N…

b) Lüders, Eva
Hausfrau, N…

c) Brodersen, Uwe
Angestellter, N…

9 Einzelbewerberin Engels, Erika 
Rechtsanwältin, N… 

_____________________________ 
1) Für die Gemeinde N ist eine Wohnbevölkerung von 3.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zugrunde

gelegt. Da nach § 9 Absatz 2 GKWG somit in drei Wahlkreisen je drei unmittelbare Vertreterinnen/Vertreter
zu wählen sind und nach § 9 Absatz 4 GKWG jede und jeder Wahlberechtigte so viele Stimmen hat, wie
unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, hat jede Wählerin und jeder Wähler drei Stimmen.

2) Bei Kreiswahlen: „für die Kreiswahl im Kreis…“.
3) Entfällt in ungeteilten Wahlgebieten.
4) Hier ist die Anzahl der im Wahlkreis zu wählenden Vertreterinnen/Vertreter einzusetzen.
5) Entfällt in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und in den Kreisen.
6) Es sind der volle Name der Partei/Wählergruppe und ggf. die Kurzbezeichnung anzugeben.

In 
dieser 
Spalte 

ankreuzen 
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Anlage 22 
(zu § 79 Absatz 1 GKWO) 

 

 
 

Stimmzettel 
 

für die Wahl – Stichwahl 1) 
 

der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters 
der Gemeinde _________________  

 
am _________ 

 
 

Sie haben eine Stimme 
 

Nur eine Bewerberin oder einen Bewerber in einem der Kreise ankreuzen,                  
sonst ist der Stimmzettel ungültig! 
 

 

1 

 
Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands  
(SPD) 

 

 
 
Lehmann, Rainer 
Beamter 
24103 Kiel, Bahnhofstraße 4 b 
 
 

 

2 

 
Unabhängige 
Wählergemeinschaft  
(UWG) 

 

 
 
Meier, Renate 
Rechtsanwältin 
24105 Kiel, Stadtweg 23 
 
 

 

3 Einzelbewerber 

 
 
Petersen, Peter 
Diplom-Verwaltungswirt 
23539 Lübeck, Hauptstraße 48 
 
 

 

4 

Christlich 
Demokratische Union 
Deutschlands (CDU) 
und  
Freie Demokratische 
Partei (FDP)  

 
Schmidt, Gerhard 
Geschäftsführer 
24123 Kiel, Ostertor 124 
 
 
 

 

 

_____________________________ 
1)    Nichtzutreffendes entfällt  
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Anlage 23 
(zu § 79 Absatz 1 GKWO) 

Stimmzettel 

für die Wahl – Stichwahl 1) 

der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters 
der Gemeinde _________________) 

am _________ 

Sie haben eine Stimme 

Nur JA oder NEIN ankreuzen, sonst ist der Stimmzettel ungütig! 

Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands 
(SPD) 

Lehmann, Rainer 
Beamter 
24103 Kiel, Bahnhofstraße 4 b 

JA NEIN 

_______ 
1) Nichtzutreffendes entfällt
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Anlage 24 
(zu § 34 Absatz 5 GKWO) 

 
 

 
    (Vorderseite des Stimmzettelumschlags für die Briefwahl) 

   (mind. DIN C 6, blau) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (Rückseite des Stimmzettelumschlags für die Briefwahl) 

 
 

Stimmzettelumschlag für die Briefwahl 
 
 
 

 
In diesen Umschlag dürfen Sie 

 
nur den / die Stimmzettel legen, 

 
nicht aber den Wahlschein. 

 
 
 

Dann kleben Sie  
den Umschlag zu. 

 

 
 

Nur den / die Stimmzettel einlegen. 
 

Den Umschlag zukleben. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Den Umschlag und den Wahlschein 

mit der unterschriebenen 
Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl 

 
in den hellroten Wahlbriefumschlag hinein legen. 
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Anlage 25 
 (zu § 34 Absatz 6 GKWO) 

(Vorderseite des Wahlbriefumschlags) 
(mind. 12,0 x 17,6 cm, hellrot) 

 

 
 

 

 

1

(Rückseite des Wahlbriefumschlages) 

1) Um Verwechslungen mit anderen Wahlen zu vermeiden, dürfen zusätzlich die Worte „zur Kommunalwahl“ aufge-
druckt werden.

2) Bei verbundenen Gemeinde- und Kreiswahlen ist hier nur die Bezeichnung des Wahlkreises für die Gemeinde-
wahl einzusetzen. Entfällt bei Direktwahlen

Wahlbrief1 
Wahlkreis2) 

Für die Briefwahl bestimmter 
Wahlbezirk  _____________ 

An 
die Gemeindewahlleiterin / 
den Gemeindewahlleiter 

(Straße und Hausnummer der Dienststelle) 

(Postleitzahl und Ort) 

In diesen Wahlbriefumschlag kommt: 

1. Der Wahlschein

2. Der blaue Stimmzettelumschlag
mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln.

Bitte den Wahlbriefumschlag 
       zukleben. 
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Anlage 26 
(zu § 38 GKWO) 

 

 

 
 

Wahlbekanntmachung 
 
 
1. Am ________ findet die Wahl der Gemeindevertretung in der Gemeinde __________________ statt.  
 

Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.1) 
 

Mit der Gemeindewahl ist die Kreiswahl des Kreises _______________________ - und die Wahl der 
Bürgermeisterin/des Bürgermeisters verbunden. *) 
 

2. Die Gemeinde bildet einen Wahlbezirk. *) 
Die Gemeinde gehört bei der Kreiswahl zum Wahlkreis ___________________________________*)  
 
Der Wahlraum befindet sich 
__________________________________________________________ 

                                                                                                  (genaue Bezeichnung) 
Die Einteilung der Gemeinde in Wahlbezirke und Wahlkreise ist aus dem beigefügten Anhang ersicht-
lich.*) 

 
3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 

sie eingetragen sind. 
Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis 
oder Pass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
Nach Feststellung der Wahlberechtigung wird diese zurückgegeben und ist von der Wählerin oder 
dem Wähler für eine etwa notwendig werdende Stichwahl aufzubewahren und erneut zur Stichwahl 
mitzubringen.2) 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden. Für die Gemeinde-
wahl wird ein weißer, für die Kreiswahl ein roter und für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeis-
ters ein _______3) Stimmzettel verwendet. *) 
 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat bei der Gemeindewahl ___ Stimmen, die beliebig verteilt werden 
können. 
Bei der Kreiswahl hat jede Wählerin und jeder Wähler eine Stimme.  
Bei der Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters hat jede Wählerin und jeder Wähler eine 
Stimme. *) 
 
Die Wählerin oder der Wähler gibt die Stimme jeweils in der Weise ab, dass sie oder er auf dem 
Stimmzettel durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder anders eindeutig kenntlich macht, welcher 
Bewerberin oder welchem Bewerber die Stimme gelten soll – bzw. dass sie oder er mit „Ja“ oder „Nein“ 
stimmt.4) 
 
Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder 
in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass sein Inhalt 
verdeckt ist. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 

5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Wahlkreis, für den 
der Wahlschein ausgestellt ist, 

 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl 

 
teilnehmen. 
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Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
 
________________________________________________________________________________ 
                                       (Bezeichnung der Stelle, die die Wahlscheine erteilt) 
 
einen amtlichen Stimmzettel - die amtlichen Stimmzettel für die Gemeindewahl, für die Kreiswahl und 
für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters*), einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie 
einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit dem Stimmzettel – den Stimm-
zetteln*) (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so recht-
zeitig an die Gemeindewahlleiterin oder den Gemeindewahlleiter absenden, dass er dort spätestens 
am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle der Gemein-
dewahlleiterin oder des Gemeindewahlleiters abgegeben werden. Wer erst am Wahltag den Wahlbrief 
abgeben will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18.00 Uhr dem für die Briefwahl zuständigen Wahl-
vorstand zugeht. Näheres ergibt sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl, das jede Briefwählerin und 
jeder Briefwähler mit den Briefwahlunterlagen erhält. 
 

6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben  
(§ 5 Absatz 4 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes). 
 
 
 
 
     Die Gemeindewahlleiterin/Der Gemeindewahlleiter 
 

 
___________________________ _____________________________________________ 
(Datum) 
 
 
 
 

Anhang zur Wahlbekanntmachung 
 

 
Einteilung der Gemeinde _____________ in Wahlbezirke und Wahlkreise 
 
 

Wahlbezirk Lage des 
Wahlraums 

Zugehörige Straßen 
oder Ortsteile 

Angabe des Wahlkreises, dem der 
Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name Wahlkreis für die 
Gemeindewahl 

Wahlkreis für die 
Kreiswahl 

      

      

      

      

usw. 
 
 
__________________ 
*)  Nichtzutreffendes entfällt. 
1  bei abweichender Festsetzung der Wahldauer ist die festgesetzte Wahldauer einzusetzen. 
2)  dieser Satz entfällt, wenn keine Direktwahl stattfindet. Er entfällt ebenso bei der Durchführung der Stichwahl. 
3)  es ist die gewählte Farbe einzusetzen 
4)  in den Fällen, in denen bei einer Direktwahl nur ein Wahlvorschlag zugelassen worden ist. 
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Anlage 27 
(zu § 72 Absatz 5 i. V. m. § 38 GKWO) 

 
 

Wahlbekanntmachung 
 

 
 
1. Am _________________ findet die Wahl - Stichwahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters*) in der 

Gemeinde ________________ statt.  
 

Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.1) 
 

2. Die Gemeinde bildet einen Wahlbezirk.*) 
 
Der Wahlraum befindet sich  _________________________________________________________ 

                                                                                                           (genaue Bezeichnung) 
 
Die Einteilung der Gemeinde in Wahlbezirke ist aus dem beigefügten Anhang ersichtlich.*) 
 
 

3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
sie eingetragen sind. 
 
Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis 
oder Pass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
Nach Feststellung der Wahlberechtigung wird diese zurückgegeben und ist von der Wählerin oder 
dem Wähler für eine etwa notwendig werdende Stichwahl aufzubewahren und erneut zur Stichwahl 
mitzubringen.2) 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden. Es wird ein weißer 
Stimmzettel verwendet.3) 
 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. 3) 
 
Die Wählerin oder der Wähler gibt die Stimme jeweils in der Weise ab, dass sie oder er auf dem 
Stimmzettel durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder anders eindeutig kenntlich macht, welcher 
Bewerberin oder welchem Bewerber die Stimme gelten soll – dass sie oder er mit „Ja“ oder „Nein“ 
stimmt.3) 
 
Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder 
in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass sein Inhalt 
verdeckt ist. 
 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
 

5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl  
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk der Gemeinde oder 
b) durch Briefwahl 

 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
 
________________________________________________________________________________ 
                                            (Bezeichnung der Stelle, die die Wahlscheine erteilt) 
 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbrief-
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umschlag beschaffen und den Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelum-
schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig an die Gemeindewahlleiterin oder den 
Gemeindewahlleiter absenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. Der 
Wahlbrief kann auch in der Dienststelle der Gemeindewahlleiterin oder des Gemeindewahlleiters ab-
gegeben werden. Wer erst am Wahltag den Wahlbrief abgeben will, muss dafür sorgen, dass dieser 
bis 18.00 Uhr dem für die Briefwahl zuständigen Wahlvorstand zugeht. Näheres ergibt sich aus dem 
Merkblatt für die Briefwahl, das jede Briefwählerin und jeder Briefwähler mit den Briefwahlunterlagen 
erhält. 
 
 

6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben  
(§ 5 Absatz 4 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes). 

 
 
 
 

       Die Gemeindewahlleiterin/Der Gemeindewahlleiter 
    

 
 
___________________________   ____________________________________________ 
(Datum) 
 
 
 
 
 

Anhang zur Wahlbekanntmachung 
 

 
Einteilung der Gemeinde _____________________ in Wahlbezirke  
 
 

Wahlbezirk Lage des Wahlraums Zugehörige Straßen oder Ortsteile Nr. Name 
    

    

    

 
 
 
 
__________________ 
*)  Nichtzutreffendes entfällt  
1)  bei abweichender Festsetzung der Wahldauer ist die festgesetzte Wahldauer einzusetzen. 
2)  Dieser Satz entfällt bei der Durchführung der Stichwahl. 
3)  in den Fällen, in denen bei einer Direktwahl nur ein Wahlvorschlag zugelassen worden ist. 
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Anlage 28 
(zu § 87 Absatz 2 GKWO) 

 
 

Gemeinsame Wahlbekanntmachung 
 
 
1. Am ___________ finden die Wahlen der Gemeindevertretungen in den Gemein-

den1)_____________ 
____________________________________________________________________________ 
statt.  

 
Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.2) 

 
Mit der Gemeindewahl ist die Kreiswahl des Kreises _______________________ - und die Wahl der 
Bürgermeisterin/des Bürgermeisters verbunden.3) 
 

2. Die Gemeinden __________________________ bilden jeweils einen Wahlbezirk.3) 
Die Gemeinden __________________________ gehören bei der Kreiswahl zum Wahlkreis ______3)  
 

3. Der Wahlraum befindet sich1): 
Gemeinde ______________________ : 
________________________________________________ 
Gemeinde ______________________ : 
________________________________________________ 
Gemeinde ______________________ : 
________________________________________________ 

                                                                                                           (jeweils genaue Bezeichnung) 
Die Einteilung der Gemeinden 
________________________________________________________________________________ 
in Wahlbezirke und Wahlkreise ist aus dem beigefügten Anhang ersichtlich.3) 
 

4. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
sie eingetragen sind. 
Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis 
oder Pass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
Nach Feststellung der Wahlberechtigung wird diese zurückgegeben und ist von der Wählerin oder 
dem Wähler für eine etwa notwendig werdende Stichwahl aufzubewahren und erneut zur Stichwahl 
mitzubringen.4) 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden. Für die Gemeinde-
wahl wird ein weißer, für die Kreiswahl ein roter und für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeis-
ters ein ______ Stimmzettel verwendet.3) 
 
Bei der Gemeindewahl in den Gemeinden ________________________ hat jede Wählerin und jeder 
Wähler ____ Stimmen, die beliebig verteilt werden können.3) 

 
Bei der Gemeindewahl in den Gemeinden ________________________ hat jede Wählerin und jeder 
Wähler eine Stimme.3) 
 
Bei der Kreiswahl hat jede Wählerin und jeder Wähler eine Stimme. Bei der Wahl der Bürgermeiste-
rin/des Bürgermeisters hat jede Wählerin und jeder Wähler eine Stimme. 3) 
 
Die Wählerin oder der Wähler gibt die Stimme jeweils in der Weise ab, dass sie oder er auf dem 
Stimmzettel durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder anders eindeutig kenntlich macht, welcher 
Bewerberin oder welchem Bewerber die Stimme gelten soll - bzw. dass sie oder er mit „Ja“ oder „Nein“ 
stimmt.5) 
 
Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder 
in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass sein Inhalt 
verdeckt ist. 
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5. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 

6. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Wahlkreis, für den 
der Wahlschein ausgestellt ist, 

 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
                     (für jede der beteiligten Gemeinden Bezeichnung der Stelle, die die Wahlscheine erteilt) 
 
einen amtlichen Stimmzettel - die amtlichen Stimmzettel für die Gemeindewahl, die Kreiswahl und für 
die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters3), einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie ei-
nen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit dem Stimmzettel - den Stimm-
zetteln3) (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so recht-
zeitig an die Gemeindewahlleiterin oder den Gemeindewahlleiter absenden, dass er dort spätestens 
am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle der Gemein-
dewahlleiterin oder des Gemeindewahlleiters abgegeben werden. Wer erst am Wahltag den Wahlbrief 
abgeben will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18.00 Uhr dem für die Briefwahl zuständigen Wahl-
vorstand zugeht. Näheres ergibt sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl, das jede Briefwählerin und 
jeder Briefwähler mit den Briefwahlunterlagen erhält. 
 

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben  
(§ 5 Absatz 4 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes). 

 
 

   Die Gemeindewahlleiterinnen/Die Gemeindewahlleiter 
   der Gemeinden6)_______________________________ 

 
 
___________________________   ____________________________________________ 
(Datum) 
__________________ 
1)  Alle an der gemeinsamen Wahlbekanntmachung teilnehmenden Gemeinden aufführen. 
2)  bei abweichender Festsetzung der Wahldauer ist die festgesetzte Wahldauer einzusetzen. 
3)  Nichtzutreffendes entfällt. 
4)  Dieser Satz entfällt, wenn keine Direktwahl stattfindet. Er entfällt ebenso bei der Durchführung der Stichwahl. 
5)  in den Fällen, in denen bei einer Direktwahl nur ein Wahlvorschlag zugelassen worden ist. 
6)  alle an der gemeinsamen Wahlbekanntmachung beteiligten Gemeindewahlleiterinnen und Gemeindewahlleiter 
    aufführen. 
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 - 3 - 

 
Anhang zur Wahlbekanntmachung1) 

 
 
Einteilung der Gemeinde _____________________ in Wahlbezirke und Wahlkreise 
 

Wahlbezirk Lage des 
Wahlraums 

Zugehörige Straßen 
oder Ortsteile 

Angabe des Wahlkreises, dem der 
Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name Wahlkreis für die 
Gemeindewahl 

Wahlkreis für die 
Kreiswahl 

      

      

      

      

usw. 
______________ 
1)  Ggf. ist für jede an der gemeinsamen Wahlbekanntmachung teilnehmenden Gemeinden ein eigener Anhang  abzudrucken. 
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Anlage 30 
(zu § 60 Absatz 1 und 2 GKWO) 

 

 
Gemeinde  ______________________ 
Kreis  ______________________ 
Wahlbezirk ______________________ 
 
 

Schnellmeldung 
über das Wahlergebnis der Gemeindewahl – Kreiswahl *) 

am __________________ 
 
 
 
Die Meldung erstattet auf schnellstem Wege (z.B. Telefon, Telefax) 
 die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher an die Gemeindewahlleiterin oder den Gemeindewahlleiter1) 
 die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeindewahlleiter an die Kreiswahlleiterin oder den Kreiswahlleiter 
 (nur das Ergebnis der Kreiswahl in der Gemeinde) 
 
Kennbuchstabe2) 

 A 1 + A 2 Wahlberechtigte      ____________________ 

 B  Wählerinnen und Wähler insgesamt   ____________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

C Ungültige Stimmen      ____________________ 

D Gültige Stimmen insgesamt    ____________________ 

 

Von den gültigen Stimmen entfallen auf 
           

Nr. Familienname und Vorname  
der Bewerberin/des Bewerbers Partei/Wählergruppe 3) Stimmen 

 
 

   

 
 

   

usw. laut Stimmzettel 
 
 

Zusammen 
(muss mit D übereinstimmen) 

 
 
================== 

  
 
Bei telefonischer Weitermeldung Hörer erst auflegen, wenn die Angaben wiederholt sind. 

 
          Durchgegeben:     Uhrzeit:   Aufgenommen: 

 
____________________________________   ________   ___________________________________ 

   (Unterschrift bzw. Name der/des Meldenden)           (Unterschrift bzw. Name der/des Aufnehmenden) 
 
 
 

 
 
 

*)  Nichtzutreffendes entfällt 
1) Nur bei Gemeinden mit mehreren Wahlbezirken 
2)  Nach Nummer 5 der Wahlniederschrift 
3)  Bei Wahlvorschlägen von Wahlberechtigten (§ 18 Abs. 1 Nr. 3 GKWG) ist hier „Einzelbewerberin“ oder „Einzelbewerber“  
   einzusetzen. 

Die Schnellmeldung ist nach Ermittlung des Wahlergebnisses  
sofort weiterzugeben. 
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Anlage 31 
(zu § 80 Absatz 1 GKWO) 

Gemeinde ______________________ 
Wahlbezirk  ______________________ 

Schnellmeldung 
über das Wahlergebnis der Wahl/Stichwahl*) 

der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 
am _____________ 

Die Wahlvorsteherin / der Wahlvorsteher erstattet die Meldung auf schnellstem Wege (z.B. Telefon, Telefax) 
an die Gemeindewahlleiterin oder den Gemeindewahlleiter1) 

Kennbuchstabe2) 

A 1 + A 2 Wahlberechtigte      ____________________ 

B  Wählerinnen und Wähler insgesamt   ____________________ 

____________________________________________________________________________________ 

C Ungültige Stimmen  ____________________ 

D Gültige Stimmen insgesamt ____________________ 

Von den gültigen Stimmen entfallen auf 

Nr. Familienname und Vorname  
der Bewerberin/des Bewerbers Partei / Wählergruppe3) Stimmen4) 

usw. laut Stimmzettel Zusammen 
(muss mit D übereinstimmen) ================== 

Bei telefonischer Weitermeldung Hörer erst auflegen, wenn die Angaben wiederholt sind. 

         Durchgegeben:   Uhrzeit: Aufgenommen: 

____________________________________  ________  ___________________________________ 
   (Unterschrift bzw. Name der/des Meldenden)  (Unterschrift bzw. Name der/des Aufnehmenden) 

*)  Nichtzutreffendes entfällt 
1) Nur bei Gemeinden mit mehreren Wahlbezirken
2) Nach Nummer 5 der Wahlniederschrift
3) Entfällt bei Wahlvorschlägen von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern.

4) Wenn nur ein Wahlvorschlag zugelassen war: Anzahl der gültigen „Ja“ – und „Nein“-Stimmen.

Die Schnellmeldung ist nach Ermittlung des Wahlergebnisses 
sofort weiterzugeben. 
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Anlage 32 
 (zu § 60 Absatz 4 und 5 GKWO) 

 
Gemeinde / Kreis ______________________ 
 
 

Schnellmeldung 
über das Gesamtergebnis der Gemeindewahl1) - Kreiswahl *) 2) 

am ____________ 
 
 
Kennbuchstabe3) 

 A 1 + A 2 Wahlberechtigte      ____________________ 
 B  Wählerinnen und Wähler insgesamt   ____________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
C Ungültige Stimmen      ____________________ 
D Gültige Stimmen insgesamt    ____________________ 

 

Von den gültigen Stimmen entfallen auf 
 

Partei / Wählergruppe Einzelbewerberin/Einzelbewerber 
(weder Partei noch Wählergruppe) 

         
         

         

         

  
Von den Sitzen entfallen auf 
 

 
 Partei / Wählergruppe Einzelbewerberin/Einzelbewerber 

(weder Partei noch Wählergruppe) 
        
Unmittelbare 
Vertreterinnen/ 
Vertreter 

       

Listen-vertrete-
rinnen/  
Listenvertreter 

       

Insgesamt 
       

 
 
Bei telefonischer Weitermeldung Hörer erst auflegen, wenn die Angaben wiederholt sind. 

 
          Durchgegeben:     Uhrzeit:   Aufgenommen: 

 
____________________________________   ________   ___________________________________ 

   (Unterschrift bzw. Name der/des Meldenden)           (Unterschrift bzw. Name der/des Aufnehmenden) 
 
 

 
 
*)  Nichtzutreffendes entfällt 
1) Nur in den besonders angeordneten Fällen 
2) Für die Meldung der Kreiswahlleiterin/des Kreiswahlleiters an das Innenministerium 
3)  Nach Nummer 5 der Wahlniederschrift. 

Die Schnellmeldung ist nach Ermittlung des Wahlergebnisses  
sofort weiterzugeben. 
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Anlage 33 
(zu § 61 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 GKWO) 
-Stapel-Listen-Verfahren -

Gemeinde: 

Kreis 

Wahlkreis:*) 

Wahlbezirk: 

Wahlniederschrift 
über die Gemeindewahl  

(bei verbundenen Gemeinde- und Kreiswahlen)

am__________________ 

1. Wahlvorstand
Zu der Gemeindewahl waren für den Wahlbezirk vom Wahlvorstand erschienen:

Nr. Name Vorname Funktion 
1 Wahlvorsterin / Wahlvorsteher 

2 1. stellv. Wahlvorsteherin / Wahlvor-
steher (zugleich Beisitzer/in)

3 2. stellv. Wahlvorsteherin / Wahlvor-
steher (zugleich Beisitzer/in)

4 Schriftführerin / Schriftführer 
(zugleich Beisitzer/in) 

5 stellv. Schriftführerin / Schriftführer 
(zugleich Beisitzer/in) 

6 Beisitzerin / Beisitzer 
7 Beisitzerin / Beisitzer 
8 Beisitzerin / Beisitzer 
9 Beisitzerin / Beisitzer 

10 Beisitzerin / Beisitzer 

Anstelle des/der nicht erschienenen Mitglieds/Mitglieder des Wahlvorstands ernannte die Wahl-
vorsteherin /der Wahlvorsteher den/die folgenden anwesenden – herbeigerufenen – Wahlberech-
tigten zu(m) Mitglied(ern) des Wahlvorstands: 

Nr. Name Vorname Funktion Uhrzeit 
1 
2 

Als Hilfskräfte waren hinzugezogen: 
Nr. Name Vorname Aufgabe 
1 
2 

2. Wahlhandlung

2.1 Beginn der Wahlhandlung…………………………………………………………..  Uhr. 

2.2 Besondere Vorfälle (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 

 haben sich nicht ereignet. ……………………………………………………………..…….. 
 
 haben sich ereignet. 

Es wurden hierüber Niederschriften angefertigt und als Anlagen beigefügt …………… 

(Nummer und Name) 

(Nummer) 

Diese Wahlniederschrift muss am Schluss (Num-
mer 11) von allen anwesenden Mitgliedern des 
Wahlvorstands unterschrieben werden! 

Es sind die in Nummer 10 der Wahlniederschrift 
genannten Verfahrensschritte zu beachten! 
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2.3 Beweglicher Wahlvorstand    (sofern kein beweglicher Wahlvorstand  eingesetzt wurde, ist Nr. 2.3 zu streichen!) 

 
Für die Stimmabgabe in den nachfolgend aufgeführten Krankenhäusern, Alten- oder Pflegehei-
men, sozialtherapeutischen Anstalten und Justizvollzugsanstalten wurde durch die Gemeinde-
wahlleiterin/durch den Gemeindewahlleiter ein beweglicher Wahlvorstand gebildet: 
 
 
 

 
Dieser setzte sich aus folgenden drei Mitgliedern des Wahlvorstands zusammen: 

 
 
 
 
 
 
2.4 Briefwahl   

 
Dieser Wahlbezirk war nach § 16 Absatz 1 Satz 2 GKWG für die  
Briefwahl bestimmt        Ja        Nein 
 
(sofern der Wahlbezirk nicht für die Briefwahl bestimmt worden ist, sind die weiteren Angaben in Nr. 2.4 zu streichen!) 
 
Ausgewertet wurden die Wahlbriefe aus folgenden Wahlbezirken…… 
 
Angaben über die Behandlung der Wahlbriefe enthält die Wahlniederschrift über die Kreiswahl. 
 
 

2.5 Schluss der Wahlhandlung ………………………………………………………..            Uhr. 
 
 

3 Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 
 

3.1 Wahlberechtigte 
 
Die Schriftführerin / der Schriftführer übertrug aus dem Abschluss des Wählerverzeichnisses (§§ 
17 und 42 Absatz 1 GKWO) die Zahlen der Wahlberechtigten in diese Wahlniederschrift (Num-
mer. 4 unter „A 1“, „A 2“ und „A 1 + A 2)“ 
 
 

3.2 Wählerinnen und Wähler 
 

3.2.1 Die Stimmzettel wurden gezählt.  
Die Zählung für die Gemeindewahl ergab ……........................................  Stimmzettel 
        = Wählerinnen und Wähler (B) 
 

3.2.2 Die Schriftführerin/der Schriftführer zählte die Stimmabgabevermerke  
im Wählerverzeichnis und die entgegengenommenen Wahlscheine.  
 
Die Zählung hatte folgendes Ergebnis: 
 
Anzahl der Stimmabgabevermerke  
im Wählerverzeichnis… (Kennbuchstabe B 1) ………………………………………. 
 
Anzahl der Wahlscheine  
von Urnenwählerinnen/Urnenwählern …………… ……… (Kennbuchstabe B 2 a) 
 
Anzahl der Wahlscheine  
von Briefwählerinnen/Briefwählern …………………….… (Kennbuchstabe B 2 b) 4) 
 
Summe  (= Wählerinnen und Wähler)………………………. (Kennbuchstabe B)  
 

 

Bezeichnung der Einrichtungen 
1. 
2. 

Name der Wahlvorsteherin/des Wahlvorstehers bzw. der Stellvertreterin/des Stellvertreters;  Namen der 2 Beisitzer/innen 

1. 
2. 
3. 

Nummern der Wahlbezirke 
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Die die vorstehend ermittelte Summe der Wählerinnen und Wähler (B)  
und die unter Nummer 3.2.1 ermittelte Anzahl der Stimmzettel stimmten überein ..…….. 

  (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 
Die unter Nummer 3.2.2 ermittelten Zahlen der Wählerinnen und Wähler 
wurden in Nummer 4 unter B 1, B 2 a, B 2 b und B eingetragen. 

  
 

3.2.3 Die die unter Nummer 3.2.1 u. 3.2.2 ermittelten Zahlen der Wählerinnen und Wähler (B)  
stimmten trotz wiederholter Zählung nicht überein …………………...................................  

  (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 
Es wird hierzu folgende Begründung 5)  gegeben: 
 
 
 
Im Folgenden wurde deshalb von der unter Nummer 3.2.1 ermittelten Zahl ausgegangen. Die in 
Nummer 3.2.2 unter B 1, B 2 a, B 2 b und B eingetragenen Zahlen wurden entsprechend geän-
dert. 
Die geänderten Zahlen wurden in Nummer 4 unter B 1, B 2 a, B 2 b und B eingetragen. 

 
 
3.3 Sortierung der Stimmzettel 

 
Mehrere Beisitzerinnen/Beisitzer legten die Stimmzettel zu Stapeln, die sie unter ihrer Aufsicht 
behielten; sie bildeten 
 

3.3.1 nach Parteien/Wählergruppen getrennte Stapel mit den Stimmzetteln, auf denen jeweils alle ver-
fügbaren Stimmen für die Bewerberinnen/Bewerber derselben Partei/Wählergruppe zweifelsfrei 
gültig abgegeben worden waren, 

 
3.3.2 einen Stapel mit den anderen Stimmzetteln, auf denen zweifelsfrei gültige Stimmen abgegeben 

worden waren, 
 
3.3.3 einen Stapel mit den ungekennzeichneten Stimmzettel und 
 
3.3.4 einen Stapel mit den übrigen Stimmzetteln (d.h. einschließlich derjenigen, die zweifelsfrei nach § 

35 Absatz 1 GKWG als ungültig zu bewerten sind). 
 
 

3.4 Zählung der Stimmen im Stapelverfahren 
 
Die nach Nummer 3.3.1 geordneten Stimmzettel wurden gemäß § 57 Absatz 2 GKWO geprüft 
und gezählt. Dabei wurden Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken gaben, ausgesondert und dem 
nach Nummer 3.3.4 gebildeten Stapel hinzugefügt. 

 
3.5 Zählung der Stimmen im Zähllistenverfahren 

 
3.5.1 Anschließend wurden die nach Nummer 3.3.2 und 3.3.3 geordneten Stimmzettel gemäß § 57 

Absatz 4 und 5 GKWO behandelt. 
 
3.5.2 Sodann entschied der Wahlvorstand jeweils durch Beschluss über die Gültigkeit der Stimmen, 

die auf den nach Nummer 3.3.4 geordneten Stimmzetteln abgegeben worden waren; er verfuhr 
dabei nach § 57 Absatz 4 und 5 GKWO. 
 
Diese Stimmzettel wurden fortlaufend nummeriert  
und sind als Anlagen beigefügt, und zwar …….….von             bis             =   Stimmzettel. 
 

3.5.3 Die nach Nummer 3.5.1 und 3.5.2 ermittelten gültigen und ungültigen Stimmen wurden unter 
Verwendung einer Zählliste und einer Gegenzählliste gezählt. Die Zählliste und die Gegenzähl-
liste wurden von der Wahlvorsteherin/dem Wahlvorsteher und der Listenführerin/dem Listenfüh-
rer unterschrieben.  
 

 

 

Nr. Nr. An-
zahl 
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3.6 Ermittlung des Stimmenergebnisses 
Die nach Nummer 3.4 und 3.5 ermittelten Zahlen der ungültigen Stimmen und der jeweils für die 
einzelnen Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen Stimmen wurden von der Schriftführe-
rin/dem Schriftführer zusammengezählt und in diese Wahlniederschrift (Nummer 4) eingetragen. 
Zwei von der Wahlvorsteherin/dem Wahlvorsteher bestimmte Beisitzerinnen/Beisitzer prüften die 
Zusammenzählung. 
 
Die Ergebnisse wurden in Nummer 4 unter „Ungültige Stimmen“ und „Gültige Stimmen“ einge-
tragen. 
 

3.7 Erneute Zählung   (wenn keine erneute Zählung stattgefunden hat, ist Nr. 3.7 zu streichen)  
 
Das/Die Mitglied(er) des Wahlvorstands 
 
 
 
beantragte(n) vor der Unterzeichnung der Wahlniederschrift eine erneute Zählung der Stimmen, 
weil 
 
 

 
Daraufhin wurde der Zählvorgang (vgl. Nummer 3.3 bis 3.6) wiederholt.  
Das in Nummer 4 dieser Wahlniederschrift enthaltene Wahlergebnis für den Wahlbezirk 
 
 wurde mit dem gleichen Ergebnis erneut festgestellt……………………………………….. 

 
 wurde berichtigt …………………………………………………………………………………. 

  
 (Bitte Zutreffendes ankreu-
zen) 
 
4 Wahlergebnis 

 
Wahlberechtigte (s. Nummer 3.1) 
 

Kennbuch-
stabe Bezeichnung Anzahl 

A 1 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk 
„W“ (Wahlschein) 

 

A 2 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk 
„W“ (Wahlschein) 

 

A 1 + A 2 Im Wählerverzeichnis insgesamt eingetragene Wahlberech-
tigte 

 

 
Wählerinnen und Wähler (s. Nummer 3.2) 
 

Kennbuch-
stabe Bezeichnung Anzahl 

B 1 Urnenwählerinnen und Urnenwähler laut Stimmabgabever-
merk im Wählerverzeichnis  

 

B 2 
B 2 a Urnenwählerinnen und Urnenwähler mit Wahlschein  

B 2 b Briefwählerinnen und Briefwähler 4)  

B Wählerinnen und Wähler insgesamt (B 1 + B 2 a + B 2 b)  

 
Ungültige Stimmen (s. Nummer 3.4) 

 
Kennbuch-

stabe Bezeichnung Anzahl 

C Ungültige  Stimmen  

Vorname, Name 

Angabe der Gründe 
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Gültige Stimmen (s. Nummer 3.4) 
 

Kenn-
buch-
stabe 

Nr. Familien- und Vornamen  
der Bewerberinnen und Bewerber 

Partei / 
Wähler-
gruppe 6) 

Stimmenzahl 

 nach den Angaben auf dem Stimmzettel  
     

    

    

    

D Gültige  Stimmen insgesamt   (= B abzüglich C)  

 
5 Bekanntgabe des Wahlergebnisses 

 
Die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher gab das Wahlergebnis im Wahlbezirk mit den in Nummer 
4 dieser Wahlniederschrift enthaltenen Angaben mündlich bekannt. 

 
 
6 Schnellmeldung 

 
Das Wahlergebnis aus Nummer 4 dieser Wahlniederschrift wurde auf den Vordruck der Schnell-
meldung übertragen 7)  und auf schnellstem Wege 
 
telefonisch                   durch Boten   (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 
 
übermittelt an      
 
 

7 Anwesenheit des Wahlvorstands 
 
Anwesend waren während der Wahlhandlung immer mindestens drei Mitglieder des Wahlvor-
stands, darunter die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher und die Schriftführerin/der Schriftführer 
oder die jeweilige Stellvertreterin/der jeweilige Stellvertreter; bei der Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses alle unter Nummer 1 dieser Wahlniederschrift aufgeführten Mitglieder des 
Wahlvorstands. 
 
 

8 Öffentlichkeit 
 
Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses waren öffentlich. 
 
 

9 Anlagen 
 
Dieser Wahlniederschrift sind als Anlagen beigefügt: 
 
- die Zählliste und die Gegenzählliste, 
- die Stimmzettel, über die der Wahlvorstand besonders beschlossen hat.. 

 
10 Verfahren bei der Wahlhandlung und der Ergebnisermittlung 

 
Vom Wahlvorstand wurde bei der Wahlhandlung und bei der Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk das nachfolgend beschriebene Verfahren eingehalten: 
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Vorbereitung der Wahlhandlung 
 

 Die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher verpflichtete die Beisitzerinnen und Beisitzer des 
Wahlvorstands zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit 
über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, insbesondere 
über alle dem Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten. Sie/er unterrichtete sie 
über ihre Aufgaben. 

 
 Abdrucke des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes und der Gemeinde- und Kreiswahlord-

nung lagen im Wahlraum vor. 
 

 Der Wahlvorstand stellte fest, dass sich die Wahlurne in ordnungsmäßigem Zustand be-
fand und leer war. Danach wurde die Wahlurne verschlossen. Die Wahlvorsteherin/der 
Wahlvorsteher nahm den Schlüssel in Verwahrung.  

 
 Die Wahlkabinen waren vorschriftsmäßig hergerichtet. 

 
 Sofern erforderlich: 

Die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher berichtigte das Wählerverzeichnis nach dem Ver-
zeichnis der nachträglich ausgestellten Wahlscheine, indem sie/er bei den Namen der 
Wahlberechtigten, die nachträglich Wahlscheine erhalten hatten, in der Spalte für die 
Stimmabgabe den Vermerk „Wahlschein“ oder den Buchstaben „W“ eintrug. Die Wahlvor-
steherin/der Wahlvorsteher berichtigte dementsprechend die Zahlen im Abschluss des 
Wählerverzeichnisses in der dafür vorgesehenen Spalte und bescheinigte dies an der vor-
gesehenen Stelle. 

 
Wahlhandlung  (Nummer 2) 
 
 Zu Nummer 2.2 (Besondere Vorfälle) 

 
Beispiele für besondere Vorfälle bei der Wahlhandlung: 
- Zurückweisung von Wählerinnen und Wählern (§ 45 Absatz 5 und 6 GKWO) 
- Aushändigung eines neuen Stimmzettels (§ 45 Absatz 7 GKWO) 
- Zurückweisung von Wahlscheinwählerinnen und Wahlscheinwählern (§ 47 Absatz 2 

GKWO) 
 

 Zu Nummer 2.3 (Beweglicher Wahlvorstand) 
Sofern ein beweglicher Wahlvorstand eingesetzt ist: 
 
Der bewegliche Wahlvorstand begab sich unter Mitnahme einer verschlossenen Wahlurne 
und der erforderlichen Stimmzettel zu der von der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeinde-
wahlleiter bestimmten Zeit in die Einrichtungen und führte dort die Wahl nach den Bestim-
mungen des § 50 Absatz 3 und 4 i. V .m. § 49 Absatz 6 bis 8 GKWO durch. 
 
Nach Schluss der Stimmabgabe brachte der bewegliche Wahlvorstand die verschlossene 
Wahlurne und die Wahlscheine unverzüglich in den Wahlraum zurück. Hier blieb die ver-
schlossene Wahlurne bis zum Schluss der allgemeinen Wahlhandlung unter ständiger Auf-
sicht des Wahlvorstands. 
 

 Zu Nummer 2.5 (Schluss der Wahlhandlung) 
 
Von 18.00 Uhr an wurden nur noch die im Wahlraum anwesenden Wahlberechtigten zur 
Stimmabgabe zugelassen. Danach erklärte die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher die 
Wahlhandlung für geschlossen. Alle nicht benutzten Stimmzettel wurden vom Wahltisch 
entfernt. 

 
 Zu Nummer 3.2.1 (Wählerinnen und Wähler) 
 

Anwendungsfall 1:  ohne Briefwahl 
Die Wahlurne wurde geöffnet.  
(Bei Bedarf: Ihr Inhalt wurde mit dem Inhalt der Wahlurne des beweglichen Wahlvorstands 
vermischt).  
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Danach wurden die Stimmzettel nach Kreiswahl und Gemeindewahl getrennt gelegt und 
jeweils gezählt.  
 
Anwendungsfall 2:  mit Briefwahl 
Die Wahlurne wurde geöffnet.  
(Bei Bedarf: Ihr Inhalt wurde mit dem Inhalt der Wahlurne des beweglichen Wahlvorstands 
vermischt) 
 
Danach wurden die Stimmzettel der Briefwählerinnen und Briefwähler den Stimmzettelum-
schlägen entnommen und in gefaltetem Zustand mit den Stimmzetteln der Urnenwählerin-
nen und Urnenwähler vermengt. Beim Öffnen der Stimmzettelumschläge wurden leere 
Stimmzettelumschläge mit dem Vermerk „leer abgegeben“ versehen; diese Stimmzet-
telumschläge wurden aufbewahrt. Befanden sich in einem Stimmzettelumschlag mehrere 
Stimmzettel derselben Wahl, wurden sie zusammengeheftet und auf der Rückseite mit 
dem Vermerk „Mehrfach abgegeben“ versehen.  
 
Anschließend wurden die Stimmzettel nach Kreiswahl und Gemeindewahl getrennt gelegt 
und jeweils -3) gezählt. Dabei galten mehrfach abgegebene Stimmzettel und leer abgege-
bene Stimmzettelumschläge jeweils als ein Stimmzettel. 
 
Leer abgegebene Stimmzettelumschläge wurden nur bei der Zählung der Wählerinnen und 
Wähler für die Kreiswahl berücksichtigt. 3) 

 
 Zu Nummer 3.2.3 (Abgleich der unter Nummer 3.2.1 und 3.2.2 ermittelten Zahlen) 

 
Stimmen die ermittelten Zahlen der Wählerinnen und Wähler (Nummer 3.2.1 und 3.2.2) 
trotz wiederholter Zählung nicht überein, ist von der in Nummer 3.2.1 ermittelten Zahl aus-
zugehen. In diesem Fall sind die in Nummer 3.2.2 unter B 1, B 2 a, B 2 b und B eingetra-
genen Zahlen entsprechend zu ändern. Die geänderten Zahlen sind am Rand zu vermer-
ken; alte Zahlenangaben dürfen nicht gelöscht oder radiert werden. 
 
Die geänderten Zahlen sind in Nummer 4 unter B 1, B 2 a, B 2 b und B einzutragen. 
 

 Zu Nummer 3.5 (Erneute Zählung) 
 
Die berichtigten Zahlen sind in Nummer 4 mit anderer Farbe oder auf andere Weise kennt-
lich zu machen. Alte Zahlenangaben dürfen nicht gelöscht oder radiert werden. 
 

 
11 Unterschriften der Mitglieder des Wahlvorstands 

 
Vorstehende Wahlniederschrift wurde von allen anwesenden Mitgliedern des Wahlvorstands ge-
nehmigt und von ihnen wie folgt unterschrieben: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher Die übrigen Beisitzerinnen und Beisitzer 

Die 1. Stellvertreterin / der 1. Stellvertreter 

Die 2. Stellvertreterin / der 2. Stellvertreter 

Die Schriftführerin / der Schriftführer 
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12 Ordnen und Verpacken der Wahlunterlagen 

 
Nach Schluss des Wahlgeschäfts wurden je für sich zu einem Paket in Papier verpackt und ver-
siegelt 
- die gültigen Stimmzettel, soweit sie nicht dieser Wahlniederschrift beigefügt sind, 
- die ungekennzeichneten Stimmzettel  

 
Jedes Paket wurde mit dem Namen der Gemeinde, der Nummer des Wahlbezirks und der In-
haltsangabe versehen. 
 
 

13 Übergabe der Wahlunterlagen 
 
Der/dem Beauftragten der Gemeindewahlleiterin/des Gemeindewahlleiters wurden übergeben 
- diese Wahlniederschrift mit Anlagen, 
- die versiegelten Pakete, wie in Nummer 12 beschrieben. 

 
Übergabe 
 
   

 
Ordnungsgemäß übergeben:   Nach Prüfung auf Vollständigkeit übernommen: 
 
 
          
Unterschrift der Wahlvorsteherin/des Wahlvorstehers         Unterschrift der/des Beauftragten der Gemeindewahlleiterin/ 
   des Gemeindewahlleiters 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
 
*) Nichtzutreffendes entfällt / Nichtzutreffendes streichen 
 
1) Entfällt bei der Gemeindewahl, wenn Gemeinde- und Kreiswahl verbunden sind. Entfällt auch bei Direktwahl, 

wenn diese mit Gemeinde- und Kreiswahl verbunden ist. 
 
2) Entfällt bei der Kreiswahl sowie bei der Gemeindewahl und bei der Direktwahl, wenn diese nicht mit der Kreis-

wahl verbunden ist. 
 
3) Nichtzutreffendes streichen. Entfällt, wenn nur eine Gemeindewahl oder Kreiswahl oder Direktwahl stattfindet. 
 
4) Entfällt, wenn der Wahlbezirk nicht nach § 16 Absatz 1 Satz 2 GKWG für die Briefwahl bestimmt war. 
 
5) Hier sind bei verbundenen Wahlen Differenzen insbesondere dadurch möglich, dass Wählerinnen und Wähler 

nicht alle ihnen ausgehändigten Stimmzettel verwendet haben. 
 
6) Bei Wahlvorschlägen von Wahlberechtigten (§ 18 Absatz 1 Nummer 3 GKWG) bzw. von Bewerberinnen/Be-

werbern zur Direktwahl, die einen Wahlvorschlag für sich selbst einreichen (§ 51 Absatz 1 Nummer 2 GKWG) 
ist hier „Einzelbewerberin“ oder „Einzelbewerber“ einzusetzen. 

 
7) Wahlniederschriften und Meldevordrucke sind aufeinander abgestimmt. Die einzelnen Zahlen des Wahlergeb-

nisses sind in der Schnellmeldung mit denselben Kennbuchstaben einzutragen, mit dem sie in der Wahlnieder-
schrift bezeichnet sind. 

Achtung: 
Es ist sicherzustellen, dass die Wahlniederschrift mit den Anlagen sowie die Pakete mit den 

weiteren Unterlagen Unbefugten nicht zugänglich sind. 

Tag Uhrzeit 
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Anlage 34 
(zu § 61 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 GKWO) 
-Stapelverfahren -

Gemeinde: 

Kreis 

Wahlkreis:*) 

Wahlbezirk: 

Wahlniederschrift 
über die Gemeindewahl – Kreiswahl – *) 

Wahl / Stichwahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters *) 
am__________________ 

1. Wahlvorstand
Zu der Gemeindewahl – Kreiswahl – Wahl/Stichwahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters *)

waren für den Wahlbezirk vom Wahlvorstand erschienen:

Nr. Name Vorname Funktion 
1 Wahlvorsterin / Wahlvorsteher 

2 1. stellv. Wahlvorsteherin / Wahlvor-
steher (zugleich Beisitzer/in)

3 2. stellv. Wahlvorsteherin / Wahlvor-
steher (zugleich Beisitzer/in)

4 Schriftführerin / Schriftführer 
(zugleich Beisitzer/in) 

5 stellv. Schriftführerin / Schriftführer 
(zugleich Beisitzer/in) 

6 Beisitzerin / Beisitzer 
7 Beisitzerin / Beisitzer 
8 Beisitzerin / Beisitzer 
9 Beisitzerin / Beisitzer 

10 Beisitzerin / Beisitzer 

Anstelle des/der nicht erschienenen Mitglieds/Mitglieder des Wahlvorstands ernannte die Wahl-
vorsteherin /der Wahlvorsteher den/die folgenden anwesenden – herbeigerufenen – Wahlberech-
tigten zu(m) Mitglied(ern) des Wahlvorstands: 

Nr. Name Vorname Funktion Uhrzeit 
1 
2 

Als Hilfskräfte waren hinzugezogen: 
Nr. Name Vorname Aufgabe 
1 
2 

2. Wahlhandlung

2.1 Beginn der Wahlhandlung…………………………………………………………..  Uhr. 

2.2 Der Wahlvorstand stellte fest 1) (Bitte Zutreffendes ankreuzen)

 dass er von der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter die Mitteilung
erhalten hatte, dass keine Wahlscheine für ungültig erklärt worden sind …………….... 

 dass ihm von der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter ein Verzeichnis
über die für ungültig erklärten Wahlscheine übergeben worden war. ……….………….. 

(Nummer und Name) 

(Nummer) 

Diese Wahlniederschrift muss am Schluss (Num-
mer 11) von allen anwesenden Mitgliedern des 
Wahlvorstands unterschrieben werden! 

Es sind die in Nummer 10 der Wahlniederschrift 
genannten Verfahrensschritte zu beachten! 
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2.3 Besondere Vorfälle   (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 

 
 haben sich nicht ereignet. ……………………………………………………………..…….. 
  
 haben sich ereignet.  

Es wurden hierüber Niederschriften angefertigt und als Anlagen beigefügt …………… 
 

 
2.4 Beweglicher Wahlvorstand    (sofern kein beweglicher Wahlvorstand  eingesetzt wurde, ist Nr. 2.4 zu streichen!) 

 
Für die Stimmabgabe in den nachfolgend aufgeführten Krankenhäusern, Alten- oder Pflegehei-
men, sozialtherapeutischen Anstalten und Justizvollzugsanstalten wurde durch die Gemeinde-
wahlleiterin/durch den Gemeindewahlleiter ein beweglicher Wahlvorstand gebildet: 
 
 
 
 
Dieser setzte sich aus folgenden drei Mitgliedern des Wahlvorstands zusammen: 

 
 
 
 
 
 
2.5 Briefwahl   (Bitte Zutreffendes ankreuzen)
  

Dieser Wahlbezirk war nach § 16 Absatz 1 Satz 2 GKWG für die  
Briefwahl bestimmt        Ja       Nein 
 
(sofern der Wahlbezirk nicht für die Briefwahl bestimmt worden ist, sind die weiteren Angaben in Nr. 2.5 zu streichen!) 
 
 
Ausgewertet wurden die Wahlbriefe aus folgenden Wahlbezirken 
 
 

 Der Wahlvorstand stellte fest, dass ihm insgesamt  ……………………….                    Wahlbriefe 
übergeben worden waren  
 
 

2.5.1 Zugelassen wurden, ohne dass vorher Bedenken erhoben  
worden waren ………………………………………………………………….                    Wahlbriefe.  
 
 

2.5.2 Durch Beschluss wurden nach § 35 Absatz 2 Nummer 1 GKWG  
 zurückgewiesen, 

 
- weil der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen war ……….……..….   Wahlbriefe, 

 
- weil der Wahlbriefumschlag keinen oder  

keinen gültigen Wahlschein enthielt .…………………………………….   Wahlbriefe, 
 
- weil der Wahlbriefumschlag keinen Stimmzettelumschlag enthielt ..…   Wahlbriefe, 
 
- weil weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag 

verschlossen war …………………………………………………….……..   Wahlbriefe, 
 
- weil der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge,  

aber nicht die gleiche Anzahl gültiger und mit der vorgeschriebenen  
Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl versehener Wahlscheine  
enthielt …………………………………………………………………….…   Wahlbriefe, 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bezeichnung der Einrichtungen 
1. 
2. 

Name der Wahlvorsteherin/des Wahlvorstehers bzw. der Stellvertreterin/des Stellvertreters;  Namen der 2 Beisitzer/innen 

1. 
2. 
3. 

Nummern der Wahlbezirke 
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- weil die Wählerin oder der Wähler oder die Hilfsperson die  
vorgeschriebene Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl  
auf dem Wahlschein nicht unterschrieben hatte ……………….…..……   Wahlbriefe, 
 

- weil kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden war……..…..  Wahlbriefe, 
 

- weil ein Stimmzettelumschlag benutzt worden war, der offensichtlich  
in einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen 
abwich oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand enthielt ...……….….   Wahlbriefe, 
 
 

Insgesamt wurden durch Beschluss zurückgewiesen…………………….   Wahlbriefe. 
 
 

2.5.3 Von den Wahlbriefen, gegen die zunächst Bedenken 
erhoben worden waren, wurden durch Beschluss zugelassen……….…   Wahlbriefe. 

 
 
2.5.4 Insgesamt wurden zugelassen  (Summe aus Nummer 2.5.1 und 2.5.3) ……   Wahlbriefe. 

 
 

2.6 Schluss der Wahlhandlung ……………………………………………………..            Uhr. 
 
 
 

3 Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 
 

3.1 Wahlberechtigte 
 
Die Schriftführerin / der Schriftführer übertrug aus dem Abschluss des Wählerverzeichnisses (§§ 
17 und 42 Absatz 1 GKWO) die Zahlen der Wahlberechtigten in diese Wahlniederschrift (Num-
mer 4 unter „A 1“, „A 2“ und „A 1 + A 2“). 
 
 

3.2 Wählerinnen und Wähler 
 

3.2.1 Die Stimmzettel wurden gezählt.  
Die Zählung für die Gemeindewahl – Kreiswahl –  
Wahl/Stichwahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters *) ergab …….......  Stimmzettel 
 
        = Wählerinnen und Wähler (B) 
 

3.2.2 Die Schriftführerin/der Schriftführer zählte die Stimmabgabevermerke  
im Wählerverzeichnis und die entgegengenommenen Wahlscheine.  
 
Die Zählung hatte folgendes Ergebnis: 
 
Anzahl der Stimmabgabevermerke  
im Wählerverzeichnis ………………………….……….………(Kennbuchstabe B 1) 
 
 
Anzahl der Wahlscheine  
von Urnenwählerinnen/Urnenwählern …………………….. (Kennbuchstabe B 2 a) 
 
 
Anzahl der Wahlscheine  
von Briefwählerinnen/Briefwählern …………………….…(Kennbuchstabe B 2 b) 4) 
 
 
Summe  (= Wählerinnen und Wähler)……………………….  (Kennbuchstabe B) 
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Die die vorstehend ermittelte Summe der Wählerinnen und Wähler (B)  
und die unter Nummer 3.2.1 ermittelte Anzahl der Stimmzettel stimmten überein………. 
 (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 
Die unter Nummer 3.2.2 ermittelten Zahlen wurden in Nummer 4 unter 
B 1, B 2 a, B 2 b und B eingetragen. 

  

 
3.2.3 Die die unter Nummer 3.2.1 und 3.2.2 ermittelten Zahlen der Wählerinnen und Wähler (B)  

stimmten trotz wiederholter Zählung nicht überein …………………................................... 
  (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 

Es wird hierzu folgende Begründung 5)  gegeben: 
 
 

 
Im Folgenden wurde deshalb von der unter Nummer 3.2.1 ermittelten Zahl ausgegangen. Die in 
Nummer 3.2.2 unter B 1, B 2 a, B 2 b und B eingetragenen Zahlen wurden entsprechend geän-
dert. 
Die geänderten Zahlen wurden in Nummer 4 unter B 1, B 2 a, B 2 b und B eingetragen. 

 
 
3.3 Stimmenzählung 

 
3.3.1 Zählung der Stimmen vorbehaltlich Nummer 3.3.2 

 
Der Wahlvorstand führte die Stimmenzählung nach den Bestimmungen des § 58 Absatz 1 bis 4 
GKWO durch. Dabei wurden die nach § 58 Absatz 1 Nummer 3 geordneten Stimmzettel (d.h. 
auch diejenigen, die zweifelsfrei nach § 35 Absatz 1 GKWG als ungültig zu bewerten sind) zu-
nächst ausgesondert (siehe Nummer 3.3.2). 

 
 
3.3.2 Behandlung der nach § 58 Absatz 1 Nummer 3 GKWO geordneten Stimmzettel 

 
Nunmehr entschied der Wahlvorstand jeweils durch Beschluss über die Gültigkeit der Stimmen, 
die auf den nach § 58 Absatz 1 Nummer 3 GKWO geordneten Stimmzetteln abgegeben worden 
waren; er verfuhr dabei nach § 58 Absatz 5 GKWO. 
 
Diese Stimmzettel wurden fortlaufend nummeriert  
und sind als Anlagen beigefügt, und zwar …….....….von            bis            =     Stimmzettel. 
 
 

3.4 Ermittlung des Stimmenergebnisses 
 
Die nach Nummer 3.3.1 und 3.3.2 ermittelten Zahlen der ungültigen Stimmen und der jeweils für 
die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen Stimmen wurden von der Schriftfüh-
rerin/dem Schriftführer zusammengezählt und in diese Wahlniederschrift (Nummer 4) eingetra-
gen. Zwei von der Wahlvorsteherin/dem Wahlvorsteher bestimmte Beisitzerinnen/Beisitzer prüf-
ten die Zusammenzählung. 
Die Ergebnisse wurden in Nummer 4 unter „Ungültige Stimmen“ und „Gültige Stimmen“ einge-
tragen. 
 
 

3.5 Erneute Zählung  (wenn keine erneute Zählung stattgefunden hat, ist Nummer 3.5 zu streichen) 
 
Das/Die Mitglied(er) des Wahlvorstands 
 
 
 
beantragte(n) vor der Unterzeichnung der Wahlniederschrift eine erneute Zählung der Stimmen, 
weil 
 
 

 

 

 

Nr. Nr. An-
zahl 

Vorname, Name 

Angabe der Gründe 
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Daraufhin wurde der Zählvorgang wiederholt.  
Das in Nummer 4 dieser Wahlniederschrift enthaltene Wahlergebnis für den Wahlbezirk 
 
 wurde mit dem gleichen Ergebnis erneut festgestellt……………………………………….. 

 
 wurde berichtigt …………………………………………………………………………………. 

  
 (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 
 
4 Wahlergebnis 

 
Wahlberechtigte (s. Nummer 3.1) 
 

Kennbuch-
stabe Bezeichnung Anzahl 

A 1 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk 
„W“ (Wahlschein) 

 

A 2 Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk 
„W“ (Wahlschein) 

 

A 1 + A 2 Im Wählerverzeichnis insgesamt eingetragene Wahlberech-
tigte 

 

 
 
Wählerinnen und Wähler (s. Nummer 3.2) 
 

Kennbuch-
stabe Bezeichnung Anzahl 

B 1 Urnenwählerinnen und Urnenwähler laut Stimmabgabever-
merk im Wählerverzeichnis  

 

B 2 
B 2 a Urnenwählerinnen und Urnenwähler mit Wahlschein  

B 2 b Briefwählerinnen und Briefwähler 4)  

B Wählerinnen und Wähler insgesamt (B 1 + B 2 a + B 2 b)  

 
Ungültige Stimmen (s. Nummer 3.4) 

 
Kennbuch-

stabe Bezeichnung Anzahl 

C Ungültige  Stimmen  
 
 

Gültige Stimmen (s. Nummer 3.4) 
 

Kenn-
buch-
stabe 

Nr. Familien- und Vornamen  
der Bewerberinnen und Bewerber 

Partei / 
Wähler-

gruppe 6) 
Stimmenzahl 

 nach den Angaben auf dem Stimmzettel  
     

    

    

    

D Gültige  Stimmen insgesamt   (= B abzüglich C)  
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5 Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
 
Die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher gab das Wahlergebnis im Wahlbezirk mit den in Nummer 
4 dieser Wahlniederschrift enthaltenen Angaben mündlich bekannt. 

 
 

6 Schnellmeldung 
 
Das Wahlergebnis aus Nummer 4 dieser Wahlniederschrift wurde auf den Vordruck der Schnell-
meldung übertragen 7)  und auf schnellstem Wege 
 
telefonisch                   durch Boten   Bitte Zutreffendes ankreuzen   
 
übermittelt an      
 
 

7 Anwesenheit des Wahlvorstands 
 
Anwesend waren während der Wahlhandlung immer mindestens drei Mitglieder des Wahlvor-
stands, darunter die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher und die Schriftführerin/der Schriftführer 
oder die jeweilige Stellvertreterin/der jeweilige Stellvertreter; bei der Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses alle unter Nummer 1 dieser Wahlniederschrift aufgeführten Mitglieder des 
Wahlvorstands. 
 
 

8 Öffentlichkeit 
 
Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses waren öffentlich. 
 
 

9 Anlagen 
 
Dieser Wahlniederschrift sind als Anlagen beigefügt: 
 
- die Stimmzettel, über die der Wahlvorstand besonders beschlossen hat, 
 
- die von den Urnenwählerinnen und Urnenwählern entgegengenommenen Wahlscheine, über 

die der Wahlvorstand besonders beschlossen hat, 1) 
 
- die Wahlbriefe, die der Wahlvorstand zurückgewiesen hat, in einem versiegelten Paket, 1), 4) 
 
- die Wahlscheine, über die der Wahlvorstand besonders beschlossen hat, ohne dass die Wahl-

briefe zurückgewiesen wurden. 1), 4) 
 
 
10 Verfahren bei der Wahlhandlung und der Ergebnisermittlung 

 
Vom Wahlvorstand wurde bei der Wahlhandlung und bei der Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk das nachfolgend beschriebene Verfahren eingehalten: 
 
Vorbereitung der Wahlhandlung 

 
 Die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher verpflichtete die Beisitzerinnen und Beisitzer des 

Wahlvorstands zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit 
über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, insbesondere 
über alle dem Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten. Sie/er unterrichtete sie 
über ihre Aufgaben. 

 
 Abdrucke des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes und der Gemeinde- und Kreiswahlord-

nung lagen im Wahlraum vor. 
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 Der Wahlvorstand stellte fest, dass sich die Wahlurne in ordnungsmäßigem Zustand be-
fand und leer war. Danach wurde die Wahlurne verschlossen. Die Wahlvorsteherin/der 
Wahlvorsteher nahm den Schlüssel in Verwahrung.  

 
 Die Wahlkabinen waren vorschriftsmäßig hergerichtet. 

 
 Sofern erforderlich: 

Die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher berichtigte das Wählerverzeichnis nach dem Ver-
zeichnis der nachträglich ausgestellten Wahlscheine, indem sie/er bei den Namen der 
Wahlberechtigten, die nachträglich Wahlscheine erhalten hatten, in der Spalte für die 
Stimmabgabe den Vermerk „Wahlschein“ oder den Buchstaben „W“ eintrug. Die Wahlvor-
steherin/der Wahlvorsteher berichtigte dementsprechend die Zahlen im Abschluss des 
Wählerverzeichnisses in der dafür vorgesehenen Spalte und bescheinigte dies an der vor-
gesehenen Stelle. 

 
 
Wahlhandlung  (Nr. 2) 
 
 Zu Nummer 2.3 (Besondere Vorfälle) 

 
Beispiele für besondere Vorfälle bei der Wahlhandlung: 
 
- Zurückweisung von Wählerinnen und Wählern (§ 45 Absatz 5 und 6 GKWO) 
- Aushändigung eines neuen Stimmzettels (§ 45 Absatz 7 GKWO) 
- Zurückweisung von Wahlscheinwählerinnen und Wahlscheinwählern (§ 47 Absatz 2 

GKWO) 
 

 Zu Nummer 2.4 (Beweglicher Wahlvorstand) 
Sofern ein beweglicher Wahlvorstand eingesetzt ist: 
 
Der bewegliche Wahlvorstand begab sich unter Mitnahme einer verschlossenen Wahlurne 
und der erforderlichen Stimmzettel zu der von der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeinde-
wahlleiter bestimmten Zeit in die Einrichtungen und führte dort die Wahl nach den Bestim-
mungen des § 50 Absatz 3 und 4 in Verbindung mit § 49 Absatz 6 bis 8 GKWO durch. 
 
Nach Schluss der Stimmabgabe brachte der bewegliche Wahlvorstand die verschlossene 
Wahlurne und die Wahlscheine unverzüglich in den Wahlraum zurück. Hier blieb die ver-
schlossene Wahlurne bis zum Schluss der allgemeinen Wahlhandlung unter ständiger Auf-
sicht des Wahlvorstands. 
 

 Zu Nummer 2.5 (Briefwahl) 
Sofern der Wahlbezirk nach § 16 Absatz 1 Satz 2 GKWG für die Briefwahl bestimmt ist: 
 
Die Wahlbriefe wurden wie folgt behandelt: 
 
1. Eine Beisitzerin/ein Beisitzer öffnete die Wahlbriefe nacheinander und entnahm ihnen 

den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag. War ein Wahlschein im Verzeichnis 
der für ungültig erklärten Wahlscheine aufgeführt (s. Nummer 2.2) oder wurden sonst 
gemäß § 35 Absatz 2 Nummer 1 GKWG Bedenken gegen den Wahlbrief erhoben, 
wurde dieser ausgesondert und später dem Wahlvorstand zur Beschlussfassung vor-
gelegt (s. Nummer 3.3.2). Lag kein Grund zur Beanstandung vor, wurde der Stimm-
zettelumschlag ungeöffnet in die Wahlurne gelegt. Eine Beisitzerin/ein Beisitzer sam-
melte die Wahlscheine. 

 
2. Wurden gegen einen Wahlbrief Bedenken erhoben, beschloss der Wahlvorstand über 

die Zulassung oder Zurückweisung (Verfahren wie. Ziff. 1). Wurde der Wahlbrief zu-
gelassen und war der Wahlschein Anlass der Beschlussfassung, wurde er 
 dieser Wahlniederschrift beigefügt 1) 
 der Wahlniederschrift über die Kreiswahl beigefügt 2). 
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3. Die zurückgewiesenen Wahlbriefe wurden samt Inhalt ausgesondert, mit einem Ver-
merk über den Zurückweisungsgrund versehen, wieder verschlossen, fortlaufend 
nummeriert und in einem versiegelten Paket  
 dieser Wahlniederschrift beigefügt 1) 
 der Wahlniederschrift über die Kreiswahl beigefügt 2). 

 
Hinweis:   Die Einsenderinnen und Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe werden 
nicht als Wählerinnen und Wähler gezählt. Ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben. 

 
 Zu Nr. Nummer (Schluss der Wahlhandlung) 

 
Von 18.00 Uhr an wurden nur noch die im Wahlraum anwesenden Wahlberechtigten zur 
Stimmabgabe zugelassen. Danach erklärte die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher die 
Wahlhandlung für geschlossen. Alle nicht benutzten Stimmzettel wurden vom Wahltisch 
entfernt. 

 
 Zu Nummer 3.2.1 (Zählung der Stimmzettel) 
 

Anwendungsfall 1:  ohne Briefwahl 
Die Wahlurne wurde geöffnet.  
(Bei Bedarf: Ihr Inhalt wurde mit dem Inhalt der Wahlurne des beweglichen Wahlvorstands 
vermischt).  
 
Danach wurden die Stimmzettel – nach Kreiswahl, Gemeindewahl und Wahl/Stichwahl der 
Bürgermeisterin/des Bürgermeisters getrennt gelegt und jeweils – 3) gezählt.  
 
Anwendungsfall 2:  mit Briefwahl 
Die Wahlurne wurde geöffnet.  
(Bei Bedarf: Ihr Inhalt wurde mit dem Inhalt der Wahlurne des beweglichen Wahlvorstands 
vermischt) 
 
Danach wurden die Stimmzettel der Briefwählerinnen und Briefwähler den Stimmzettelum-
schlägen entnommen und in gefaltetem Zustand mit den Stimmzetteln der Urnenwählerin-
nen und Urnenwähler vermengt. Beim Öffnen der Stimmzettelumschläge wurden leere 
Stimmzettelumschläge mit dem Vermerk „leer abgegeben“ versehen; diese Stimmzet-
telumschläge wurden aufbewahrt. Befanden sich in einem Stimmzettelumschlag mehrere 
Stimmzettel derselben Wahl, wurden sie zusammengeheftet und auf der Rückseite mit 
dem Vermerk „Mehrfach abgegeben“ versehen.  
 
Anschließend wurden die Stimmzettel – nach Kreiswahl, Gemeindewahl und Wahl/Stich-
wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters getrennt gelegt und jeweils -3) gezählt. Dabei 
galten mehrfach abgegebene Stimmzettel und leer abgegebene Stimmzettelumschläge je-
weils als ein Stimmzettel. 
 
Leer abgegebene Stimmzettelumschläge wurden nur bei der Zählung der Wählerinnen und 
Wähler für die Kreiswahl berücksichtigt. 3) 

 
 Zu Nummer 3.2.3 (Abgleich der unter Nummer 3.2.1 und 3.2.2 ermittelten Zahlen) 

 
Stimmen die ermittelten Zahlen der Wählerinnen und Wähler (Nummer 3.2.1 und 3.2.2) 
trotz wiederholter Zählung nicht überein, ist von der in Nummer 3.2.1 ermittelten Zahl aus-
zugehen. In diesem Fall sind die in Nummer 3.2.2 unter B 1, B 2 a, B 2 b und B eingetra-
genen Zahlen entsprechend zu ändern. Die geänderten Zahlen sind am Rand zu vermer-
ken; alte Zahlenangaben dürfen nicht gelöscht oder radiert werden. 
Die geänderten Zahlen sind in Nummer 4 unter B 1, B 2 a, B 2 b und B einzutragen. 
 

 Zu Nummer 3.5 (Erneute Zählung) 
 
Die berichtigten Zahlen sind in Nummer 4 mit anderer Farbe oder auf andere Weise kennt-
lich zu machen. Alte Zahlenangaben dürfen nicht gelöscht oder radiert werden. 
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11 Unterschriften der Mitglieder des Wahlvorstands 

 
Vorstehende Wahlniederschrift wurde von allen anwesenden Mitgliedern des Wahlvorstands ge-
nehmigt und von ihnen wie folgt unterschrieben: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Ordnen und Verpacken der Wahlunterlagen 

 
Nach Schluss des Wahlgeschäfts wurden je für sich zu einem Paket in Papier verpackt und ver-
siegelt 

 
- die gültigen Stimmzettel, soweit sie nicht dieser Wahlniederschrift beigefügt sind, 

 
- die ungekennzeichneten Stimmzettel  

- sowie die leer abgegebenen Stimmzettelumschläge 1), 4) 
 

- die entgegengenommenen Wahlscheine, soweit sie nicht dieser Wahlniederschrift beigefügt 
sind. 4) 

 
Jedes Paket wurde mit dem Namen der Gemeinde, der Nummer des Wahlbezirks und der In-
haltsangabe versehen. 
 
 

13 Übergabe der Wahlunterlagen 
 
Der/dem Beauftragten der Gemeindewahlleiterin/des Gemeindewahlleiters wurden übergeben 
 
- diese Wahlniederschrift mit Anlagen, 

 
- die versiegelten Pakete, wie in Nummer 12 beschrieben, 

 
- das Wählerverzeichnis, 1) 

 
- das Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine / die Mitteilung, das keine Wahl-

scheine für ungültig erklärt worden sind, *), 1) 
 

- die entgegengenommenen Wahlbenachrichtigungen 1)  sowie 
 

- alle sonstigen dem Wahlvorstand von der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter 
zur Verfügung gestellten Unterlagen und Gegenstände. 1) 

 
 

 

Die Wahlvorsteherin/der Wahlvorsteher Die übrigen Beisitzerinnen und Beisitzer 

Die 1. Stellvertreterin / der 1. Stellvertreter 

Die 2. Stellvertreterin / der 2. Stellvertreter 

Die Schriftführerin / der Schriftführer 

 

 

 

 

 

 



Nr. 17 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2019; Ausgabe 19. Dezember 2019 73310 
 

Übergabe 
 
   

 
 
 

Ordnungsgemäß übergeben:   Nach Prüfung auf Vollständigkeit übernommen: 
 
 
 
 
Unterschrift der Wahlvorsteherin/des Wahlvorstehers         Unterschrift der/des Beauftragten der Gemeindewahlleiterin/ 
   des Gemeindewahlleiters 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
 
*) Nichtzutreffendes entfällt / Nichtzutreffendes streichen 
 
1) Entfällt bei der Gemeindewahl, wenn Gemeinde- und Kreiswahl verbunden sind. Entfällt auch bei Direktwahl, 

wenn diese mit Gemeinde- und Kreiswahl verbunden ist. 
 
2) Entfällt bei der Kreiswahl sowie bei der Gemeindewahl und bei der Direktwahl, wenn diese nicht mit der Kreis-

wahl verbunden ist. 
 
3) Nichtzutreffendes streichen. Entfällt, wenn nur eine Gemeindewahl oder Kreiswahl oder Direktwahl stattfindet. 
 
4) Entfällt, wenn der Wahlbezirk nicht nach § 16 Absatz 1 Satz 2 GKWG für die Briefwahl bestimmt war. 
 
5) Hier sind bei verbundenen Wahlen Differenzen insbesondere dadurch möglich, dass Wählerinnen und Wähler 

nicht alle ihnen ausgehändigten Stimmzettel verwendet haben. 
 
6) Bei Wahlvorschlägen von Wahlberechtigten (§ 18 Absatz 1 Nummer 3 GKWG) bzw. von Bewerberinnen/Be-

werbern zur Direktwahl, die einen Wahlvorschlag für sich selbst einreichen (§ 51 Absatz 1 Nummer 2 GKWG) 
ist hier „Einzelbewerberin“ oder „Einzelbewerber“ einzusetzen. 

 
7) Wahlniederschriften und Meldevordrucke sind aufeinander abgestimmt. Die einzelnen Zahlen des Wahlergeb-

nisses sind in der Schnellmeldung mit denselben Kennbuchstaben einzutragen, mit dem sie in der Wahlnie-
derschrift bezeichnet sind. 

Achtung: 
Es ist sicherzustellen, dass die Wahlniederschrift mit den Anlagen sowie die Pakete mit den 

weiteren Unterlagen Unbefugten nicht zugänglich sind. 

Tag Uhrzeit 
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Anlage 35 
(zu § 63 GKWO) 

Niederschrift 
 über die Sitzung des Gemeindewahlausschusses – Kreiswahlausschusses*) 

zur Feststellung des Ergebnisses der Gemeindewahl – Kreiswahl*)  

____________ , den ___________________ 

1 Zur Feststellung des endgültigen Gesamtergebnisses  
der Gemeindewahl in der Gemeinde*)  _______________________________________________ 
der Kreiswahl im Kreis*)  __________________________________________________________ 

am________________________ 

trat heute nach ordnungsgemäßer Ladung der Gemeindewahlausschuss - Kreiswahlausschuss*) 
zusammen. 

Es waren erschienen: 
1. _____________________________________________  als Vorsitzende/Vorsitzender/

 stv. Vorsitzende/stv. Vorsitzender 
2. _____________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
3. _____________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
4. _____________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
5. _____________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
6. _____________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
7. _____________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
8. _____________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
9. _____________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer

(Familienname, Vorname, Wohnort)

Ferner waren hinzugezogen: 
________________________________________________  als Schriftführerin/Schriftführer 
________________________________________________  als Hilfskraft 

Ort, Zeit und Gegenstand der Sitzung waren nach § 2 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 87 der 
Gemeinde- und Kreiswahlordnung bekannt gemacht worden. 

2 Der Wahlausschuss nahm Einsicht in die insgesamt__ __Wahlniederschriften der Wahlvorstände 
 (Anzahl) 

für insgesamt _____ Wahlbezirke der Gemeinde – des Kreises*) (davon _____ Wahlvorstände für 
 (Anzahl)  (Anzahl) 

______  allgemeine Wahlbezirke, _____ Wahlvorstände für ______ Sonderwahlbezirke).  
(Anzahl)  (Anzahl)  (Anzahl) 

2.1 Der Wahlausschuss ermittelte, dass die Beschlüsse der Wahlvorstände zu folgenden – keinen1) 
Beanstandungen oder Bedenken Anlass gaben: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Der Wahlausschuss traf dazu folgende Entscheidungen: 2) 
_____________________________________________________________________________ 

Der Wahlausschuss berichtigte rechnerische Feststellungen und fehlerhafte Zuordnungen gültig 
abgegebener Stimmen in der/den Wahlniederschrift(en) _______________ und vermerkte dies  

 (nähere Bezeichnung) 
auf der/den betreffenden Wahlniederschrift(en). 2) 

2.2 Der Wahlausschuss beschloss abweichend von den Entscheidungen des Wahlvorstands über die 
Gültigkeit von Stimmen im/in den Wahlbezirk(en) ____________ und vermerkte dies auf der/den 

 (nähere Bezeichnung) 
betreffenden Wahlniederschrift(en) sowie auf der Rückseite der betreffenden Stimmzettel. 2) 

3. Aufgrund der nach den Wahlniederschriften festgestellten Wahlergebnisse in den Wahlbezirken –
und unter Berücksichtigung der vom Wahlausschuss getroffenen Entscheidungen und
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Berichtigungen (Nr. 2)1) stellte der Wahlausschuss dass aus den anliegenden Tabellen I bis III 
ersichtliche Wahlergebnis in den Wahlkreisen und im Wahlgebiet1) fest. 
 
Folgende Bewerberinnen und Bewerber sind als unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter gewählt 
worden: 
 
Zur Ermittlung der/des im Wahlkreis ______ gewählten unmittelbaren Vertreterin/Vertreters musste 
das Los zwischen __________ und _________ welche die gleiche Stimmenzahl hatten, gezogen 
werden. Es entfiel auf die Bewerberin/den Bewerber ______________ . 3) 
 

Wahlkreis Name Name der Partei/Wählergruppe4) 
   
   
   

usw. 
 
 

4. Bei der anschließenden Berechnung der Stimmen und der Sitze aus den Listen für den 
Verhältnisausgleich waren folgende Parteien und Wählergruppen zu berücksichtigen, für die 
Listenwahlvorschläge aufgestellt worden waren: 
 

Namen der am Verhältnisausgleich teilnehmenden Parteien und Wählergruppen 
 
 
 

usw. 
 
Aufgrund des Ergebnisses in der Tabelle III ergibt sich aus der Tabelle IV die Zuteilung der Sitze 
aus den Listen.  
 
Zur Ermittlung des letzten Sitzes aus der Liste musste zwischen den Parteien/Wählergruppen 
_________________________ das Los gezogen werden, da der letzte Sitz auf gleiche Teilungs- 
(Namen der Parteien/Wählergruppen) 
zahlen entfiel. Das Los entschied für die Liste der  _____________________ .3) 
                          (Name der Partei/Wählergruppe) 

 
Danach erhalten Sitze aus den Listen: 

 
Name der Partei / Wählergruppe Anzahl der Sitze 

  
  
  

usw. 
 

Der Wahlausschuss stellte fest, dass nach dem Ergebnis in der Tabelle III auf die Partei/ 
Wählergruppe _________ mehr als die Hälfte der Gesamtzahl der gültigen Stimmen entfallen ist, 

            (Name) 
sie aber aufgrund des Ergebnisses der Sitzverteilung (Tabelle IV) nicht mehr als die Hälfte der 
Sitze erhalten hat. Ihr wird daher ein weiterer Sitz / werden daher ____ weitere Sitze aus ihrer Liste 
zugeteilt1)          (Anzahl) 
Der Wahlausschuss stellte weiter fest, dass damit auf die betreffende Partei/Wählergruppe ein Sitz 
mehr als die Hälfte der Sitze entfallen ist. Die Gesamtzahl der Sitze in der Vertretung erhöht sich 
um die Unterschiedszahl.3) 

 
Aufgrund der zugelassenen Listenwahlvorschläge und der in ihnen enthaltenen Reihenfolge der 
Bewerberinnen und Bewerber, unter denen die gleichzeitig in den Wahlkreisen gewählten 
unmittelbaren Bewerberinnen und Bewerber ausscheiden, verteilen sich die Sitze innerhalb der 
Parteien und Wählergruppen wie folgt: 
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Partei/Wählergruppe Partei/Wählergruppe Partei/Wählergruppe Partei/Wählergruppe 

Namen der 
Listenbewerberinnen/Listen

bewerber 

Namen der 
Listenbewerberinnen/Listen

bewerber 

Namen der 
Listenbewerberinnen/Listen

bewerber 

Namen der 
Listenbewerberinnen/Listen

bewerber 
    
    
    

 
Folgende Sitze bleiben leer: 
______ Sitze für ________________________________________________________________ 
______ Sitze für ________________________________________________________________ 
             (Name der Partei/Wählergruppe) 
weil die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber auf der Liste nicht ausreichte.3) 
 
 

5. Die Wahlleiterin/der Wahlleiter gab in der Sitzung mündlich bekannt 
 
5.1 die Namen der in den Wahlkreisen gewählten unmittelbaren Bewerberinnen und Bewerber, 
5.2 die Namen der aus den Listen gewählten Bewerberinnen und Bewerber, 
5.3 die Anzahl der unbesetzt gebliebenen Sitze unter Angabe der Parteien und Wählergruppen, 

auf die sie entfallen. 
 
Sie/Er wies darauf hin, dass jede gewählte Bewerberin und jeder gewählte Bewerber die 
Mitgliedschaft in der Vertretung automatisch nach Ablauf der Frist von einer Woche nach dieser 
mündlichen Bekanntgabe, jedoch nicht vor Ablauf der Wahlperiode der bisherigen Vertretung, 
erwerbe, wenn nicht innerhalb der Wochenfrist durch schriftliche Erklärung gegenüber der 
Wahlleiterin/dem Wahlleiter die Wahl abgelehnt werde. Eine Erklärung unter Vorbehalt gelte als 
Ablehnung; die Ablehnungserklärung könne nicht widerrufen werden. Bei gewählten 
Bewerberinnen und Bewerbern, deren berufliche Tätigkeit mit dem Mandat unvereinbar sei, werde 
nach § 65 GKWO verfahren. 

 
Die Sitzung war öffentlich. 

 
Der Niederschrift sind beigefügt: 
 
Tabelle I:  Wahlberechtigte, Wählerinnen und Wähler 
Tabelle II:  Verteilung der Stimmen auf die unmittelbaren Bewerberinnen und Bewerber 
Tabelle III:  Verteilung der Stimmen auf die Parteien und Wählergruppen 
Tabelle IV:  Verteilung der Sitze. 

 
Vorstehende Niederschrift wurde von der/dem Vorsitzenden, von den Beisitzerinnen und Beisitzern 
sowie von der Schriftführerin/dem Schriftführer genehmigt und wie folgt unterschrieben: 
 

 
       Die / Der Vorsitzende    Die Beisitzerinnen und Beisitzer 
 

1. _________________________________ 
____________________________________  2.   _________________________________ 

3. _________________________________ 
        Die Schriftführerin / Der Schriftführer  4.    _________________________________ 

5. _________________________________ 
_________________________________  6.   _________________________________ 

7. _________________________________ 
 

______________ 
 
*) Nichtzutreffendes entfällt 
1) Nichtzutreffendes streichen 
2) diesen Absatz streichen, wenn dieses nicht erforderlich war 
3)  diesen Absatz streichen, wenn der bezeichnete Fall nicht vorgekommen ist 
4) bei Wahlvorschlägen von Wahlberechtigten (§ 18 Absatz 1 Nummer 3 GKWG) ist hier „Einzelbewerberin“ oder 

„Einzelbewerber“ einzusetzen. 
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Anlage 36 
(zu § 72 Absatz 9 i.V.m. § 63 Absatz 4 GKWO) 

Niederschrift 
 über die Sitzung des Gemeindewahlausschusses  

zur Feststellung des Ergebnisses der Wahl/Stichwahl*) 
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 

____________ , den ___________________ 

1 Zur Feststellung des endgültigen Gesamtergebnisses der Wahl/Stichwahl*) der Bürgermeisterin/des 
Bürgermeisters in der Gemeinde ___________________ am_________________ trat heute nach 
ordnungsgemäßer Ladung der Gemeindewahlausschuss zusammen. 

Es waren erschienen: 

1. _____________________________________________  als Vorsitzende/Vorsitzender/
 stellv. Vorsitzende/stellv. Vorsitzender 

2. _____________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
3. _____________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
4. _____________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
5. _____________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
6. _____________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
7. _____________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
8. _____________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer
9. _____________________________________________  als Beisitzerin/Beisitzer

Ferner waren hinzugezogen: 
________________________________________________  als Schriftführerin/Schriftführer 
________________________________________________  als Hilfskraft 

Ort, Zeit und Gegenstand der Sitzung waren nach § 2 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 87 der 
Gemeinde- und Kreiswahlordnung bekannt gemacht worden. 

2. Der Gemeindewahlausschuss nahm Einsicht in die insgesamt __________ Wahlniederschriften der
 (Anzahl) 

Wahlvorstände für insgesamt ________Wahlbezirke (davon _______ Wahlvorstände für ________ 
  (Anzahl)  (Anzahl)  (Anzahl) 

allgemeine Wahlbezirke, ______ Wahlvorstände für ______ Sonderwahlbezirke). 
 (Anzahl)    (Anzahl) 

2.1 Der Gemeindewahlausschuss ermittelte, dass die Beschlüsse der Wahlvorstände zu folgenden - 
keinen1) Beanstandungen oder Bedenken Anlass gaben: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Der Gemeindewahlausschuss traf dazu folgende Entscheidungen:2) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

2.2 Der Gemeindewahlausschuss berichtigte rechnerische Feststellungen und fehlerhafte Zuordnungen 
gültig abgegebener Stimmen in der/den Wahlniederschrift(en) __________________________ 

  (nähere Bezeichnung) 
und vermerkte dies auf der/den betreffenden Wahlniederschriften.2) 

2.3 Der Gemeindewahlausschuss beschloss abweichend von den Entscheidungen des Wahlvorstands 
über die Gültigkeit von Stimmen im/in den Wahlbezirk(en) ______________ und vermerkte dies auf 

 (nähere Bezeichnung) 
der/den betreffenden Wahlniederschrift(en) sowie auf der Rückseite der betreffenden Stimmzettel.2) 
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3. Aufgrund der nach den Wahlniederschriften festgestellten Wahlergebnisse in den Wahlbezirken  
- und unter Berücksichtigung der vom Gemeindewahlausschuss getroffenen Entscheidungen und 
Berichtigungen (Nr. 2)1) stellte der Gemeindewahlausschuss das aus den anliegenden Tabellen I 
und II ersichtliche Wahlergebnis im Wahlgebiet fest. 

 
3.1 Frau/Herr __________ ist zur Bürgermeisterin/zum Bürgermeister der Gemeinde ___________ ge-

wählt worden.1) 
 
3.2 Keine der Bewerberinnen und Bewerber hat mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 

erhalten. Es findet deshalb binnen 28 Tagen eine Stichwahl unter den zwei Bewerberinnen und Be-
werbern mit den höchsten Stimmenzahlen statt.  
Es sind dies Frau/Herr _________________ und Frau/Herr _________________.1). 

 
3.3 Die einzige Bewerberin/Der einzige Bewerber hat nicht mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 

Stimmen erhalten. Es erfolgt deshalb die Wahl durch die Gemeindevertretung.1) 
 
4. Die Gemeindewahlleiterin/Der Gemeindewahlleiter gab in der Sitzung bekannt, 
 
4.1 den Namen der gewählten Bewerberin/des gewählten Bewerbers,1) 
 
4.2 dass keine der Bewerberinnen und Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 

erhalten hat und dass deshalb binnen 28 Tagen eine Stichwahl unter den zwei Bewerberinnen und 
Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen stattfindet; es sind dies Frau/Herr ___________ und 
Frau/Herr __________1)  

 
4.3 dass die einzige Bewerberin/der einzige Bewerber nicht mehr als die Hälfte der abgegebenen gülti-

gen Stimmen erhalten hat und dass deshalb die Wahl durch die Gemeindevertretung erfolgt. 1) 
 

Die Sitzung war öffentlich. 
 
Der Niederschrift sind beigefügt: 
 
Tabelle I: Wahlberechtigte, Wählerinnen und Wähler 
Tabelle II: Verteilung der Stimmen auf die Bewerberinnen und Bewerber. 

 
Vorstehende Niederschrift wurde von der/dem Vorsitzenden, von den Beisitzerinnen und Beisitzern sowie 
von der Schriftführerin/dem Schriftführer genehmigt und wie folgt unterschrieben: 
 
 
 

       Die/Der Vorsitzende    Die Beisitzerinnen und Beisitzer 
 

______________________________________ 
____________________________________      ______________________________________ 

______________________________________ 
        Die Schriftführerin/Der Schriftführer  ______________________________________ 

______________________________________ 
____________________________________     ______________________________________ 
       ______________________________________ 
       ______________________________________ 
 
 
 
___________ 
*)  Nichtzutreffendes entfällt 
1) Nichtzutreffendes streichen 
2) Streichen, wenn dies nicht erforderlich war 
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Landesverordnung 
über Anforderungen an Herstellerinnen und Hersteller von Bauprodukten und Anwenderinnen und 

Anwender von Bauarten (Hersteller- und Anwender-Verordnung - HAVO*)
Vom 12. Dezember 2019

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2130-14-22

Aufgrund des § 17 Absatz 6 in Verbindung mit § 26 
Absatz 1 der Landesbauordnung für das Land Schles-
wig-Holstein (LBO) vom 22. Januar 2009 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 6) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
1. Oktober 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 398) verordnet 
das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und 
Integration: 

§ 1
Für 
1. die Ausführung von Schweißarbeiten zur Herstel-

lung tragender Stahlbauteile auf der Baustelle,
2. die Ausführung von Schweißarbeiten zur Herstel-

lung tragender Aluminiumbauteile auf der Baustelle,
3. die Ausführung von Schweißarbeiten zur Herstel-

lung von Betonstahlbewehrungen,
4. die Ausführung von Leimarbeiten zur Herstellung 

tragender Holzbauteile und von Brettschichtholz,
5. die Herstellung und den Einbau von Beton mit 

höherer Festigkeit und anderen besonderen Eigen-
schaften (Beton der Überwachungsklasse 2 oder 
3) auf Baustellen, die Herstellung von vorgefer-
tigten tragenden Bauteilen aus Beton der Über-
wachungsklasse 2 oder 3 sowie die Herstellung 
von Transportbeton,

6. die Instandsetzung von tragenden Betonbauteilen, 
deren Standsicherheit gefährdet ist,

7. die Ausführung von nachträglichen Bewehrungsan-
schlüssen mit eingemörtelten Bewehrungsstäben 

müssen die Herstellerin oder der Hersteller und die 
Anwenderin oder der Anwender über Fachkräfte mit 
besonderer Sachkunde und Erfahrung sowie über 
besondere Vorrichtungen verfügen. Die erforderliche 
Ausbildung und berufliche Erfahrung der Fachkräfte 
sowie die erforderlichen Vorrichtungen bestimmen 
sich nach den nach § 83a LBO von der obersten 
Bauaufsichtsbehörde im Amtsblatt für Schleswig-
Holstein bekannt gemachten technischen Regeln in 
der jeweils geltenden Fassung der Liste der Verwal-
tungsvorschrift Technischen Baubestimmungen (VV 
TB) einschließlich der dort aufgeführten Anlagen in 
den Fällen des Satzes 1: 
Nummer 1 nach der laufenden Nummer A 1.2.4.1,
Nummer 2 nach der laufenden Nummer A 1.2.4.3,
Nummer 3 nach der laufenden Nummer A 1.2.3.4,
Nummer 4 nach der laufenden Nummer A 1.2.5.1,

Nummer 5 nach der laufenden Nummer A 1.2.3.1,
Nummer 6 nach der laufenden Nummer A 1.2.3.2,
Nummer 7 nach der laufenden Nummer A 1.2.3.7.

§ 2
Die Herstellerin oder der Hersteller und die Anwen-
derin oder der Anwender haben vor der erstmaligen 
Durchführung der Arbeiten nach § 1 und danach für 
Tätigkeiten nach 
1. § 1 Nummer 1 bis 3, 5 und 6 in Abständen von 

höchstens drei Jahren 
2. § 1 Satz 1 Nummer 4 in Abständen von höchs-

tens fünf Jahren 
gegenüber einer nach § 25 Satz 1 Nummer 6 LBO 
anerkannten Prüfstelle nachzuweisen, dass sie über 
die vorgeschriebenen Fachkräfte und Vorrichtungen 
verfügen. 
Für die in § 1 aufgeführten Bauprodukte gelten die 
Überwachungsstellen für die Fremdüberwachung 
nach § 25 Satz Nummer 4 LBO und die Stellen, 
welche in den vom Deutschen Institut für Bautech-
nik veröffentlichten Verzeichnissen der Stellen für 
Eignungsnachweise zum Schweißen von Stahl- und 
Aluminiumkonstruktionen und von Betonstahl ge-
führt und tätig waren, auch als Prüfstelle nach § 25 
Satz 1 Nummer 6 LBO. § 2 Satz 2 tritt am 31. De-
zember 2020 außer Kraft.

§ 3
(1) Fachkräfte mit besonderer Sachkunde und Erfah-
rung sowie besondere Vorrichtungen nach § 1 Satz 1 
sind nicht erforderlich, wenn mit einer anderen Lö-
sung in gleichem Maße die allgemeinen Anforderun-
gen nach § 3 LBO erfüllt werden. 
(2) Die Erfüllung der Anforderungen nach § 1 Satz 2 
kann auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union belegt werden. 
(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann im Einzel-
fall zulassen, dass Bauprodukte, Bauarten oder Teile 
baulicher Anlagen abweichend von den Regelungen 
in §§ 1 und 2 hergestellt werden, wenn nachgewie-
sen ist, dass Gefahren im Sinne des § 3 LBO nicht 
zu erwarten sind. 

§ 4
(1) Diese Verordnung am 1. Januar 2020 in Kraft. 
(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2024 außer Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.
Kiel, 12. Dezember 2019

H a n s – J o a c h i m  G r o t e
Minister 

für Inneres, ländliche Räume und Integration

*) Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 
2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dien-
ste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1).
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Landesverordnung 
über die Anerkennung als Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizierungsstelle nach Bauordnungsrecht 

(PÜZ-Anerkennungsverordnung - PÜZAVO)1)
Vom 13. Dezember 2019

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2130-14-23 

Aufgrund des § 83 Absatz 5 Nummer 1 und Num- 
mer 3 der Landesbauordnung für das Land Schles-
wig-Holstein (LBO) vom 22. Januar 2009 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 6), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
1. Oktober 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 398) verordnet 
das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und 
Integration: 

§ 1  
Anerkennung

(1) Eine natürliche oder juristische Person kann auf 
Antrag anerkannt werden als 

1. Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner bauauf-
sichtlicher Prüfzeugnisse (§ 20 Absatz 2 LBO), 

2. Prüfstelle für die Überprüfung von Bauprodukten 
vor Bestätigung der Übereinstimmung (§ 23 Ab-
satz 2 LBO), 

3. Zertifizierungsstelle (§ 24 Absatz 1 LBO), 

4. Überwachungsstelle für die Fremdüberwachung 
(§ 24 Absatz 2 LBO), 

5. Überwachungsstelle für die Überwachung (§ 17a 
Absatz 7 und § 26 Absatz 2 LBO) oder 

6. Prüfstelle für die Überprüfung (§ 17 Absatz 6 und 
§ 26 Absatz 1 LBO), wenn sie die Voraussetzun-
gen nach § 2 erfüllt. 

(2) Zweitniederlassungen von nach Absatz 1 aner-
kannten Prüf- und Überwachungsstellen bedürfen der 
Anerkennung. Zweitniederlassungen von nach Ab-
satz 1 anerkannten Zertifizierungsstellen haben das 
erstmalige Tätigwerden vorher der Anerkennungs-
behörde anzuzeigen. Die Anerkennungsbehörde soll 
das Tätigwerden der Zertifizierungsstelle untersagen, 
wenn die Voraussetzungen des § 2 nicht erfüllt sind. 
§ 5 gilt mit der Maßgabe, dass die im Verfahren 
nach Absatz 1 bereits erbrachten Nachweise keiner 
erneuten Prüfung bedürfen. 

(3) Die Anerkennung als Prüf-, Überwachungs- oder 
Zertifizierungsstelle erfolgt für einzelne Bauprodukte. 
Eine Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizierungsstelle 
kann für mehrere Bauprodukte anerkannt werden. 

(4) Die Anerkennung kann zugleich als Prüf-, Über-
wachungs- und Zertifizierungsstelle, auch für das 
gleiche Bauprodukt, erfolgen, wenn die jeweiligen 
Anerkennungsvoraussetzungen erfüllt sind. 

(5) Die Anerkennung kann befristet werden. Die Frist 
soll höchstens fünf Jahre betragen. Die Anerkennung 

kann auf Antrag verlängert werden; § 75 Absatz 2 
Satz 2 LBO gilt entsprechend. 

§ 2  
Anerkennungsvoraussetzungen

(1) Die Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungs-
stellen müssen über eine ausreichende Zahl an Be-
schäftigten mit der für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
notwendigen Ausbildung und beruflichen Erfahrung 
verfügen und über eine Person verfügen, der die 
Aufsicht über die mit den Prüfungs-, Überwachungs- 
oder Zertifizierungstätigkeiten betrauten Beschäftig-
ten obliegt (Leiterin oder Leiter). Die Leiterin oder der 
Leiter muss ein für den Tätigkeitsbereich der Prüf-, 
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle geeignetes 
technisches oder naturwissenschaftliches Studium 
an einer deutschen Hochschule oder ein gleichwer-
tiges Studium an einer ausländischen Hochschule 
abgeschlossen haben und 

1. für Prüfstellen nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 
eine insgesamt mindestens fünfjährige Berufs-
erfahrung im Bereich der Prüfung, Überwachung 
oder Zertifizierung von Bauprodukten, 

2. für Prüfstellen nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 
eine mindestens dreijährige Berufserfahrung im 
Bereich der Prüfung von Bauprodukten, 

3. für Zertifizierungsstellen nach § 1 Absatz 1 Num-
mer 3 eine insgesamt mindestens dreijährige Be-
rufserfahrung im Bereich der Prüfung, Überwa-
chung oder Zertifizierung von Bauprodukten oder 
vergleichbarer Tätigkeiten, 

4. für Überwachungsstellen nach § 1 Absatz 1 
Nummer 4 und 5 eine mindestens dreijährige Be-
rufserfahrung im Bereich der Überwachung von 
Bauprodukten, 

5. für Prüfungen nach § 1 Absatz 1 Nummer 6 eine 
mindestens dreijährige Berufserfahrung im jewei-
ligen Aufgabenbereich nachweisen.

Die Leiterin oder der Leiter einer Prüfstelle muss 
diese Aufgabe hauptberuflich ausüben. Satz 3 gilt 
nicht, wenn eine hauptberufliche Stellvertreterin 
oder ein hauptberuflicher Stellvertreter, die oder der 
die für die Leiterin oder den Leiter maßgebenden 
Anforderungen erfüllt, bestellt ist. Für Prüfstellen 
kann eine hauptberufliche Stellvertreterin oder ein 
hauptberuflicher Stellvertreter der Leiterin oder des 
Leiters, die oder der die für die Leiterin oder den 
Leiter maßgebenden Anforderungen zu erfüllen hat, 
verlangt werden, wenn dies nach Art und Umfang 
der Tätigkeiten erforderlich ist; ist die Leiterin oder 
der Leiter nach Satz 4 nicht hauptberuflich tätig, 
kann eine zweite hauptberufliche Stellvertreterin oder 
ein zweiter hauptberuflicher Stellvertreter verlangt 

1) Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Sep-
tember 2015 über ein Informationsverfahren auf dem 
Gebiet der technischen Vorschriften und der Vor-
schriften für die Dienste der Informationsgesellschaft 
(ABl. L 241 vom 17. September 2015, S. 1).
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werden. Die Leiterin oder der Leiter und, wenn eine 
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter bestellt ist, die 
Stellvertreterin oder der Stellvertreter müssen über 
die für die Ausübung der Prüf-, Überwachungs- und 
Zertifizierungstätigkeiten erforderlichen Kenntnisse 
der deutschen Sprache verfügen.

(2) Die Leiterin oder der Leiter der Prüf-, Überwa-
chungs- oder Zertifizierungsstelle und die Stellver-
treterin oder der Stellvertreter dürfen 

1. zum Zeitpunkt der Antragstellung das 65. Lebens-
jahr nicht vollendet haben,

2. die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht verloren haben,

3. durch gerichtliche Anordnung nicht in der Ver-
fügung über ihr oder sein Vermögen beschränkt 
sein und müssen

4. die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen und

5. die Gewähr dafür bieten, dass sie oder er neben 
ihren oder seinen Leitungsaufgaben andere Tätig-
keiten nur in solchem Umfang ausüben wird, dass 
die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer oder seiner 
Pflichten als Leiterin oder Leiter gewährleistet ist.

Die Nummern 2 und 3 des Satzes 1 gelten auch 
im Falle vergleichbarer Feststellungen aus anderen 
Staaten.

(3) Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen 
müssen ferner verfügen über 

1. die erforderlichen Räumlichkeiten und die erfor-
derliche technische Ausstattung,

2. schriftliche Anweisungen für die Durchführung 
ihrer Aufgaben und für die Benutzung und War-
tung der erforderlichen Prüfvorrichtungen und 

3. ein System zur Aufzeichnung und Dokumentation 
ihrer Tätigkeiten.

(4) Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen 
müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie, insbe-
sondere die Leiterin oder der Leiter und ihre oder 
seine Stellvertreterin oder ihr oder sein Stellvertreter, 
unparteilich sind. Hierzu kann verlangt werden, dass 
für den jeweiligen Anerkennungsbereich ein Fach-
ausschuss einzurichten ist. Er unterstützt die Leite-
rin oder den Leiter der Prüf-, Überwachungs- oder 
Zertifizierungsstelle in allen Prüf-, Überwachungs- 
oder Zertifizierungsvorgängen, insbesondere bei der 
Bewertung der Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizie-
rungsergebnisse, und spricht hierfür Empfehlungen 
aus. Dem Fachausschuss müssen mindestens drei 
unabhängige Personen sowie die Leiterin oder der 
Leiter der Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizierungs-
stelle angehören. Die Anerkennungsbehörde kann die 
Berufung weiterer unabhängiger Personen verlangen. 

(5) Prüf- und Überwachungsstellen dürfen Unterauf-
träge für bestimmte Aufgaben nur an gleichfalls dafür 
anerkannte Prüf- oder Überwachungsstellen oder an 

solche Stellen, die in das Anerkennungsverfahren 
einbezogen waren, erteilen. Zertifizierungsstellen 
dürfen keine Unteraufträge erteilen. 

§ 3  
Allgemeine Pflichten

Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen 
müssen 

1. im Rahmen ihrer Anerkennung und Kapazitäten 
von allen Herstellern der Bauprodukte in Anspruch 
genommen werden können,

2. die Vertraulichkeit auf allen ihren Organisations-
ebenen sicherstellen,

3. der Anerkennungsbehörde auf Verlangen Gele-
genheit zur Überprüfung geben,

4. regelmäßig an einem von der Anerkennungsbe-
hörde vorgeschriebenen Erfahrungsaustausch der 
für das Bauprodukt anerkannten Prüf-, Überwa-
chungs- oder Zertifizierungsstellen teilnehmen,

5. ihr technisches Personal hinsichtlich neuer Ent-
wicklungen im Bereich der Anerkennung fortbil-
den und die technische Ausstattung warten, so 
erneuern oder ergänzen, dass die Anerkennungs-
voraussetzungen während des gesamten Aner-
kennungszeitraumes erfüllt sind,

6. Aufzeichnungen über die einschlägigen Qualifika-
tionen, die Fortbildung und die berufliche Erfah-
rung ihrer Beschäftigten führen und fortschreiben,

7. Anweisungen erstellen, aus denen sich die Pflich-
ten und Verantwortlichkeiten der Beschäftigten 
ergeben und diese fortschreiben,

8. die Erfüllung der Pflichten nach den Nummern 4 
bis 7 sowie nach § 2 Absatz 3 Nummer 2 und 3 
zusammenfassend dokumentieren und dem Per-
sonal zugänglich machen und 

9. einen Wechsel der Leiterin oder des Leiters der 
Stelle oder ihrer oder seiner Stellvertreterin oder 
ihres und seines Stellvertreters, wesentliche Än-
derungen in der gerätetechnischen Ausrüstung 
sowie Änderungen, die dazu führen, dass die 
Anerkennungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt 
sind, der Anerkennungsbehörde unverzüglich an-
zeigen. 

§ 4  
Besondere Pflichten

(1) Prüf- und Überwachungsstellen dürfen nur Prüf-
geräte verwenden, die nach allgemein anerkannten 
Regeln der Technik geprüft sind; sie müssen sich 
hierzu an von der Anerkennungsbehörde geforderten 
Vergleichsuntersuchungen beteiligen. 

(2) Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen 
haben Berichte über ihre Prüf-, Überwachungs- und 
Zertifizierungstätigkeiten anzufertigen und zu do-
kumentieren. Die Berichte müssen mindestens An-
gaben zum Gegenstand, zum beteiligten Personal, 
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zu den angewandten Verfahren entsprechend den 
technischen Anforderungen, zu den Ergebnissen und 
zum Herstellwerk enthalten. Die Berichte haben fer-
ner Angaben zum Prüfdatum, Zertifizierungsdatum 
oder zum Überwachungszeitraum zu enthalten. Die 
Berichte sind von der Leiterin oder vom Leiter der 
Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizierungsstelle zu 
unterzeichnen. Sie sind fünf Jahre aufzubewahren 
und der Anerkennungsbehörde oder der von ihr be-
stimmten Stelle auf Verlangen vorzulegen.

§ 5  
Antrag und Unterlagen

(1) Die Anerkennung ist schriftlich bei der Anerken-
nungsbehörde zu beantragen. Anerkennungsbehörde 
ist die oberste Bauaufsichtsbehörde oder die von ihr 
bestimmte Behörde. 

(2) Mit der Antragstellung sind folgende Unterlagen 
einzureichen: 

1. Angabe, auf welche Tätigkeit im Sinne des § 1 
Absatz 1 sich die Anerkennung beziehen soll, 

2. Angaben zum Bauprodukt, für das eine Anerken-
nung beantragt wird; dabei kann auf nach LBO 
bekannt gemachte technische Regeln Bezug ge-
nommen werden, 

3. Angaben zur Person und Qualifikation der Leiterin 
oder des Leiters und ihrer oder seiner Stellvertre-
terin oder ihres oder seines Stellvertreters, zum 
leitenden und sachbearbeitenden Personal und 
deren Berufserfahrung,

4. Angaben über wirtschaftliche und rechtliche Ver-
bindungen der natürlichen und juristischen Person, 
der Leiterin oder des Leiters nach § 2 Absatz 2 
und der Beschäftigten zu einzelnen Herstellerin-
nen oder Herstellern, 

5. Angaben zu den Räumlichkeiten und zur techni-
schen Ausstattung,

6. Angabe des Geburtsdatums der Leiterin oder des 
Leiters,

7. Angaben zu Unterauftragnehmerinnen oder Un-
terauftragnehmern,

8. einschlägige Zulassungen und Akkreditierungen 
aus anderen Staaten.

(3) Die Anerkennungsbehörde kann Gutachten über 
die Erfüllung einzelner Anerkennungsvoraussetzun-
gen einholen. 

(4) Die Anerkennungsbehörde bestätigt der Antrag-
stellerin oder dem Antragsteller unverzüglich den 
Eingang des Antrags und der Antragsunterlagen. 
Die Eingangsbestätigung muss folgende Angaben 
enthalten: 

1. Die in Absatz 6 Satz 1 genannte Frist und die 
Mitteilung, dass diese Frist erst beginnt, wenn 
die Unterlagen vollständig sind, erforderliche 
Überprüfungen bei der Antragstellerin oder dem 

Antragsteller vollständig erfolgt sind und die erfor-
derlichen Vergleichsuntersuchungen vollständig 
durchgeführt sind,

2. die Mitteilung, ob die Unterlagen vollständig sind 
und gegebenenfalls, welche Unterlagen fehlen,

3. die Mitteilung, ob eine Überprüfung bei der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller und ob Ver-
gleichsuntersuchungen erforderlich sind, sowie 
den voraussichtlich erforderlichen Zeitrahmen,

4. die verfügbaren Rechtsbehelfe und einen Hinweis 
auf die Auswirkungen nach Absatz 5.

Die Anerkennungsbehörde stimmt die Modalitäten 
für die Überprüfung bei der Antragstellerin oder beim 
Antragsteller und für die Vergleichsuntersuchungen 
so schnell wie möglich mit der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller ab. Sie teilt der Antragstellerin 
oder dem Antragsteller so schnell wie möglich mit, 
ob und gegebenenfalls welche Mängel die Unterlagen 
aufweisen.

(5) Sind der Antrag und die Antragsunterlagen un-
vollständig oder weisen sie sonst erhebliche Mängel 
auf und werden die Mängel innerhalb einer von der 
Anerkennungsbehörde gesetzten Frist nicht beho-
ben, gilt der Antrag als zurückgenommen. Satz 1 gilt 
sinngemäß für Überprüfungen bei der Antragstellerin 
oder beim Antragsteller und die Durchführung von 
Vergleichsuntersuchungen. 

(6) Über den Antrag auf Anerkennung ist innerhalb 
von drei Monaten nach Vorlage der vollständigen 
Antragsunterlagen einschließlich, sofern erforderlich, 
der vollständigen Durchführung der Überprüfung bei 
der Antragstellerin oder beim Antragsteller und der 
vollständigen Durchführung von Vergleichsuntersu-
chungen zu entscheiden; die Anerkennungsbehörde 
kann diese Frist gegenüber der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller um bis zu zwei Monate verlängern. 
Die Fristverlängerung und deren Ende sind ausrei-
chend zu begründen und der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller vor Ablauf der ursprünglichen Frist 
mitzuteilen. Nach Ablauf der Frist gilt die Anerken-
nung als nicht erteilt. 

(7) Verfahren nach dieser Verordnung können über 
die einheitliche Stelle im Sinne des Landesverwal-
tungsgesetzes abgewickelt werden. 

§ 6  
Erlöschen und Widerruf der Anerkennung

(1) Die Anerkennung erlischt 

1. durch schriftlichen Verzicht gegenüber der Aner-
kennungsbehörde,

2. durch Fristablauf oder

3. wenn die Leiterin oder der Leiter das 68. Lebens-
jahr vollendet hat.

(2) Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn 
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1. nachträgliche Gründe eintreten, die eine Versa-
gung der Anerkennung gerechtfertigt hätten,

2. die Leiterin oder der Leiter infolge geistiger oder 
körperlicher Gebrechen nicht mehr in der Lage ist, 
ihre oder seine Tätigkeit ordnungsgemäß auszu-
üben, oder

3. die Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizierungs-
stelle gegen die ihr obliegenden Pflichten wie-
derholt oder grob verstoßen hat.

Liegen bei einer natürlichen oder juristischen Per-
son die Widerrufsgründe nach Satz 1 hinsichtlich 
der Leiterin oder des Leiters vor, kann von einem 
Widerruf der Anerkennung abgesehen werden, wenn 
innerhalb von sechs Monaten nach Eintritt der Wider-
rufsgründe ein Wechsel der Leiterin oder des Leiters 
stattgefunden hat.

(3) Die Anerkennung kann widerrufen werden, wenn 
die Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizierungsstelle 

1. ihre Tätigkeit zwei Jahre nicht ausgeübt hat,

2. nicht regelmäßig an dem Erfahrungsaustausch 
gemäß § 3 Nummer 4 teilnimmt oder 

3. sich nicht an den Vergleichsuntersuchungen ge-
mäß § 4 Absatz 1 beteiligt. 

§ 7  
Übergangsvorschrift

(1) Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Verordnung Leiterin oder Leiter einer nach 
bisherigem Recht anerkannten Prüfstelle oder Über-
wachungsgemeinschaft sind, sind für die entspre-
chenden Bauprodukte von der Forderung des § 2 
Absatz 1 Satz 2 befreit. 

(2) Für Stellvertreterinnen oder Stellvertreter, die 
nach bisherigem Recht gegenüber der Anerken-
nungsbehörde benannt worden sind, gilt die Befrei-
ung gemäß Absatz 1 entsprechend.

§ 8  
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2020 in 
Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2024 außer Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 13. Dezember 2019

H a n s - J o a c h i m  G r o t e
Minister 

für Inneres, ländliche Räume und Integration
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Hinweis: Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http:// 
www.schleswig-holstein.de (➝ Landesrecht) abgerufen 
werden.


